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Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des Ethik-Kommissionsgesetzes Berlin

Das Ethik-Kommissionsgesetz Berlin vom 7. September 2005 
(GVBl. S. 466), das zuletzt durch Gesetz vom 10. Dezember 2018 
(GVBl. S. 674) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Nummer 2 wird durch die folgenden Nummern 2 
und 2a ersetzt:
„2.   klinischer Prüfungen im Sinne von Artikel 2 Nummer 45 

der Verordnung (EU) 2017/745 und sonstiger klinischer 
Prüfungen im Sinne von § 3 Nummer 4 des Medizinpro-
dukterecht-Durchführungsgesetzes von Produkten im 
Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2017/745 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 
2017 über Medizinprodukte, zur Änderung der Richtlinie 
2001/83/EG, der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und der 
Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 und zur Aufhebung der 
Richtlinien 90/385/EWG und 93/42/EWG des Rates 
(ABl. L 117 vom 5.5.2017, S. 1; L 117 vom 3.5.2019, 
S. 9; L 334 vom 27.12.2019, S. 165), die durch Verord-
nung (EU) 2020/561 (ABl. L 130 vom 24.04.2020, S. 18) 
geändert worden ist, nach Kapitel 4 des Medizinpro-
dukterecht-Durchführungsgesetzes vom 28. April 
2020 (BGBl. I S. 960), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12. Mai 2021 (BGBl. I S. 1087) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung,

2a.   von Leistungsbewertungsprüfungen von In-vitro-Diag-
nostika nach den §§ 19 bis 24 des Medizinproduktege-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Au-
gust 2002 (BGBl. I S. 3146), das zuletzt durch 
Artikel 223 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I 
S. 1328) geändert worden ist, in der bis einschließlich 
25. Mai 2021 geltenden Fassung,“

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Die Ethik-Kommission übernimmt bei klinischen 

Prüfungen und sonstigen klinischen Prüfungen sowie Leis-
tungsbewertungsprüfungen nach Absatz 1 Nummer 1 bis 2a 
auch die Aufgaben einer registrierten Ethik-Kommission 
nach § 36 des Strahlenschutzgesetzes vom 27. Juni 2017 
(BGBl. I S. 1966), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 20. Mai 2021 (BGBl. I S. 1194) geändert worden ist, in 

Drittes Gesetz
zur Änderung des Ethik-Kommissionsgesetzes Berlin

Vom 14. September 2021

der jeweils geltenden Fassung, sofern zum Zwecke der me-
dizinischen Forschung radioaktive Stoffe oder ionisierende 
Strahlung am Menschen angewendet werden.“

c) In Absatz 4 werden die Wörter „§ 4c des Berliner Kammer-
gesetzes“ durch die Wörter „§ 8 des Berliner Heilberufe-
kammergesetzes vom 2. November 2018 (GVBl. S. 622), 
das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17. Mai 2021 
(GVBl. S. 503) geändert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung“ ersetzt.

2. § 2 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 2 Satz 2 wird nach der Angabe „Nummer 1“ die 

Angabe „und 2“ eingefügt.
b) Absatz 2b wird wie folgt geändert:

aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden die Wörter „von 
Medizinprodukten bei Menschen oder“ durch die Wör-
ter „im Sinne von Artikel 2 Nummer 45 der Verordnung 
(EU) 2017/745 und sonstiger klinischer Prüfungen im 
Sinne von § 3 Nummer 4 des Medizinprodukte-
recht-Durchführungsgesetzes von Produkten im Anwen-
dungsbereich der Verordnung (EU) 2017/745 bei Men-
schen oder zur Bewertung“ ersetzt.

bb) Nummer 1 wird wie folgt gefasst:
„1.   drei Ärztinnen oder Ärzte, die über Erfahrungen in 

der klinischen Medizin verfügen,“
cc) Nummer 5 wird wie folgt gefasst:

„5.   eine Person mit wissenschaftlicher oder beruflicher 
Erfahrung auf dem Gebiet der Ethik in der Medi-
zin,“

dd) In Nummer 8 werden nach dem Wort „verfügt“ ein Se-
mikolon und die Wörter „hierbei kann es sich auch um 
eine der unter Nummer 1 oder 2 aufgeführten Personen 
handeln, sofern diese einen entsprechenden Fachkun-
denachweis für Strahlenschutz besitzt“ eingefügt.

c) In Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 werden nach dem Wort „und“ 
die Wörter „sonstigen klinischen Prüfungen von Produkten 
im Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2017/745 so-
wie“ eingefügt.

d) In Absatz 7 Satz 2 werden die Wörter „ oder eines Medizin-
produktes“ durch die Wörter „ , der klinischen Prüfung oder 
sonstigen klinischen Prüfung eines Produktes im Anwen-
dungsbereich der Verordnung (EU) 2017/745“ ersetzt.
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ka“ durch die Wörter „Leistungsstudien von Produkten im 
Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2017/746“ er-
setzt.

b) In Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 werden die Wörter „Leis-
tungsbewertungsprüfungen von In-vitro-Diagnostika“ durch 
die Wörter „Leistungsstudien von Produkten im Anwen-
dungsbereich der Verordnung (EU) 2017/746“ ersetzt.

c) In Absatz 7 Satz 2 werden die Wörter „Leistungsbewer-
tungsprüfung eines In-vitro-Diagnostikums“ durch die Wör-
ter „Leistungsstudie eines Produktes im Anwendungsbe-
reich der Verordnung (EU) 2017/746“ ersetzt.

Artikel 3 
Inkrafttreten

(1) Artikel 1 dieses Gesetzes tritt mit Wirkung vom 26. Mai 2021 
in Kraft.

(2) Artikel 2 dieses Gesetzes tritt am 26. Mai 2022 in Kraft.

Berlin, den 14. September 2021

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf  W i e l a n d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Michael  M ü l l e r

3. In § 3 Nummer 11 wird nach der Angabe „Nummer 1“ die An-
gabe „und 2“ eingefügt.

Artikel 2 
Weitere Änderung des Ethik-Kommissionsgesetzes Berlin

Das Ethik-Kommissionsgesetz Berlin vom 7. September 2005 
(GVBl. S. 466), das zuletzt durch Artikel 1 dieses Gesetzes geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:
1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) In Nummer 2 werden vor dem Wort „nach“ die Wörter 

„sowie von Leistungsstudien von Produkten im Anwen-
dungsbereich der Verordnung (EU) 2017/746 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2017 
über In-vitro-Diagnostika und zur Aufhebung der Richt-
linie 98/79/EG und des Beschlusses 2010/227/EU der 
Kommission (ABl. L 117 vom 5.5.2017, S. 176; L 117 
vom 3.5.2019, S. 11; L 334 vom 27.12.2019, S. 167)“ 
eingefügt.

bb) Nummer 2a wird aufgehoben.
b) In Absatz 2 werden die Wörter „Leistungsbewertungsprü-

fungen nach Absatz 1 Nummer 1 bis 2a“ durch die Wörter 
„Leistungsstudien nach Absatz 1 Nummer 1 bis 2“ ersetzt.

2. § 2 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 2b werden in dem Satzteil vor Nummer 1 die Wör-

ter „Leistungsbewertungsprüfungen von In-vitro-Diagnosti-



Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin      77. Jahrgang      Nr. 70      24. September 20211020

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Gesetz über den Beruf der 

Pflegefachassistenz im Land Berlin 
(Pflegefachassistenzgesetz – PflFAG)

Inhaltsübersicht

Erster Teil 
Allgemeiner Teil

Erster Abschnitt 
Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung

§ 1 Berufsbezeichnung
§ 2 Erlaubniserteilung
§ 3 Anerkennung gleichwertiger Abschlüsse
§ 4 Rücknahme und Widerruf der Erlaubnis

Zweiter Abschnitt 
Inhalt der beruflichen Tätigkeit

§ 5 Befähigung im Tätigkeitsbereich

Zweiter Teil 
Ausbildung und Ausbildungsverhältnis

Erster Abschnitt 
Ausbildung

§ 6 Ausbildungsziel
§ 7 Dauer, Struktur und Durchführung der Ausbildung
§ 8 Anrechnung von Fehlzeiten
§ 9 Träger der praktischen Ausbildung
§ 10 Mindestanforderungen an Schulen
§ 11 Gesamtverantwortung der Schule
§ 12 Externenprüfung
§ 13 Zugangsvoraussetzungen
§ 14  Anrechenbarkeit einschlägiger Vorbildung auf die Dauer 

der Ausbildung
§ 15 Verordnungsermächtigung

Zweiter Abschnitt 
Ausbildungsverhältnis

§ 16 Ausbildungsvertrag
§ 17 Pflichten des Ausbildungsträgers
§ 18 Pflichten der Auszubildenden
§ 19 Ausbildungsvergütung und Sachbezüge
§ 20 Probezeit
§ 21 Kündigung des Ausbildungsverhältnisses
§ 22 Beschäftigung im Anschluss an das Anstellungsverhältnis
§ 23 Nichtigkeit von Vereinbarungen
§ 24  Ausschluss der Geltung von Vorschriften dieses 

Abschnitts

Gesetz
über die Einführung einer 

Pflegefachassistenzausbildung für Berlin
Vom 14. September 2021

Dritter Teil 
Vorschriften über die Anerkennung 

ausländischer Berufsabschlüsse 
und die Dienstleistungserbringung

Erster Abschnitt 
Außerhalb des Geltungsbereichs 
erworbene Berufsqualifikation

§ 25 Begriffsbestimmungen zu den ausländischen Staaten
§ 26  Anerkennung von außerhalb des Geltungsbereichs 

abgeschlossenen Ausbildungen
§ 27  Ausbildungsnachweise bei Berufsqualifikationen, die in 

einem anderen Mitgliedstaat, in einem anderen Vertrags-
staat oder in einem gleichgestellten Staat abgeschlossen 
worden sind

§ 28  Ausbildungsnachweise bei Ausbildungen, die in einem 
Drittstaat abgeschlossen worden sind

§ 29 Gleichwertigkeit der Berufsqualifikation
§ 30 Wesentliche Unterschiede bei der Berufsqualifikation
§ 31  Ausgleich durch Berufserfahrung oder durch lebenslan-

ges Lernen
§ 32 Anpassungsmaßnahmen
§ 33  Anerkennung der Berufsqualifikation nach Eignungsprü-

fung oder Anpassungslehrgang
§ 34  Anerkennung der Berufsqualifikation nach Kenntnisprü-

fung oder Anpassungslehrgang
§ 35 Eignungsprüfung
§ 36 Kenntnisprüfung
§ 37 Anpassungslehrgang

Zweiter Abschnitt 
Dienstleistungserbringung

§ 38 Dienstleistungserbringung
§ 39 Berechtigung zur Dienstleistung
§ 40 Anzeige der Dienstleistungserbringung
§ 41  Zur Dienstleistungserbringung berechtigende Berufsqua-

lifikation
§ 42  Überprüfen der Berechtigung zur Dienstleistungserbrin-

gung
§ 43  Rechte und Pflichten der dienstleistungserbringenden 

Person
§ 44 Pflicht zur erneuten Anzeige
§ 45  Bescheinigung, die zur Dienstleistungserbringung in 

einem anderen Mitgliedstaat, einem anderen Vertrags-
staat oder einem gleichgestellten Staat erforderlich ist

§ 46  Verwaltungszusammenarbeit bei der Dienstleistungser-
bringung

Vierter Teil 
Finanzierung

§ 47 Grundlagen der Finanzierung
§ 48 Schulkosten
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Fünfter Teil 
Zuständigkeit, Statistik und Schlussvorschriften

Erster Abschnitt 
Zuständigkeit

§ 49 Zuständige Behörde

Zweiter Abschnitt 
Statistik, Datenverarbeitung

§ 50 Statistik, Verordnungsermächtigung
§ 51 Verarbeitung personenbezogener Daten

Dritter Abschnitt 
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 52 Fortgeltung der Berufsbezeichnung
§ 53  Begonnene Ausbildungen nach dem Krankenpflegehilfe-

gesetz
§ 54  Übergangsvorschriften für Verfahren zur 

Gleichwertigkeit und Anerkennung von außerhalb des 
Geltungsbereichs erworbenen Abschlüssen

§ 55 Nichtanwendung des Berufsbildungsgesetzes
§ 56  Nichtanwendung des Berufsqualifikationsfeststellungs-

gesetzes
§ 57 Ordnungswidrigkeiten
§ 58 Modellvorhaben

Erster Teil 
Allgemeiner Teil

Erster Abschnitt 
Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung

§ 1 
Berufsbezeichnung

Wer die Berufsbezeichnung „Pflegefachassistentin“ oder „Pflege-
fachassistent“ führen will, bedarf der Erlaubnis.

§ 2 
Erlaubniserteilung

Die Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung nach § 1 ist auf 
Antrag zu erteilen, wenn die antragstellende Person
1. nach Abschluss der durch dieses Gesetz vorgeschriebenen beruf-

lichen Ausbildung die staatliche Abschlussprüfung oder die Ex-
ternenprüfung nach § 12 bestanden hat,

2. sich nicht eines Verhaltens schuldig gemacht hat, aus dem sich 
die Unzuverlässigkeit zur Ausübung des Berufs ergibt,

3. nicht in gesundheitlicher Hinsicht zur Ausübung des Berufs un-
geeignet erscheint und

4. über die für die Ausübung des Berufs erforderlichen Kenntnisse 
der deutschen Sprache verfügt.

§ 3 
Anerkennung gleichwertiger Abschlüsse

(1) Die in anderen Bundesländern auf gesetzlicher Grundlage er-
teilten Erlaubnisse zum Führen der Berufsbezeichnung im Bereich 
der Pflegefachassistenz dürfen im Land Berlin geführt werden.

(2) Eine in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder einem Vertragsstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes oder 
einem gleichgestellten Staat abgeschlossene Ausbildung, die außer-
halb des Geltungsbereichs des Pflegeberufegesetzes vom 17. Juli 
2017 (BGBl. I S. 2581), das zuletzt durch Artikel 9a des Gesetzes 
vom 11. Juli 2021 (BGBl. I S. 2754) geändert worden ist, in der je-
weils geltenden Fassung, erworben wurde, erfüllt die Voraussetzun-
gen des § 2 Nummer 1, wenn die Gleichwertigkeit des Ausbildungs- 
und Kenntnisstandes nach den §§ 29 und 30 dieses Gesetzes gegeben 

ist. Ist die Gleichwertigkeit des Ausbildungs- und Kenntnisstandes 
nicht gegeben, oder ist sie nur mit unangemessenem zeitlichem oder 
sachlichem Aufwand feststellbar, ist ein gleichwertiger Kenntnis-
stand nach den §§ 31 bis 37 dieses Gesetzes nachzuweisen.

(3) Im Einzelfall erteilt die zuständige Behörde Angehörigen 
eines anderen Mitgliedstaates oder eines Vertragsstaates oder eines 
gleichgestellten Staates auf Antrag eine partielle Erlaubnis nach § 2, 
wenn
1. die antragstellende Person einschränkungslos qualifiziert ist, im 

Herkunftsstaat die berufliche Tätigkeit auszuüben, für die der 
partielle Zugang begehrt wird,

2. die Unterschiede zwischen der rechtmäßig ausgeübten Berufs-
tätigkeit im Herkunftsstaat und dem in diesem Gesetz geregelten 
Beruf so groß sind, dass die Anwendung der eigentlich erforder-
lichen Ausgleichs- oder Anpassungsmaßnahmen der Anforde-
rung an die antragstellende Person gleichkäme, für die Erteilung 
der Erlaubnis nach § 2 Absatz 1 die gesamte Ausbildung nach 
diesem Gesetz zu durchlaufen, und

3. die Berufstätigkeit sich objektiv von der Berufstätigkeit, für die 
eine vollständige Erlaubnis nach § 2 erteilt würde, trennen lässt; 
hierbei berücksichtigt die zuständige Behörde, ob die berufliche 
Tätigkeit im Herkunftsstaat eigenständig ausgeübt werden kann.

Die antragstellende Person muss von der zuständigen Behörde 
unterrichtet werden, dass sie einen partiellen Zugang beantragen 
kann. Die Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung gemäß § 1 
bezieht sich in diesem Falle auf die Berufsbezeichnung im Her-
kunftsmitgliedstaat in deutscher Übersetzung. Die Erlaubnisinhabe-
rin oder der Erlaubnisinhaber muss den die Dienstleistung empfan-
genden Personen eindeutig den Umfang ihrer beruflichen Tätigkeit 
angeben. Die partielle Erlaubnis nach Satz 1 ist zu verweigern, wenn 
zwingende Gründe des Allgemeininteresses, wie insbesondere die 
Gewährleistung der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit, ent-
gegenstehen.

§ 4 
Rücknahme und Widerruf der Erlaubnis

(1) Die Erlaubnis kann zurückgenommen werden, wenn bei Er-
teilung der Erlaubnis eine der Voraussetzungen nach § 2 nicht vor-
gelegen hat.

(2) Die Erlaubnis nach § 1 ist zu widerrufen, wenn nachträglich 
bekannt wird, dass die Voraussetzung nach § 2 Nummer 2 nicht 
mehr erfüllt ist. Die Erlaubnis kann widerrufen werden, wenn nach-
träglich bekannt wird, dass die Voraussetzung nach § 2 Nummer 3 
weggefallen ist.

Zweiter Abschnitt 
Inhalt der beruflichen Tätigkeit

§ 5 
Befähigung im Tätigkeitsbereich

Personen, die berechtigt sind, die Berufsbezeichnung nach § 1 zu 
führen, dürfen die Aufgaben beruflich ausüben, zu denen sie auf 
Grund der Ausbildung nach diesem Gesetz befähigt sind. Dies be-
trifft insbesondere die in § 6 genannten Kompetenzen.

Zweiter Teil 
Ausbildung und Ausbildungsverhältnis

Erster Abschnitt 
Ausbildung

§ 6 
Ausbildungsziel

(1) Die Ausbildung nach diesem Gesetz vermittelt die für eine 
qualifizierte Mitwirkung bei der Pflege, Versorgung und Betreuung 
pflegebedürftiger Menschen in akut und dauerhaft stationären sowie 
ambulanten Einrichtungen erforderlichen fachlichen und personalen 
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(2) Sie besteht aus theoretischem und praktischem Unterricht und 
einer praktischen Ausbildung; der Anteil der praktischen Ausbildung 
überwiegt. Der zeitliche Anteil der Ausbildung unterteilt sich in
1. mindestens 1 000 Unterrichtsstunden theoretischen und prakti-

schen Unterrichts und
2. mindestens 1 200 Stunden praktischer Ausbildung.
Sie bildet mindestens die Ausbildungsinhalte des ersten Ausbil-
dungsdrittels der Ausbildung nach dem Pflegeberufegesetz ab.

(3) Der theoretische und praktische Unterricht wird an Pflege-
schulen nach den §§ 1 Absatz 1 und 2 Absatz 1 des Pflegeschulan-
erkennungsgesetzes vom 14. September 2021 (GVBl. S. 1020) auf 
der Grundlage eines von der Pflegeschule zu erstellenden schulinter-
nen Curriculums erteilt. Die für die Pflege zuständige Senatsver-
waltung erlässt unter Beachtung der Vorgaben der nach § 15 zu er-
lassenden Ausbildungs- und Prüfungsverordnung einen verbindli-
chen Rahmenlehrplan als Grundlage für die Erstellung der schulin-
ternen Curricula der Pflegeschulen.

(4) Die Pflegeschule, der Träger der praktischen Ausbildung und 
die weiteren an der praktischen Ausbildung beteiligten Einrichtun-
gen wirken bei der Ausbildung auf der Grundlage entsprechender 
Kooperationsverträge zusammen.

(5) Die praktische Ausbildung wird in den Einrichtungen der 
Akut- und Langzeitpflege auf der Grundlage eines vom Träger der 
praktischen Ausbildung zu erstellenden Ausbildungsplans durchge-
führt. Sie gliedert sich in mindestens vier Einsätze, wobei mindes-
tens der erste und der letzte Einsatz beim Träger der praktischen 
Ausbildung selbst zu absolvieren sind. In der Ausbildung sind Ein-
sätze bei jedem der folgenden Einrichtungstypen durchzuführen:
1. Krankenhäuser im Sinne des § 108 des Fünften Buches Sozial-

gesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung (Artikel 1 des 
Gesetzes vom 20. Dezember 1988, BGBl. I S. 2477, 2482), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juli 2021 (BGBl. I 
S. 2754) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung,

2. stationäre Pflegeeinrichtungen im Sinne des § 71 Absatz 2 und 
§ 72 Absatz 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch – Soziale 
Pflegeversicherung (Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Mai 1994, 
BGBl. I S. 1014), das zuletzt durch Artikel 2 und 2a des Geset-
zes vom 11. Juli 2021 (BGBl. I S. 2754) geändert worden ist, in 
der jeweils geltenden Fassung,

3. ambulante Pflegeeinrichtungen, die eine Zulassung nach § 71 
Absatz 1 und § 72 Absatz 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch 
innehaben.

Bei Rechtsverstößen kann einer Einrichtung die Ausbildung unter-
sagt werden.

(6) Wesentlicher Bestandteil der praktischen Ausbildung ist die 
von den Einrichtungen zu gewährleistende Praxisanleitung im Um-
fang von mindestens 10 Prozent der während eines Einsatzes zu 
leistenden praktischen Ausbildungszeit. Näheres wird in einer Aus-
bildungs- und Prüfungsverordnung geregelt.

§ 8 
Anrechnung von Fehlzeiten

(1) Auf die Dauer der Ausbildung werden Urlaubszeiten, ein-
schließlich Freistellungszeiten nach dem Bildungszeitgesetz vom 5. 
Juli 2021 (GVBl. S. 849), angerechnet.

(2) Fehlzeiten auf Grund von Erkrankungen der oder des Auszu-
bildenden oder eines von ihr oder ihm zu beaufsichtigenden, zu be-
treuenden oder zu pflegenden Kindes bis zum 12. Lebensjahr werden 
bis zu höchstens 10 Prozent der Stunden des theoretischen und 
praktischen Unterrichts, sowie höchstens 10 Prozent der Stunden 
der praktischen Ausbildung nach Maßgabe der Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung auf die Dauer der Ausbildung angerechnet.

(3) Auf die Dauer der Ausbildung sind Fehlzeiten auf Grund eines 
wichtigen Grundes ebenfalls anzurechnen. Hierzu gehören insbe-
sondere

Kompetenzen einschließlich der zugrundeliegenden methodischen, 
sozialen, interkulturellen und kommunikativen Kompetenzen und 
der zugrundeliegenden Lernkompetenzen sowie der Fähigkeit zum 
Wissenstransfer und zur Selbstreflexion. Lebenslanges Lernen wird 
dabei als ein Prozess der eigenen beruflichen Biographie verstanden 
und die fortlaufende persönliche und fachliche Weiterentwicklung 
als notwendig anerkannt.

(2) Die Mitwirkung an der Pflege, Versorgung und Betreuung 
pflegerisch zu versorgender Personen im Sinne des Absatzes 1 um-
fasst präventive, kurative, rehabilitative, palliative und sozialpflege-
rische Maßnahmen zur Erhaltung, Förderung, Wiedererlangung 
oder Verbesserung der physischen und psychischen Situation der 
pflegerisch zu versorgenden Menschen, soweit die Mitwirkung nicht 
anderen Berufsgruppen vorbehalten ist. Sie erfolgt entsprechend 
dem allgemein anerkannten Stand pflegewissenschaftlicher, medizi-
nischer und weiterer bezugswissenschaftlicher Erkenntnisse auf 
Grundlage einer pflegeberuflichen Ethik. Sie berücksichtigt die 
konkrete Lebenssituation, den sozialen, kulturellen und religiösen 
Hintergrund, die sexuelle Orientierung sowie die Lebensphase der 
zu pflegenden Menschen. Sie unterstützt die Selbstständigkeit der 
pflegerisch zu versorgenden Menschen und achtet deren Recht auf 
Selbstbestimmung.

(3) Die Ausbildung soll insbesondere dazu befähigen
1. zur selbstständigen Wahrnehmung unter Prozessverantwortung 

einer Pflegefachperson:
a) körperbezogene Pflegemaßnahmen in stabilen Pflegesitua-

tionen sicher durchzuführen,
b) im Pflegeprozess bei der Erstellung der Pflege- und Betreu-

ungsplanung unterstützend mitzuwirken, den Pflegebericht 
fortzuschreiben und die eigenen Tätigkeiten und Beobach-
tungen selbständig zu dokumentieren,

c) Kontakte mit pflegerisch zu versorgenden Personen und 
ihren Bezugspersonen herzustellen, mit ihnen einen respekt-
vollen Umgang zu pflegen und sie unter Beachtung wesent-
licher Vorbeugungsmaßnahmen bei der Pflege und Betreu-
ung zu unterstützen, Ressourcen zu erkennen und aktivie-
rend in die Pflegehandlung einzubeziehen,

d) pflegerisch zu versorgende Personen bei der Lebensgestal-
tung im Alltag unter Beachtung der Lebensgeschichte, der 
Kultur und der Religion zu unterstützen sowie die Teilhabe 
und Autonomie pflegerisch zu versorgender Personen durch 
Unterstützung und Begleitung bei der selbstständigen An-
wendung digitaler Medien zu stärken,

e) Notfallsituationen und Veränderungen der Pflegesituation 
durch gezielte Beobachtung rechtzeitig zu erkennen und an-
gemessen zu handeln,

f) mit anderen Berufsgruppen unter Reflektion der Situation 
und der eigenen Rolle zusammenzuarbeiten,

2. unter Anleitung und Überwachung einer Pflegefachperson:
a) ausgewählte, ärztlich veranlasste diagnostische und thera-

peutische Verrichtungen durchzuführen, wie Vitalzeichen-
kontrolle, Medikamentengabe, subkutane Injektionen, Inha-
lationen, Einreibungen, An- und Ausziehen von Kompres-
sionsstrümpfen,

b) Personen in der Endphase ihres Lebens unterstützend zu be-
gleiten und zu pflegen,

c) an der Einleitung lebenserhaltender Sofortmaßnahmen bis 
zum Eintreffen der Ärztin oder des Arztes mitzuwirken, und

d) ausgewählte Assessmentinstrumente sicher anzuwenden.
(4) In der Ausbildung zu dem Beruf nach diesem Gesetz werden 

ein berufliches, ethisch fundiertes Pflegeverständnis und ein beruf-
liches Selbstverständnis entwickelt und gestärkt.

§ 7 
Dauer, Struktur und Durchführung der Ausbildung

(1) Die Ausbildungsdauer beträgt in Vollzeitform 18 Monate, in 
Teilzeitform bis zu 36 Monate. Die Ausbildung schließt mit der Ab-
schlussprüfung ab.
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1. Fehlzeiten auf Grund mutterschutzrechtlicher Beschäftigungs-
verbote,

2. Fehlzeiten auf Grund kurzzeitiger Arbeitsverhinderung wegen 
der Pflege von Angehörigen nach § 2 des Pflegezeitgesetzes 
vom 28. Mai 2008 (BGBl. I S. 874, 896), das zuletzt durch Arti-
kel 3 des Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2020) geän-
dert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung,

3. Fehlzeiten auf Grund von § 28 des Infektionsschutzgesetzes 
vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 27. Juli 2021 (BGBl. I S. 3274) geändert wor-
den ist, in der jeweils geltenden Fassung, die mit unmittelbarer 
Wirkung gegen die oder den Auszubildenden erlassen wurden,

4. Fehlzeiten wegen Maßnahmen auf Grund einer Katastrophe 
oder einer Großschadenslage im Sinne des § 1 des Katastro-
phenschutzgesetzes vom 7. Juni 2021 (GVBl. S. 610) in der je-
weils geltenden Fassung.

Fehlzeiten nach Satz 2 Nummer 3 und 4 werden nur insoweit ange-
rechnet, wie sie eine Gesamtdauer von sechs Wochen nicht über-
schreiten.

(4) Auf Antrag kann die zuständige Behörde auch weitergehende 
Fehlzeiten berücksichtigen, wenn eine besondere Härte vorliegt und 
das Erreichen des Ausbildungsziels durch die Anrechnung nicht ge-
fährdet wird. Ist eine Anrechnung der Fehlzeiten nicht möglich, 
kann die Ausbildungsdauer entsprechend verlängert werden.

(5) Nicht als Fehlzeit gelten Freistellungsansprüche nach dem Be-
triebsverfassungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 
25. September 2001 (BGBl. I S. 2518), das zuletzt durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2959) geändert worden 
ist, in der jeweils geltenden Fassung, dem Personalvertretungsgesetz 
in der Fassung vom 14. Juli 1994 (GVBl. S. 337; 1995 S. 24), das 
zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 5. Juli 2021 (GVBl. 
S. 842) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung sowie 
nach den für kirchliche Träger geltenden Regelungen zur Mitarbei-
tervertretung.

§ 9 
Träger der praktischen Ausbildung

(1) Der Träger der praktischen Ausbildung trägt die Verantwor-
tung für die Durchführung der praktischen Ausbildung einschließ-
lich ihrer Organisation. Er schließt mit der oder dem Auszubildenden 
einen Ausbildungsvertrag.

(2) Träger der praktischen Ausbildung können ausschließlich Ein-
richtungen nach § 7 Absatz 5 sein,
1. die eine Pflegeschule selbst betreiben oder
2. die mit mindestens einer Pflegeschule einen Vertrag über die 

Durchführung des theoretischen und praktischen Unterrichts ge-
schlossen haben.

(3) Der Träger der praktischen Ausbildung hat über Vereinbarun-
gen mit den weiteren an der praktischen Ausbildung beteiligten 
Einrichtungen zu gewährleisten, dass
1. die vorgeschriebenen Einsätze der praktischen Ausbildung in 

den weiteren an der praktischen Ausbildung beteiligten Einrich-
tungen durchgeführt werden können,

2. die Ausbildung auf der Grundlage eines Ausbildungsplans zeit-
lich und sachlich gegliedert so durchgeführt werden kann, dass 
das Ausbildungsziel in der vorgesehenen Zeit erreicht werden 
kann, und

3. die nach § 7 Absatz 6 erforderliche Praxisanleitung gesichert ist.
(4) Die Aufgaben des Trägers der praktischen Ausbildung nach 

Absatz 3 können von einer Pflegeschule wahrgenommen werden, 
wenn Trägeridentität besteht oder soweit der Träger der praktischen 
Ausbildung die Wahrnehmung der Aufgaben durch Vereinbarung 
auf die Pflegeschule übertragen hat. Die Pflegeschule kann in die-
sem Rahmen auch zum Abschluss des Ausbildungsvertrags für den 
Träger der praktischen Ausbildung bevollmächtigt werden.

(5) Auszubildende sind für die gesamte Dauer der Ausbildung 
Arbeitnehmer im Sinne des § 5 des Betriebsverfassungsgesetzes 
oder des § 4 des Personalvertretungsgesetzes, des Trägers der prak-
tischen Ausbildung. Träger der praktischen Ausbildung bleibt in 
Fällen des Absatzes 4 die Einrichtung nach den Absätzen 1 und 2.

§ 10 
Mindestanforderungen an Schulen

(1) Die Mindestanforderungen an die Pflegeschulen nach § 9 Ab-
satz 1 und 2 des Pflegeberufegesetzes und nach dem Pflegeschulan-
erkennungsgesetz gelten für die Ausbildung nach diesem Gesetz 
entsprechend, mit der Ausnahme, dass die fachliche und pädagogi-
sche Qualifikation der Lehrkräfte mit entsprechender, insbesondere 
pflegepädagogischer, abgeschlossener Hochschulausbildung nach-
gewiesen werden muss.

(2) Durch die nach § 4 des Pflegeschulanerkennungsgesetzes zu 
erlassenden Rechtsverordnungen können darüber hinaus gehende 
Anforderungen für die Ausbildung nach diesem Gesetz festgelegt 
werden, insbesondere die fachliche und pädagogische Qualifikation 
der Lehrkräfte sowie das Verhältnis der Zahl der Ausbildungsplätze 
und Lehrkräfte.

§ 11 
Gesamtverantwortung der Schule

(1) Die Pflegeschule trägt die Gesamtverantwortung für die Ko-
ordination des Unterrichts mit der praktischen Ausbildung. Sie prüft, 
ob der Ausbildungsplan für die praktische Ausbildung den Anforde-
rungen des schulinternen Curriculums entspricht. Ist dies nicht der 
Fall, ist der Träger der praktischen Ausbildung zur Anpassung des 
Ausbildungsplans verpflichtet.

(2) Die Pflegeschule überprüft, ob die praktische Ausbildung ge-
mäß dem Ausbildungsplan durchgeführt wird. Die an der prakti-
schen Ausbildung beteiligten Einrichtungen unterstützen die Pflege-
schule bei der Durchführung der von dieser zu leistenden Praxisbe-
gleitung.

§ 12 
Externenprüfung

(1) Ohne die nach diesem Gesetz vorgeschriebene berufliche Aus-
bildung absolviert zu haben, kann eine antragstellende Person die 
Prüfung für Externe an der Pflegeschule ablegen,
1. wenn sie die Ausbildung nach dem Pflegeberufegesetz im Um-

fang des ersten und zweiten Ausbildungsdrittels absolviert hat 
und diese abbricht oder

2. wenn sie die Ausbildung nach dem Pflegeberufegesetz absol-
viert und die staatliche Abschlussprüfung endgültig nicht be-
standen hat.

(2) Der Abschnitt über das Ausbildungsverhältnis nach diesem 
Gesetz findet keine Anwendung auf Personen nach Absatz 1.

§ 13 
Zugangsvoraussetzungen

Voraussetzung für den Zugang zur Ausbildung nach diesem Ge-
setz ist, dass die sich bewerbende Person
1. nicht gesundheitlich ungeeignet für die Tätigkeit nach § 5 im 

Sinne des § 2 Nummer 3 ist,
2. das für die Ausbildung erforderliche Sprachniveau der deut-

schen Sprache aufweist und
3. die Berufsbildungsreife, eine gleichwertige Schulbildung oder 

eine abgeschlossene Berufsausbildung nachweist.

§ 14 
Anrechenbarkeit einschlägiger Vorbildung 

auf die Dauer der Ausbildung
(1) Eine im Geltungsbereich des Pflegeberufegesetzes abge-

schlossene Maßnahme zur Qualifizierung für zusätzliche Betreu-
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Zweiter Abschnitt 
Ausbildungsverhältnis

§ 16 
Ausbildungsvertrag

(1) Der Träger der praktischen Ausbildung und die oder der Aus-
zubildende schließen einen Ausbildungsvertrag nach Maßgabe der 
Vorschriften dieses Abschnittes. Der Vertrag bedarf der Schriftform.

(2) Der Ausbildungsvertrag muss mindestens Folgendes enthal-
ten:
1. die Bezeichnung des Berufs, in dem nach den Vorschriften die-

ses Gesetzes ausgebildet wird,
2. den Beginn und die voraussichtliche Dauer der Ausbildung,
3. Angaben über die der Ausbildung zugrundeliegende Ausbil-

dungs- und Prüfungsordnung,
4. eine Darstellung der inhaltlichen und zeitlichen Gliederung der 

praktischen Ausbildung (Ausbildungsplan),
5. die Verpflichtung der oder des Auszubildenden zum Besuch der 

Ausbildungsveranstaltungen der Pflegeschule,
6. die Dauer der regelmäßigen täglichen oder wöchentlichen prak-

tischen Ausbildungszeit,
7. die Dauer der Probezeit,
8. eine Bestimmung, dass sich bei Nichtbestehen der staatlichen 

Abschlussprüfung das Ausbildungsverhältnis bis zur Wiederho-
lungsprüfung, höchstens aber um ein Jahr verlängert,

9. Angaben über Zahlung und Höhe der Ausbildungsvergütung 
nach § 19 einschließlich des Umfangs etwaiger Sachbezüge 
nach § 19 Absatz 2,

10. den Umfang des Urlaubsanspruches,
11. die Voraussetzungen, unter denen der Ausbildungsvertrag ge-

kündigt werden kann, und
12. einen in allgemeiner Form gehaltenen Hinweis auf die dem Aus-

bildungsvertrag gegebenenfalls zugrundeliegenden tariflichen 
Bestimmungen, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen sowie die 
Rechte als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer im Sinne des § 5 
des Betriebsverfassungsgesetzes oder der §§ 3 und 4 des Perso-
nalvertretungsgesetzes des Trägers der praktischen Ausbildung.

(3) Der Ausbildungsvertrag ist von einer vertretungsberechtigten 
Person des Trägers der praktischen Ausbildung und der oder dem 
Auszubildenden, bei Minderjährigen zusätzlich von mindestens 
einem gesetzlichen Vertreter, zu unterzeichnen. Eine Ausfertigung 
des unterzeichneten Ausbildungsvertrages ist der oder dem Auszu-
bildenden und bei Minderjährigen zusätzlich dem gesetzlichen Ver-
treter auszuhändigen.

(4) Auf den Ausbildungsvertrag sind, soweit sich aus seinem 
Zweck sowie aus diesem Gesetz nichts anderes ergibt, die für 
Arbeitsverträge geltenden Rechtsvorschriften und Rechtsgrundsätze 
anzuwenden.

(5) Änderungen des Ausbildungsvertrages bedürfen der Schrift-
form. Die Absätze 2 bis 4 finden entsprechende Anwendung.

(6) Der Ausbildungsvertrag bedarf zu seiner Wirksamkeit der 
schriftlichen Zustimmung der Pflegeschule. Diese Zustimmung darf 
erst erteilt werden, wenn die Pflegeschule das Vorliegen der Voraus-
setzungen nach § 13 festgestellt hat. Liegt die Zustimmung bei Ver-
tragsschluss nicht vor, ist sie unverzüglich durch den Träger der 
praktischen Ausbildung einzuholen. Hierauf ist die oder der Auszu-
bildende und bei Minderjährigen auch deren gesetzliche Vertreter 
hinzuweisen.

§ 17 
Pflichten des Ausbildungsträgers

(1) Der Träger der praktischen Ausbildung ist verpflichtet,
1. die Ausbildung in einer durch ihren Zweck gebotenen Form auf 

der Grundlage des Ausbildungsplans zeitlich und sachlich ge-

ungskräfte im Sinne der §§ 43b und 53b des Elften Buches Sozial-
gesetzbuch oder eine andere erfolgreich abgeschlossene Ausbildung 
oder erfolgreich abgeschlossene Teile einer Ausbildung sowie be-
rufsqualifizierende Maßnahmen in der Pflege können auf die Dauer 
der Ausbildung nach diesem Gesetz mit der Maßgabe im Umfang 
ihrer Gleichwertigkeit angerechnet werden, dass die Hälfte der 
Maßnahme- oder Ausbildungszeit der abgeschlossenen Vor- oder 
Ausbildungsmaßnahme als durchgeführt angesehen wird, höchstens 
aber bis zur Hälfte der Gesamtdauer der Ausbildung nach diesem 
Gesetz.

(2) Absatz 1 gilt insoweit nicht, wie zu erwarten ist, dass das Aus-
bildungsziel in der gekürzten Zeit nicht erreicht oder die Durchfüh-
rung der Ausbildung gefährdet wird. Das Nähere regelt die nach 
§ 15 zu erlassende Verordnung.

§ 15 
Verordnungsermächtigung

(1) Die für die Pflege zuständige Senatsverwaltung wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung in einer Ausbildungs- und Prüfungs-
verordnung für den Beruf nach diesem Gesetz nähere Bestimmun-
gen zu treffen über
1. die Mindestanforderungen an die Ausbildung nach dem zweiten 

Teil,
2. die sprachlichen Anforderungen und deren Nachweis nach § 2 

Nummer 4 und § 13 Nummer 2,
3. die staatliche Abschlussprüfung nach § 7 Absatz 1 Satz 2 und 

eine Urkunde nach § 1,
4. die Prüfung für Externe nach § 12,
5. die Bildung von Noten,
6. die Aufbewahrung der Aufsichtsarbeiten, der Anträge auf Zu-

lassung zur staatlichen Prüfung und Prüfungsniederschriften,
7. die Mindestanforderungen an die Vorbildung und die dazu vor-

zulegenden Nachweise für den Bereich der Anerkennung und 
der Dienstleistungserbringung nach dem dritten Teil,

8. die Anrechenbarkeit einschlägiger Vorbildung nach § 14 Ab-
satz 1 sowie

9. das Nähere zu den Modellvorhaben nach § 58.
(2) In den Mindestanforderungen nach Absatz 1 Nummer 7 ist für 

Inhaberinnen und Inhaber von Ausbildungsnachweisen, die eine Er-
laubnis nach § 3 Absatz 2 in Verbindung mit den §§ 29 und 31 be-
antragen, das Folgende zu regeln:
1. das Verfahren bei der Prüfung der Voraussetzungen des § 2 

Nummer 2 bis 4, insbesondere die Vorlage der von der antrag-
stellenden Person vorzulegenden Nachweise und die Ermittlung 
durch die zuständige Behörde entsprechend Artikel 50 Absatz 1 
bis 3 in Verbindung mit Anhang VII der Richtlinie 2005/36/EG,

2. die Fristen für die Erteilung der Erlaubnis,
3. das Verfahren über Prüfung des Vorliegens der Voraussetzungen 

zur Dienstleistungserbringung nach dem zweiten Abschnitt des 
dritten Teils dieses Gesetzes,
sowie

4. die Regelungen zur Durchführung und zum Inhalt der Anpas-
sungsmaßnahmen nach § 26 Absatz 1 Nummer 2 und den §§ 32 
bis 37.

(3) Die für die Pflege zuständige Senatsverwaltung wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung nähere Bestimmungen zu treffen über
1. die Art und die zuständige Stelle des Nachweises der erforder-

lichen Sprachkenntnisse nach § 13 Absatz 1 Nummer 2,
2. die weiteren Anforderungen für die Ausbildung an Pflegeschu-

len nach § 10 Absatz 2,
3. die Geeignetheit von Einrichtungen nach § 7 Absatz 5,
4. die Anforderungen an die Praxisanleitung nach § 7 Absatz 6,
5. die Finanzierung nach dem vierten Teil sowie
6. die Berufsausübung durch eine entsprechende Berufsordnung.
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gliedert so durchzuführen, dass das Ausbildungsziel in der vor-
gesehenen Zeit erreicht werden kann,

2. zu gewährleisten, dass die Einsätze der praktischen Ausbildung 
durchgeführt werden können und ihre Dokumentation gesichert 
ist,

3. sicherzustellen, dass die nach § 7 Absatz 6 zu gewährleistende 
Praxisanleitung der oder des Auszubildenden im Umfang von 
mindestens 10 Prozent der während eines Einsatzes zu leisten-
den praktischen Ausbildungszeit stattfindet,

4. der oder dem Auszubildenden kostenlos Ausbildungsmittel ein-
schließlich der Fachbücher, Instrumente und Apparate zur Ver-
fügung zu stellen, die zur praktischen Ausbildung und zum Ab-
legen der staatlichen Abschlussprüfung erforderlich sind, und

5. die Auszubildende oder den Auszubildenden für die Teilnahme 
an Ausbildungsveranstaltungen der Pflegeschule und für die 
Teilnahme an Prüfungen unter Fortzahlung der Ausbildungsver-
gütung freizustellen, bei Gestaltung der Ausbildung auf die er-
forderlichen Lern-, Vor- und Nachbereitungszeiten Rücksicht zu 
nehmen und diese organisatorisch zu ermöglichen.

(2) Der oder dem Auszubildenden dürfen nur Aufgaben übertra-
gen werden, die dem Ausbildungszweck und dem Ausbildungsstand 
entsprechen; die übertragenen Aufgaben müssen den physischen 
und psychischen Kräften der Auszubildenden angemessen sein.

§ 18 
Pflichten der Auszubildenden

(1) Die oder der Auszubildende hat sich aktiv zu bemühen, das 
Ausbildungsziel zu erreichen.

(2) Die oder der Auszubildende ist insbesondere verpflichtet,
1. an den vorgeschriebenen Ausbildungsveranstaltungen der Pfle-

geschule teilzunehmen,
2. die im Rahmen der Ausbildung übertragenen Aufgaben sorgfäl-

tig auszuführen,
3. die für Beschäftigte in den Einrichtungen nach § 7 Absatz 5 gel-

tenden Bestimmungen, vornehmlich über die Schweigepflicht, 
einzuhalten und über Betriebsgeheimnisse Stillschweigen zu 
wahren sowie

4. die Rechte der pflegerisch zu versorgenden Personen zu wahren 
und ihre Selbstbestimmung zu achten.

§ 19 
Ausbildungsvergütung und Sachbezüge

(1) Die Träger der Ausbildung haben der oder dem Auszubilden-
den über den gesamten Zeitraum der Ausbildung eine angemessene 
Ausbildungsvergütung zu zahlen. Die oder der Auszubildende steht 
den zur Berufsausbildung Beschäftigten im Sinne sozialversiche-
rungsrechtlicher Bestimmungen gleich.

(2) Sachbezüge können in der Höhe der Werte, die allgemein für 
das Arbeitsentgelt auf Grund der nach dem Vierten Buch Sozialge-
setzbuch – Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung – in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 2009 (BGBl. I 
S. 3710, 3973; 2011 I S. 363), das zuletzt durch Artikel 24 des Ge-
setzes vom 7. August 2021 (BGBl. I S. 3311) geändert worden ist, in 
der jeweils geltenden Fassung und den weitergehenden Regelungen 
des Steuerrechts anerkannt sind, angerechnet werden; sie dürfen 75 
Prozent der Bruttovergütung nicht überschreiten. Kann die oder der 
Auszubildende aus berechtigtem Grund Sachbezüge nicht abneh-
men, so sind diese nach den allgemeinen Sachbezugswerten abzu-
gelten. Eine Anrechnung von Sachbezügen ist nur zulässig, soweit 
dies im Ausbildungsvertrag vereinbart worden ist.

§ 20 
Probezeit

Das Ausbildungsverhältnis beginnt mit einer Probezeit. Die Pro-
bezeit darf vier Kalendermonate nicht unterschreiten, wenn sich aus 
anzuwendenden Tarifvereinbarungen keine andere Dauer ergibt.

§ 21 
Kündigung des Ausbildungsverhältnisses

(1) Während der Probezeit kann das Ausbildungsverhältnis von 
jedem Vertragspartner jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungs-
frist gekündigt werden.

(2) Wenn vertraglich nichts anderes vereinbart worden ist und sich 
auch aus anzuwendenden Vorschriften eines Tarifvertrages nichts 
anderes ergibt, ist § 1 des Kündigungsschutzgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 25. August 1969 (BGBl. I S. 1317), das 
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I 
S. 1762) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung mit 
der Maßgabe anzuwenden, dass die dort genannte Wartezeit von 
sechs Monaten durch die Dauer der Probezeit nach diesem Gesetz 
ersetzt ist. Die Regelung des § 23 des Kündigungsschutzgesetzes 
bleibt unberührt.

(3) Nach der Probezeit kann das Ausbildungsverhältnis nur ge-
kündigt werden:
1. von jedem Vertragspartner ohne Einhalten einer Kündigungs-

frist bei Vorliegen eines wichtigen Grundes oder
2. von der oder dem Auszubildenden mit einer Kündigungsfrist 

von vier Wochen.
(4) Die Kündigung bedarf der Schriftform. Bei einer Kündigung 

durch den Träger der praktischen Ausbildung ist das Benehmen mit 
der Pflegeschule herzustellen. In den Fällen des Absatzes 3 Num-
mer 1 sind die Kündigungsgründe anzugeben.

(5) Eine Kündigung aus einem wichtigen Grund ist unwirksam, 
wenn die ihr zugrundeliegenden Tatsachen der kündigungsberech-
tigten Person zum Zeitpunkt der Kündigung länger als 14 Tage be-
kannt sind. Ist ein vorgesehenes Güteverfahren vor einer außerge-
richtlichen Stelle eingeleitet, so wird bis zu dessen Beendigung der 
Lauf dieser Frist gehemmt.

§ 22 
Beschäftigung im Anschluss an 

das Anstellungsverhältnis
Wird die oder der Auszubildende im Anschluss an das Ausbil-

dungsverhältnis beschäftigt, ohne dass hierüber ausdrücklich etwas 
vereinbart worden ist, so gilt ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte 
Zeit als begründet.

§ 23 
Nichtigkeit von Vereinbarungen

(1) Vereinbarungen, die zu Ungunsten der oder des Auszubilden-
den von den Vorschriften dieses Abschnitts abweichen, sind nichtig.

(2) Eine Vereinbarung, durch die die oder der Auszubildende für 
die Zeit nach Beendigung des Ausbildungsverhältnisses in der Aus-
übung der beruflichen Tätigkeit beschränkt wird, ist nichtig. Dies 
gilt nicht, wenn die oder der Auszubildende innerhalb der letzten 
drei Monate des Ausbildungsverhältnisses für die Zeit nach dessen 
Beendigung ein Arbeitsverhältnis begründet.

(3) Nichtig ist insbesondere eine Vereinbarung über
1. die Verpflichtung der oder des Auszubildenden, für die prakti-

sche Ausbildung eine Entschädigung oder für die Teilnahme am 
theoretischen und praktischen Unterricht an der Pflegeschule 
eine Vergütung oder ein Schulgeld zu zahlen,

2. Vertragsstrafen,
3. den Ausschluss oder die Beschränkung von Schadensersatzan-

sprüchen und
4. die Festsetzung der Höhe eines Schadensersatzes in Pauschal-

beträgen.

§ 24 
Ausschluss der Geltung von 

Vorschriften dieses Abschnitts
Die Vorschriften dieses Abschnittes finden keine Anwendung auf 

Auszubildende, die Diakonissen, Diakonieschwestern oder Mitglied 
geistlicher Gemeinschaften sind.
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4.4.2008, S. 28; L 33 vom 3.2.2009, S. 49; L 305 vom 
24.10.2014, S. 115), die zuletzt durch Delegierten Beschluss 
(EU) 2017/2113 der Kommission vom 11. September 2017 
(ABl. L 317 vom 1.12.2017, S. 119) geändert worden ist, in 
der jeweils geltenden Fassung, und

b) aus dem hervorgeht, dass die antragstellende Person eine 
Ausbildung erworben hat, die in diesem Staat erforderlich 
ist für den unmittelbaren Zugang zu einem Beruf, der dem 
Beruf der Pflegefachassistentin oder dem Pflegefachassis-
tenten entspricht, oder

2. ein Diplom, aus dem hervorgeht, dass die antragstellende Person 
eine Ausbildung erworben hat, die in diesem Staat erforderlich 
ist für den unmittelbaren Zugang zu einem Beruf, der dem Beruf 
der Pflegefachassistentin oder dem Pflegefachassistenten ent-
spricht.

(2) Diplome im Sinne dieses Gesetzes sind Ausbildungsnachwei-
se nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c) der Richtlinie 2005/36/EG, 
die mindestens dem in Artikel 11 Buchstabe b der Richtlinie 
2005/36/EG genannten Niveau entsprechen und denen eine Be-
scheinigung des Herkunftsstaats über das Ausbildungsniveau bei-
gefügt ist.

(3) Als Diplome gelten auch
1. Ausbildungsnachweise oder eine Gesamtheit von Ausbildungs-

nachweisen, die von einer zuständigen Behörde des Herkunfts-
staats ausgestellt worden sind, sofern die Ausbildungsnachweise
a) den erfolgreichen Abschluss einer Ausbildung bescheinigen, 

die in einem Mitgliedstaat, einem Vertragsstaat oder einem 
gleichgestellten Staat auf Vollzeitbasis oder Teilzeitbasis im 
Rahmen formaler oder nichtformaler Ausbildungsprogram-
me erworben worden ist,

b) von diesem Herkunftsstaat als gleichwertig anerkannt wor-
den sind und

c) in Bezug auf die Aufnahme oder Ausübung des Berufs der 
Pflegefachassistentin und des Pflegefachassistenten diesel-
ben Rechte verleihen oder auf die Ausübung dieses Berufs 
vorbereiten, und

2. Berufsqualifikationen, die zwar nicht den Erfordernissen der 
Rechts- oder Verwaltungsvorschriften des Herkunftsstaats für 
die Aufnahme oder Ausübung des Berufs der Pflegeassistentin 
und des Pflegeassistenten entsprechen, ihrer Inhaberin oder 
ihrem Inhaber jedoch dieselben Rechte verleihen, die nach dem 
Recht des Herkunftsstaats erworben worden sind.

§ 28 
Ausbildungsnachweise bei Ausbildungen, die in einem  

Drittstaat abgeschlossen worden sind
(1) Bei einer Berufsqualifikation, die in einem Drittstaat, der kein 

gleichgestellter Staat ist, abgeschlossen worden ist, sind die Ausbil-
dungsnachweise vorzulegen, die
1. in dem Drittstaat ausgestellt worden sind und
2. mit angemessenem Aufwand beizubringen sind.

(2) Ist die Gleichwertigkeit der Berufsqualifikation bereits in 
einem anderen Mitgliedstaat, in einem anderen Vertragsstaat oder in 
einem gleichgestellten Staat anerkannt worden, so ist die entspre-
chende Bescheinigung vorzulegen.

§ 29 
Gleichwertigkeit der Berufsqualifikation

Eine Berufsqualifikation, die außerhalb des Geltungsbereichs des 
Pflegeberufegesetzes abgeschlossen worden ist, ist gleichwertig mit 
der in diesem Gesetz geregelten Ausbildung zur Pflegefachassis-
tentin oder zum Pflegefachassistenten, wenn
1. sie keine wesentlichen Unterschiede gegenüber der im zweiten 

Teil und in der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung nach § 15 
Absatz 1 geregelten Ausbildung aufweist oder

Dritter Teil 
Vorschriften über die Anerkennung ausländischer 

Berufsabschlüsse und die Dienstleistungserbringung

Erster Abschnitt 
Außerhalb des Geltungsbereichs erworbene 

Berufsqualifikation

§ 25 
Begriffsbestimmungen zu den 

ausländischen Staaten
(1) Mitgliedstaat im Sinne dieses Gesetzes ist ein Mitgliedstaat 

der Europäischen Union. Andere Mitgliedstaaten sind alle Mitglied-
staaten außer der Bundesrepublik Deutschland.

(2) Vertragsstaat im Sinne dieses Gesetzes ist ein Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum. Andere Ver-
tragsstaaten sind alle Vertragsstaaten außer der Bundesrepublik 
Deutschland.

(3) Drittstaat ist ein Staat, der weder Mitgliedstaat noch Vertrags-
staat ist.

(4) Gleichgestellter Staat ist ein Drittstaat, der bei der Anerken-
nung von Berufsqualifikationen nach dem Recht der Europäischen 
Union einem Mitgliedstaat gleichgestellt ist.

(5) Herkunftsstaat ist der Mitgliedstaat, der Vertragsstaat oder der 
gleichgestellte Staat, in dem die Berufsqualifikation erworben wor-
den ist.

§ 26 
Anerkennung von außerhalb des 

Geltungsbereichs abgeschlossenen Ausbildungen
(1) Eine außerhalb des Geltungsbereichs des Pflegeberufegesetzes 

und außerhalb eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder 
eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum oder der Schweiz erworbene Berufsqualifi-
kation erfüllt die Voraussetzungen nach § 2 Nummer 1, wenn
1. sie mit dem in diesem Gesetz geregelten Ausbildungsstand 

gleichwertig ist oder
2. die antragstellende Person die erforderliche Anpassungsmaß-

nahme erfolgreich absolviert hat.
(2) Die Überprüfung der Gleichwertigkeit der Berufsqualifikation 

erfolgt auf der Grundlage der eingereichten Ausbildungsnachweise 
nach den Vorschriften und unter Berücksichtigung sonstiger nach-
gewiesener Berufsqualifikationen nach den §§ 27 und 28.

(3) Die zuständige Behörde bestätigt der antragstellenden Person 
innerhalb eines Monats den Empfang der Unterlagen und teilt ge-
gebenenfalls mit, welche Unterlagen fehlen.

(4) Auf Antrag ist der antragstellenden Person ein gesonderter 
Bescheid über die Feststellung der Gleichwertigkeit ihrer Berufs-
qualifikation zu erteilen.

§ 27 
Ausbildungsnachweise bei Berufsqualifikationen, 

die in einem anderen Mitgliedstaat, in einem anderen 
Vertragsstaat oder in einem gleichgestellten Staat 

abgeschlossen worden sind
(1) Bei einer Berufsqualifikation, die in einem anderen Mitglied-

staat, in einem anderen Vertragsstaat oder in einem gleichgestellten 
Staat abgeschlossen worden ist, soll die Überprüfung der Gleich-
wertigkeit der Berufsqualifikation nur auf Grund der folgenden 
Ausbildungsnachweise erfolgen:
1. Einem Ausbildungsnachweis,

a) der dem Niveau entspricht, das genannt ist in Artikel 11 
Buchstabe a) der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die 
Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. L 255 vom 
30.9.2005, S. 22, L 271 vom 16.10.2007, S. 18; L 93 vom 
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2. wesentliche Unterschiede vollständig durch den Nachweis von 
Kenntnissen, Fähigkeiten und Kompetenzen auf Grund von Be-
rufserfahrung oder von lebenslangem Lernen nach § 31 ausge-
glichen werden.

§ 30 
Wesentliche Unterschiede 
bei der Berufsqualifikation

Wesentliche Unterschiede nach § 29 Nummer 2 liegen vor, wenn
1. die Ausbildung der antragstellenden Person hinsichtlich der be-

ruflichen Tätigkeit Themenbereiche oder Bereiche der prakti-
schen Ausbildung umfasst, die sich hinsichtlich des Inhalts oder 
auf Grund der Ausbildungsdauer wesentlich von denen unter-
scheiden, die nach diesem Gesetz und der Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung nach § 15 Absatz 1 vorgeschrieben sind, 
oder

2. die auf Grundlage dieses Gesetzes ausgeübten Tätigkeiten eine 
oder mehrere reglementierte Tätigkeiten umfassen, die im Her-
kunftsstaat der antragstellenden Person nicht Bestandteil des 
Tätigkeitsfeldes des Berufes sind, und wenn sich die Ausbildung 
für diese Tätigkeiten auf Fächer oder Bereiche der praktischen 
Ausbildung nach diesem Gesetz und der Ausbildungs- und Prü-
fungsverordnung nach § 15 Absatz 1 bezieht, die sich wesentlich 
von denen unterscheiden, die von der Ausbildung der antrag-
stellenden Person abgedeckt sind.

§ 31 
Ausgleich durch Berufserfahrung oder 

durch lebenslanges Lernen
(1) Wesentliche Unterschiede können vollständig oder teilweise 

ausgeglichen werden durch Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompeten-
zen, die die antragstellende Person erworben hat
1. durch Berufserfahrung im Rahmen ihrer tatsächlichen und 

rechtmäßigen Ausübung des Berufs der Pflegefachassistentin 
oder des Pflegefachassistenten in Vollzeit oder Teilzeit oder

2. durch lebenslanges Lernen.
(2) Die Anerkennung der nach Absatz 1 Nummer 2 erworbenen 

Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen setzt voraus, dass sie 
von einer dafür in dem jeweiligen Staat zuständigen Stelle formell 
als gültig anerkannt worden sind. Für die Anerkennung ist nicht ent-
scheidend, in welchem Staat die jeweiligen Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Kompetenzen erworben worden sind.

§ 32 
Anpassungsmaßnahmen

Ist die Berufsqualifikation der antragstellenden Person nicht mit 
der in diesem Gesetz geregelten Berufsqualifikation gleichwertig, so 
ist für eine Anerkennung eine Anpassungsmaßnahme durchzufüh-
ren. Dies gilt auch für den Fall, dass die Gleichwertigkeit der Be-
rufsqualifikation nur mit einem unangemessenen zeitlichen oder 
sachlichen Aufwand festgestellt werden kann, da die antragstellende 
Person die erforderlichen Unterlagen oder Ausbildungsnachweise 
aus Gründen, die nicht in der antragstellenden Person liegen, nicht 
vorlegen kann.

§ 33 
Anerkennung der Berufsqualifikation 

nach Eignungsprüfung oder Anpassungslehrgang
(1) Bei fehlender Gleichwertigkeit im Sinne des § 29 ist als An-

passungsmaßnahme eine Eignungsprüfung oder ein Anpassungs-
lehrgang erforderlich, wenn die antragstellende Person
1. eine Berufsqualifikation nachweist, die in einem anderen Mit-

gliedstaat, in einem anderen Vertragsstaat oder in einem gleich-
gestellten Staat erworben worden ist,

2. eine Berufsqualifikation nachweist, die
a) in einem Drittstaat, der kein gleichgestellter Staat ist, erwor-

ben worden ist und

b) bereits in einem anderen Mitgliedstaat, in einem anderen 
Vertragsstaat oder in einem gleichgestellten Staat anerkannt 
worden ist, oder

3. die antragstellende Person lediglich über einen Ausbildungs-
nachweis verfügt, der dem in Artikel 11 Buchstabe a) der Richt-
linie 2005/36/EG genannten Niveau entspricht.

(2) Die antragstellende Person hat das Recht, zwischen dem Ab-
legen der Eignungsprüfung oder dem Absolvieren eines Anpas-
sungslehrgangs zu wählen.

§ 34 
Anerkennung der Berufsqualifikation 

nach Kenntnisprüfung oder Anpassungslehrgang
(1) Bei fehlender Gleichwertigkeit im Sinne des § 29 ist als An-

passungsmaßnahme eine Kenntnisprüfung oder ein Anpassungs-
lehrgang erforderlich, wenn die antragstellende Person eine Berufs-
qualifikation nachweist, die
1. in einem Drittstaat, der kein gleichgestellter Staat ist, erworben 

worden ist, und
2. weder in einem anderen Mitgliedstaat noch in einem anderen 

Vertragsstaat noch in einem gleichgestellten Staat anerkannt 
worden ist.

(2) Die antragstellende Person hat das Recht, zwischen dem Ab-
legen der Kenntnisprüfung oder dem Absolvieren eines Anpassungs-
lehrgangs zu wählen.

§ 35 
Eignungsprüfung

(1) Die Eignungsprüfung erstreckt sich auf die wesentlichen 
Unterschiede zwischen der Ausbildung aus dem Herkunftsstaat und 
der Ausbildung nach diesem Gesetz, die zuvor auf Grund der ein-
gereichten Nachweise festgestellt worden sind.

(2) Ist die Eignungsprüfung erfolgreich abgelegt worden und lie-
gen die weiteren Voraussetzungen nach diesem Gesetz vor, so wird 
die Berufsqualifikation anerkannt.

§ 36 
Kenntnisprüfung

(1) Die Kenntnisprüfung erstreckt sich auf den Inhalt der staatli-
chen Abschlussprüfung.

(2) Ist die Kenntnisprüfung erfolgreich abgelegt worden und lie-
gen die weiteren Voraussetzungen nach diesem Gesetz vor, so wird 
die Berufsqualifikation anerkannt.

§ 37 
Anpassungslehrgang

(1) Den Inhalt und Umfang des Anpassungslehrgangs regelt die 
auf der Grundlage des § 15 Absatz 1 erlassene Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung.

(2) Der Anpassungslehrgang darf höchstens 18 Monate dauern.
(3) Am Ende des Anpassungslehrgangs wird eine Prüfung durch-

geführt.
(4) Ist die Prüfung bestanden worden und liegen die weiteren Vo-

raussetzungen nach diesem Gesetz vor, so wird die Berufsqualifika-
tion anerkannt.

Zweiter Abschnitt 
Dienstleistungserbringung

§ 38 
Dienstleistungserbringung

Eine Staatsangehörige oder ein Staatsangehöriger eines anderen 
Mitgliedstaates, eines anderen Vertragsstaates oder eines gleichge-
stellten Staates darf als dienstleistungserbringende Person im Rah-
men vorübergehender und gelegentlicher Dienstleistungen im Sinne 
des Artikels 57 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäi-
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b) in dem Staat, in dem sie erworben worden ist, für den un-
mittelbaren Zugang zu einem Beruf, der dem Beruf nach 
diesem Gesetz entspricht, erforderlich ist, und

c) entweder im Sinne des § 29 mit der in diesem Gesetz gere-
gelten Ausbildung gleichwertig ist oder wesentliche Unter-
schiede nur in einem Umfang aufweist, der nicht zu einer 
Gefährdung der öffentlichen Gesundheit führt.

(2) Weist eine Berufsqualifikation wesentliche Unterschiede in 
einem Umfang auf, der zu einer Gefährdung der öffentlichen Ge-
sundheit führt, so kann die anzeigende Person zum Erwerb einer zur 
Dienstleistung berechtigenden Berufsqualifikation eine Eignungs-
prüfung ablegen, die sich auf diese wesentlichen Unterschiede er-
streckt. Die anzeigende Person kann auch dann eine Eignungsprü-
fung nach § 35 ablegen, wenn die Gleichwertigkeit ihrer Berufs-
qualifikation nur mit einem unangemessenen zeitlichen oder sachli-
chen Aufwand festgestellt werden kann, da die anzeigende Person 
die erforderlichen Unterlagen oder Nachweise aus Gründen, die sie 
nicht zu verantworten hat, nicht vorlegen kann. Ist die Eignungs-
prüfung erfolgreich abgelegt worden und liegen die weiteren Vor-
aussetzungen nach diesem Gesetz vor, so berechtigt die Berufsqua-
lifikation der anzeigenden Person zur Dienstleistungserbringung.

§ 42 
Überprüfen der Berechtigung 
zur Dienstleistungserbringung

(1) Die zuständige Behörde überprüft, ob die anzeigende Person 
berechtigt ist, im Geltungsbereich dieses Gesetzes Tätigkeiten nach 
§ 5 als dienstleistungserbringende Person vorübergehend und gele-
gentlich auszuüben.

(2) Den vorübergehenden und gelegentlichen Charakter der 
Dienstleistungserbringung beurteilt die zuständige Behörde im Ein-
zelfall. In ihre Beurteilung bezieht sie Dauer, Häufigkeit, regelmäßi-
ge Wiederkehr und Kontinuität der Dienstleistungserbringung ein.

(3) Soweit es für die Überprüfung der Gleichwertigkeit der Be-
rufsqualifikation erforderlich ist, kann die zuständige Behörde bei 
der zuständigen Behörde des Staates, in dem die anzeigende Person 
niedergelassen ist, Informationen über den Ausbildungsgang der 
anzeigenden Person anfordern.

§ 43 
Rechte und Pflichten der 

dienstleistungserbringenden Person
(1) Ist eine Person berechtigt, den Beruf nach § 1 als dienstleis-

tungserbringende Person vorübergehend und gelegentlich auszu-
üben, so hat sie beim Erbringen der Dienstleistung in Deutschland 
die gleichen Rechte und Pflichten wie Personen mit einer Erlaubnis 
zum Führen der Berufsbezeichnung im Sinne des § 1.

(2) Die dienstleistungserbringende Person darf je nach ausgeübter 
Tätigkeit die Berufsbezeichnung nach § 1 führen, auch wenn sie 
nicht die nach § 1 erforderliche Erlaubnis zum Führen der Berufs-
bezeichnung besitzt.

(3) Im Übrigen unterliegt die dienstleistungserbringende Person 
nach Maßgabe des Artikel 5 Absatz 3 der Richtlinie 2005/36/EG im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes den berufsständischen, gesetzli-
chen und verwaltungsrechtlichen Berufsregeln. Sie ist nach Maß-
gabe des Artikels 6 Satz 1 der Richtlinie 2005/36/EG von der Zu-
lassung, Eintragung oder Mitgliedschaft bei einer Berufsorganisa-
tion befreit.

(4) Die dienstleistungserbringende Person ist verpflichtet, der zu-
ständigen Behörde unverzüglich anzuzeigen:
1. eine Änderung der Staatsangehörigkeit,
2. den Verlust der rechtmäßigen Niederlassung im Bereich des Be-

rufs nach diesem Gesetz in einem anderen Mitgliedstaat, in 
einem anderen Vertragsstaat oder in einem gleichgestellten 
Staat,

schen Union ihren Beruf im Geltungsbereich dieses Gesetzes aus-
üben, wenn sie oder er nach § 39 zur Dienstleistung berechtigt ist.

§ 39 
Berechtigung zur Dienstleistung

Zur Dienstleistungserbringung ist nur berechtigt, wer
1. über eine zur Dienstleistungserbringung berechtigende Berufs-

qualifikation verfügt,
2. während der Dienstleistungserbringung in einem anderen Mit-

gliedstaat, in einem anderen Vertragsstaat oder in einem gleich-
gestellten Staat rechtmäßig niedergelassen ist,

3. sich nicht eines Verhaltens schuldig gemacht hat, aus dem sich 
die Unzuverlässigkeit zur Ausübung des Berufes nach diesem 
Gesetz ergibt,

4. in gesundheitlicher Hinsicht nicht ungeeignet ist zur Ausübung 
des Berufes nach diesem Gesetz und

5. über Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt, die zur Aus-
übung des Berufes nach diesem Gesetz erforderlich sind.

§ 40 
Anzeige der Dienstleistungserbringung

(1) Wer beabsichtigt, in Berlin als dienstleistungserbringende 
Person tätig zu sein, hat dies der zuständigen Behörde vorab schrift-
lich anzuzeigen.

(2) Bei der erstmaligen Dienstleistungserbringung oder im Falle 
wesentlicher Änderungen gegenüber der in den bisher vorgelegten 
Dokumenten bescheinigten Situation ist vorzulegen:
1. ein Nachweis der Staatsangehörigkeit,
2. ein Nachweis der Berufsqualifikation,
3. eine der beiden folgenden Bescheinigungen:

a) eine Bescheinigung, aus der sich ergibt, dass zum Zeitpunkt 
der Vorlage
aa) eine rechtmäßige Niederlassung im Bereich des Berufes 

nach diesem Gesetz in einem anderen Mitgliedstaat, in 
einem anderen Vertragsstaat oder in einem gleichgestell-
ten Staat besteht,

bb) die Ausübung dieser Tätigkeit nicht, auch nicht vorüber-
gehend untersagt ist und

cc) keine Vorstrafen vorliegen, oder
b) ein Nachweis in beliebiger Form darüber, dass eine Tätig-

keit, die des Berufes nach diesem Gesetz entspricht, wäh-
rend der vorhergehenden zehn Jahre mindestens ein Jahr 
lang rechtmäßig ausgeübt worden ist, falls in dem anderen 
Mitgliedstaat, in dem anderen Vertragsstaat oder in dem 
gleichgestellten Staat dieser Beruf oder die Qualifikation zu 
diesem Beruf nicht reglementiert ist, und

4. eine Erklärung über die zur Berufsausübung erforderlichen 
Sprachkenntnisse der antragstellenden Person.

(3) Die zuständige Behörde bestätigt der anzeigenden Person 
binnen eines Monats den Empfang der Unterlagen und teilt gegebe-
nenfalls mit, welche Unterlagen fehlen.

§ 41 
Zur Dienstleistungserbringung 

berechtigende Berufsqualifikation
(1) Zur Dienstleistungserbringung berechtigen folgende Berufs-

qualifikationen:
1. eine abgeschlossene Ausbildung nach diesem Gesetz oder
2. eine Berufsqualifikation, die

a) in einem anderen Mitgliedstaat, in einem anderen Vertrags-
staat oder in einem gleichgestellten Staat erworben worden 
ist,
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3. die Tatsache, dass ihr die berufliche Ausübung von Tätigkeiten 
dieses Berufsfeldes untersagt ist, auch bei vorübergehender 
Untersagung,

4. die Tatsache, dass bei ihr eine Vorstrafe vorliegt, oder
5. die Tatsache, dass sie in gesundheitlicher Hinsicht nicht mehr 

zur Ausübung des Berufs nach diesem Gesetz geeignet ist.

§ 44 
Pflicht zur erneuten Anzeige

Beabsichtigt die dienstleistungserbringende Person nach Ablauf 
eines Jahres nach der letzten Anzeige erneut, vorübergehend und 
gelegentlich Dienstleistungen im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
zu erbringen, ist die Anzeige gegenüber der zuständigen Behörde 
erneut abzugeben.

§ 45 
Bescheinigung, die zur Dienstleistungserbringung 

in einem anderen Mitgliedstaat, einem anderen Vertrags- 
staat oder einem gleichgestellten Staat erforderlich ist

(1) Üben deutsche Staatsangehörige oder Staatsangehörige eines 
anderen Mitgliedstaates, eines anderen Vertragsstaates oder eines 
gleichgestellten Staates den Beruf nach diesem Gesetz in Berlin auf 
Grund einer Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung nach § 1 
aus, so wird ihnen auf Antrag eine Bescheinigung von der zuständi-
gen Behörde ausgestellt, damit sie die Möglichkeit haben, in einem 
anderen Mitgliedstaat, in einem anderen Vertragsstaat oder in einem 
gleichgestellten Staat ihren Beruf als dienstleistungserbringende 
Person im Sinne des Artikels 57 des Vertrages über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union vorübergehend und gelegentlich auszu-
üben.

(2) Die Bescheinigung hat zu enthalten:
1. die genaue Berufsbezeichnung,
2. die Bestätigung, dass die antragstellende Person rechtmäßig 

unter ihrer Berufsbezeichnung niedergelassen ist,
3. die Angabe, dass der antragstellenden Person die Ausübung die-

ses Berufs nicht, auch nicht vorübergehend, untersagt ist und
4. die Bestätigung, dass die antragstellende Person über die beruf-

liche Qualifikation verfügt, die für die Berufsausübung erforder-
lich ist.

§ 46 
Verwaltungszusammenarbeit bei 
der Dienstleistungserbringung

(1) Im Falle von berechtigten Zweifeln ist die zuständige Behörde 
berechtigt, für jede Dienstleistungserbringung von den zuständigen 
Behörden des Niederlassungsmitgliedstaats Informationen über die 
Rechtmäßigkeit der Niederlassung sowie darüber anzufordern, dass 
keine berufsbezogenen disziplinarischen oder strafrechtlichen Sank-
tionen vorliegen. Auf Anforderung der zuständigen Behörden eines 
Vertragsstaates des Europäischen Wirtschaftsraumes hat die zustän-
dige Behörde nach Artikel 56 der Richtlinie 2005/36/EG der anfor-
dernden Behörde alle Informationen über die Rechtmäßigkeit der 
Niederlassung und die gute Führung der dienstleistungserbringen-
den Person sowie Informationen darüber, dass keine berufsbezoge-
nen disziplinarischen oder strafrechtlichen Sanktionen vorliegen, zu 
übermitteln.

(2) Wird gegen die Pflichten nach § 43 Absatz 4 verstoßen, so hat 
die nach § 49 zuständige Behörde unverzüglich die zuständige Be-
hörde des Niederlassungsmitgliedstaats der betreffenden dienstleis-
tungserbringenden Person hierüber zu unterrichten.

Vierter Teil 
Finanzierung

§ 47 
Grundlagen der Finanzierung

(1) Die Finanzierung der Ausbildung nach dem zweiten Teil rich-
tet sich

1. nach § 17a in Verbindung mit § 2 Absatz 1a Buchstabe g) des 
Krankenhausfinanzierungsgesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 10. April 1991 (BGBl. I S. 886), das zuletzt durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 11. Juli 2021 (BGBl. I S. 2754) ge-
ändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, wenn der 
Träger der praktischen Ausbildung ein Krankenhaus im Sinne 
des § 7 Absatz 5 Satz 3 Nummer 1 ist, oder

2. nach § 48, wenn der Träger der praktischen Ausbildung eine sta-
tionäre oder ambulante Pflegeeinrichtung nach § 7 Absatz 5 
Satz 3 Nummer 2 oder 3 ist.

(2) Der Träger der praktischen Ausbildung nach Absatz 1 Num-
mer 2 kann die Kosten der Ausbildungsvergütung in der Vergütung 
der allgemeinen Pflegeleistungen berücksichtigen.

(3) Soweit Ausbildungskosten nach anderen Vorschriften aufge-
bracht werden, ist dies bei der Finanzierung mindernd zu berück-
sichtigen.

§ 48 
Schulkosten

(1) Die Kosten der Ausbildung in Pflegeschulen, die nicht not-
wendigerweise mit einem Krankenhaus verbundene Ausbildungs-
stätten im Sinne des § 2 Nummer 1a des Krankenhausfinanzierungs-
gesetzes sind, werden anteilig aus Landesmitteln nach Maßgabe der 
dafür veranschlagten Haushaltsmittel übernommen.

(2) Die Kosten der Ausbildung für Ausbildungsplätze in Pflege-
schulen, die notwendigerweise mit einem Krankenhaus verbundene 
Ausbildungsstätten im Sinne des § 2 Nummer 1a des Krankenhaus-
finanzierungsgesetzes sind, können ebenfalls anteilig aus Landes-
mitteln nach Maßgabe des Haushalts übernommen werden, soweit 
diese Ausbildungsplätze nicht mit in den Krankenhausplan des 
Landes Berlin aufgenommen sind und der Träger der praktischen 
Ausbildung eine Einrichtung nach § 7 Absatz 5 Satz 3 Nummer 2 
oder 3 ist.

Fünfter Teil 
Zuständigkeit, Statistik und Schlussvorschriften

Erster Abschnitt 
Zuständigkeit

§ 49 
Zuständige Behörde

Zuständige Behörde für die Durchführung dieses Gesetzes ist das 
Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin.

Zweiter Abschnitt 
Statistik, Datenverarbeitung

§ 50 
Statistik, Verordnungsermächtigung

Die für die Pflege zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, 
zur Erfüllung der Aufgaben nach diesem Gesetz durch Rechtsver-
ordnung jährliche Erhebungen bei den jeweils zuständigen Stellen 
über:
1. die Träger der praktischen Ausbildung, die weiteren an der Aus-

bildung beteiligten Einrichtungen sowie die Pflegeschulen,
2. die in der Ausbildung befindlichen Personen nach Geschlecht, 

Geburtsjahr, höchstem Bildungs- und Berufsabschluss, nicht 
deutscher Herkunftssprache, Beginn und Ende der Ausbildung, 
Grund der Beendigung der Ausbildung, Weiterbildung oder Um-
schulung, und

3. zusätzliche, nicht von Nummer 1 oder 2 erfasste Sachverhalte 
des Pflege- oder Gesundheitswesens

als Landesstatistik anzuordnen. Zuständig für die Übermittlung der 
erforderlichen Daten an das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg ist 
die jeweils datenerfassende Stelle.
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§§ 7 und 11 sowie den Vorschriften der nach § 15 zu erlassenden 
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung abgewichen werden, soweit 
sich die Abweichungen nicht auf Inhalte oder Prüfungsvorgaben 
beziehen. Dabei darf das Erreichen der Ausbildungsziele nach § 6 
nicht gefährdet werden und die Vereinbarkeit der Ausbildung mit 
den Vorgaben der Richtlinie 2005/36/EG muss gegeben sein. Teile 
des theoretischen Unterrichts nach § 7 Absatz 3 können dabei als 
Fernunterricht erteilt werden.

(2) Es ist das Einvernehmen mit der für die Pflege zuständigen 
Senatsverwaltung herzustellen.

(3) Die Zulassung als Modellvorhaben setzt voraus, dass
1. das Erprobungsziel beschrieben wird und erkennen lässt, welche 

qualitativen Verbesserungen für die Ausbildung nach diesem 
Gesetz unter Beachtung der spezifischen Anforderungen des Be-
rufsfeldes erwartet werden,

2. eine sachgerecht begleitende und abschließende wissenschaftli-
che Evaluierung des Modellvorhabens gewährleistet ist und

3. die Laufzeit des Modellvorhabens fünf Jahre nicht überschreitet 
und eine Verlängerung um höchstens zwei Jahre anhand der 
Evaluierungsergebnisse zu begründen ist.

(4) Das Nähere regelt eine nach § 15 Absatz 1 Nummer 9 zu er-
lassende Verordnung.

Artikel 2 
Gesetz über die Anerkennung der Pflegeschulen 

(Pflegeschulanerkennungsgesetz – PflSchulAnerkG)

§ 1 
Geltungsbereich

(1) Die Ausbildung in den Berufen im Sinne des Pflegeberufege-
setzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2581), das zuletzt durch Arti-
kel 9a des Gesetzes vom 11. Juli 2021 (BGBl. I S. 2754) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, des Pflegefachassis-
tenzgesetzes vom 14. September 2021 (GVBl. S. 1020) in der je-
weils geltenden Fassung und des Berliner Krankenpflegehilfegeset-
zes vom 4. Februar 2016 (GVBl. S. 35, 55), das zuletzt durch Arti-
kel 26 des Gesetzes vom 19. Dezember 2017 (GVBl. S. 695) geän-
dert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung wird an den jeweils 
gesondert staatlich anerkannten Schulen des Gesundheitswesens, 
die im Bereich der Pflege ausbilden (Pflegeschulen), durchgeführt, 
soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

(2) Die staatliche Anerkennung der Pflegeschulen regelt sich nach 
diesem Gesetz.

§ 2 
Staatliche Anerkennung

(1) Die staatliche Anerkennung einer Pflegeschule für die Aus-
bildung nach dem jeweiligen Berufsgesetz ist auf Antrag zu erteilen, 
wenn die nachfolgenden personellen, räumlichen und sachlichen 
Mindestanforderungen erfüllt sind:
1. hauptberufliche Leitung der Schule durch eine pädagogisch qua-

lifizierte Person mit einer abgeschlossenen Hochschulausbil-
dung auf Master- oder vergleichbarem Niveau,

2. Nachweis einer im Verhältnis zur Zahl der Ausbildungsplätze 
angemessenen Zahl fachlich und pädagogisch qualifizierter 
hauptberuflicher Lehrkräfte,

3. Vorhandensein der für die Ausbildung erforderlichen Räume 
und Einrichtungen sowie ausreichender Lehr- und Lernmittel,

4. Sicherstellung der Wahrnehmung der durch die jeweiligen Be-
rufsgesetze festgelegten Verantwortung der Pflegeschule und

5. Gewähr durch Organisation und Lehrplan der Schule, dass die 
Schülerinnen und Schüler das jeweilige Ausbildungsziel errei-
chen können.

Dem Antrag sind der Lehrplan für die beabsichtigte Ausbildung 
und der Nachweis über die Erfüllung der Mindestanforderungen 
beizufügen.

§ 51 
Verarbeitung personenbezogener Daten

Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die nach die-
sem Gesetz zuständigen öffentlichen Stellen ist unbeschadet sonsti-
ger Bestimmungen zulässig, wenn sie zur Erfüllung der sich aus 
diesem Gesetz ergebenden Aufgaben erforderlich ist.

Dritter Abschnitt 
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 52 
Fortgeltung der Berufsbezeichnung

Eine vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erteilte Erlaubnis zum Füh-
ren der Berufsbezeichnung als „Gesundheits- und Krankenpflege-
helferin“ oder „Gesundheits- und Krankenpflegehelfer“ nach dem 
Berliner Krankenpflegehilfegesetz vom 4. Februar 2016 (GVBl. 
S. 35) das zuletzt durch Artikel 26 des Gesetzes vom 19. Dezember 
2017 (GVBl. S. 695) geändert worden ist, bleibt unberührt.

§ 53 
Begonnene Ausbildungen nach 
dem Krankenpflegehilfegesetz

Ausbildungen nach dem Berliner Krankenpflegehilfegesetz, die 
bis zum 1. April 2022 begonnen werden, dürfen bis 31. März 2025 
fortgeführt werden.

§ 54 
Übergangsvorschriften für Verfahren zur 

Gleichwertigkeit und Anerkennung von außerhalb 
des Geltungsbereichs erworbenen Abschlüssen

Die Entscheidung über einen Antrag auf Anerkennung einer 
außerhalb des Geltungsbereiches dieses Gesetzes und außerhalb 
eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen 
Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum oder der Schweiz erworbenen Berufsausbildung kann noch bis 
zum 31. März 2025 auf der Grundlage der Vorschriften des Berliner 
Krankenpflegehilfegesetzes in der am 31. Dezember 2021 geltenden 
Fassung getroffen werden.

§ 55 
Nichtanwendung des Berufsbildungsgesetzes

Auf die Ausbildung nach diesem Gesetz ist das Berufsbildungs-
gesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Mai 2020 
(BGBl. I S. 920), das durch Artikel 16 des Gesetzes vom 28. März 
2021 (BGBl. I S. 591) geändert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung nicht anzuwenden.

§ 56 
Nichtanwendung des 

Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes
Auf die Ausbildung nach diesem Gesetz ist das Berufsqualifika-

tionsfeststellungsgesetz Berlin vom 7. Februar 2014 (GVBl. S. 39), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Mai 2021 (GVBl. 
S. 503) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung nicht 
anzuwenden.

§ 57 
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer ohne die nach § 1 erforderliche 
Erlaubnis die dort genannte Berufsbezeichnung führt, soweit kein 
Fall des § 43 Absatz 2 vorliegt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 mit 
einer Geldbuße bis zu 2.500 € geahndet werden.

§ 58 
Modellvorhaben

(1) Zur zeitlich befristeten Erprobung von Konzepten zur Durch-
führung der schulischen und praktischen Ausbildung kann von den 
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(2) Mit der staatlichen Anerkennung wird die Höchstzahl der Aus-
bildungsplätze an der Pflegeschule nach Maßgabe der der Anerken-
nung zugrundeliegenden Voraussetzungen festgelegt. Die zuständi-
ge Behörde kann die Höchstzahl neu festlegen, wenn sich die der 
Anerkennung zugrundeliegenden Voraussetzungen geändert haben.

(3) Das Verfahren der staatlichen Anerkennung kann über eine 
einheitliche Stelle abgewickelt werden. Es gelten die Vorschriften 
des Teils V Abschnitt 1a des Verwaltungsverfahrensgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBl. I 
S. 102), das zuletzt durch Artikel 24 Absatz 3 des Gesetzes vom  
25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2154) geändert worden ist, in der jeweils 
geltenden Fassung in Verbindung mit § 1 Absatz 1 des Gesetzes über 
das Verfahren der Berliner Verwaltung vom 21. April 2016 (GVBl. 
S. 218), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17. Dezember 
2020 (GVBl. S. 1485) geändert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung.

(4) Die Regelungen über die Genehmigungsfiktion nach § 42a des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes in Verbindung mit § 1 Absatz 1 des 
Gesetzes über das Verfahren der Berliner Verwaltung finden auf die 
staatliche Anerkennung von Pflegeschulen mit der Maßgabe An-
wendung, dass die Frist im Sinne von § 42a Absatz 1 Satz 1 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes sechs Monate beträgt.

§ 3 
Rücknahme und Widerruf der 

staatlichen Anerkennung
Für die Rücknahme und den Widerruf der staatlichen Anerken-

nung gelten die Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes in 
Verbindung mit § 1 Absatz 1 des Gesetzes über das Verfahren der 
Berliner Verwaltung.

§ 4 
Verordnungsermächtigung

Die für Pflege zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, zur 
Durchführung dieses Gesetzes für die Pflegeschulen durch Rechts-
verordnung nähere Bestimmungen zu treffen über
1. die fachliche und pädagogische Qualifikation der Schulleitung 

und der Lehrkräfte,
2. die im Verhältnis zu den Ausbildungsplätzen ausreichende Zahl 

der Lehrkräfte,
3. die erforderlichen Räume, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel,
4. die Wahrnehmung der Gesamtverantwortung für die Koordina-

tion des Unterrichts mit der praktischen Ausbildung durch die 
Pflegeschulen,

5. die Ausbildung und den Lehrplan und
6. das Anforderungsniveau und die Form der Aufgabenstellung in 

dem schriftlichen Teil der Prüfung.

§ 5 
Aufsicht

(1) Die staatlich anerkannten Pflegeschulen unterliegen der staat-
lichen Aufsicht. Die Aufsicht umfasst die Einhaltung der Mindest-
erfordernisse des § 2 Absatz 1 Satz 1.

(2) Änderungen der für die staatliche Anerkennung maßgeblichen 
Tatsachen, insbesondere der Wechsel der Schulleitung und der Lehr-
kräfte, Abweichungen von dem eingereichten Lehrplan und Stand-
ort- und Trägerwechsel, sind der zuständigen Behörde rechtzeitig 
vor Eintritt der Änderung schriftlich oder elektronisch anzuzeigen.

(3) Die zuständige Behörde kann von der Pflegeschule jederzeit 
Informationen zu den für die staatliche Anerkennung maßgeblichen 
Tatsachen anfordern und Einsicht in Schulunterlagen nehmen. Sie

ist berechtigt, zur Überprüfung der Mindesterfordernisse des § 2 
Absatz 1 Satz 1 während des Lehrbetriebs der Pflegeschule Schul- 
und Unterrichtsbesuche durchzuführen.

§ 6 
Modellvorhaben; Verordnungsermächtigung

(1) Zur modellhaften Erprobung neuer Ausbildungsangebote kann 
in der Ausbildung zum
1. Pflegeberuf im Sinne des Pflegeberufegesetzes unter den Vor-

aussetzungen des § 15 des Pflegeberufegesetzes sowie
2. Pflegefachassistenzberuf im Sinne des Pflegefachassistenzge-

setzes unter den Voraussetzungen des § 58 des Pflegefachassis-
tenzgesetzes

von den jeweiligen Bestimmungen der Berufsgesetze und der Aus-
bildungs- und Prüfungsverordnungen abgewichen werden. Die Mo-
dellvorhaben bedürfen der Genehmigung durch die zuständige Be-
hörde.

(2) Die für Pflege zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung Ziele, Dauer, Art und allgemeine Vorgaben 
zur Ausgestaltung sowie die wissenschaftliche Begleitung und Aus-
wertung der Modellvorhaben für die Berufe nach Absatz 1 und die 
Bedingungen für die Zulassung nach Maßgabe der jeweiligen Be-
rufsgesetze zu regeln.

§ 7 
Schulstatistik

Die staatlich anerkannten Pflegeschulen übermitteln dem Amt für 
Statistik Berlin-Brandenburg jährlich in aggregierter Form schul-
statistische Daten. Die Daten dürfen keine Rückschlüsse auf Einzel-
personen zulassen.

§ 8 
Verwaltungsvorschriften

Die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen Verwaltungs-
vorschriften erlässt die für Pflege zuständige Senatsverwaltung.

§ 9 
Übergangsvorschriften; 

Weitergeltende Vorschriften
(1) Die staatliche Anerkennung, die eine Pflegeschule vor Inkraft-

treten dieses Gesetzes von der zuständigen Behörde erhalten hat, 
bleibt nach Inkrafttreten dieses Gesetzes wirksam. Die Übergangsre-
gelungen des § 65 des Pflegeberufegesetzes bleiben unberührt.

(2) Auf Modellvorhaben in der Ausbildung zum Gesundheits- und 
Krankenpflegeberuf sowie zum Gesundheits- und Kinderkranken-
pflegeberuf, die vor dem 1. Januar 2020 auf der Grundlage des § 6 
des Gesundheitsschulanerkennungsgesetzes vom 9. Juni 2011 
(GVBl. S. 256), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom  
14. September 2021 (GVBl. S. 1020) geändert worden ist, geneh-
migt worden sind, findet § 6 des Gesundheitsschulanerkennungsge-
setzes in der am 31. Dezember 2019 geltenden Fassung weiterhin 
Anwendung.

(3) Die Berliner Pflegeausbildungs- und Schulverordnung vom 
11. Januar 2020 (GVBl. S. 15) gilt weiter bis eine ersetzende Rechts-
verordnung auf Grundlage von § 4 dieses Gesetzes erlassen worden 
ist.

(4) Auf Pflegeschulen für die Ausbildung nach dem Berliner 
Krankenpflegehilfegesetz finden § 2, § 4 Absatz 2 und § 8 Num-
mer 1 des Gesundheitsschulanerkennungsgesetzes in der am  
31. Dezember 2021 geltenden Fassung weiter Anwendung.

§ 10 
Verarbeitung personenbezogener Daten

Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die nach die-
sem Gesetz zuständigen öffentlichen Stellen ist unbeschadet sonsti-
ger Bestimmungen zulässig, wenn sie zur Erfüllung der sich aus 
diesem Gesetz ergebenden Aufgaben erforderlich ist.
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4. § 8 wird wie folgt geändert:
a) Nummer 1 wird aufgehoben.
b) In Nummer 2 werden die Nummernbezeichnung „2.“ und 

die Wörter „für die übrigen Schulen des Gesundheitswe-
sens“ gestrichen.

5. § 9 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 wird aufgehoben.
b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2.

6. In § 10 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „und 6“ durch die An-
gabe „und 5“ ersetzt.

Artikel 4 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.

Berlin, den 14. September 2021

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf  W i e l a n d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Michael  M ü l l e r

Artikel 3 
Änderung des Gesundheitsschulanerkennungsgesetzes

Das Gesundheitsschulanerkennungsgesetz vom 9. Juni 2011 
(GVBl. S. 256), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom  
11. November 2019 (GVBl. S. 730) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:
1. In § 1 Absatz 2 werden nach dem Wort „Gesundheitswesens“ 

die Wörter „mit Ausnahme der Schulen, die im Bereich der Pfle-
ge ausbilden,“ eingefügt.

2. § 4 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen.
bb) In Satz 1 werden die Wörter „mit Ausnahme der Schu-

len, die im Bereich der Pflege ausbilden,“ gestrichen.
b) Absatz 2 wird aufgehoben.

3. § 6 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 4 wird das Komma am Ende durch das Wort 
„sowie“ ersetzt.

bb) Nummer 5 wird aufgehoben.
cc) Die bisherige Nummer 6 wird Nummer 5.

b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „Nummer 1 bis 4 und 
6“ gestrichen.

c) Absatz 3 wird aufgehoben.
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c) Hygienemanagement, jeweils bezogen auf die bauliche Be-
schaffenheit, Reinigung und Desinfektion, Personalhygiene, 
Produktionshygiene und Schädlingsbekämpfung.

§ 5 
Beurteilungskriterien, Beurteilungsstufen, 

Bewertung und Darstellung des Kontrollergebnisses
(1) Die Beurteilungsmerkmale nach § 4 Nummer 2 werden an-

hand von Beurteilungskriterien überprüft.
(2) Die Beurteilung der bei der amtlichen Kontrolle getroffenen 

Feststellungen zu den in § 4 Nummer 2 genannten Beurteilungs-
merkmalen erfolgt in Form von fünf Beurteilungsstufen („sehr gut“, 
„gut“, „zufriedenstellend“, „ausreichend“, „nicht ausreichend“), die 
durch Punkte festgelegt werden.

(3) Zur Ermittlung des Kontrollergebnisses wird die Summe der 
Punkte gemäß § 6 zu den Beurteilungsmerkmalen nach § 4 Num-
mer 2 gebildet.

(4) Die Darstellung des Kontrollergebnisses nach Absatz 3 erfolgt 
in Form eines Balkendiagramms (Lebensmittelüberwachungstrans-
parenzbarometer). Das Lebensmittelüberwachungstransparenzbaro-
meter bildet einen Farbverlauf mit paritätischen Farbanteilen, von 
Grün über Gelb bis Rot, ab. Das Kontrollergebnis wird im Lebens-
mittelüberwachungstransparenzbarometer mit einem Pfeil markiert. 
Unter dem Lebensmittelüberwachungstransparenzbarometer wer-
den die Beurteilungsmerkmale gemäß § 4 Nummer 2 und deren 
Beurteilung in Textform aufgeführt. In der Beurteilung sind die bei 
der amtlichen Kontrolle getroffenen Feststellungen zusammenge-
fasst wiederzugeben.

(5) Einzelheiten zu den Regelungen in den Absätzen 1 bis 4 regelt 
eine Rechtsverordnung nach § 6.

§ 6 
Verordnungsermächtigung

Die für den Verbraucherschutz zuständige Senatsverwaltung wird 
ermächtigt, zur Erfüllung des in § 1 genannten Zweckes durch 
Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen über
1. Kriterien, die bei der Beurteilung der in § 4 Nummer 2 aufge-

führten Beurteilungsmerkmale zu berücksichtigen sind,
2. die Art und Weise der Beurteilung der bei der amtlichen Be-

triebskontrolle getroffenen Feststellungen zu den in § 4 Num-
mer 2 aufgeführten Beurteilungsmerkmalen in Form von fünf 
Beurteilungsstufen, denen Punktwerte zugeordnet werden,

3. die Ermittlung des Kontrollergebnisses auf der Grundlage der 
bei der amtlichen Betriebskontrolle erfolgten Beurteilung der in 
§ 4 Nummer 2 aufgeführten Beurteilungsmerkmale sowie

4. weitere Einzelheiten der Darstellung des Kontrollergebnisses 
anhand des Lebensmittelüberwachungstransparenzbarometers.

§ 7 
Information über das 

Lebensmittelüberwachungstransparenzbarometer
(1) Die zuständige Behörde stellt der Lebensmittelunternehmerin 

oder dem Lebensmittelunternehmer das Lebensmittelüberwa-
chungstransparenzbarometer nach § 5 Absatz 4 in schriftlicher Form 
zur Verfügung.

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1 
Gesetzeszweck

Zweck dieses Gesetzes ist es, die Ergebnisse von Kontrollen der 
amtlichen Lebensmittelüberwachung nach Artikel 9 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 15. März 2017 über amtliche Kontrollen und andere amt-
liche Tätigkeiten zur Gewährleistung der Anwendung des Lebens- 
und Futtermittelrechts und der Vorschriften über Tiergesundheit und 
Tierschutz, Pflanzengesundheit und Pflanzenschutzmittel, zur Ände-
rung der Verordnungen (EG) Nr. 999/2001, (EG) Nr. 396/2005, 
(EG) Nr. 1069/2009, (EG) Nr. 1107/2009, (EU) Nr. 1151/2012, (EU) 
Nr. 652/2014, (EU) 2016/429 und (EU) 2016/2031 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates, der Verordnungen (EG) Nr. 1/2005 
und (EG) Nr. 1099/2009 des Rates sowie der Richtlinien 98/58/EG, 
1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG und 2008/120/EG des Ra-
tes und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 854/2004 und 
(EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates, der 
Richtlinien 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/
EWG, 96/23/EG, 96/93/EG und 97/78/EG des Rates und des Be-
schlusses 92/438/EWG des Rates (Verordnung über amtliche Kont-
rollen) (ABl. L 95 vom 7. April 2017, S. 1), für Verbraucherinnen 
und Verbraucher in verständlicher Form transparent zu machen. 
Dazu werden die Ergebnisse amtlicher Kontrollen gemäß den Vor-
schriften dieses Gesetzes ermittelt, bewertet, dargestellt und trans-
parent gemacht.

§ 2 
Anwendungsbereich

Dieses Gesetz gilt für alle Lebensmittelbetriebe, bei denen im 
Rahmen der regelmäßigen amtlichen Kontrolle zur Ermittlung der 
risikoorientierten Kontrollfrequenz die Beurteilungsmerkmale nach 
§ 4 Nummer 2 überprüft werden. Die Vorschriften dieses Gesetzes 
gelten nicht für die Ergebnisse amtlicher Kontrollen in Betrieben der 
Primärproduktion.

§ 3 
Zuständige Behörde

Zuständige Behörde im Sinne dieses Gesetzes sind die Bezirks-
ämter.

§ 4 
Grundlagen der Bewertung

Die Kontrollergebnisse
1. werden auf der Grundlage risikobasierter oder von Amts wegen 

durchgeführter amtlicher Betriebskontrollen nach einheitlichen 
Beurteilungsmerkmalen nach Nummer 2 und Beurteilungskrite-
rien nach § 5 Absatz 1 ermittelt,

2. erstrecken sich auf die Beurteilungsmerkmale
a) Verhalten der Lebensmittelunternehmerin oder des Lebens-

mittelunternehmers, jeweils bezogen auf die Einhaltung der 
lebensmittelrechtlichen Bestimmungen, Rückverfolgbarkeit 
und Mitarbeiterschulung,

b) Verlässlichkeit der Eigenkontrollen, jeweils bezogen auf 
HACCP-Verfahren, Untersuchungen von Produkten und 
Temperatureinhaltung sowie

Gesetz
zur Transparenzmachung von Ergebnissen 

amtlicher Kontrollen in der Lebensmittelüberwachung 
(Lebensmittelüberwachungstransparenzgesetz – LMÜTranspG)

Vom 14. September 2021
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des Artikels 6 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über Lebens-
mittelhygiene (ABl. L 139 vom 30. April 2004, S. 1, L 226 vom 25. 
Juni 2004, S. 3, L 46 vom 21. Februar 2008, S. 51, L 58 vom 3. März 
2009, S. 3), die zuletzt durch die Verordnung (EG) Nr. 219/2009 
(ABl. L 87 vom 31. März 2009, S. 109) geändert worden ist, mitzu-
teilen hat. Die Lebensmittelunternehmerin oder der Lebensmittel-
unternehmer ist verpflichtet, ein ungültiges Lebensmittelüberwa-
chungstransparenzbarometer unverzüglich aus der Betriebsstätte 
und aus ihrer oder seiner Onlinepräsenz zu entfernen sowie die 
Nutzung zu anderen Zwecken nach Absatz 4 zu beenden. Die Be-
hördenveröffentlichung des ungültigen Lebensmittelüberwachungs-
transparenzbarometers, sowie der zu diesem Zweck von der zustän-
digen Behörde angelegten Daten, werden durch die zuständige Be-
hörde gelöscht.

(6) Es ist der Lebensmittelunternehmerin oder dem Lebensmittel-
unternehmer freigestellt, den vollständigen amtlichen Kontrollbe-
richt den Verbraucherinnen und Verbrauchern zugänglich zu ma-
chen.

§ 9 
Zusätzliche amtliche Kontrolle auf Antrag

(1) Auf Antrag der Lebensmittelunternehmerin oder des Lebens-
mittelunternehmers soll die zuständige Behörde innerhalb von acht 
Wochen unangekündigt eine gebührenpflichtige zusätzliche amtli-
che Kontrolle durchführen. Kommt die zuständige Behörde dem 
Antrag innerhalb von drei Monaten nicht nach, entfällt die Veröf-
fentlichungspflicht nach § 8 Absatz 1 bis 3.

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn sich der Antrag auf das Kontroller-
gebnis der zusätzlichen amtlichen Kontrolle auf Antrag oder auf 
eine amtliche Nachkontrolle bezieht.

§ 10 
Anordnungsbefugnis

Die zuständige Behörde kann die notwendigen Anordnungen und 
Maßnahmen treffen, die zur Beseitigung festgestellter Verstöße oder 
zur Verhütung künftiger Verstöße gegen Vorschriften dieses Geset-
zes erforderlich sind.

§ 11 
Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Lebensmittelunternehmerin 
oder Lebensmittelunternehmer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen 
§ 8 Absatz 1 bis 3 das Lebensmittelüberwachungstransparenzbaro-
meter nicht veröffentlicht oder entgegen § 8 Absatz 5 nicht entfernt 
oder dessen Nutzung nach § 8 Absatz 4 nicht beendet.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 
10.000 Euro geahndet werden.

§ 12 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.

Berlin, den 14. September 2021

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf  W i e l a n d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Michael  M ü l l e r

(2) Bevor der Lebensmittelunternehmerin oder dem Lebensmit-
telunternehmer das Lebensmittelüberwachungstransparenzbarome-
ter zur Verfügung gestellt wird, hat die zuständige Behörde der Le-
bensmittelunternehmerin oder dem Lebensmittelunternehmer Gele-
genheit zu geben, sich zu dem Kontrollergebnis und zu den das Er-
gebnis tragenden erheblichen Tatsachen zu äußern. § 1 des Gesetzes 
über das Verfahren der Berliner Verwaltung vom 21. April 2016 
(GVBl. S. 218), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17. 
Dezember 2020 (GVBl. S. 1485) geändert worden ist, in Verbindung 
mit § 28 des Verwaltungsverfahrensgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102), das zuletzt 
durch Artikel 24 Absatz 3 des Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I 
S. 2154) geändert worden ist, gilt entsprechend. Die Gelegenheit zur 
Stellungnahme ist entbehrlich, wenn die Lebensmittelunternehme-
rin oder der Lebensmittelunternehmer ausdrücklich darauf verzich-
tet. Der Verzicht sowie eine mündliche Anhörung sind aktenkundig 
zu machen.

§ 8 
Veröffentlichung des 

Lebensmittelüberwachungstransparenzbarometers
(1) Die Lebensmittelunternehmerin oder der Lebensmittelunter-

nehmer ist verpflichtet, das Lebensmittelüberwachungstransparenz-
barometer nach Maßgabe der Absätze 2 und 3 unverzüglich nach 
Erhalt für Verbraucherinnen und Verbraucher zugänglich zu machen. 
Die zuständige Behörde hat die Kontrollergebnisse, unter Nennung 
der Betriebsstätte, über das Internet zu veröffentlichen. Die Veröf-
fentlichungspflicht der Lebensmittelunternehmerinnen und Lebens-
mittelunternehmer sowie die Veröffentlichung durch die zuständigen 
Behörden sind auf zwölf Monate begrenzt. Nach zwölf Monaten 
erfolgt eine Löschung der Behördenveröffentlichung des Lebens-
mittelüberwachungstransparenzbarometers sowie der zu diesem 
Zweck von der zuständigen Behörde angelegten Daten durch die 
zuständige Behörde.

(2) Bei Betrieben, die unmittelbar an den Endverbraucher abgeben, 
hat die Lebensmittelunternehmerin oder der Lebensmittelunterneh-
mer das Lebensmittelüberwachungstransparenzbarometer an oder in 
der Nähe der Eingangstür oder an einer vergleichbaren, für die Ver-
braucherinnen und Verbraucher unmittelbar vor Betreten der Be-
triebsstätte von außen gut sichtbaren Stelle anzubringen. Das Lebens-
mittelüberwachungstransparenzbarometer ist vor Verschmutzung und 
Beschädigung zu schützen. Ist das Lebensmittelüberwachungstrans-
parenzbarometer verändert, beschädigt, unleserlich oder entfernt 
worden, hat die Lebensmittelunternehmerin oder der Lebensmittel-
unternehmer bei der zuständigen Behörde unverzüglich die Ausstel-
lung eines neuen Lebensmittelüberwachungstransparenzbarometers 
zu beantragen.

(3) Für Betriebsstätten, in denen Lebensmittel nicht oder nicht 
überwiegend an Endverbraucher abgegeben werden, hat die Lebens-
mittelunternehmerin oder der Lebensmittelunternehmer das Lebens-
mittelüberwachungstransparenzbarometer unverändert, vollständig 
und für die Verbraucherinnen und Verbraucher leicht auffindbar auf 
ihrer oder seiner Onlinepräsenz für zwölf Monate zu veröffentli-
chen.

(4) Die Lebensmittelunternehmerin oder der Lebensmittelunter-
nehmer darf die Abbildung des Lebensmittelüberwachungstranspa-
renzbarometers nur vollständig zu anderen Zwecken nutzen. Ab-
weichungen in der Größe der Abbildung sind zulässig.

(5) Ein Lebensmittelüberwachungstransparenzbarometer verliert 
seine Gültigkeit, sobald die Lebensmittelunternehmerin oder der 
Lebensmittelunternehmer von der zuständigen Behörde ein neues 
Lebensmittelüberwachungstransparenzbarometer erhalten hat sowie 
bei einem Wechsel der verantwortlichen Lebensmittelunternehme-
rin oder des Lebensmittelunternehmers oder bei wesentlichen Ver-
änderungen der Betriebsstätte, die die Unternehmerin oder der 
Unternehmer der zuständigen Behörde entsprechend den Vorgaben 
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und Spielbanken nicht gestattet. Dies ist durch Einlasskontrollen 
sicherzustellen.“

6. Die Überschrift zu Abschnitt 2 wird wie folgt gefasst:

„Abschnitt 2 
Veranstaltung und Vermittlung von Glücksspielen“

7. § 5 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 wird nach dem Wort „Glücksspielstaatsvertrages“ 

jeweils die Angabe „2021“ eingefügt und das Wort „Kon-
zession“ vor den Wörtern „nach § 4a des Glückspielstaats-
vertrages“ durch das Wort „Erlaubnis“ ersetzt.

b) In Satz 2 wird nach dem Wort „Glücksspielstaatsvertrages“ 
die Angabe „2021“ eingefügt.

8. In § 6 Absatz 3 wird nach dem Wort „Glücksspielstaatsvertra-
ges“ die Angabe „2021“ eingefügt.

9. § 7 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 und 2 wird nach dem Wort „Glücksspielstaats-
vertrages“ jeweils die Angabe „2021“ eingefügt.

bb) Satz 4 wird wie folgt gefasst:
„Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn
1. das Veranstalten und Vermitteln den Zielen des § 1 

des Glücksspielstaatsvertrages 2021 zuwiderläuft,
2. nicht sichergestellt ist, dass die Jugendschutzanfor-

derungen des § 4 Absatz 3 des Glücksspielstaatsver-
trages 2021, das Internetverbot des § 4 Absatz 4 
Satz 2 des Glücksspielstaatsvertrages 2021, die zu-
sätzlichen Voraussetzungen für Glücksspiele im 
Internet nach § 4 Absatz 5 des Glücksspielstaatsver-
trages 2021 und die Werbebeschränkungen des § 5 
des Glücksspielstaatsvertrages 2021 eingehalten 
und die Aufklärungs- und Hinweispflichten nach § 7 
des Glücksspielstaatsvertrages 2021 erfüllt werden,

3. ein Sozialkonzept nach § 6 des Glücksspielstaatsver-
trages 2021 nicht vorliegt und umgesetzt wird, ins-
besondere Nachweise über die in Schulungen nach 
§ 6 Absatz 2 Satz 3 Nummer 3 des Glückspielstaats-
vertrages 2021 erworbene Sachkunde nicht vorlie-
gen, oder die übrigen Anforderungen des § 6 des 
Glücksspielstaatsvertrages 2021 nicht erfüllt sind,

4. bei der Einführung neuer Glücksspielangebote 
oder Vertriebswege oder der erheblichen Erweite-
rung bestehender Vertriebswege die Voraussetzung 
des § 9 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 des Glücksspiel-
staatsvertrages 2021 nicht erfüllt ist,

5. bei nach § 8a Absatz 1 des Glückspielstaatsvertrages 
2021 verpflichteten Veranstaltern und Vermittlern 
die Teilnahme am spielformübergreifenden Sperr-
system nach §§ 8 bis 8d und § 23 des Glücksspiel-
staatsvertrages 2021 und der Ausschluss gesperrter 
Spieler nicht sichergestellt sind,

6. bei gewerblicher Spielvermittlung nicht sicherge-
stellt ist, dass die Anforderungen des § 19 des 
Glücksspielstaatsvertrages 2021 eingehalten wer-
den,

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:
Inhaltsübersicht
Artikel 1   Änderung des Ausführungsgesetzes zum 

Glücksspielstaatsvertrag
Artikel 2   Änderung des Spielhallengesetzes Berlin
Artikel 3  Änderung der Wettvermittlungsstellen-

Schulungsverordnung
Artikel 4  Inkrafttreten

Artikel 1 
Änderung des Ausführungsgesetzes zum 

Glücksspielstaatsvertrag
Das Ausführungsgesetz zum Glücksspielstaatsvertrag in der Fas-

sung vom 20. Juli 2012 (GVBl. S. 238), das zuletzt durch Artikel 33 
des Gesetzes vom 12. Oktober 2020 (GVBl. S. 807) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert:
1. Der Überschrift wird die Angabe „2021“ angefügt.
2. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe zu § 4 wird wie folgt gefasst:
„§ 4 Zutrittsverbot“

b) Die Überschrift zu Abschnitt 2 wird wie folgt gefasst:

„Abschnitt 2 
Veranstaltung und Vermittlung von Glückspielen“

3. § 2 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „Artikel III des Geset-

zes vom 15. Dezember 2007 (GVBl. S. 604) geändert wor-
den ist,“ durch die Wörter „Artikel 2 des Gesetzes vom  
18. März 2020 (GVBl. S. 226) geändert worden ist, in der 
jeweils geltenden Fassung“ ersetzt.

b) Absatz 3 wird aufgehoben.
c) Die Absätze 4 und 5 werden die Absätze 3 und 4.

4. § 3 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 wird die Angabe „§ 8 Absatz 2“ durch die Wör-

ter „§ 8a Absatz 1 oder 2“ ersetzt und nach dem Wort 
„Glücksspielstaatsvertrages“ wird jeweils die Angabe 
„2021“ eingefügt.

b) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„Vor Aufnahme einer Fremdsperre nach § 8a Absatz 1 des 
Glücksspielstaatsvertrages 2021 in die Sperrdatei ist der be-
troffene Spieler gemäß § 8a Absatz 3 des Glücksspielstaats-
vertrages 2021 anzuhören.“

c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
„(3) Bei Veranstaltern und Vermittlern gestellte Anträge 

auf Entsperrung nach § 8b des Glückspielstaatsvertrages 
2021 sind unverzüglich an die für die Führung der Sperr-
datei zuständige Behörde zu übermitteln.“

5. § 4 wird wie folgt gefasst:

„§ 4 
Zutrittsverbot

Minderjährigen und gesperrten Spielern ist der Zutritt zu 
Wettvermittlungsstellen, Buchmacherörtlichkeiten, Spielhallen 

Gesetz
zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum 

Glücksspielstaatsvertrag und zur Änderung weiterer 
spielrechtlicher Rechtsvorschriften

Vom 14. September 2021
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b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 wird das Wort „Konzessionsinhaber“ durch das 

Wort „Erlaubnisinhaber“ ersetzt.
bb) In Satz 4 wird das Wort „Konzessionsinhabern“ durch 

das Wort „Erlaubnisinhabern“ ersetzt.
c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird nach dem Wort „Glücksspielstaatsvertra-
ges“ die Angabe „2021“ eingefügt.

bb) In Satz 2 werden die Wörter „durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 9. April 2019 (GVBl. S. 255) geändert worden 
ist,“ durch die Wörter „durch Artikel 35 des Gesetzes 
vom 12. Oktober 2020 (GVBl. S. 807) geändert worden 
ist, in der jeweils geltenden Fassung“ ersetzt.

d) Absatz 4 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 wird die Angabe „§ 8 Absatz 1“ durch die An-

gabe „§§ 8 bis 8d“ ersetzt und nach dem Wort „Glücks-
spielstaatsvertrages“ wird die Angabe „2021“ eingefügt.

bb) In Satz 3 werden nach den Wörtern „beauftragten Perso-
nen“ die Wörter „und die Beauftragten gemäß § 6 Ab-
satz 2 Satz 3 Nummer 1 des Glücksspielstaatsvertrages 
2021“ eingefügt.

cc) In Satz 5 werden die Wörter „nachfolgend bei Bedarf“ 
durch die Wörter „nachfolgend alle zwei Jahre“ ersetzt.

dd) Die Sätze 6 und 7 werden aufgehoben.
ee) In dem neuen Satz 6 wird nach dem Wort „Glückspiel-

staatsvertrages“ die Angabe „2021“ eingefügt.
e) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 3 werden die Wörter „(BGBl. I S. 2446; 2019 
S. 1113), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
12. Dezember 2019 (BGBl. S. 2602)“ durch die Wörter 
„(BGBl. I S. 2446), das zuletzt durch Artikel 9 Absatz 8 
des Gesetzes vom 9. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2773)“ 
ersetzt.

bb) In Satz 4 wird das Wort „Konzessionsnehmer“ durch das 
Wort „Erlaubnisnehmer“ ersetzt.

f) In Absatz 6 Satz 1 wird nach dem Wort „Glücksspielstaats-
vertrages“ die Angabe „2021“ eingefügt.

g) Absatz 8 wird wie folgt gefasst:
„(8) Die Wirksamkeit der Erlaubnisse für Wettvermitt-

lungsstellen ist zu befristen. Die Wirksamkeit der Erlaub-
nisse ist vom Bestand der Veranstaltungserlaubnis des An-
tragstellers abhängig zu machen.“

h) Absatz 9 wird aufgehoben.
12. § 9a wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Der Vollzug der die Pferdewetten im Sinne des § 3 

Absatz 1 Satz 6 des Glücksspielstaatsvertrages 2021 betref-
fenden Regelungen des Glücksspielstaatsvertrages 2021 ob-
liegt unbeschadet der Zuständigkeit gemäß § 9a Absatz 1 
Satz 1 Nummer 3 in Verbindung mit § 27 Absatz 2 des 
Glücksspielstaatsvertrages 2021 der für die Erteilung von 
Erlaubnissen nach dem Rennwett- und Lotteriegesetz zu-
ständigen Behörde.“

b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „durch Artikel 28 und 
29 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451)“ 
durch die Wörter „durch Artikel 8 des Gesetzes vom 30. No-
vember 2020 (BGBl. I S. 2600)“ ersetzt.

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 wird nach dem Wort „Glücksspielstaatsver-

trag“ die Angabe „2021“ eingefügt.
bb) In Satz 2 wird nach dem Wort „Glücksspielstaatsvertra-

ges“ die Angabe „2021“ eingefügt.
cc) In Satz 4 werden die Wörter „durch Artikel 2 des Geset-

zes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2633)“ durch 

7. bei Sportwetten die Voraussetzungen des § 21 des 
Glücksspielstaatsvertrages 2021 nicht erfüllt oder 
nicht sichergestellt sind, oder

8. besondere Anforderungen dieses Gesetzes für An-
nahmestellen, Wettvermittlungsstellen, Lotte-
rie-Einnehmer oder gewerbliche Spielvermittler 
nicht erfüllt sind.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) In Nummer 7 wird nach dem Wort „Glücksspielstaats-

vertrages“ die Angabe „2021“ eingefügt.
bb) In Nummer 8 werden die Wörter „§ 21 Absatz 1 Satz 2 

oder § 22 Absatz 1“ durch die Wörter „§ 21 Absatz 5 
oder § 22“ ersetzt.

c) In Absatz 3 werden die Wörter „§§ 20 bis 22 des Glückspiel-
staatsvertrages“ durch die Wörter „§§ 8 bis 8d des Glücks-
pielstaatsvertrages 2021“ ersetzt.

d) Absatz 5 Nummer 8 wird wie folgt gefasst:
„8.   Nachweise über geforderte Schulungen des Veranstal-

ters oder Vermittlers, seines Aufsichtspersonals und der 
Beauftragten gemäß § 6 Absatz 2 Satz 3 Nummer 1 des 
Glücksspielstaatsvertrages 2021 trotz Aufforderung in 
angemessener Zeit nicht vorgelegt werden.“

10. § 8 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 wird nach dem Wort „Glücksspielstaatsvertra-

ges“ jeweils die Angabe „2021“ eingefügt.
b) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Satz 1 gilt nicht für die Vermittlung von Lotterien nach dem 
Dritten Abschnitt des Glücksspielstaatsvertrages 2021, so-
fern diese von den Veranstaltern nach Absatz 1 selbst ver-
anstaltet werden und sowohl die Annahmestellen- als auch 
die betreffende Lotterieerlaubnis eine entsprechende Ver-
mittlung gestatten.“

c) In Absatz 3 Satz 1 wird nach dem Wort „Glückspielstaats-
vertrages“ die Angabe „2021“ eingefügt.

d) Absatz 5 Nummer 4 wird wie folgt gefasst:
„4.   der Betreiber sich nicht verpflichtet, sich selbst, sein 

Aufsichtspersonal und die Beauftragten gemäß § 6 Ab-
satz 2 Satz 3 Nummer 1 des Glücksspielstaatsvertrages 
2021 im Hinblick auf die notwendigen Fachkenntnisse 
für den Betrieb einer Annahmestelle für Sportwetten 
und Lotterien schulen zu lassen, oder“

11. § 9 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 werden die Sätze 2 bis 6 wie folgt gefasst:

„Wettvermittlungsstellen sind stationäre Vertriebsstellen für 
Sportwetten, die in die Vertriebsorganisation der nach § 4a 
des Glücksspielstaatsvertrages 2021 erlaubten Veranstalter 
eingegliedert sind. Der Betrieb einer Wettvermittlungsstelle 
bedarf der behördlichen Erlaubnis nach § 7 und, soweit die 
Wettvermittlungsstelle nicht durch den Erlaubnisinhaber 
selbst betrieben wird, eines privatrechtlichen Vertrages des 
Erlaubnisinhabers mit dem Betreiber. In einer Wettvermitt-
lungsstelle dürfen ausschließlich die von der jeweiligen Er-
laubnis nach § 4a des Glücksspielstaatsvertrages 2021 ab-
gedeckten Sportwetten des Inhabers einer Erlaubnis nach 
§ 4a des Glücksspielstaatsvertrages 2021 vermittelt werden. 
Die Vermittlung der Angebote anderer Erlaubnisinhaber für 
Sportwetten und die Vermittlung oder Veranstaltung sonsti-
ger Glücksspiele sind nicht zulässig. Abweichend von den 
Sätzen 4 und 5 kann die zuständige Behörde die Vermittlung 
von Pferdewetten in einer Wettvermittlungsstelle zulassen, 
sofern die Erlaubnis des Veranstalters nach § 4a des Glücks-
spielstaatsvertrages 2021, der Vertrag des Erlaubnisinhabers 
mit dem Wettvermittlungsstellenbetreiber, die Buchmache-
rerlaubnis des Wettvermittlungsstellenbetreibers und die 
sonstigen Anforderungen nach diesem Gesetz oder dem 
Glücksspielstaatsvertrag 2021 nicht entgegenstehen.“
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die Wörter „durch Artikel 8 des Gesetzes vom 22. De-
zember 2020 (BGBl. I S. 3320)“ ersetzt.

13. In § 9b Absatz 4 werden nach den Wörtern „des Spielhallenge-
setzes Berlin“ die Wörter „sowie nach § 2 Absatz 1 des Spiel-
bankengesetzes Berlin“ eingefügt.

14. In § 10 Satz 1 wird nach dem Wort „Glückspielstaatsvertrages“ 
die Angabe „2021“ eingefügt.

15. In § 11 werden die Wörter „nach §§ 9a Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 4, 12 bis 17 des Glücksspielstaatsvertrages“ durch die Wör-
ter „nach § 9a Absatz 1 Nummer 4 und §§ 12 bis 17 des Glücks-
spielstaatsvertrages 2021“ ersetzt.

16. § 12 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 im Satzteil vor den Nummern wird nach dem 

Wort „Glücksspielstaatsvertrages“ jeweils die Angabe 
„2021“ eingefügt.

b) In Absatz 5 Nummer 1 wird nach dem Wort „Glücksspiel-
staatsvertrages“ die Angabe „2021“ eingefügt.

17. § 13 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 werden die Wörter „für Lotterien, Toto und 

Sportwetten“ durch die Wörter „für Lotterien und Toto“ er-
setzt.

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
„(3) Bei Vermittlung eines Spielvertrages für Spiele, an 

denen gesperrte Spieler nicht teilnehmen dürfen, hat der ge-
werbliche Spielvermittler eine Auskunft bei dem spielform-
übergreifenden Sperrsystem nach §§ 8 bis 8d und § 23 des 
Glücksspielstaatsvertrages 2021 einzuholen. Er hat sicher-
zustellen, dass die Vorgaben des § 8 des Glücksspielstaats-
vertrages 2021 eingehalten werden.“

18. § 14 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 2 wird nach dem Wort „Glücksspielstaats-

vertrages“ die Angabe „2021“ eingefügt.
b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 1 wird nach dem Wort „Glücksspielstaats-
vertrages“ die Angabe „2021“ eingefügt.

bb) In Nummer 2 werden die Wörter „(§ 19 Absatz 1 Num-
mer 1 Satz 2 des Glückspielstaatsvertrages)“ durch die 
Wörter „(§ 19 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 des Glücks-
spielstaatsvertrages 2021)“ ersetzt.

19.  § 15 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 1 wird nach dem Wort „Glücksspielstaats-

vertrages“ jeweils die Angabe „2021“ eingefügt und es wer-
den die Wörter „einer Erlaubnis nach dem Spielhallengesetz 
Berlin“ durch die Wörter „von Erlaubnissen nach dem 
Spielhallengesetz Berlin und für die Gewerbeüberwachung“ 
ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Die Erlaubnis nach § 24 Absatz 1 des Glücksspiel-

staatsvertrages 2021 soll unter Vermeidung von Widersprü-
chen zusammen mit der Erlaubnis nach dem Spielhallenge-
setz Berlin erteilt werden. Die Erlaubnis ist insbesondere zu 
versagen, wenn die in § 4 Absatz 3, § 5 Absatz 1, 2 und 5, 
§ 6, § 7, § 24 Absatz 2, § 25 und § 26 des Glücksspielstaats-
vertrages 2021 genannten Anforderungen oder die Vorgaben 
dieses Gesetzes nicht eingehalten werden oder sofern ein 
Versagungsgrund nach § 2 Absatz 3 Nummer 1 des Spiel-
hallengesetzes Berlin gegeben ist. Haben Inhaber einer bis 
zum 30. Juni 2021 befristeten Erlaubnis nach § 24 Absatz 1 
des Glücksspielstaatsvertrages vom 15. Dezember 2011, der 
durch Vertrag vom 18. April 2019 geändert worden ist, vor 
Ablauf der Erlaubnis einen vollständigen Antrag auf Ertei-
lung einer Erlaubnis nach § 24 Absatz 1 des Glücksspiel-
staatsvertrages 2021 gestellt, so gilt die befristete Erlaubnis 
bis zur Bekanntgabe der behördlichen Entscheidung über 
den neuen Antrag fort.“

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
aa) In den Sätzen 1 bis 3 wird nach dem Wort „Glücksspiel-

staatsvertrages“ jeweils die Angabe „2021“ eingefügt.
bb) In Satz 4 wird das Wort „entsprechende“ gestrichen.

d) Die Absätze 4 und 5 werden wie folgt gefasst:
„(4) Die Verpflichtung zur regelmäßigen Schulung der in 

§ 6 Absatz 2 Satz 3 Nummer 3 des Glücksspielstaatsvertra-
ges 2021 Genannten gilt in der Regel als erfüllt, wenn der 
nach § 2 Absatz 3 Nummer 4 oder § 6 Absatz 3 Satz 1 des 
Spielhallengesetzes Berlin zu erwerbende Sachkundenach-
weis der zuständigen Behörde vorgelegt und nachfolgend 
alle zwei Jahre aktualisiert wird.

(5) Erlaubnisse nach § 24 des Glücksspielstaatsvertrages 
2021 sowie nach § 2 Absatz 1 des Spielhallengesetzes Berlin 
dürfen auch bei Vorliegen der in § 29 Absatz 4 des Glücks-
spielstaatsvertrages 2021 genannten Voraussetzungen nicht 
abweichend von § 25 Absatz 2 des Glücksspielstaatsvertra-
ges 2021 und § 2 Absatz 1 Satz 2 des Spielhallengesetzes 
Berlin erteilt werden.“

20. § 16 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Der Vollzug der in § 2 Absatz 4 des Glücksspielstaatsver-
trages 2021 genannten Vorschriften obliegt den für die Er-
teilung der jeweiligen Erlaubnis, der Bestätigungen nach 
§ 33c der Gewerbeordnung sowie für die Gewerbeüberwa-
chung zuständigen Behörden; § 9 Absatz 1, 2 und 6 des 
Glücksspielstaatsvertrages 2021 ist für Anordnungen zur 
Durchsetzung der vorgenannten Regelungen anwendbar.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 wird nach dem Wort „Glücksspielstaatsvertra-

ges“ die Angabe „2021“ eingefügt.
bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Die Verpflichtung zur Schulung der in § 6 Absatz 2 
Satz 3 Nummer 3 des Glücksspielstaatsvertrages 2021 
Genannten kann durch den Erwerb eines Sachkunde-
nachweises nach § 2 Absatz 3 Nummer 4 oder § 6 Ab-
satz 3 Satz 1 des Spielhallengesetzes Berlin erfüllt wer-
den.“

c) Absatz 3 wird aufgehoben.
21. § 17 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Ordnungswidrig handelt, wer
1. bei der Beantragung einer Erlaubnis nach § 4 Absatz 1 

Satz 1 des Glücksspielstaatsvertrages 2021 eine wesentliche 
Tatsache wahrheitswidrig vorträgt oder verschweigt,

2. gegen eine Festsetzung in einer Erlaubnis nach § 4 Absatz 1 
Satz 1 des Glücksspielstaatsvertrages 2021 oder gegen eine 
Nebenbestimmung zu einer solchen Erlaubnis verstößt,

3. entgegen § 6 Absatz 4 des Glücksspielstaatsvertrages 2021 
die auf Verlangen der zuständigen Behörde für Zwecke der 
Glücksspielsuchtforschung nach § 11 des Glücksspielstaats-
vertrages 2021 benötigten anonymisierten Daten nach § 6 des 
Glücksspielstaatsvertrages 2021 nicht zur Verfügung stellt,

4. entgegen § 7 Absatz 1 des Glücksspielstaatsvertrages 2021 
nicht oder nicht vollständig aufklärt,

5. entgegen § 8a Absatz 5 des Glücksspielstaatsvertrages der 
betroffenen Person nicht unverzüglich in Textform mitteilt, 
dass für seine Person eine Sperre eingetragen ist oder sie 
über das Verfahren zur Beendigung der Sperre nicht infor-
miert,

6. auf ein vollziehbares Verlangen der Glücksspielaufsichtsbe-
hörde nach § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 des Glücksspiel-
staatsvertrages 2021 eine Auskunft innerhalb der ihm ge-
setzten Frist nicht oder nicht vollständig erteilt oder eine 
Unterlage oder einen Nachweis innerhalb der ihm gesetzten 
Frist nicht vorlegt,
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ermächtigt, im Einvernehmen mit der für Gesundheit zu-
ständigen Senatsverwaltung durch Rechtsverordnung die 
Anforderungen an die Erfüllung der Verpflichtungen nach 
§ 6 Absatz 2 Satz 1 des Glücksspielstaatsvertrages 2021 für 
die Veranstalter und die Vermittler von Glücksspielen nach 
den §§ 9a, 15 und 16 festzulegen. Diese Ermächtigung um-
fasst insbesondere die Festlegung der inhaltlichen Mindest-
anforderungen des vorzulegenden Sozialkonzeptes, der in-
haltlichen Anforderungen, der Dauer einschließlich der 
Verpflichtung zu Wiederholungsschulungen und der Rah-
menbedingungen der Durchführung der Schulung der in § 6 
Absatz 2 Satz 3 Nummer 3 des Glücksspielstaatsvertrages 
2021 Genannten.“

Artikel 2 
Änderung des Spielhallengesetzes Berlin

Das Spielhallengesetz Berlin vom 20. Mai 2011 (GVBl. S. 223), 
das zuletzt durch Artikel 55 des Gesetzes vom 12. Oktober 2020 
(GVBl. S. 807) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. § 6a und § 6b werden aufgehoben.
2. § 7 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 14 wird das Komma durch einen Punkt ersetzt.
b) Nummer 15 wird aufgehoben.

3. § 8 Absatz 5 wird aufgehoben.

Artikel 3 
Änderung der 

Wettvermittlungsstellen-Schulungsverordnung
Die Wettvermittlungsstellen-Schulungsverordnung vom 29. April 

2020 (GVBl. 574) wird wie folgt geändert:
1. In der Überschrift wird vor der Kurzbezeichnung „(Wettvermitt-

lungsstellen-Schulungsverordnung)“ die Angabe „2021“ einge-
fügt.

2. In § 1 Absatz 2 Satz 2 wird nach dem Wort „Glücksspielstaats-
vertrag“ die Angabe „2021“ eingefügt.

3. § 2 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
a) In dem Satzteil vor Nummer 1 wird nach dem Wort „Glücks-

spielstaatsvertrag“ die Angabe „2021“ eingefügt.
b) In Nummer 3 wird das Wort „sowie“ durch ein Komma er-

setzt.
c) In Nummer 4 wird der Punkt durch das Wort „sowie“ er-

setzt.
d) Folgende Nummer 5 wird angefügt:

„5.   die Beauftragten gemäß § 6 Absatz 2 Satz 3 Nummer 1 
des Glücksspielstaatsvertrages 2021.“

Artikel 4 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 14. September 2021

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf  W i e l a n d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Michael  M ü l l e r

7. einer vollziehbaren Anordnung der Glücksspielaufsichtsbe-
hörde nach § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 2 des Glücksspiel-
staatsvertrages 2021 zuwiderhandelt,

8. als Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut einer vollzieh-
baren Untersagungsverfügung der Glücksspielaufsichtsbe-
hörde nach § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 des Glücksspiel-
staatsvertrages 2021 zuwiderhandelt,

9. sonstigen Anordnungen der zuständigen Behörde nach § 9 
Absatz 1 Satz 2 des Glücksspielstaatsvertrages 2021 zuwi-
derhandelt,

10. entgegen § 19 des Glücksspielstaatsvertrages 2021 eine für 
die Tätigkeit des gewerblichen Spielvermittlers geltende 
Anforderung nicht erfüllt,

11. entgegen § 4 nicht sicherstellt, dass Minderjährige und ge-
sperrte Spieler keinen Zutritt zur Wettvermittlungsstelle, 
Buchmacherörtlichkeit, Spielhalle und Spielbank haben,

12. als Betreiber oder Aufsichtsperson entgegen § 9 Absatz 5 
Satz 1 Waren vertreibt, Speisen oder Getränke verkauft oder 
diese unentgeltlich abgibt oder Dienstleistungen außerhalb 
des erlaubten Sportwettvertriebs erbringt,

13. entgegen § 9 Absatz 5 Satz 2 technische Geräte zur Bargeld-
abhebung bereithält oder dies duldet,

14. entgegen § 9 Absatz 5 Satz 3 verbotene Zahlungsdienste 
durchführt, ermöglicht oder zulässt,

15. entgegen § 9 Absatz 5 Satz 4 Kredite, Stundungen oder ver-
gleichbare Zahlungserleichterungen gewährt,

16. als Betreiber oder als Aufsichtsperson entgegen § 9 Absatz 5 
Satz 5 duldet, dass ein Gast innerhalb der Sperrzeit in den 
Betriebsräumen verweilt, oder zulässt, dass an den in § 9 
Absatz 5 Satz 6 genannten Spielverbotstagen die Wettver-
mittlungsstelle geöffnet ist.“

22. § 19 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Die für die Glücksspielaufsicht zuständige Senatsverwal-
tung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Vorschriften 
zu erlassen über
1. das Verfahren zur Erteilung einer Erlaubnis nach § 4 Ab-

satz 1 des Glücksspielstaatsvertrages 2021 in Verbin-
dung mit § 7 und § 14 dieses Gesetzes, insbesondere 
über Umfang, Inhalt und Zahl der erforderlichen Unter-
lagen, Anträge, Anzeigen, Nachweise und Bescheini-
gungen,

2. das Betreiben der Sperrdatei nach den §§ 8 bis 8d und 
§ 23 des Glücksspielstaatsvertrages 2021, insbesondere 
betreffend die Rechte und Pflichten der Beteiligten so-
wie das Verfahren,

3. Einzelheiten zur Erfüllung der Sicherstellungspflicht der 
Veranstalter und Vermittler nach § 4 Absatz 3 Satz 3 des 
Glücksspielstaatsvertrages 2021 sowie zu den Rahmen-
bedingungen für Testkäufe oder Testspiele mit minder-
jährigen Personen im Sinne des § 2 Absatz 3 und

4. die inhaltlichen Anforderungen und die Dauer der Schu-
lung nach § 9 Absatz 4 Satz 3 einschließlich der vorzu-
nehmenden Wiederholungsschulungen, die Rahmenbe-
dingungen für die Durchführung dieser Schulungsmaß-
nahmen sowie die inhaltlichen Anforderungen an die 
gemäß § 6 Absatz 2 Satz 1 des Glücksspielstaatsvertra-
ges 2021 zu entwickelnden Sozialkonzepte.“

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Die für Wirtschaft zuständige Senatsverwaltung wird 
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3. Abschnitt 
Studium, Lehre und Prüfungen

§ 21 Allgemeine Ziele des Studiums
§ 22 Studiengänge
§ 22a Strukturierung der Studiengänge
§ 23 Bachelor- und Masterstudiengänge, Regelstudienzeit
§ 23a  Studienübergänge, Anrechnung von Ausbildungs- und 

Studienleistungen
§ 24 (weggefallen)
§ 25  Promotionskollegs, Promotionszentren, Promovieren-

denvertretung und Studiengänge zur Heranbildung des 
künstlerischen Nachwuchses

§ 26 Weiterbildung
§ 27 (weggefallen)
§ 28 Förderung des Studienerfolgs, Studienberatung
§ 28a  Beauftragter oder Beauftragte für Studierende mit Be-

hinderungen und chronischen Erkrankungen
§ 29 Semester- und Vorlesungszeiten
§ 30 Prüfungen
§ 31  Rahmenstudien- und -prüfungsordnung, Studienord-

nungen, Prüfungsordnungen
§ 32 Durchführung von Hochschulprüfungen
§ 33 Bewertung von Prüfungsleistungen
§ 34 Hochschulgrade
§ 34a Ausländische Hochschulgrade
§ 34b  Gleichwertigkeit ausländischer Hochschulabschlüsse
§ 35 Promotion
§ 36 Habilitation
§ 36a Reglementierte Studiengänge

4. Abschnitt 
Forschung

§ 37 Aufgaben der Forschung
§ 38 Koordinierung der Forschung
§ 38a Gemeinsamer Forschungsraum
§ 39 Forschungsmittel
§ 40 Drittmittelforschung
§ 41 Forschungsberichte
§ 42  Angewandte Forschung und künstlerische Entwick-

lungsvorhaben

5. Abschnitt 
Mitgliedschaft und Mitbestimmung

§ 43 Mitglieder der Hochschule
§ 44 Rechte und Pflichten der Hochschulmitglieder
§ 45 Bildung der Mitgliedergruppen
§ 46 Zusammensetzung und Stimmrecht
§ 47 Beschlussfassung
§ 48 Wahlen
§ 49 Amtszeit
§ 50 Öffentlichkeit

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des Berliner Hochschulgesetzes

Das Berliner Hochschulgesetz in der Fassung vom 26. Juli 2011 
(GVBl. S. 378), das zuletzt durch Gesetz vom 4. Mai 2021 (GVBl. 
S. 435) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt gefasst:

„Inhaltsübersicht

1. Abschnitt 
Einleitende Vorschriften

§ 1  Geltungsbereich
§ 2  Rechtsstellung
§ 2a Hochschulverträge
§ 2b Struktur- und Entwicklungspläne
§ 2c  Verträge der Hochschulen mit anderen Hochschulen, 

dem Studierendenwerk und anderen juristischen Perso-
nen des öffentlichen Rechts

§ 3  Grundordnung
§ 4  Aufgaben der Hochschulen
§ 5  Freiheit der Wissenschaft und Kunst
§ 5a  Qualitätssicherung, Evaluierung und Standards guter 

wissenschaftlicher Praxis
§ 5b Hochschule der Vielfalt
§ 5c Chancengleichheit der Geschlechter
§ 6  Verarbeitung personenbezogener Daten
§ 6a  Übermittlung und Löschung personenbezogener Daten
§ 6b   Satzungs- und Richtlinienkompetenz der Hochschulen, 

Anwendung des Berliner Datenschutzgesetzes
§ 6c  Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener 

Daten
§ 7  (weggefallen)
§ 7a Innovationsklausel
§ 7b (weggefallen)
§ 8  Qualitätssicherung im Studium und Akkreditierung

2. Abschnitt 
Studierende

§ 9  Rechte und Pflichten der Studierenden
§ 10 Allgemeine Studienberechtigung
§ 11 Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte
§ 12 (weggefallen)
§ 13 Studienkollegs
§ 14 Immatrikulation
§ 15 Exmatrikulation
§ 16 Maßnahmen zur Erhaltung des Hochschulbetriebs
§ 17 (weggefallen)
§ 18 Studierendenschaft
§ 18a Semester-Ticket
§ 19 Satzung und Organe der Studierendenschaft
§ 20 Haushalt der Studierendenschaft

Gesetz
zur Stärkung der Berliner Wissenschaft

Vom 14. September 2021
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10. Abschnitt 
Haushaltswesen und Aufsicht

§ 87 Haushaltswesen
§ 88 Haushaltsplan
§ 88a Flexibilisierung im Haushaltswesen
§ 88b (weggefallen)
§ 89 Aufsicht
§ 90  Bestätigung und Veröffentlichung von Rechtsvorschrif-

ten
§ 91 (weggefallen)

11. Abschnitt 
Hauptberufliches Personal der Hochschule

§ 92  Hauptberufliches wissenschaftliches und künstlerisches 
Personal

§ 92a  Personal der Charité
§ 93 Beamtenrechtliche Stellung
§ 93a  Zweckbestimmung
§ 94 Ausschreibung
§ 95  Regelung der Dauer des Dienst- oder Arbeitsverhältnis-

ses und Verlängerung von Dienstverhältnissen
§ 96 Lehrverpflichtung und didaktische Qualifikation
§ 97 Urlaub
§ 98 Nebentätigkeit
§ 99  Dienstliche Aufgaben der Hochschullehrer und Hoch-

schullehrerinnen
§ 100  Berufungsvoraussetzungen für Professoren und Profes-

sorinnen
§ 101  Berufung von Professoren und Professorinnen, Junior-

professoren und Juniorprofessorinnen
§ 102  Dienstrechtliche Stellung der Professoren und Profes-

sorinnen
§ 102a  Juniorprofessur
§ 102b   Dienstrechtliche Stellung der Juniorprofessoren und 

Juniorprofessorinnen
§ 102c Tenure-Track
§ 103  Führung der Bezeichnung „Professor“ oder „Professo-

rin“
§ 104 (weggefallen)
§ 105 (weggefallen)
§ 106 (weggefallen)
§ 107 (weggefallen)
§ 108 Hochschuldozenten und Hochschuldozentinnen
§ 109 (weggefallen)
§ 110  Wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen
§ 110a  Wissenschaftliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

mit Aufgabenschwerpunkt in der Lehre
§ 111 Personal mit ärztlichen Aufgaben
§ 112 Lehrkräfte für besondere Aufgaben
§ 113  Gastprofessoren und Gastprofessorinnen, Gastdozen-

ten und Gastdozentinnen

12. Abschnitt 
Nebenberufliches Personal der Hochschulen

§ 114 Nebenberuflich tätiges Personal
§ 115 Unfallfürsorge
§ 116  Bestellung von Honorarprofessoren und Honorarpro-

fessorinnen

6. Abschnitt 
Organe der Hochschulen

§ 51 Zentrale Organe der Hochschule
§ 52 Leitung der Hochschule
§ 53 (weggefallen)
§ 54 (weggefallen)
§ 55  Rechtsstellung des Präsidenten oder der Präsidentin der 

Hochschule
§ 56 (weggefallen)
§ 57 Vizepräsidenten und Vizepräsidentinnen 
§ 58 Kanzler oder Kanzlerin
§ 59 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
§ 59a  Beauftragter oder Beauftragte für Diversität und Anti-

diskriminierung
§ 60 Zusammensetzung des Akademischen Senats
§ 61 Aufgaben des Akademischen Senats
§ 62  Zusammensetzung des Erweiterten Akademischen Se-

nats
§ 63 Aufgaben des Erweiterten Akademischen Senats
§ 64 Zusammensetzung des Kuratoriums
§ 65 Aufgaben des Kuratoriums
§ 66 (weggefallen)
§ 67 Personalangelegenheiten der Hochschule
§ 68 (weggefallen)
§ 68a  (weggefallen)

7. Abschnitt 
Fachbereiche

§ 69 Fachbereich
§ 69a (weggefallen)
§ 70 Fachbereichsrat
§ 71 Aufgaben des Fachbereichsrats
§ 72 Dekan oder Dekanin
§ 73 Kommissionen und Beauftragte
§ 74 Gemeinsame Kommissionen
§ 75 Einrichtungen der Fachbereiche
§ 75a  Neue Organisationsformen auf der Ebene der Fachbe-

reiche

8. Abschnitt 
Medizin

§ 76 (weggefallen)
§ 77 (weggefallen)
§ 77a (weggefallen)
§ 77b (weggefallen)
§ 78 (weggefallen)
§ 79 (weggefallen)
§ 79a  (weggefallen)
§ 80 (weggefallen)
§ 80a (weggefallen)
§ 81 (weggefallen)
§ 82  Geschäftsführende Direktoren/Direktorinnen im Fach-

bereich Veterinärmedizin

9. Abschnitt 
Zentrale Einrichtungen

§ 83 Zentralinstitute
§ 84 Zentraleinrichtungen
§ 85 Institut an der Hochschule
§ 86 Bibliothekswesen
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§ 117  Rechtsstellung der Honorarprofessoren und Honorar-
professorinnen

§ 118 Privatdozenten und Privatdozentinnen
§ 119 Außerplanmäßige Professoren und Professorinnen
§ 120 Lehrbeauftragte
§ 121 Studentische Beschäftigte

13. Abschnitt 
Laufbahnstudiengänge

§ 122 Laufbahnstudiengänge

14. Abschnitt 
Staatliche Anerkennung von Hochschulen

§ 123 Staatliche Anerkennung von Hochschulen
§ 123a  Trägerwechsel, Verlust der Anerkennung
§ 124 Hochschulen in kirchlicher Trägerschaft
§ 124a Sonstige Einrichtungen
§ 125 Ordnungswidrigkeiten, Ordnungsmaßnahmen

15. Abschnitt 
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 126 Übergangsregelungen
§ 126a   Abweichungen von der Regelstudienzeit auf Grund der 

COVID-19-Pandemie
§ 126b   Regelung für Prüfungen auf Grund der COVID-19-Pan-

demie
§ 126c   Verlängerung von Dienstverhältnissen auf Grund der 

COVID-19-Pandemie
§ 126d   Regelung für Promotionen auf Grund der  

COVID-19-Pandemie
§ 126e   Übergangsregelungen zu Artikel 1 des Gesetzes zur 

Stärkung der Berliner Wissenschaft
§ 127 Fortbestehen der Dienstverhältnisse
§ 128  Akademische Räte und Lektoren/Akademische Rätin-

nen und Lektorinnen
§ 129  Nichtübergeleitete Hochschuldozenten und -dozentin-

nen und wissenschaftliche Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen

§ 130 (weggefallen)
§ 130a   Übergangsregelungen für das Personal der 

künstlerischen Hochschulen
§ 131 Nachdiplomierung
§ 132 Mitgliedschaftsrechtliche Zuordnung
§ 133 Unterrichtsgeldpauschalen
§ 134 Laufbahn für Universitätsbeamte und -beamtinnen
§ 135  Besitzstandswahrung bei der Entpflichtung,  

Altersgrenze
§ 136 (weggefallen)
§ 137 Anpassung der Promotionsordnungen
§ 137a  (weggefallen)
§ 138 Außerkrafttreten entgegenstehender Vorschriften
§ 139 Inkrafttreten“

2. § 1 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 Satz 2 wird aufgehoben.
b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Staatliche Hochschulen sind Universitäten, Kunst-
hochschulen und Hochschulen für angewandte Wissen-
schaften (Fachhochschulen). Staatliche Universitäten sind 
die
-	 Freie Universität Berlin,

– Humboldt-Universität zu Berlin,
– Technische Universität Berlin,
– Universität der Künste Berlin.
Die Universität der Künste Berlin ist als künstlerisch-wis-
senschaftliche Hochschule zugleich eine Kunsthochschule.
Weitere staatliche Kunsthochschulen sind die
– Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin,
– Weißensee Kunsthochschule Berlin,
– Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch Berlin.
Staatliche Hochschulen für angewandte Wissenschaften 
(Fachhochschulen) sind die
-	 Berliner Hochschule für Technik,
-	 Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin,
-	 Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin,
-	 Alice-Salomon-Hochschule Berlin.“

c) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:
„(4) Dieses Gesetz findet auf die Gliedkörperschaft des 

öffentlichen Rechts „Charité – Universitätsmedizin Berlin“ 
(Charité) der Freien Universität Berlin und der Hum-
boldt-Universität zu Berlin Anwendung, soweit das Berliner 
Universitätsmedizingesetz vom 5. Dezember 2005 (GVBl. 
S. 739), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom  
14. September 2021 (GVBl. S. 1039) geändert worden ist, in 
der jeweils geltenden Fassung nichts anderes bestimmt. Für 
die Charité gelten die Regelungen für Universitäten entspre-
chend, soweit nichts anderes bestimmt ist.“

d) Folgender Absatz 5 wird angefügt:
„(5) Für private Hochschulen und sonstige nichtstaatliche 

Bildungseinrichtungen im Hochschulbereich gilt dieses Ge-
setz nach Maßgabe der §§ 123 bis 125.“

3. § 2 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

„Sie berücksichtigen bei ihren Entscheidungen stets auch 
die Auswirkungen auf andere Hochschulen und auf den Wis-
senschaftsstandort und prüfen Möglichkeiten zur Zusam-
menarbeit in Forschung, Lehre und Verwaltung.“

b) Absatz 4 Satz 2 wird aufgehoben.
c) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

„(5) Die Freie Universität Berlin, die Humboldt-Universi-
tät zu Berlin, die Charité und die Technische Universität 
Berlin haben das Promotions- und Habilitationsrecht. Die 
Universität der Künste Berlin hat das Promotions- und Ha-
bilitationsrecht nur für ihre wissenschaftlichen Fächer. Die 
Universitäten dürfen die Doktorwürde ehrenhalber verlei-
hen.“

d) Absatz 6 wird wie folgt gefasst:
„(6) Hochschulen für angewandte Wissenschaften erhal-

ten das Promotionsrecht in Forschungsumfeldern, in denen 
sie für einen mehrjährigen Zeitraum eine ausreichende For-
schungsstärke nachgewiesen haben. Die für Hochschulen 
zuständige Senatsverwaltung regelt nach Anhörung der 
Hochschulen durch Rechtsverordnung das Verfahren für die 
Anerkennung qualitätsgesicherter Forschungsumfelder zur 
Betreuung von Promotionen nach Satz 1 sowie für die Zu-
lassung von Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern 
als Erstgutachterin oder Erstgutachter in Promotionsverfah-
ren.“

e) In Absatz 7 Satz 5 werden nach dem Wort „Zivildienstes“ 
die Wörter „oder eines Freiwilligen- oder Entwicklungs-
dienstes“ eingefügt und die Wörter „Studentinnen und Stu-
denten“ durch das Wort „Studierende“ ersetzt.

f) Der bisherige Absatz 7a wird Absatz 8 und wie folgt geän-
dert:
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1. die korporativen Rechte und Pflichten der Mitglieder,
2. die Verfahren in den Gremien unter Berücksichtigung von 

Absatz 2,
3. die Verfahren zur Sicherung der Transparenz hinsichtlich 

der Verwendung der vom Land und von Dritten zur Verfü-
gung gestellten Mittel im Sinne der Aufgaben der Hoch-
schulen.

(2) In der Grundordnung treffen die Hochschulen die zu einer 
wirksamen Einbeziehung und Teilhabe aller Hochschulgruppen 
erforderlichen Regelungen. Für Mitglieder direkt gewählter 
Gremien sind umfassende Informationsrechte vorzusehen. Die 
Hochschulen gewährleisten, dass Sitzungsunterlagen, Be-
schlussanträge, Beschlüsse und Protokolle den Mitgliedern 
eines Gremiums unverzüglich zugeleitet werden. Soweit Grün-
de der Vertraulichkeit oder des Datenschutzes nicht entgegen-
stehen, sind die in Satz 3 genannten Unterlagen in geeigneter 
Form hochschulöffentlich zugänglich zu machen.

(3) Bis zum Inkrafttreten einer Grundordnung gemäß Ab-
satz 1 und 2 kann das Präsidium die erforderlichen einstweiligen 
Regelungen treffen. § 90 findet Anwendung.

(4) Zur Unterstützung der Wahrnehmung der Kontroll- und 
Informationsrechte aller Mitgliedergruppen in den Gremien ist 
an jeder Hochschule ein Gremienreferat einzurichten. Gremien-
referate sind mit den zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben 
notwendigen Personal- und Sachmitteln auszustatten. Im Inter-
esse der Einbeziehung und Teilhabe aller Mitgliedergruppen ist 
ihre organisatorische Unabhängigkeit vom Präsidium und ein-
zelnen Mitgliedergruppen sicherzustellen.“

7. § 4 wird wie folgt gefasst:

„§ 4 
Aufgaben der Hochschulen

(1) Die Hochschulen dienen der Pflege und Entwicklung von 
Wissenschaft und Kunst durch Forschung, Lehre und Studium 
und der Vorbereitung auf berufliche Tätigkeiten. Sie wirken da-
bei an der Erhaltung des demokratischen und sozialen Rechts-
staates mit und tragen zur Verwirklichung der verfassungsrecht-
lichen Wertentscheidungen bei. Dies soll auch in ihrer inneren 
Verfasstheit zum Ausdruck kommen.

(2) Die Hochschulen nehmen ihre besondere Verantwortung 
für die Entwicklung von Lösungsansätzen für gesellschaftliche 
Fragestellungen und die Entwicklung der Gesellschaft wahr. Sie 
setzen sich im Bewusstsein ihrer Verantwortung gegenüber der 
Gesellschaft auch mit den möglichen Folgen einer Nutzung 
ihrer Forschungsergebnisse, insbesondere der Gefahr einer das 
friedliche Zusammenleben der Menschen bedrohenden Verwen-
dung, auseinander.

(3) Die Hochschulen tragen mit ihrer Forschung und Lehre 
zum Erhalt und zur Verbesserung der Lebens- und Umweltbe-
dingungen bei und berücksichtigen dabei insbesondere so-
zial-ökologische Fragestellungen, den Tierschutz und die 
Grundsätze einer nachhaltigen Entwicklung. Hierzu geben sich 
die Hochschulen ein Nachhaltigkeitskonzept.

(4) Die Hochschulen bilden in ihrer Gesamtheit zusammen 
mit den außeruniversitären Forschungseinrichtungen die wis-
senschaftliche Infrastruktur des Landes Berlin; sie haben die 
Aufgabe, zu einer bestmöglichen wissenschaftlichen Infrastruk-
tur im Land Berlin beizutragen. Kooperationen zwischen den 
Hochschulen und zwischen Hochschulen und insbesondere Kul-
tur- und Bildungseinrichtungen, medizinischen Einrichtungen, 
außeruniversitären Forschungseinrichtungen oder dem Studie-
rendenwerk liegen im besonderen öffentlichen Interesse. Sie 
sollen auf der Grundlage von öffentlich-rechtlichen Verträgen 
durchgeführt werden. Dabei ist im Regelfall von einer hoheitli-
chen Aufgabenwahrnehmung auszugehen, wenn Hochschulen 
und sonstige Forschungseinrichtungen sowie Kultur- und Bil-
dungseinrichtungen mit überwiegend staatlicher Finanzierung 
im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgabenstellung kooperieren 

aa) In Satz 1 wird die Angabe „Absatz 7“ durch die Angabe 
„Absatz 6“ ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Wörter „Die Hochschulleitung“ 
durch die Wörter „Das Präsidium“ ersetzt.

g) Der bisherige Absatz 8 wird Absatz 9.
h) Der bisherige Absatz 9 wird Absatz 10 und folgender 

Satz wird angefügt:
„Das gilt auch für internationale Studierende.“

i) Folgender Absatz 11 wird angefügt:
„(11) Durch Satzung ist zu regeln, in welchen Fällen auf 

die Erhebung von Gebühren oder Entgelten verzichtet wer-
den kann oder diese gemindert werden können.“

4. § 2a wird wie folgt gefasst:

„§ 2a 
Hochschulverträge

(1) Die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung soll 
Verträge mit den Hochschulen über die Grundzüge ihrer weite-
ren Entwicklung und über die Höhe des Staatszuschusses für 
ihre Aufgaben, insbesondere von Forschung, Lehre und Stu-
dium, schließen (Hochschulverträge). Hochschulverträge sind 
haushaltsrechtliche Verträge öffentlich-rechtlicher Natur mit 
einer Laufzeit von in der Regel fünf Jahren. Sie bedürfen der 
Zustimmung des Abgeordnetenhauses.

(2) Vor Aufnahme der Verhandlungen beschließt der Akade-
mische Senat der jeweiligen Hochschule eine Empfehlung für 
die Vertragsverhandlungen an das jeweilige Präsidium.“

5. Nach § 2a werden die folgenden §§ 2b und 2c eingefügt:

„§ 2b 
Struktur- und Entwicklungspläne

(1) Hochschulstrukturplanung ist eine gemeinsame Aufgabe 
des Landes Berlin und der Berliner Hochschulen im gesamtge-
sellschaftlichen Interesse und in der Gesamtverantwortung des 
Landes. Sie ist unter den Hochschulen des Landes abzustimmen. 
Die Bedarfe des Landes Berlin sind zu berücksichtigen.

(2) Jede Hochschule erlässt einen Struktur- und Entwick-
lungsplan, der für die Aufgaben der Hochschule die aktuelle 
Struktur darstellt und die beabsichtigten Strukturentwicklungen 
festlegt. Gegenstand sind insbesondere das Studienangebot so-
wie fachliche Ziel- und Schwerpunktsetzungen.

(3) Der Struktur- und Entwicklungsplan wird der für Hoch-
schulen zuständigen Senatsverwaltung vorgelegt. 

(4) Der Struktur- und Entwicklungsplan ist regelmäßig fortzu-
schreiben und bei wesentlichen Änderungen, insbesondere nach 
Abschluss neuer Hochschulverträge, anzupassen. Im Entwurf 
sollen die Struktur- und Entwicklungspläne zu Beginn von 
Hochschulvertragsverhandlungen vorliegen.

§ 2c 
Verträge der Hochschulen mit anderen 

Hochschulen, dem Studierendenwerk und anderen 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben können die Hochschulen mit 
anderen Hochschulen, Kultur- und Bildungseinrichtungen, me-
dizinischen Einrichtungen, außeruniversitären Forschungsein-
richtungen, dem Studierendenwerk Berlin und anderen juristi-
schen Personen des öffentlichen Rechts öffentlich-rechtliche 
Verträge schließen.“

6. § 3 wird wie folgt gefasst:

„§ 3 
Grundordnung

(1) Jede Hochschule gibt sich nach Maßgabe dieses Gesetzes 
eine Grundordnung. Die Grundordnung trifft neben den in die-
sem Gesetz vorgesehenen Bestimmungen insbesondere Rege-
lungen über
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oder wenn die Finanzierung der Zusammenarbeit überwiegend 
auf der Grundlage öffentlicher Zuschuss- oder Zuwendungsmit-
tel erfolgt.

(5) Die Hochschulen fördern den Wissens- und Technologie-
transfer zwischen ihren Einrichtungen und allen Bereichen der 
Gesellschaft. Sie wirken darauf hin, dass die gewonnenen wis-
senschaftlichen Erkenntnisse im Interesse der Gesellschaft wei-
terentwickelt und genutzt werden können. Die Hochschulen 
fördern den Wissens- und Technologietransfer insbesondere, in-
dem sie Ergebnisse öffentlich finanzierter Forschung und Ergeb-
nisse, die unter Nutzung öffentlich finanzierter Ressourcen ent-
standen sind, grundsätzlich allgemein zugänglich machen, so-
fern dem nicht berechtigte Interessen Dritter entgegenstehen.

(6) Die Hochschulen fördern ihr Personal im Rahmen ihrer 
Personalentwicklungskonzepte und wirken dabei strukturellen 
Benachteiligungen entgegen.

(7) Die Freie Universität Berlin und die Humboldt-Universität 
zu Berlin erfüllen in den medizinischen Bereichen auch Aufga-
ben der Krankenversorgung. Die Universität der Künste Berlin 
erfüllt als künstlerische und wissenschaftliche Hochschule ihre 
Aufgaben auch durch künstlerische Entwicklungsvorhaben und 
öffentliche Darstellung sowie durch Lehre und Forschung im 
Grenzbereich von Kunst und Wissenschaft. Die Universitäten 
fördern den wissenschaftlichen Nachwuchs, die Universität der 
Künste Berlin und die übrigen künstlerischen Hochschulen ins-
besondere den künstlerischen sowie die Universität der Künste 
Berlin auch den künstlerisch wissenschaftlichen Nachwuchs. 
Die Hochschulen für angewandte Wissenschaften erfüllen ihre 
Aufgaben insbesondere durch anwendungsbezogene Lehre und 
durch entsprechende Forschung. Das Land soll im Zusammen-
wirken mit den Hochschulen für angewandte Wissenschaften 
durch entsprechende Maßnahmen die Forschungsmöglichkeiten 
der Mitglieder der Hochschulen für angewandte Wissenschaften 
ausbauen und Möglichkeiten zur Förderung eines wissenschaft-
lichen Nachwuchses für diesen Hochschulbereich schrittweise 
weiterentwickeln.

(8) Die Hochschulen dienen dem weiterbildenden Studium 
und beteiligen sich an Veranstaltungen der Weiterbildung. Sie 
fördern die Weiterbildung ihres Personals und die allgemeine 
Erwachsenenbildung.

(9) Die Hochschulen fördern die sozialen Belange der Studie-
renden und den Hochschulsport.

(10) Die Hochschulen haben die Aufgabe der Förderung der 
Gleichstellung von Frauen und Männern und der Förderung von 
Vielfalt nach Maßgabe der §§ 5b und 5c sowie der §§ 59 und 
59a.

(11) Die Hochschulen fördern die internationale, insbesonde-
re die europäische Zusammenarbeit im Hochschulbereich und 
den Austausch zwischen deutschen und ausländischen Hoch-
schulen.

(12) Andere als die in diesem Gesetz genannten Aufgaben 
dürfen den Hochschulen durch Rechtsverordnung der für Hoch-
schulen zuständigen Senatsverwaltung übertragen werden, 
wenn sie mit den Aufgaben der Hochschulen zusammenhängen.

(13) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben können die Hochschulen 
Dritte gegen Entgelt in Anspruch nehmen, mit Zustimmung des 
für Hochschulen zuständigen Mitglieds des Senats von Berlin 
sich an Unternehmen beteiligen und Unternehmen gründen, so-
fern nicht Kernaufgaben in Forschung und Lehre unmittelbar 
betroffen sind; eine Personenidentität zwischen einem Beauf-
tragten für den Haushalt, Mitgliedern des Präsidiums oder Deka-
nen oder Dekaninnen, Prodekanen oder Prodekaninnen und der 
Geschäftsführung des Unternehmens ist ausgeschlossen. Die 
Haftung der Hochschulen ist in diesen Fällen auf die Einlage 
oder den Wert des Geschäftsanteils zu beschränken; die Ge-
währträgerhaftung des Landes (§ 87 Absatz 4) ist ausgeschlos-
sen. Das Prüfungsrecht des Rechnungshofs gemäß § 104 Ab-
satz 1 Nummer 3 der Landeshaushaltsordnung ist sicherzustel-

len. Bei Privatisierungen ist die Personalvertretung zu 
beteiligen.“

8. Die §§ 5 und 5a werden durch die folgenden §§ 5 bis 5c ersetzt: 

„§ 5 
Freiheit der Wissenschaft und Kunst

(1) Die zuständigen staatlichen Stellen und die Hochschulen 
haben die freie Entfaltung und Vielfalt der Wissenschaften und 
der Künste an den Hochschulen zu gewährleisten und sicherzu-
stellen, dass die durch Artikel 5 Absatz 3 Satz 1 des Grundgeset-
zes verbürgten Grundrechte wahrgenommen werden können.

(2) Die Freiheit der Forschung umfasst insbesondere die Fra-
gestellung, die Grundsätze der Methodik sowie die Bewertung 
des Forschungsergebnisses und seine Verbreitung. Entscheidun-
gen der zuständigen Hochschulorgane in Fragen der Forschung 
sind insoweit zulässig, als sie sich auf die Organisation des For-
schungsbetriebes, die Förderung und Abstimmung von For-
schungsvorhaben oder die Bildung von Forschungsschwerpunk-
ten beziehen; sie dürfen die Freiheit der Forschung im Sinne von 
Satz 1 nicht beeinträchtigen. Die Sätze 1 und 2 gelten für künst-
lerische Entwicklungsvorhaben und für die Kunstausübung ent-
sprechend.

(3) Die Freiheit der Lehre umfasst, unbeschadet des Artikels 5 
Absatz 3 Satz 2 des Grundgesetzes, im Rahmen der zu erfüllen-
den Lehraufgaben insbesondere die Abhaltung von Lehrveran-
staltungen und deren inhaltliche und methodische Gestaltung 
sowie das Recht auf Äußerung von wissenschaftlichen und 
künstlerischen Lehrmeinungen. Entscheidungen der zuständi-
gen Hochschulorgane in Fragen der Lehre sind insoweit zuläs-
sig, als sie sich auf die Organisation des Lehrbetriebes oder auf 
die Aufstellung und Einhaltung von Studien- und Prüfungsord-
nungen beziehen; sie dürfen die Freiheit der Lehre im Sinne von 
Satz 1 nicht beeinträchtigen.

(4) Die Freiheit des Studiums umfasst nach Maßgabe der Be-
stimmungen des Dritten Abschnitts und unbeschadet der Stu-
dien- und Prüfungsordnungen, insbesondere die freie Wahl von 
Lehrveranstaltungen, das Recht, innerhalb eines Studiengangs 
Schwerpunkte nach eigener Wahl zu bestimmen sowie die Er-
arbeitung und Äußerung wissenschaftlicher und künstlerischer 
Meinungen. Entscheidungen der zuständigen Hochschulorgane 
in Fragen des Studiums sind insoweit zulässig, als sie sich auf 
die Organisation oder ordnungsgemäße Durchführung des Lehr- 
und Studienbetriebes oder auf die Gewährleistung eines ord-
nungsgemäßen Studiums beziehen.

(5) Die Freiheit der Forschung, der Lehre und des Studiums 
entbindet nicht von der Pflicht zur Beachtung der Rechte ande-
rer und der Regelungen, die das Zusammenleben in der Hoch-
schule ordnen.

§ 5a 
Qualitätssicherung, Evaluierung und 

Standards guter wissenschaftlicher Praxis
(1) Die Hochschulen stellen durch geeignete Maßnahmen si-

cher, dass ihre Arbeit insbesondere in Forschung und Lehre und 
bei der Durchführung von Prüfungen den jeweiligen fachlich 
anerkannten Qualitätsstandards entspricht. Die Mitglieder der 
Hochschulen sind zur Mitwirkung an Evaluationsverfahren, ins-
besondere durch Erteilung der erforderlichen Auskünfte, ver-
pflichtet.

(2) Jede Hochschule verabschiedet Grundsätze wissenschaft-
licher Redlichkeit und einer guten wissenschaftlichen Praxis 
und trägt durch geeignete Maßnahmen zu deren Einhaltung bei. 
Die Hochschule trifft durch Satzungen Regelungen insbesonde-
re zu folgenden Gegenständen:
1. Regelungen zum Umgang mit und Sanktionen von wissen-

schaftlichem Fehlverhalten und Täuschungsversuchen unter 
Berücksichtigung des Qualifikationsziels oder der Phase des 
Studienfortschritts;

2. Maßgaben zur Bewertung einer Prüfungsleistung als „nicht 
bestanden“ beim Versuch, das Ergebnis einer Prüfung oder 
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(4) Die Hochschulen regen durch ihre Öffentlichkeitsarbeit 
insbesondere in an der jeweiligen Hochschule unterrepräsentier-
ten Bevölkerungsgruppen die Aufnahme eines Studiums an. Sie 
beraten und unterstützen bei der Entscheidung über die Aufnah-
me eines Studiums und die Wahl des Studienfaches sowie im 
Hinblick auf bestehende Berufsperspektiven. Sie berücksichti-
gen die besonderen Bedürfnisse internationaler Studierender 
und Studierender mit Migrationsgeschichte. Sie bauen bestehen-
de Nachteile für transgeschlechtliche, intergeschlechtliche, 
nicht binäre und Menschen mit dem Geschlechtseintrag „divers“ 
oder „ohne Angabe“ ab. Sie unterstützen Studierende mit Fami-
lienpflichten. Die Hochschulen betreiben außerdem Öffentlich-
keitsarbeit zur Gewinnung von Personal mit heterogenen Hin-
tergründen. Näheres regelt das Personalentwicklungskonzept.

(5) Die Hochschulen berücksichtigen die besonderen Bedarfe 
von Studierenden und von Studienbewerbern und Studienbe-
werberinnen mit Behinderungen gemäß § 3 des Behinderten-
gleichstellungsgesetzes vom 27. April 2002 (BGBl. I S. 1468), 
das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 2. Juni 2021 
(BGBl. I S. 1387) geändert worden ist, oder chronischen Erkran-
kungen und treffen in allen Bereichen die erforderlichen Maß-
nahmen zu ihrer Inklusion. Insbesondere arbeiten sie darauf hin, 
dass die Angebote der Hochschule barrierefrei auffindbar, zu-
gänglich und nutzbar sind. Über den Fortschritt bei der Herstel-
lung von Barrierefreiheit berichten sie regelmäßig, mindestens 
jedoch alle drei Jahre. Für die Durchführung des Studiums und 
der Prüfungen sind geeignete Maßnahmen zu treffen, die unter 
Wahrung der Gleichwertigkeit einen Nachteilsausgleich ge-
währleisten.

(6) Die Hochschulen berücksichtigen die Bedarfe von Men-
schen mit unterschiedlichen geschlechtlichen Identitäten. Dies 
betrifft insbesondere die mündliche und schriftliche Ansprache 
in für den hochschulinternen Verkehr bestimmten Unterlagen 
und Bescheinigungen, die auf Antrag mit den selbstgewählten 
Vornamen und Angaben zur Geschlechtszugehörigkeit ausge-
stellt werden; eine zweifelsfreie Zuordnung von Studien- und 
Prüfungsleistungen zu einer Person ist dabei sicherzustellen. 
Auf die Beseitigung von bestehenden und auf die Vorbeugung 
möglicher Diskriminierungen wird hingewirkt. Näheres wird 
durch Satzung geregelt.

(7) Die Hochschulen fördern diskriminierungskritische Lehre 
und Forschung. Sie unterstützen das Personal mit Lehraufgaben 
dabei, ein diskriminierungssensibles und gleichberechtigtes 
Lehr- und Lernumfeld zu schaffen. 

(8) Die Geltung sonstiger Benachteiligungsverbote oder Ge-
bote der Gleichbehandlung wird durch dieses Gesetz nicht be-
rührt. Dies gilt auch für öffentlich-rechtliche Vorschriften, die 
dem Schutz bestimmter Personengruppen dienen.

§ 5c 
Chancengleichheit der Geschlechter

(1) Jede Hochschule erlässt eine Satzung, in der sie für ihren 
Bereich zur Verwirklichung der verfassungsrechtlich gebotenen 
Gleichstellung von Frauen und Männern und der Chancen-
gleichheit der Geschlechter in personeller, materieller, finanziel-
ler und inhaltlicher Hinsicht insbesondere Regelungen zu fol-
genden Bereichen trifft:
1. Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Familie;
2. Berufungsverfahren;
3. Förderung der Frauen- und Geschlechterforschung;
4. inhaltliche und organisatorische Gestaltung der Aus-, Fort- 

und Weiterbildung des wissenschaftlichen Personals und der 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für Technik, Service und 
Verwaltung;

5. Besetzung von Gremien und Kommissionen;

Prüfungsleistung durch Täuschung, insbesondere durch Pla-
giat, oder durch Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel, 
Drohung, Vorteilsgewährung oder Bestechung zu beeinflus-
sen;

3. Regelungen zum Verfahren, zu welchen Bedingungen die 
Teilnahme an Lehrveranstaltungen ganz oder teilweise zu 
wiederholen ist;

4. Regelungen, welche Fälle als so schwerwiegend gewertet 
werden können, dass das endgültige Nichtbestehen der ge-
samten Prüfung festgestellt wird; weitere Prüfungen zur Er-
langung des angestrebten Abschlusses sind in solchen Fällen 
an einer Hochschule im Land Berlin ausgeschlossen;

5. Maßgaben zur Bewertung einer Prüfungsleistung als „nicht 
bestanden“ und Ausschluss von der Fortsetzung der Prü-
fungsleistung in Fällen einer Störung des ordnungsgemäßen 
Ablaufs einer Prüfung; in der Regel ist eine vorherige Ver-
warnung vorzusehen.

Den betroffenen Habilitierenden, Promovierenden und weiteren 
Prüfungskandidaten und Prüfungskandidatinnen ist die Mög-
lichkeit zur schriftlichen Stellungnahme innerhalb einer ange-
messenen Frist einzuräumen. Sollten die Verfahren eine münd-
liche Anhörung zusätzlich vorsehen, ist den Betroffenen die 
Begleitung durch eine Vertrauensperson erlaubt.

(3) Die Hochschulen richten eine gemeinsame Ombudsstelle 
für gute wissenschaftliche Praxis ein, die die folgenden Aufga-
ben hat:
1. Entwicklung von den jeweiligen fachlich anerkannten wis-

senschaftlichen Qualitätsstandards entsprechenden hoch-
schulübergreifenden Empfehlungen zu einer guten wissen-
schaftlichen Praxis, 

2. Durchführung von Evaluierungen anhand der Empfehlun-
gen nach Nummer 1 auf den Antrag einer Hochschule,

3. Prüfung von Einzelfällen auf Antrag einer Hochschule.

§ 5b 
Hochschule der Vielfalt

(1) Die Hochschulen wirken bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 
auf die Gleichstellung aller Menschen und eine diskriminie-
rungsfreie Bildung hin; sie fördern eine gleichberechtigte Teil-
habe aller Menschen und tragen zum Abbau bestehender Hin-
dernisse bei. Die Hochschulen wirken darauf hin, dass alle Mit-
glieder der Hochschule die ihrer Qualifikation entsprechend 
gleichen Entwicklungsmöglichkeiten haben und sich diskrimi-
nierungsfrei entfalten können.

(2) Die Hochschulen sind verpflichtet, Diskriminierungen ins-
besondere wegen des Geschlechts, der ethnischen Herkunft, 
einer rassistischen oder antisemitischen Zuschreibung, der Reli-
gion und Weltanschauung, einer Behinderung, einer chronischen 
Erkrankung, des Lebensalters, der Sprache, der sexuellen und 
geschlechtlichen Identität sowie der sozialen Herkunft und des 
sozialen Status zu verhindern und bestehende Diskriminierun-
gen zu beseitigen. Zu diesem Zweck entwickelt jede Hochschu-
le ein Konzept für Antidiskriminierung und Diversität. Dazu 
gehört auch die Analyse von Benachteiligungen, die Ermittlung 
ihrer Ursachen und die Umsetzung von Maßnahmen zum Abbau 
von individuellen und strukturellen Barrieren. Zum Abbau be-
stehender Nachteile können positive Maßnahmen getroffen wer-
den, soweit sie verfassungsrechtlich oder einfachgesetzlich zu-
lässig sind.

(3) Jede Hochschule richtet für die Anliegen der diskriminie-
rungsfreien Hochschule eine Beratungs- und Beschwerdestelle 
ein, die die Organe der Hochschule insbesondere bei der Ent-
wicklung von Studiengängen und Fragen der Studierbarkeit so-
wie in Berufungsverfahren berät und bei Fragen im Einzelfall 
zur Verfügung steht. Informationen über persönliche und sach-
liche Verhältnisse von Betroffenen dürfen nicht ohne deren Ein-
verständnis an Dritte weitergegeben oder sonst verwertet wer-
den. Näheres regelt die Hochschule durch Satzung.
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6. Schutz vor sexuellen Belästigungen, sexualisierter Diskri-
minierung und Gewalt sowie Stalking.

(2) Gleichstellungsziele und -maßnahmen der Hochschule 
werden in Gleichstellungskonzepten festgehalten. Die Konzepte 
werden in regelmäßigen Abständen aktualisiert.

(3) Die Hochschulen wirken darauf hin, dass Frauen und 
Männer, in der Hochschule die ihrer Qualifikation entsprechend 
gleichen Entwicklungsmöglichkeiten haben und die für Frauen 
bestehenden strukturellen und sonstigen Nachteile aktiv besei-
tigt werden. Dazu gehört vor allem die Analyse von Unterreprä-
sentanzen von Frauen, die Ermittlung ihrer Ursachen und die 
Umsetzung von Maßnahmen zum Abbau von individuellen und 
strukturellen Barrieren. Dazu implementieren die Hochschulen 
diskriminierungsfreie Verfahren. Zum Abbau bestehender Nach-
teile können positive Maßnahmen getroffen werden, soweit sie 
verfassungsrechtlich oder einfachgesetzlich zulässig sind. Die 
Erfüllung dieser Verpflichtungen ist besondere Aufgabe der Be-
schäftigten mit Vorgesetzten- und Leitungsfunktionen.“

9. § 6 wird wie folgt geändert:
a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 6 
Verarbeitung personenbezogener Daten“

b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Die Hochschulen dürfen personenbezogene Daten 

über Mitglieder der Hochschule, Bewerber und Bewerberin-
nen für Studiengänge, Prüfungskandidaten und Prüfungs-
kandidatinnen sowie Dritte verarbeiten, soweit dies zur Er-
füllung der nach diesem Gesetz oder dem Studierenden-
werksgesetz obliegenden Aufgaben erforderlich ist. Hierzu 
zählt insbesondere die Verarbeitung personenbezogener 
Daten
1. zum Zugang zum Studium, zur Durchführung des Stu-

diums, zur Prüfung und zur Promotion,
1a.  zur Bearbeitung der nach § 10 Absatz 6 Nummer 1a vor-

zulegenden Dokumente,
2. zur Organisation von Forschung und Studium,
3. für statistische Zwecke der Hochschulen oder des Lan-

des, 
4. zur Evaluation von Forschung und Studium,
5. zur Feststellung der Eignung und Leistung von Mitglie-

dern der Hochschulen durch Organe, Gremien oder 
Kommissionen der Hochschule,

6. zur Benutzung von Einrichtungen der Hochschulen,
7. zur Durchführung von Aufgaben der akademischen 

Selbstverwaltung,
8. zum Einsatz von Steuerungsinstrumenten, insbesondere 

Zielvereinbarungen, Leistungsbewertungen und Mittel-
vergabesystemen,

9. zur Evaluierung der Umsetzung des Gleichstellungsauf-
trages,

10. zur Durchführung von Akkreditierungsverfahren,
11. zur Erhebung der Beiträge nach § 6 Absatz 5 des Studie-

rendenwerksgesetzes durch die Hochschulen und
12. zur Durchführung aller sonstigen in diesem Gesetz ge-

nannten Aufgaben, deren Erfüllung den Hochschulen 
aufgegeben wird.“

c) In Absatz 2 werden die Wörter „erheben und speichern“ 
durch das Wort „verarbeiten“ ersetzt.

d) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
„(3) Die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung 

darf personenbezogene Daten von
1. Personen, die Anfragen zu ihren akademischen Ab-

schlüssen stellen, sowie Inhabern und Inhaberinnen aus-

ländischer akademischer Grade im Sinne des § 34a und 
ausländischer Professoren- und Professorinnentitel, 

2. Personen und Berechtigten die Anfragen und Anträge im 
Sinne des Artikels 37 Absatz 1 des Einigungsvertrages 
gestellt haben, 

3. Personen, die einen Antrag auf Ausstellung einer Urkun-
de nach § 131 Absatz 3 gestellt haben,

verarbeiten, soweit dies zur Durchführung ihrer Aufgaben 
nach diesem Gesetz erforderlich ist.“

e) In Absatz 4 werden die Wörter „Absätzen 1, 3 und 4“ durch 
die Wörter „Absätzen 1, 2 und 3“ und die Wörter „erhobe-
nen oder gespeicherten“ durch das Wort „verarbeiteten“ er-
setzt.

10. § 6a wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 wird aufgehoben.
b) Die bisherigen Absätze 3 bis 5 werden die Absätze 2 bis 4.
c) Absatz 6 wird Absatz 5 und in dem Satzteil vor Nummer 1 

werden die Wörter „Stellen außerhalb des öffentlichen Be-
reichs“ durch die Wörter „nicht-öffentliche Stellen“ ersetzt.

d) Die Absätze 7 bis 10 werden die Absätze 6 bis 9.
11. § 6b wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „Satz 1 Nummer 1 
und“ durch die Wörter „Satz 2 Nummer 1 und 3 sowie“ er-
setzt.

b) In Absatz 2 Satz 1 und 2 werden jeweils die Wörter „Satz 1 
Nummer 1a bis 8“ durch die Wörter „Satz 2 Nummer 1a bis 
11“ ersetzt. 

c) Absatz 3 wird aufgehoben.
d) Absatz 4 wird Absatz 3.

12. § 7 wird aufgehoben.
13. § 7a wird wie folgt gefasst:

„§ 7a 
Innovationsklausel

Die Hochschulen können entsprechend ihrer Aufgaben und 
Profile mit Zustimmung der für Hochschulen zuständigen Se-
natsverwaltung in ihren Grundordnungen von den §§ 51 bis 58, 
60 bis 65, 69 bis 75 und 83 bis 85 abweichende Regelungen 
treffen, soweit diese der Verbesserung der Beteiligungsstruktu-
ren, der Organisation, der Entscheidungsfindung oder der Wirt-
schaftlichkeit dienen. Der Antrag der Hochschule erfordert die 
Zustimmung des Akademischen Senats und die Zustimmung des 
Kuratoriums. Unzulässig sind Abweichungen, die darauf abzie-
len, die den Hochschulmitgliedern nach diesem Gesetz einge-
räumten Mitwirkungsrechte einzuschränken.“

14. Die §§ 7b und 8 werden aufgehoben.
15. § 8a wird durch folgenden § 8 ersetzt:

„§ 8 
Qualitätssicherung im Studium 

und Akkreditierung
(1) Wesentlicher Bestandteil des hochschulinternen Qualitäts-

sicherungssystems ist die regelmäßige Durchführung von Eva-
luationen, insbesondere im Bereich der Lehre. Die Studierenden 
und die Absolventen und Absolventinnen sind bei der Evalua-
tion der Lehre zu beteiligen. 

(2) Studiengänge sind in bestimmten Abständen in qualitati-
ver Hinsicht zu bewerten. Bewertungsmaßstab sind die in die-
sem Gesetz, insbesondere in § 22 genannten Grundsätze sowie 
die jeweiligen fachlich anerkannten Qualitätsstandards. Das 
Verfahren und der Bewertungsmaßstab für die Akkreditierung 
von Bachelor- und Master-Studiengängen richten sich nach dem 
Studienakkreditierungsstaatsvertrag vom 1. bis 20. Juni 2017 
(GVBl. S. 543) und der Studienakkreditierungsverordnung Ber-
lin vom 16. September 2019 (GVBl. S. 618) in der jeweils gel-
tenden Fassung.
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durch Rechtsverordnung. Hierbei kann, allein oder in Verbin-
dung mit einer Hochschulzugangsberechtigung,
1. eine künstlerische Begabung oder
2. eine besondere künstlerische Begabung
als Zugangsvoraussetzung gefordert werden. Ferner ist das Ver-
fahren zur Feststellung der künstlerischen oder der besonderen 
künstlerischen Begabung zu bestimmen.

(5) Die Hochschulen regeln in der Zugangssatzung, in wel-
chen Studiengängen über die Hochschulzugangsberechtigung 
hinaus zusätzliche Eignungs- und Qualifikationsvoraussetzun-
gen gefordert werden und wie diese nachzuweisen sind. Zu-
gangsvoraussetzung für Masterstudiengänge ist der berufsquali-
fizierende Abschluss eines Hochschulstudiums, bei weiterbil-
denden Masterstudiengängen zusätzlich eine daran 
anschließende qualifizierte berufspraktische Erfahrung von in 
der Regel nicht unter einem Jahr; darüber hinausgehende Eig-
nungs- und Qualifikationsvoraussetzungen dürfen nur gefordert 
werden, wenn sie wegen spezieller fachlicher Anforderungen 
des jeweiligen Masterstudiengangs nachweislich erforderlich 
sind. Die Bestätigung der Satzung erstreckt sich neben der 
Rechtmäßigkeit auch auf die Zweckmäßigkeit.

(5a) Die Zulassung zu einem Masterstudiengang kann auch 
beantragt werden, wenn ein erster berufsqualifizierender Hoch-
schulabschluss vorliegt, aber noch nicht nachgewiesen werden 
kann, oder wegen Fehlens einzelner Prüfungsleistungen noch 
nicht vorliegt und auf Grund des bisherigen Studienverlaufs, 
insbesondere der bisherigen Prüfungsleistungen zu erwarten ist, 
dass dieser Abschluss vor Beginn des Masterstudienganges er-
langt wird und die Maßgaben, die auf Grund des Absatzes 5 Vo-
raussetzung für den Zugang zu dem Masterstudiengang sind, 
ebenso rechtzeitig erfüllt sind. Soweit nach den Regelungen des 
Berliner Hochschulzulassungsgesetzes ein Auswahlverfahren 
durchzuführen ist, in das das Ergebnis des ersten berufsqualifi-
zierenden Hochschulabschlusses einbezogen ist, nehmen Be-
werber und Bewerberinnen nach Satz 1 am Auswahlverfahren 
mit einer Durchschnittsnote teil, die auf Grund der bisherigen 
Prüfungsleistungen ermittelt wird. Das Ergebnis des ersten be-
rufsqualifizierenden Hochschulabschlusses bleibt insoweit un-
beachtet. Eine Zulassung ist im Falle einer Bewerbung nach 
Satz 1 unter dem Vorbehalt auszusprechen, dass der erste berufs-
qualifizierende Hochschulabschluss und die mit ihm zusammen-
hängenden Voraussetzungen des Absatzes 5 in der Regel zum 
Ende des ersten Fachsemesters nachgewiesen werden. Wird der 
Nachweis nicht fristgerecht geführt, erlischt die Zulassung. Das 
Nähere regeln die Hochschulen durch Satzung.

(5b) Für duale Studiengänge kann die Hochschule durch Zu-
gangssatzung bestimmen, dass neben der Hochschulzugangsbe-
rechtigung der Nachweis des Bestehens eines auf die Ermögli-
chung des dualen Studiums gerichteten Vertrages des oder der 
Studierenden mit einem Praxispartner der Hochschule erforder-
lich ist. Das Nähere regeln die Hochschulen durch Satzung.

(6) Durch Satzung sind weiter zu regeln
1. Immatrikulation, Exmatrikulation und Rückmeldung,
1a.  die Einzelheiten des Verfahrens zur Vorlage eines gültigen 

Personalausweises oder einer aktuellen Meldebescheini-
gung im Rückmeldeverfahren. Auf dem Personalausweis 
soll eine Anschrift im Einzugsgebiet der Hochschule im Sin-
ne des § 10 Absatz 1 Satz 2 des Berliner Hochschulzulas-
sungsgesetzes eingetragen sein; die Meldebescheinigung 
soll eine alleinige Wohnung oder eine Hauptwohnung im 
Einzugsgebiet der Hochschule ausweisen. Andernfalls sind 
die Studierenden darauf hinzuweisen, dass Verstöße gegen 
die Meldepflicht nach dem Bundesmeldegesetz bußgeldbe-
wehrt sind. Sätze 1 bis 3 gelten nicht für Studierende in 
Nebenhörerschaft oder in Promotionsstudiengängen. Soweit 
Personalausweis oder Meldebescheinigung einmal beige-
bracht wurden, sollen sie in weiteren Rückmeldeverfahren 
nicht erneut verlangt werden,

(3) Die Hochschulen sind verpflichtet, der für Hochschulen 
zuständigen Senatsverwaltung die Ergebnisse der Bewertungen 
und Akkreditierungen nach Absatz 2 unverzüglich vorzulegen. 
Die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung kann auf der 
Grundlage des Akkreditierungsergebnisses die Zustimmung zur 
Einrichtung von Studiengängen widerrufen, zur Umsetzung des 
Akkreditierungsergebnisses mit Auflagen versehen oder zu die-
sem Zweck die Verlängerung der Zustimmung mit Auflagen ver-
sehen.

(4) Die Ergebnisse der Lehrevaluation und der Akkreditierun-
gen müssen in geeigneter Weise hochschulintern veröffentlicht 
werden; sie sind insbesondere dem Präsidium, den Dekanen 
oder Dekaninnen, Prodekanen oder Prodekaninnen, dem Quali-
tätsmanagement und den mit der Lehre betrauten Gremien zur 
Verfügung zu stellen.“

16. Die Überschrift des zweiten Abschnitts wird wie folgt gefasst:

„Zweiter Abschnitt 
Studierende“

17. § 9 wird wie folgt gefasst:

„§ 9 
Rechte und Pflichten der Studierenden

(1) Studierende haben das Recht, die Einrichtungen der Hoch-
schule nach den hierfür geltenden Vorschriften zu benutzen.

(2) Jedem und jeder Studierenden sowie jedem Studienbewer-
ber und jeder Studienbewerberin mit Behinderungen gemäß § 3 
des Behindertengleichstellungsgesetzes vom 27. April 2002 
(BGBl. I S. 1468), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 
2. Juni 2021 (BGBl. I S. 1387) geändert worden ist, oder chroni-
scher Erkrankung soll die erforderliche Hilfe zur Inklusion nach 
§ 5b Absatz 5 zur Verfügung gestellt werden.

(3) Jeder und jede Studierende ist verpflichtet, das Studium an 
den Studien- und Prüfungsordnungen zu orientieren. Zur Fort-
setzung des Studiums nach Ablauf eines Semesters hat er oder 
sie sich fristgemäß zurückzumelden und die fälligen Gebühren 
und Beiträge zu entrichten.

(4) Minderjährige Studierende sowie Studienbewerber und 
Studienbewerberinnen sind in allen das Studium an der jeweili-
gen Hochschule betreffenden Angelegenheiten selbständig 
handlungsfähig, soweit sie das 16. Lebensjahr vollendet haben.“

18. § 10 wird wie folgt gefasst:

„§ 10 
Allgemeine Studienberechtigung

(1) Jeder und jede Deutsche im Sinne von Artikel 116 des 
Grundgesetzes ist berechtigt, an einer Hochschule des Landes 
Berlin zu studieren, wenn er oder sie die für das Studium nach 
den staatlichen Vorschriften erforderliche Qualifikation nach-
weist. Rechtsvorschriften, nach denen andere Personen Deut-
schen gleichgestellt sind, bleiben unberührt.

(2) Die allgemeinen Zugangsvoraussetzungen für die Hoch-
schulen richten sich nach den Bestimmungen des Schulgesetzes 
vom 26. Januar 2004 (GVBl. S. 26), das zuletzt durch Artikel 9 
des Gesetzes vom 5. Juli 2021 (GVBl. S. 842) geändert worden 
ist. Die Zulassung in zulassungsbeschränkten Studiengängen 
richtet sich nach dem Berliner Hochschulzulassungsgesetz vom 
9. Oktober 2019 (GVBl. S. 695), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 14. September 2021 (GVBl. S. 1039) geändert 
worden ist.

(3) Eine der allgemeinen Hochschulreife entsprechende 
Hochschulzugangsberechtigung wird auch durch einen berufs-
qualifizierenden Hochschulabschluss erworben.

(4) Die Zugangsvoraussetzungen für die Studiengänge an der 
Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin, der Hochschule für 
Schauspielkunst Ernst Busch Berlin und der Weißensee Kunst-
hochschule Berlin sowie für die künstlerischen Studiengänge an 
der Universität der Künste Berlin regelt die für Hochschulen zu-
ständige Senatsverwaltung nach Anhörung der Hochschulen 
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2. Teilnahme an den Lehrveranstaltungen,
3. Wechsel des Studiengangs,
4. Rechte der Studierenden im Fernstudium und im Teilzeit-

studium,
5. Gasthörerschaft und Nebenhörerschaft,
6. Beurlaubung,
7. Grundsätze für die Anrechnung von Studienzeiten und Stu-

dienleistungen an anderen Hochschulen,
8. Zugangsvoraussetzungen für Ausländer und Ausländerin-

nen, die eine im Land Berlin anerkannte Studienbefähigung 
besitzen; zu den Voraussetzungen gehört auch der Nachweis 
ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache,

9. das Erfordernis einer Zertifizierung von ausländischen 
Nachweisen für den Hochschulzugang,

10. Möglichkeiten für vorläufige Studienberechtigungen für 
Geflüchtete, denen auf Grund der Situation im Herkunfts-
staat ein fristgerechter Nachweis der Zugangsvoraussetzun-
gen nicht möglich ist, und alternative Nachweismöglichkei-
ten, wenn die vorgesehenen Nachweise dauerhaft nicht er-
bracht werden können,

11. die auf der Grundlage einer Eignungsprüfung festzustellen-
den Anforderungen für den Zugang beruflich qualifizierter 
Bewerber und Bewerberinnen nach § 11 ohne einen ersten 
berufsqualifizierenden Hochschulabschluss zum Masterstu-
dium in geeigneten weiterbildenden oder künstlerischen 
Studiengängen mit einer Regelstudienzeit von vier Semes-
tern; an der Eignungsprüfung darf frühestens teilgenommen 
werden, wenn der Bewerber oder die Bewerberin seit dem 
Erwerb der beruflichen Qualifikation nach § 11 mindestens 
fünf Jahre in für das Masterstudium einschlägigen Berufs-
feldern tätig war; in der Satzung ist auch das Prüfungsver-
fahren zu regeln; Absatz 5 Satz 3 gilt entsprechend.“

19. § 11 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 3 werden die Wörter „im Sinne des See-
mannsgesetzes“ durch die Wörter „für den nautischen 
oder technischen Schiffsdienst“ ersetzt;

bb) in Nummer 4 wird das Wort „Fortbildungsmaßnahme“ 
durch die Wörter „Fortbildungs- oder Weiterbildungs-
maßnahme, insbesondere nach dem Gesetz über die 
Weiterbildung und Fortbildung in den Medizinalfachbe-
rufen und in Berufen der Altenpflege vom 3. Juli 1995, 
das zuletzt durch Gesetz vom 9. Mai 2016 (GVBl. 
S. 226) geändert worden ist,“ und wird das Wort „so-
wie“ durch das Wort „oder“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Wer in einem zum angestrebten Studiengang fachlich 

ähnlichen Beruf eine durch Bundes- oder Landesrecht gere-
gelte mindestens zweijährige Berufsausbildung abgeschlos-
sen hat, ist berechtigt, ein seiner bisherigen Ausbildung ent-
sprechendes grundständiges Studium an einer Hochschule 
aufzunehmen (fachgebundene Hochschulzugangsberechti-
gung).“

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Wer über eine fachgebundene Hochschulzugangsbe-
rechtigung nach Absatz 2 verfügt, ist darüber hinaus be-
rechtigt, an einer Hochschule in einem frei gewählten 
grundständigen Studiengang ein Studium aufzunehmen, 
wenn er oder sie die Studierfähigkeit in dem Fach in 
einer Zugangsprüfung nachgewiesen hat.“

bb) Folgende Sätze werden angefügt:
„Die Prüfung kann in jedem Bewerbungszeitraum ab-
gelegt und wiederholt werden. Die Hochschulen bieten 
hierfür geeignete Informationen und Vorbereitungsmög-
lichkeiten an.“

20. § 13 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „§ 38 Absatz 1 Satz 3 

des Schulgesetzes für Berlin“ durch die Wörter „den Be-
stimmungen des Schulgesetzes“ ersetzt.

b) Absatz 4 wird aufgehoben.
21. § 14 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„Mit der Immatrikulation wird der oder die Studierende Mit-
glied der Hochschule.“

b) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„Der oder die Studierende wird für einen Studiengang im-
matrikuliert.“

c) In Absatz 3 Nummer 2 wird das Wort „Hochschulrahmen-
gesetzes“ durch das Wort „Grundgesetzes“ ersetzt.

d) In Absatz 4 erster Halbsatz werden die Wörter „Studenten 
und Studentinnen“ durch das Wort „Studierenden“ ersetzt.

e) In Absatz 5 Satz 1 werden die Wörter „Studenten und Stu-
dentinnen“ durch das Wort „Studierende“ ersetzt.

22. § 15 wird wie folgt gefasst:
„§ 15 

Exmatrikulation
Die Mitgliedschaft der Studierenden zur Hochschule endet 

mit der Exmatrikulation. Studierende können exmatrikuliert 
werden, wenn sie
1. sich nicht fristgemäß zurückgemeldet haben oder
2. das Studium in einem zulassungsbeschränkten Studiengang 

trotz schriftlicher Aufforderung und Androhung der Exmat-
rikulation nicht unverzüglich aufgenommen haben.

Studierende sind zu exmatrikulieren, wenn sie
1. das Studium in keinem Studiengang fortführen dürfen,
2. Gebühren und Beiträge, einschließlich der Sozialbeiträge 

zum Studierendenwerk, des Beitrags für die Studierenden-
schaft und, soweit eine entsprechende Vereinbarung besteht, 
des Beitrags für ein Semester-Ticket, trotz schriftlicher 
Mahnung und Androhung der Exmatrikulation nicht gezahlt 
haben,

3. die Abschlussprüfung bestanden oder die in dem gewählten 
Studiengang vorgeschriebenen Leistungsnachweise oder 
eine vorgeschriebene Prüfung endgültig nicht bestanden ha-
ben, sofern sie nicht innerhalb von zwei Monaten die Not-
wendigkeit der Immatrikulation für die Erreichung eines 
weiteren Studienziels nachweisen; Entsprechendes gilt für 
den Fall eines beendeten Promotionsvorhabens.“

23. § 16 wird wie folgt gefasst:

„§ 16 
Maßnahmen zur Erhaltung des Hochschulbetriebs

(1) Das Ordnungsrecht über die Studierenden wird aufgeho-
ben.

(2) Im Rahmen der ihm nach § 52 Absatz 5 Satz 2 zustehen-
den Befugnisse kann das Präsidium Maßnahmen gegen Störun-
gen des geordneten Hochschulbetriebs durch Studierende tref-
fen; diese sind auf höchstens drei Monate zu befristen. Betroffe-
ne sind anzuhören.“

24. § 18 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 werden jeweils die 

Wörter „Studenten und Studentinnen“ durch das Wort „Stu-
dierenden“ ersetzt.

b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:
„(4) Die Studierendenschaft untersteht der Rechtsaufsicht 

des Präsidiums, das insoweit der Rechtsaufsicht der für 
Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung untersteht. § 52 
Absatz 5 Satz 5 und 6 und § 89 Absatz 1 gelten entspre-
chend.“
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tischem Denken und zu freiem, verantwortlichem, ethischem, 
demokratischem, nachhaltigem und sozialem Handeln befähigt 
werden. Hierzu gehört auch die Vermittlung fachübergreifender 
Kompetenzen, Fähigkeiten und Methoden insbesondere in der 
Nutzung der modernen Informations- und Kommunikations-
technologien.

(2) Die Hochschulen berücksichtigen hierbei insbesondere, 
dass
1. die Studierenden befähigt werden, Studieninhalte wissen-

schaftlich oder künstlerisch selbständig zu erarbeiten und 
deren Bezug zur Praxis zu erkennen, 

2. die Formen der Lehre und des Studiums den aktuellen me-
thodischen und didaktischen Erkenntnissen entsprechen,

3. die Studieninhalte den Studierenden breite Entwicklungs-
möglichkeiten eröffnen,

4. das Studium inter- und transdisziplinär sowie projektbezo-
gen angelegt wird, unter Berücksichtigung der Verbindung 
von Wissenschaft oder Kunst und Praxis,

5. die Gleichwertigkeit einander entsprechender Hochschulab-
schlüsse und die Möglichkeit des Hochschulwechsels erhal-
ten bleibt.

(3) Die Hochschulen gewährleisten, dass die Studierenden die 
in Absatz 1 und Absatz 2 Nummer 1 genannten Ziele gemäß der 
Aufgabenstellung ihrer Hochschule im Rahmen der jeweils vor-
gesehenen Regelstudienzeiten erreichen können. Hierzu geben 
sie Empfehlungen für die sachgerechte Durchführung des Stu-
diums.

(4) Die Hochschulen haben die ständige Aufgabe Inhalte und 
Formen des Studiums im Hinblick auf die Entwicklung in Wis-
senschaft und Kunst und die sich verändernden Bedürfnisse der 
Gesellschaft und der beruflichen Praxis zu überprüfen und wei-
terzuentwickeln.

(5) In der Lehre und in Prüfungen soll auf die Verwendung 
von eigens hierfür getöteten Tieren verzichtet werden, sofern es 
die mit dem Studium bezweckte Berufsbefähigung zulässt, an-
dere Lehrmethoden und -materialien einzusetzen.“

29. § 22 wird wie folgt gefasst:

„§ 22  
Studiengänge

(1) Ein Studiengang führt zu einem berufsqualifizierenden 
Abschluss. 

(2) Die Hochschulen haben Studiengänge und Prüfungen so 
zu organisieren und einzurichten, dass insbesondere
1. unter Berücksichtigung der Eigenverantwortung der Studie-

renden die Erreichung der Studienziele (Kompetenzerwerb) 
gewährleistet ist,

2. sämtliche Studien- und Prüfungsleistungen innerhalb der 
Regelstudienzeit erbracht werden können,

3. sämtliche Studien- und Prüfungsleistungen gemäß Absatz 3 
auch im Rahmen eines Teilzeitstudiums erbracht werden 
können,

4. individuelle Gestaltungsmöglichkeiten des Studiums und 
frei zu wählende Studienanteile auch zu überfachlichem 
Kompetenzerwerb für Studierende in der Regel zu einem 
Viertel, mindestens aber zu einem Fünftel berücksichtigt 
werden,

5. ein Teil des Studiums dem überfachlichen Kompetenzer-
werb vorbehalten wird,

6. Möglichkeiten zugelassen werden, Studienleistungen in 
unterschiedlichen Formen zu erbringen,

7. Möglichkeiten zugelassen werden, einzelne Lehrveranstal-
tungen oder Teile des Studiums an unterschiedlichen Hoch-
schulen in Berlin und Brandenburg zu absolvieren,

8. bereits erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen bei einem 
Wechsel der Hochschule anerkannt werden, sofern hinsicht-

25. § 18a wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Die Teilnahme an der Einführung des Semester-Tickets wird 
für jede Hochschule vom Allgemeinen Studierendenauschuss 
mit dem nach § 28 des Berliner Mobilitätsgesetzes vom  
5. Juli 2018 (GVBl. S. 464), das zuletzt durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 22. März 2021 (GVBl. S. 318) geändert wor-
den ist, zuständigen Vertragspartner vereinbart.“

b) In Absatz 2 Satz 3 wird das Wort „Studentenausschüssen“ 
durch das Wort „Studierendenausschüssen“ ersetzt.

c) In den Absätzen 4 und 5 werden jeweils die Wörter „der 
Hochschulleitung“ durch die Wörter „des Präsidiums“ er-
setzt.

26. § 19 wird wie folgt gefasst:

„§ 19 
Satzung und Organe der Studierendenschaft

„(1) Zentrale Organe der Studierendenschaft sind
1. die Vollversammlung der Studierenden,
2. das Studierendenparlament,
3. der Allgemeine Studierendenausschuss.
Die Studierendenschaft kann sich auf Fachbereichsebene in 
Fachschaften gliedern. Fachschaften können auch standort-
orientiert und fachbereichsübergreifend gebildet werden. Für 
die Charité kann eine Fachschaft auch hochschulübergreifend 
gebildet werden.

(2) Die Studierendenschaft gibt sich eine Satzung, die vom Stu-
dierendenparlament mit der Mehrheit von zwei Dritteln seiner 
Mitglieder beschlossen wird. Die Satzung regelt insbesondere
1. Bildung, Zusammensetzung, Zuständigkeit und Verfahren 

der Organe sowie ihre Amtszeiten,
2. das Verfahren bei Aufstellung und Ausführung des Haus-

haltsplans,
3. die Kontrolle über die Haushaltsführung.

(3) Das Studierendenparlament besteht an der Freien Univer-
sität Berlin, der Humboldt-Universität zu Berlin und an der 
Technischen Universität Berlin aus sechzig Mitgliedern, an den 
anderen Hochschulen aus dreißig Mitgliedern.
Es beschließt über
1. grundsätzliche Angelegenheiten der Studierendenschaft,
2. die Satzung, den Haushaltsplan und die Festsetzung der Bei-

träge,
3. die Entlastung der Mitglieder des Allgemeinen Studieren-

denausschusses,
4. die Wahlordnung zu den Organen der Studierendenschaft.
Das Studierendenparlament wählt den Vorsitzenden oder die 
Vorsitzende und die Mitglieder des Allgemeinen Studierenden-
ausschusses.

(4) Der Allgemeine Studierendenausschuss vertritt die Studie-
rendenschaft. Er ist an die Beschlüsse des Studierendenparla-
ments gebunden und erledigt die laufenden Geschäfte der Stu-
dierendenschaft. Seine Mitglieder sind dem Studierendenparla-
ment und der studentischen Vollversammlung der Studierenden 
rechenschaftspflichtig.“

27. In § 20 Absatz 1 Satz 4 werden die Wörter „Leiters oder der 
Leiterin der Hochschule“ durch das Wort „Präsidiums“ ersetzt.

28. § 21 wird wie folgt gefasst:

„§ 21 
Allgemeine Ziele des Studiums

(1) Lehre und Studium sollen die Studierenden auf berufliche 
Tätigkeiten unter Berücksichtigung der Veränderungen in der 
Berufswelt vorbereiten und ihnen die dafür erforderlichen fach-
lichen Kompetenzen, Fähigkeiten und Methoden so vermitteln, 
dass sie zu wissenschaftlicher oder künstlerischer Arbeit, zu kri-
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lich der erworbenen Kompetenzen kein wesentlicher Unter-
schied zu den Anforderungen des aufnehmenden Studien-
gangs besteht,

9. Zeiträume während des Studiums für Aufenthalte an ande-
ren Hochschulen oder im Ausland oder für Praktika ohne 
Zeitverlust zur Verfügung stehen,

10. die Anerkennung erbrachter Leistungen auf gleiche oder 
verwandte Studiengänge derselben oder einer anderen 
Hochschule erleichtert wird,

11. eine dem jeweiligen Studiengang entsprechende Verbindung 
von Wissenschaft und Praxis besteht.

(3) Die Hochschulen haben Studiengänge so zu organisieren 
und einzurichten, dass ein Teilzeitstudium möglich wird. Ein 
Teilzeitstudium ist allen Studierenden auf Antrag zu gewähren. 
Aus dem individuellen Status des Studiums auf Teilzeit erwächst 
kein Anspruch auf ein erhöhtes Studienangebot seitens der 
Hochschule. Der Antrag, ein Studium in Teilzeitform zu studie-
ren, ist in der Regel vor Beginn des Semesters zu stellen. Soweit 
der oder die Studierende in dem Antrag oder bei der Rückmel-
dung keine kürzere Dauer bestimmt hat, erfolgt das Studium in 
Teilzeitform bis auf Widerruf durch den Studierenden oder die 
Studierende. Die Rückkehr zum Vollzeitstudium erfolgt auf An-
trag in der Regel zum Semesterwechsel. Die im Teilzeitstudium 
absolvierten Studienzeiten werden entsprechend dem am regu-
lären Studienprogramm geleisteten Anteil auf die Regelstudien-
zeit angerechnet.

(4) Die Hochschulen sollen Teilzeitstudiengänge einrichten, 
die ein Studium neben dem Beruf ermöglichen. Bei Teilzeitstu-
diengängen wird die Regelstudienzeit entsprechend der im Ver-
hältnis zu einem Vollzeitstudiengang vorgesehenen Studienbe-
lastung festgelegt.

(5) Die Einrichtung und Aufhebung von Studiengängen be-
darf der Zustimmung der für Hochschulen zuständigen Senats-
verwaltung. In einem neuen Studiengang soll der Lehrbetrieb 
erst aufgenommen werden, wenn zumindest vorläufige Ordnun-
gen für Studium und Prüfungen vorliegen.“

30. § 22a wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „Absatz 5“ durch die 

Angabe „Absatz 6“ ersetzt.
b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Jedem Modul ist in Abhängigkeit vom Arbeitsauf-
wand für die Studierenden eine bestimmte Anzahl von Leis-
tungspunkten entsprechend dem European Credit Transfer 
System (ECTS) zuzuordnen. Je Semester sind in der Regel 
30 Leistungspunkte zu Grunde zu legen. Ein Leistungspunkt 
entspricht einer Gesamtarbeitsleistung der Studierenden im 
Präsenz- und Selbststudium von 25 bis höchstens 30 Zeit-
stunden. Module sollen mindestens eine Größe von fünf 
Leistungspunkten aufweisen. Für ein Modul erhält ein Stu-
dierender oder eine Studierende Leistungspunkte, wenn er 
oder sie die in der Prüfungsordnung vorgesehenen Leistun-
gen nachweist. Die Vergabe von Leistungspunkten setzt 
nicht zwingend eine Prüfung, sondern den erfolgreichen Ab-
schluss des jeweiligen Moduls voraus.“

31. § 23 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 3 Satz 4 werden die Wörter „Studenten und Stu-

dentinnen“ durch das Wort „Studierenden“ ersetzt.
b) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 eingefügt:

„(5) Die in den Absätzen 2 bis 4 festgelegten Regelstu-
dienzeiten verlängern sich um insgesamt bis zu zwei Semes-
ter, soweit im Rahmen des Studiums strukturierte Angebote 
der Hochschule zur fachlichen Orientierung (Orientierungs-
studium) wahrgenommen werden. Näheres regelt die Hoch-
schule durch Satzung.“

c) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6.
d) Der bisherige Absatz 6 wird durch folgenden Absatz 7 ersetzt:

„(7) Die Hochschulen können in Zusammenarbeit mit 
Trägern beruflicher Ausbildung Studiengänge einrichten, 
die neben dem Hochschulabschluss auch zu einem berufli-
chen Ausbildungsabschluss führen oder in anderer Weise 
besondere berufspraktische Kompetenzen vermitteln (duale 
Studiengänge). Duale Studiengänge integrieren wissen-
schaftliche und berufspraktische Qualifikationen. Ein Stu-
diengang darf als dual bezeichnet werden, wenn die Lern-
orte, mindestens Hochschule und Betrieb oder Praxispart-
ner, systematisch sowohl inhaltlich als auch organisatorisch 
und vertraglich miteinander verzahnt sind. Die Verantwor-
tung der Hochschule für Inhalt und Qualität des Studien-
gangs muss dabei gewährleistet bleiben.“

32. § 23a wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Studien- und Prüfungsleistungen, die an staatlichen 
oder staatlich anerkannten Hochschulen in der Bundesrepu-
blik Deutschland oder an ausländischen Hochschulen aus 
dem Geltungsbereich des Übereinkommens über die An-
erkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der 
europäischen Region vom 11. April 1997 (BGBl. 2007 II 
S. 712, 713) erbracht worden sind, sind anzuerkennen, so-
fern keine wesentlichen Unterschiede hinsichtlich der er-
worbenen Kompetenzen (Lernergebnisse) bestehen. Im Üb-
rigen werden an ausländischen Hochschulen erbrachte Leis-
tungen anerkannt, sofern zwischen den erworbenen und den 
vorgesehenen Kompetenzen Gleichwertigkeit besteht. In 
der Studien- und Prüfungsordnung vorgesehene Kompeten-
zen, die außerhalb der Hochschulen erworben worden sind, 
sind bis zur Hälfte der für den Studiengang vorgesehenen 
Leistungspunkte anzurechnen, sofern zwischen den erwor-
benen und den vorgesehenen Kompetenzen Gleichwertig-
keit besteht. Leistungen und Kompetenzen nach den Sätzen 
1 bis 3 dürfen in einem Studiengang nur einmal anerkannt 
oder angerechnet werden.“

b) In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „angemessene“ 
die Wörter „Anerkennung oder“ eingefügt.

c) In Absatz 4 werden nach den Wörtern „bestimmt die“ die 
Wörter „Studien- und“ eingefügt.

33. § 25 wird wie folgt gefasst:

„§ 25 
Promotionskollegs, Promotionszentren, 

Promovierendenvertretung und Studiengänge zur  
Heranbildungdes künstlerischen Nachwuchses

(1) Um die Bearbeitung fächerübergreifender wissenschaftli-
cher Fragestellungen und die Betreuung von Promotionsvorha-
ben zu fördern, sollen die Hochschulen Promotionskollegs und 
in geeigneten Fällen auch Promotionszentren einrichten.

(2) Doktoranden und Doktorandinnen sind Mitglieder der 
Universität, an der sie zur Promotion zugelassen wurden. Hierü-
ber erhalten sie unverzüglich eine schriftliche oder elektronische 
Bestätigung. Der Zeitpunkt der Bestätigung gilt als Promotions-
beginn. Sie sind, soweit sie nicht bereits auf Grund eines Be-
schäftigungsverhältnisses Mitglieder der Hochschule sind, als 
Studierende zur Promotion zu immatrikulieren.

(3) Die Doktoranden und Doktorandinnen wählen aus ihrer 
Mitte eine Promovierendenvertretung. Die Promovierendenver-
tretung hat die Aufgabe, in Angelegenheiten der Doktoranden 
und Doktorandinnen Empfehlungen und Stellungnahmen 
gegenüber den Organen und Gremien der Hochschule abzuge-
ben. Die Promovierendenvertretung hat bei den Sitzungen des 
Akademischen Senats Rede- und Antragsrecht; vor Beschlüssen 
der Fachbereichsräte über Promotionsordnungen wird sie ange-
hört. Näheres regelt die Hochschule durch Satzung. Die Grup-
penzugehörigkeit einschließlich einer Mitgliedschaft in der Stu-
dierendenschaft bleibt von dieser Regelung unberührt.
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erforderlichen Kapazitäten für eine angemessene Beratung zu 
schaffen. Auch in den sonstigen Einrichtungen der Hochschule, 
die nicht in Fachbereiche gegliedert sind, können studentische 
Beschäftigte für die Beratung Studierender und Studieninteres-
sierter eingesetzt werden. Zur Einführung in das Studium sollen 
die Fachbereiche am Beginn des Studiums Orientierungseinhei-
ten durchführen. Im Laufe des zweiten Studienjahres ist in der 
Regel im dritten Semester für alle Studierenden in grundständi-
gen Studiengängen eine Studienverlaufsberatung anzubieten. 
Die Studienfachberatung berücksichtigt die in Absatz 1 genann-
ten Grundsätze zur Förderung der Durchlässigkeit der Bildungs-
bereiche.

(3) Die Hochschule bietet in Bachelorstudiengängen insbe-
sondere Studierenden, die die Studienziele des bisherigen Stu-
diums zu weniger als einem Drittel der zu erbringenden Leis-
tungspunkte erreicht haben, spätestens nach Ablauf der Hälfte 
der Regelstudienzeit die Teilnahme an Studienfachberatungen 
zur Förderung eines erfolgreichen weiteren Studienverlaufs an.

(4) Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnis-
se einer bestimmten oder bestimmbaren Person, die eine Bera-
tung in Anspruch nimmt, dürfen nicht ohne deren Einverständ-
nis an Dritte weitergegeben werden.“

36. § 28a wird wie folgt gefasst:

„§ 28a 
Beauftragter oder Beauftragte für 

Studierende mit Behinderungen und 
chronischen Erkrankungen

(1) Für Studierende mit Behinderungen gemäß § 3 des Be-
hindertengleichstellungsgesetzes oder chronischen Erkrankun-
gen wird vom Akademischen Senat ein Beauftragter oder eine 
Beauftragte gewählt.

(2) Der oder die Beauftragte wirkt auf die Realisierung chan-
cengerechter Zugangs- und Studien- und Prüfungsbedingungen 
von Studienbewerbern und Studienbewerberinnen sowie Studie-
renden mit Behinderungen gemäß § 3 des Behindertengleich-
stellungsgesetzes oder chronischen Erkrankungen und auf den 
Abbau von Barrieren in der Hochschule hin. Er oder sie berät 
und unterstützt das Präsidium und die übrigen Organe und Ein-
richtungen der Hochschule in allen Angelegenheiten, die das 
Thema Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkran-
kungen betreffen. Die Aufgaben umfassen gemäß § 5b Absatz 5 
insbesondere die Mitwirkung bei der Planung und Organisation 
der Lehr- und Studienbedingungen nach den Bedarfen von Stu-
dierenden mit Behinderungen gemäß § 3 des Behindertengleich-
stellungsgesetzes oder chronischen Erkrankungen, deren Bera-
tung und die Beratung von Studienbewerbern und Studienbe-
werberinnen mit Behinderungen gemäß § 3 des Behinderten-
gleichstellungsgesetzes oder chronischen Erkrankungen sowie 
die Mitwirkung bei der Planung notwendiger behindertenge-
rechter technischer und baulicher Maßnahmen.
(3) Der oder die Beauftragte darf in Ausübung seines oder ihres 
Amtes nicht beeinflusst und wegen des Amtes nicht benachtei-
ligt oder begünstigt werden; dies gilt auch für die berufliche Ent-
wicklung.
(4) Der oder die Beauftragte hat das Recht auf notwendige und 
sachdienliche Information sowie Teilnahme-, Antrags- und Re-
derecht in allen Gremien der Hochschule in Angelegenheiten, 
die die Belange der Studienbewerber und Studienbewerberinnen 
sowie der Studierenden mit Behinderungen gemäß § 3 des Be-
hindertengleichstellungsgesetzes oder chronischen Erkrankun-
gen berühren.
(5) Der oder die Beauftragte berichtet dem Präsidium mindes-
tens alle zwei Jahre über die Entwicklung der Tätigkeiten. Der 
Akademische Senat nimmt zu dem Bericht Stellung.
(6) Der oder die Beauftragte ist verpflichtet, über die persönli-
chen Verhältnisse von Studienbewerbern und Studienbewerbe-
rinnen sowie Studierenden, die ihm oder ihr auf Grund des Am-
tes bekannt geworden sind, und über Angelegenheiten, die ihrer 

(4) Für Absolventen und Absolventinnen, die ein Studium an 
einer Kunsthochschule erfolgreich abgeschlossen haben, kön-
nen Zusatzstudien zur Vermittlung weiterer Qualifikationen, ins-
besondere Konzertexamen, Solistenklasse und Meisterschüler, 
mit einer Dauer von bis zu zwei Jahren angeboten werden. Sie 
werden mit einer Prüfung abgeschlossen. Näheres, insbesondere 
die Zugangsvoraussetzungen, wird durch Satzung geregelt. Die 
Zulassung kann von einer Aufnahmeprüfung abhängig gemacht 
werden.“

34. § 26 wird wie folgt gefasst:

„§ 26 
Weiterbildung

(1) Die Hochschulen sollen nach Maßgabe der Absätze 2 bis  
5 Möglichkeiten der hochschulischen Weiterbildung entwickeln 
und anbieten. Dabei sind die besonderen Bedürfnisse der jewei-
ligen Zielgruppen, insbesondere die Lebenssituation von Teil-
nehmern und Teilnehmerinnen mit familiären Aufgaben sowie 
von Berufstätigen, zu beachten. Die Weiterbildungsangebote 
sollen Erfahrungen aus der Berufspraxis und der beruflichen 
Ausbildung berücksichtigen und zur Erreichung der Qualifika-
tionsziele an diese anknüpfen, sie vertiefen und erweitern.

(2) Ein weiterbildender Bachelorstudiengang ist ein grund-
ständiger, gebührenfreier Studiengang, der sich an Personen mit 
einer auf einer abgeschlossenen beruflichen Ausbildung beru-
henden Hochschulzugangsberechtigung richtet und für diese 
eine breite wissenschaftliche Qualifikation sicherstellt.

(3) Masterstudiengänge der hochschulischen Weiterbildung 
setzen in der Regel einen ersten berufsqualifizierenden Hoch-
schulabschluss und eine qualifizierte berufspraktische Erfah-
rung von in der Regel nicht unter einem Jahr voraus.

(4) An sonstigen Angeboten der hochschulischen Weiterbil-
dung kann teilnehmen, wer ein Hochschulstudium erfolgreich 
abgeschlossen oder die erforderliche Eignung im Beruf, in be-
ruflicher Ausbildung oder auf andere Weise erworben hat.

(5) In Studiengängen der hochschulischen Weiterbildung ver-
leiht die Hochschule in der Regel einen Bachelor- oder Master-
grad, bei sonstigen Angeboten der hochschulischen Weiterbil-
dung ist die Verleihung von Weiterbildungszertifikaten vorzu-
sehen.“

35. § 28 wird wie folgt gefasst:

„§ 28 
Förderung des Studienerfolgs, Studienberatung

(1) Die Hochschule unterstützt und fördert die Studierenden 
unter Berücksichtigung ihrer Eigenverantwortung bei der Errei-
chung der Studienziele. Zu diesem Zweck berät sie die Studie-
renden nach Maßgabe der folgenden Vorschriften. Die allgemei-
ne Studienberatung umfasst neben allgemeinen Fragen des Stu-
diums auch die pädagogische und psychologische Beratung für 
Bewerber und Bewerberinnen und Studierende, spezifische Be-
ratungsangebote für beruflich qualifizierte Bewerber und Be-
werberinnen und Studierende sowie Informationen über Bera-
tungsangebote zur Studienfinanzierung. Die Beratungsstellen 
arbeiten dabei mit den für die Berufsberatung, die staatlichen 
Prüfungsordnungen und das Schulwesen zuständigen Stellen, 
mit den Studierendenvertretungen und mit dem Studierenden-
werk zusammen. Die allgemeine Studienberatung kann auch 
durch zentral in den Hochschulen eingerichtete Beratungsstellen 
ausgeübt werden. Zur Förderung der Durchlässigkeit zwischen 
beruflicher und hochschulischer Bildung sind die Beratungsstel-
len aufgefordert, im Sinne der Gleichwertigkeit der beiden Bil-
dungsbereiche zu handeln.

(2) Die Studienfachberatung erfolgt in den Fachbereichen. 
Hierfür sind ein Hochschullehrer oder eine Hochschullehrerin 
und mindestens ein studentischer Beschäftigter oder eine stu-
dentische Beschäftigte einzusetzen. Der Fachbereich soll bei 
Bedarf weitere mit Lehraufgaben befasste Mitglieder oder stu-
dentische Beschäftigte zur Studienberatung hinzuziehen, um die 
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Bedeutung oder ihrem Inhalt nach einer vertraulichen Behand-
lung bedürfen, Stillschweigen zu bewahren. Dies gilt auch über 
die Amtszeit hinaus. Diese Verpflichtung besteht bei Einwilli-
gung der Beschäftigten nicht gegenüber dem Präsidium und der 
Personalvertretung.

(7) Dem oder der Beauftragten sind die für die wirksame Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben notwendigen Personal- und Sachmittel 
im Haushalt der Hochschule zur Verfügung zu stellen. Sie sind 
von der sonstigen dienstlichen Tätigkeit ohne Minderung der Be-
züge freizustellen, soweit es ihre Aufgabe erfordert.“

37. § 30 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Nicht bestandene studienbegleitende Prüfungen dür-
fen grundsätzlich mindestens zweimal, an Kunsthochschu-
len grundsätzlich mindestens einmal wiederholt werden; 
durch Teilnahme an einer Studienfachberatung erhalten Stu-
dierende über die in der Prüfungsordnung vorgesehenen 
Wiederholungsversuche hinaus einen weiteren Prüfungsver-
such. Nicht bestandene Bachelor- und Masterarbeiten ein-
schließlich der daran anschließenden mündlichen Prüfungen 
sowie Abschluss- und Zwischenprüfungen dürfen grund-
sätzlich zweimal wiederholt werden. Die Hochschule hat 
sicherzustellen, dass eine Wiederholungsprüfung spätestens 
zu Beginn des auf die Prüfung folgenden Semesters abgelegt 
werden kann. Bei der Festsetzung des Zeitpunkts der Wie-
derholungsprüfung sollen die Interessen der Studierenden 
berücksichtigt werden. Die Möglichkeit zur Ablegung von 
Prüfungen und Wiederholungsprüfungen darf über die An-
zahl der Wiederholungsversuche und das Außerkrafttreten 
der jeweiligen Prüfungsordnung unter Wahrung angemesse-
ner Übergangsfristen hinaus nicht beschränkt werden.“

b) In Absatz 5 werden nach dem Wort „ist“ die Wörter „und 
hinreichend Zeit für die Vorbereitung auf eine mögliche 
Wiederholungsprüfung zur Verfügung steht“ eingefügt.

c) Es werden folgende Absätze 7 und 8 angefügt:
„(7) Pro Modul sind für Präsenzprüfungen zwei Prüfungs-

termine für das jeweilige Semester anzubieten. Die oder der 
Studierende kann zwischen beiden Prüfungsterminen frei 
wählen.

(8) Auch Dauerleiden berechtigen zu einem Rücktritt, der 
bis zum Beginn der Prüfung möglich ist.“

38. § 31 wird wie folgt gefasst:

„§ 31 
Rahmenstudien- und -prüfungsordnung, 
Studienordnungen, Prüfungsordnungen

(1) Die Hochschule erlässt eine Rahmenstudien- und -prü-
fungsordnung. In dieser Ordnung sind allgemeine Regelungen 
zur Organisation und Durchführung des Studiums und der Prü-
fung, zur Studierbarkeit sowie zur Studienberatung zu treffen, 
die im Interesse einer einheitlichen Verfahrensweise einer stu-
diengangsübergreifenden Regelung bedürfen. Dabei ist insbe-
sondere die Möglichkeit eines flexiblen und selbstbestimmten 
Studiums zu berücksichtigen. Einzelheiten zum jeweiligen Stu-
diengang regelt die Hochschule in der betreffenden Studienord-
nung oder Prüfungsordnung.

(2) Die Studien- und Prüfungsordnungen oder die Rahmen-
studien- und -prüfungsordnung müssen insbesondere regeln
1. Näheres über den mit dem Studiengang zu erwerbenden 

akademischen Grad sowie die Ausgestaltung des Zeugnisses 
und des Diploma Supplements,

2. die fachspezifische Regelstudienzeit, Regelungen zum Teil-
zeitstudium, den Studienaufbau durch Bestimmung der ein-
zelnen Module und die Zuordnung von Leistungspunkten zu 
den Modulen sowie das Verfahren beim ersten Prüfungsver-
such innerhalb der Regelstudienzeit (Freiversuch), soweit 
der Studiengang hierfür geeignet ist,

3. die Ausgestaltung der Module durch Bestimmung der da-
durch zu vermittelnden Kompetenzen und Bestimmung der 
für die betreffenden Prüfungen vorgesehenen Prüfungsfor-
men,

4. die Zulassungsvoraussetzungen und Anforderungen einzel-
ner Prüfungen, deren Bedeutung für den Studienabschluss 
sowie das Verfahren der Wiederholung von Prüfungen und 
bei Verhinderung an der Teilnahme an Prüfungen,

5. das Verfahren zur Bildung der Abschlussnote,
6. Näheres zur Anfertigung der Abschlussarbeit,
7. Näheres zur Zulassung alternativer Studien- und Prüfungs-

leistungen durch den Prüfungsausschuss, um auf begründe-
ten Antrag im Einzelfall zu ermöglichen, dass einzelne in 
der Studien- oder Prüfungsordnung vorgeschriebene Stu-
dien- und Prüfungsleistungen ohne die Verwendung eigens 
hierfür getöteter Tiere erbracht werden können.

(3) Die Rahmenstudien- und -prüfungsordnung und die Prü-
fungsordnungen müssen die Inanspruchnahme der Schutzfristen 
nach § 3 des Mutterschutzgesetzes vom 23. Mai 2017 (BGBl. I 
S. 1228), das durch Artikel 57 Absatz 8 des Gesetzes vom 12. 
Dezember 2019 (BGBl. I S. 2652) geändert worden ist, in der 
jeweils geltenden Fassung, ermöglichen und in angemessener 
Weise die Betreuung von Kindern, für die nach den gesetzlichen 
Regelungen von den Studierenden Elternzeit beansprucht wer-
den kann, sowie die Pflege pflegebedürftiger naher Angehöriger 
im Sinne des Pflegezeitgesetzes berücksichtigen. Ein Nachteils-
ausgleich für Studierende mit Behinderungen gemäß § 3 des Be-
hindertengleichstellungsgesetzes oder chronischen Erkrankun-
gen durch Anerkennung gleichwertiger Leistungen in anderer 
Form oder Ermöglichung einer Leistungserbringung in verlän-
gerter Zeit ist vorzusehen; hierbei ist den Studierenden mög-
lichst langfristige Planungssicherheit einzuräumen.“

39. § 32 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort „Hochschullehre-

rinnen“ die Wörter „im Sinne des § 45 Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 1“ eingefügt und wird das Wort „andere“ gestrichen.

b) In Absatz 4 wird das Wort „Prüfungsordnungen“ durch die 
Wörter „Studien- und Prüfungsordnungen oder die Rahmen-
studien- und -prüfungsordnung“ ersetzt.

c) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:
„(5) Gruppenarbeiten dürfen zugelassen und die Grup-

penleistungen als solche bewertet werden, wenn Einzelleis-
tungen der Prüfungskandidaten und Prüfungskandidatinnen 
abgrenzbar und bewertbar sind.“

40. § 34 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 3 wird das Wort „Hochschulrahmengesetzes“ 

durch das Wort „Grundgesetzes“ ersetzt.
b) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

„(5) Hochschulgrade werden in weiblicher, männlicher 
oder geschlechtsneutraler Sprachform verliehen.“

c) In Absatz 7 wird in dem Satzteil vor Nummer 1 das Wort 
„kann“ durch das Wort „soll“ ersetzt.

d) Absatz 8 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden die Wörter „der Leiter oder die Leiterin 

der Hochschule“ durch die Wörter „das Präsidium“ er-
setzt.

bb) Folgender Satz wird angefügt:
„Soweit die verleihende Hochschule nicht mehr besteht, 
bestimmt die für Hochschulen zuständige Senatsverwal-
tung die für das Verfahren nach Satz 1 zuständige Hoch-
schule.“

e) Folgender Absatz 9 wird angefügt:
„(9) Bei Verlust eines Zeugnisses ist auf Antrag nach Ak-

tenlage eine Zweitschrift mit dem Vermerk „Zweitschrift 
nach den Akten" zu erteilen. Das Originalzeugnis wird nicht 
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a) In Absatz 2 Satz 3 wird das Wort „interdisziplinärer“ durch 
die Wörter „inter- und transdisziplinärer“ ersetzt.

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 wird das Wort „interdisziplinäre“ durch die 

Wörter „inter- und transdisziplinäre“ ersetzt.
bb) In Satz 3 wird die Angabe „1 Nummer 9“ durch die An-

gabe „2 Nummer 13“ ersetzt.
c) In Absatz 5 Satz 1 wird das Wort „Interdisziplinäre“ durch 

die Wörter „Inter- und transdisziplinäre“ ersetzt.
46. In § 38a wird das Wort „können“ durch das Wort „sollen“ er-

setzt.
47. § 40 wird wie folgt gefasst:

„§ 40 
Drittmittelforschung

(1) Die Einwerbung und Verwendung von Mitteln Dritter für 
die Durchführung von Forschungsvorhaben erfolgt im Rahmen 
der Dienstaufgaben der in der Forschung tätigen Hochschulmit-
glieder. Ihre Verpflichtung zur Erfüllung der übrigen Dienstauf-
gaben bleibt unberührt. Die Durchführung von Vorhaben nach 
Satz 1 ist Teil der Hochschulforschung.

(2) Ein Hochschulmitglied ist berechtigt, ein Forschungsvor-
haben nach Absatz 1 in der Hochschule durchzuführen, wenn 
die Erfüllung anderer Aufgaben der Hochschule dadurch nicht 
beeinträchtigt werden und entstehende Folgelasten angemessen 
berücksichtigt sind; die Forschungsergebnisse sollen zeitnah 
veröffentlicht werden.

(3) Ein Forschungsvorhaben nach Absatz 1 ist über den Fach-
bereich der Leitung der Hochschule vor der Beantragung von 
Drittmitteln anzuzeigen. Die Anzeige muss alle Angaben ent-
halten, die eine Beurteilung des Vorhabens nach Absatz 2 er-
möglichen. Bei Forschungsvorhaben im Bereich der Charité er-
folgt die Anzeige gegenüber dem Vorstand der Charité. Die An-
nahme des Vorhabens wird von der Hochschule erklärt. Die 
Erklärung der Hochschule über die Annahme umfasst zugleich 
die Zustimmung zur Inanspruchnahme der damit verbundenen 
Vorteile für die beteiligten Mitglieder der Hochschule. Die 
Durchführung eines solchen Vorhabens darf nicht von einer Ge-
nehmigung abhängig gemacht werden. Die Inanspruchnahme 
von Personal, Sachmitteln und Einrichtungen der Hochschule 
darf nur untersagt oder durch Auflagen beschränkt werden, so-
weit die Voraussetzungen des Absatzes 2 dies erfordern.

(4) Die Mittel für Forschungsvorhaben, die von der Hoch-
schule durchgeführt werden, werden von der Hochschule ver-
waltet. Die Mittel sind für den vom Drittmittelgeber bestimmten 
Zweck zu verwenden und nach dessen Bedingungen zu bewirt-
schaften, soweit gesetzliche und tarifvertragliche Regelungen 
nicht entgegenstehen. Treffen die Bedingungen des Drittmittel-
gebers keine Regelung, gelten ergänzend die Bewirtschaftungs-
bestimmungen des Landes Berlin.

(5) Aus Mitteln Dritter zu vergütendes Personal wird bei Vor-
liegen der erforderlichen Einstellungsvoraussetzungen auf An-
trag des Hochschulmitglieds, das das Vorhaben durchführt, als 
Personal der Hochschule eingestellt.

(6) Finanzielle Erträge aus Forschungsvorhaben, die in den 
Hochschulen durchgeführt werden, insbesondere aus Einnah-
men, die den Hochschulen als Entgelt für die Inanspruchnahme 
von Personal, Sachmitteln und Einrichtungen zufließen, stehen 
der Hochschule für die Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung. 
Sie werden bei der Bemessung des Zuschussbedarfs der Hoch-
schule nicht mindernd berücksichtigt.

(7) Das Nähere zur Durchführung von Drittmittelforschung 
regelt die Hochschule durch Satzung, insbesondere
1. das Verfahren zur Offenlegung und Anzeige von For-

schungsvorhaben, für die Drittmittel in Anspruch genom-
men werden sollen,

eingezogen, die Kopie der Zweitschrift wird zu der Kopie 
des Originalzeugnisses genommen. Der nach Satz 1 vorge-
sehene Vermerk ist zu datieren, zu unterschreiben und zu 
siegeln. Erfolgt nach Erteilung eines Zeugnisses eine Na-
mensänderung auf Grund der Regelungen des Personen-
standsrechts, wird das Zeugnis auf Antrag unter Anpassung 
nur der Angaben zu Vornamen und Geschlecht neu erteilt. 
Näheres kann die für Hochschulen zuständige Senatsver-
waltung durch Rundschreiben bestimmen. Bei nachträgli-
cher Namensänderung auf Grund Eheschließung oder der 
Begründung einer Lebenspartnerschaft werden Zweitschrif-
ten grundsätzlich nicht ausgestellt. Absatz 8 Satz 3 findet 
entsprechende Anwendung.“

41. § 35 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „Fachhochschule“ durch die 
Wörter „Hochschule für angewandte Wissenschaften“ 
und werden die Wörter „vom Niveau vergleichbaren“ 
durch das Wort „gleichwertigen“ ersetzt.

bb) In Satz 3 werden vor dem Wort „Inhaber“ die Wörter 
„Besonders qualifizierte“ eingefügt.

b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:
„(4) Universitäten und Hochschulen für angewandte Wis-

senschaften sollen zur Förderung geeigneter Absolventen und 
Absolventinnen zusammenwirken und hierzu kooperative 
Promotionsverfahren durchführen. An kooperativen Promo-
tionsverfahren sollen Professoren und Professorinnen der 
Hochschulen für angewandte Wissenschaften mit gleichen 
Rechten und Pflichten beteiligt werden. An der Betreuung 
und Prüfung soll jeweils mindestens ein Hochschullehrer 
oder eine Hochschullehrerin der Universität und der Hoch-
schule für angewandte Wissenschaften beteiligt werden.“

c) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 eingefügt:
„(5) Die Hochschulen gewährleisten die wissenschaftli-

che Betreuung der Doktoranden und Doktorandinnen. Hier-
zu schließen die Hochschullehrer oder Hochschullehrerin-
nen, die die Betreuung eines Promotionsvorhabens über-
nommen haben, mit dem Doktoranden oder der Doktorandin 
eine schriftliche Betreuungsvereinbarung ab.“

d) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6 und folgender 
Satz wird angefügt:
„§ 34 Absatz 5 findet entsprechende Anwendung.“

e) Die bisherigen Absätze 6 und 7 werden die Absätze 7 und 8.
42. § 36 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 wird das Wort „Hochschulrahmengesetzes“ 
durch das Wort „Grundgesetzes“ ersetzt.

b) In Absatz 7 werden die Wörter „der Präsident oder die Prä-
sidentin“ durch die Wörter „das Präsidium“ ersetzt.

43. In § 36a wird das Wort „staatlicher“ durch die Wörter „der staat-
lichen“ und das Wort „kirchlicher“ durch das Wort „kirchlichen“ 
ersetzt.

44. § 37 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „und“ durch ein Komma 

ersetzt und es werden nach dem Wort „auf“ die Wörter „und 
soll friedlichen Zwecken dienen“ eingefügt.

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
„(3) Die Studierenden sind in geeigneter Weise an die 

Forschung heranzuführen und an Forschungsvorhaben zu 
beteiligen.“

c) Folgender Absatz 5 wird angefügt:
„(5) Die Hochschulen fördern den offenen Zugang zu 

Forschungsdaten und Forschungsergebnissen.“
45. § 38 wird wie folgt geändert:
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2. die Prüfung der Voraussetzungen nach den Absätzen 1 bis 6 
durch das Präsidium,

3. die Verwaltung und die Festlegung der Zweckbestimmung 
der Drittmittel.“

48. § 41 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 wird durch folgende Absätze 2 bis 5 ersetzt:

„(2) Die Hochschulen fördern den uneingeschränkten und 
langfristigen Zugang zu wissenschaftlichen Texten, For-
schungsdaten, Software und weiteren Forschungsergebnis-
sen und -quellen sowie Lehr- und Bildungsmaterialien als 
Praktiken offener Wissenschaft (Open Science). Die Hoch-
schulen fördern ferner einen transparenten Forschungspro-
zess einschließlich der Bereitstellung von Forschungsinfor-
mationen.

(3) Die Veröffentlichung von Forschungsergebnissen 
durch die Mitglieder der Hochschulen sollte vorrangig unter 
freien Lizenzen mit dem Ziel der Nachnutzbarkeit erfolgen 
(Open Access), soweit nicht rechtliche oder ethische Be-
stimmungen oder Vereinbarungen mit Dritten dem ent-
gegenstehen. Die Publikationskulturen der jeweiligen Fä-
cher sowie die Rechtesituation der jeweiligen Forschungs-
gegenstände sind zu berücksichtigen. Dies gilt auch für die 
Drittmittelforschung.

(4) Die Hochschulen ermöglichen ihren Mitgliedern die 
Primär- und Zweitveröffentlichung im Open Access unter 
anderem dadurch, dass sie Publikationsdienste, zum Bei-
spiel Repositorien, betreiben, sich an solchen beteiligen 
oder den Zugang zu geeigneten Publikationsdiensten Dritter 
sicherstellen.

(5) Die Hochschulen fördern die Anerkennung von Prak-
tiken offener Wissenschaft (Open Science) bei der Bewer-
tung von Forschungsleistungen im Rahmen ihrer internen 
Forschungsevaluation und bei Einstellungsverfahren.“

b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 6.
49. § 43 wird wie folgt gefasst:

„§ 43 
Mitglieder der Hochschule

(1) Mitglieder der Hochschule sind
1. Personen, die in einem Beschäftigungsverhältnis zur Hoch-

schule stehen einschließlich der in einem Berufsausbil-
dungsverhältnis stehenden Personen,

2. Personen, die aus Mitteln Dritter bezahlt werden und mit 
Zustimmung des Präsidiums dort hauptberuflich tätig sind,

3. die Honorarprofessoren und Honorarprofessorinnen, außer-
planmäßigen Professoren und Professorinnen sowie Privat-
dozenten und Privatdozentinnen,

4. die eingeschriebenen Studierenden,
5. die Doktoranden und Doktorandinnen,
6. die Lehrbeauftragten und die gemäß § 113 gastweise tätigen 

Lehrkräfte.
(2) Haben Lehrbeauftragte an mehreren Berliner Hochschu-

len Lehraufträge, müssen sie erklären, an welcher Hochschule 
sie ihre Mitgliedschaftsrechte ausüben.

(3) Studentische Beschäftigte sind nur Mitglieder derjenigen 
Hochschule, an der sie als Studierende eingeschrieben sind.

(4) Personen, die die Einstellungsvoraussetzungen des § 100 
erfüllen, können auf der Grundlage einer Kooperationsverein-
barung der Hochschule mit einer in vollständig oder überwie-
gend öffentlicher Trägerschaft oder Förderung stehenden außer-
universitären Forschungseinrichtung ohne Begründung eines 
Beschäftigungsverhältnisses zu der Hochschule in die mitglied-
schaftliche Rechtsstellung eines Hochschullehrers oder einer 
Hochschullehrerin berufen werden, wenn sie in einem Beschäf-
tigungsverhältnis zu der Forschungseinrichtung stehen, das eine 
Lehrverpflichtung von in der Regel mindestens zwei Lehrver-

anstaltungsstunden an der Hochschule vorsieht; die §§ 99 bis 
101 und 103 finden entsprechende Anwendung. Das Nähere re-
geln die Hochschulen durch Satzung. Die Mitgliedschaft an der 
Hochschule endet bei Wegfall der Voraussetzungen des Satzes 1.

(5) Die Hochschulen haben das Recht, die Würde eines Eh-
renmitglieds zu verleihen. Daneben können sie vorsehen, dass 
mit der Hochschule in besonderer Weise verbundene Personen, 
die nicht bereits Mitglied der Hochschule sind, den Angehöri-
genstatus erhalten. Näheres, einschließlich der mit der Ehren-
mitgliedschaft und dem Angehörigenstatus verbundenen Rechte 
und Pflichten, regeln die Hochschulen durch die Grundord-
nung.“

50. § 44 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Die Mitglieder der Hochschule sind verpflichtet,
1. ihre fachlichen Aufgaben wahrzunehmen,
2. sich so zu verhalten, dass die Hochschule und ihre Orga-

ne ihre Aufgaben erfüllen können und niemand gehin-
dert wird, seine Pflichten und Rechte an der Hochschule 
wahrzunehmen,

3. sich so zu verhalten, dass niemand wegen des Ge-
schlechts, der sexuellen oder geschlechtlichen Identität, 
der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, 
einer chronischen Erkrankung, des Lebensalters, der 
Sprache, der ethnischen Herkunft, der sozialen Herkunft 
oder des sozialen Status oder auf Grund rassistischer 
oder antisemitischer Zuschreibungen benachteiligt wird,

4. an der Selbstverwaltung mitzuwirken und Funktionen 
zu übernehmen; über Ausnahmen aus wichtigem Grund 
entscheidet das Präsidium.

Satz 1 Nummer 1 bis 3 gilt auch für Ehrenmitglieder und 
Angehörige nach § 43 Absatz 5.“

b) In Absatz 2 Satz 2 werden nach dem Wort „gebunden“ die 
Wörter „und verfügen über ein umfassendes Informations-
recht“ eingefügt.

c) In Absatz 3 Satz 2 wird nach dem Wort „Kuratorium“ ein 
Komma eingefügt, das Wort „oder“ gestrichen und werden 
nach dem Wort „Senat“ die Wörter „oder dem Fakultätsrat 
der Charité“ eingefügt.

d) In Absatz 4 werden die Wörter „Studenten und Studentin-
nen“ durch das Wort „Studierenden“ ersetzt.

e) Absatz 5 wird aufgehoben.
f) Absatz 6 wird Absatz 5 und die Wörter „der sonstigen Mit-

arbeiter und Mitarbeiterinnen“ werden durch die Wörter 
„der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für Technik, Service 
und Verwaltung“ ersetzt.“

51. § 45 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 1 werden die Wörter „in der Hochschullei-
tung“ durch die Wörter „im Präsidium“ ersetzt.

bb) In Nummer 3 werden die Wörter „Studenten und Stu-
dentinnen“ durch das Wort „Studierenden“ ersetzt.

cc) Nummer 4 wird wie folgt gefasst:
„4.   die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für Technik, 

Service und Verwaltung, soweit sie keiner Gruppe 
gemäß Nummern 1 bis 3 angehören.“

b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:
„Studierende gehören auch dann der Gruppe gemäß Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 3 an, wenn sie zu der Hochschule in 
einem Beschäftigungsverhältnis stehen.“

c) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:
„(4) Angehörige des wissenschaftlichen oder künstleri-

schen Personals der Humboldt-Universität zu Berlin, der 
Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin, der Weißensee 
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„(1) Die akademischen Gremien einschließlich der Kurato-
rien tagen öffentlich, soweit in diesem Gesetz nichts anderes be-
stimmt ist.“ 
b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Die Gremien nach Absatz 1 können in begründeten Aus-
nahmefällen den Ausschluss der Öffentlichkeit beschließen.“

56. § 51 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Zentrale Organe der Hochschule sind:
1. das Präsidium, 
2. der Akademische Senat,
3. der Erweiterte Akademische Senat.“

b) In Absatz 2 werden die Wörter „gemäß § 2 Absatz 4“ ge-
strichen.

c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
„(3) Neben den Mitgliedern nehmen an den Sitzungen der 

Akademischen Senate, der erweiterten Akademischen Sena-
te und deren Kommissionen sowie an den Sitzungen der Ku-
ratorien der Präsident oder die Präsidentin, die Vizepräsi-
denten oder Vizepräsidentinnen, ein Vertreter oder eine Ver-
treterin der Personalvertretung, ein Vertreter oder eine 
Vertreterin des Allgemeinen Studierendenausschusses und 
der Kanzler oder die Kanzlerin mit Rede- und Antragsrecht 
teil.“

d) Absatz 4 wird aufgehoben.
57. § 52 wird wie folgt gefasst:

„§ 52 
Leitung der Hochschule

(1) Das Präsidium leitet die Hochschule. Es besteht aus
1. dem Präsidenten oder der Präsidentin,
2. bis zu vier Vizepräsidenten oder Vizepräsidentinnen, deren 

Anzahl in der Grundordnung festgelegt wird, und
3. dem Kanzler oder der Kanzlerin.
Die Hochschulen können durch Grundordnung abweichend von 
Satz 2 Nummer 3 bestimmen, dass der Kanzler oder die Kanzle-
rin dem Präsidium nicht angehört.

(2) Der Präsident oder die Präsidentin sitzt dem Präsidium 
vor, hat Richtlinienkompetenz und bestimmt die Grundsätze, 
nach denen die Hochschule geleitet wird. Er oder sie vertritt die 
Hochschule nach außen und nimmt das Hausrecht wahr.

(3) Das Präsidium entscheidet in allen Angelegenheiten der 
Hochschule, für die in diesem Gesetz nicht ausdrücklich eine 
andere Zuständigkeit festgelegt ist.

(4) Das Präsidium stellt einen Geschäftsverteilungsplan auf, 
der für das Präsidium Zuständigkeiten und Entscheidungsver-
fahren festlegt. Näheres wird in der Geschäftsordnung des Prä-
sidiums geregelt. Die Absätze 5 und 6 bleiben unberührt.

(5) Das Präsidium sorgt für ein gedeihliches Zusammenwir-
ken der Organe und Mitglieder der Hochschule. Es ist für den 
geordneten Hochschulbetrieb verantwortlich und trifft die zur 
Erhaltung oder Wiederherstellung der Ordnung erforderlichen 
Entscheidungen. Es führt die Beschlüsse des Akademischen Se-
nats und des Kuratoriums aus. Das Präsidium entscheidet in 
Zweifelsfällen über die Zuständigkeit der Gremien, Funktions-
trägerinnen und Funktionsträger. Es ist verpflichtet, rechtswidri-
ge Beschlüsse und Maßnahmen der Organe oder sonstiger Stel-
len der Hochschule mit aufschiebender Wirkung zu beanstanden 
oder sie aufzuheben. In Fällen rechtswidriger Unterlassung er-
teilt es die erforderlichen Anweisungen oder trifft die unterlasse-
nen Maßnahmen selbst.

(6) Der Präsident oder die Präsidentin kann in unaufschieb-
baren Angelegenheiten anstelle der zuständigen Organe oder 
sonstiger zuständiger Stellen der Hochschule die unerlässlichen 
Maßnahmen und einstweiligen Regelungen treffen.

Kunsthochschule Berlin, der Hochschule für Schauspiel-
kunst Ernst Busch Berlin und der Hochschule für Technik 
und Wirtschaft Berlin, die nicht bis zum 31. März 1994 ge-
mäß §§ 2 und 3 des Hochschulpersonal-Übernahmegesetzes 
vom 11. Juni 1992 (GVBl. S. 191) in Ämter übernommen 
worden sind, sondern gemäß § 4 des Hochschulperso-
nal-Übernahmegesetzes in ihren bisherigen Rechtsverhält-
nissen weiterbeschäftigt werden und für die kein Gleichstel-
lungsbeschluss gemäß § 6 des Hochschulpersonal-Übernah-
megesetzes gefasst worden ist, gehören der Gruppe gemäß 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 an. Die gemäß § 7 Absatz 5 des 
Fusionsgesetzes vom 23. Juni 1992 (GVBl. S. 201) getroffe-
nen Entscheidungen der Gründungskomitees über die mit-
gliedschaftsrechtliche Stellung der an die Freie Universität 
Berlin und an die Technische Universität Berlin übernom-
menen Dienstkräfte gelten auch nach Außerkrafttreten des 
Fusionsgesetzes weiter.“

52. § 46 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 5 werden die Wörter „die sonstigen Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen“ durch die Wörter „die Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen für Technik, Service und Verwaltung“ 
ersetzt.

b) Absatz 6 wird wie folgt gefasst:
„(6) An Leistungsbewertungen nach § 102b Absatz 2 und 

§ 102c Absatz 4 sowie bei Habilitationen, habilitationsäqui-
valenten Leistungen und Promotionen dürfen neben den 
Professoren und Professorinnen nur diejenigen Mitglieder 
des zuständigen Gremiums mitwirken, die eine entsprechen-
de Qualifikation aufweisen. Die beratende Mitwirkung von 
Studierenden und akademischen Mitarbeitern und Mitarbei-
terinnen, die nicht entsprechend qualifiziert sind, richtet sich 
nach der jeweiligen Ordnung.“

c) Absatz 7 wird wie folgt gefasst:
„(7) Bei der Zusammensetzung von Akademischen Gre-

mien einschließlich der Kuratorien soll die Vielfalt ge-
schlechtlicher Identitäten berücksichtigt werden. Bei min-
destens 50 vom Hundert der Gremienangehörigen soll es 
sich um Frauen handeln.“

53. § 47 wird wie folgt geändert:
a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:

„(1a) In der Geschäftsordnung ist vorzusehen, unter wel-
chen Bedingungen die Durchführung einer Sitzung oder die 
Teilnahme einzelner Mitglieder mittels Bild-Ton-Übertra-
gung erfolgen kann. In diesem Falle steht die Sitzung einer 
Präsenzsitzung gleich.“

b) In Absatz 4 Satz 3 werden nach dem Wort „schriftlichen“ die 
Wörter „oder elektronischen“ eingefügt.

54. § 48 wird wie folgt geändert:
a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

„Wahlberechtigt sind auch Mitglieder der Hochschule, die 
das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.“

b) In Absatz 3 Satz 2 erster Halbsatz werden nach dem Wort 
„Hochschullehrerinnen“ die Wörter „sowie die zu ihrer Be-
rufsausbildung Beschäftigten“ eingefügt.

c) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt:
„(4) Wahlen können auch in elektronischer Form durch-

geführt werden.“
d) Die bisherigen Absätze 4 und 5 werden die Absätze 5 und 6.
e) Folgender Absatz 7 wird angefügt:

„(7) Bei der Aufstellung von Wahlvorschlägen sollen 
Frauen zu einem Anteil von mindestens 50 vom Hundert be-
rücksichtigt werden.“

55. § 50 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
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(7) Das Präsidium erlässt Richtlinien für die Haushalts- und 
Wirtschaftsführung, die der Genehmigung der für Hochschulen 
zuständigen Senatsverwaltung bedürfen.

(8) Das Präsidium legt dem Kuratorium und dem Erweiterten 
Akademischen Senat jährlich einen Bericht über die Erfüllung 
der Aufgaben der Hochschule vor.

(9) Das Präsidium trifft sich mindestens einmal im Semester 
mit den studentischen Vertretern oder Vertreterinnen im Akade-
mischen Senat, um über Angelegenheiten des Studiums und der 
Lehre zu informieren und zu beraten.“

58. § 53 wird aufgehoben.
59. § 55 wird wie folgt gefasst:

„§ 55 
Rechtsstellung des Präsidenten oder 

der Präsidentin der Hochschule
(1) Der Präsident oder die Präsidentin nimmt das Amt haupt-

beruflich wahr.
(2) Der Präsident oder die Präsidentin wird vom Erweiterten 

Akademischen Senat mit den Stimmen der Mehrheit der Mit-
glieder für eine Amtszeit von sechs Jahren gewählt und vom 
Senat von Berlin bestellt. Durch Grundordnung kann eine kürze-
re Amtszeit bestimmt werden, die vier Jahre nicht unterschreiten 
darf. Wiederwahl ist zulässig. Kommt eine Wahl auch im zwei-
ten Wahlgang nicht zustande, findet zwischen den beiden Kandi-
daten oder Kandidatinnen, die im zweiten Wahlgang die meisten 
Stimmen erhalten haben, ein dritter Wahlgang statt, in dem zum 
Präsidenten oder zur Präsidentin gewählt wird, wer die einfache 
Mehrheit der Stimmen erhält. In diesem Wahlgang ist der Er-
weiterte Akademische Senat ungeachtet der Anzahl der anwe-
senden Mitglieder beschlussfähig.

(3) Wählbar ist, wer eine abgeschlossene Hochschulausbil-
dung besitzt und auf Grund einer mehrjährigen verantwortlichen 
beruflichen Tätigkeit, insbesondere in Wissenschaft, Wirtschaft, 
Verwaltung oder Rechtspflege, erwarten lässt, dass er oder sie 
den Aufgaben des Amtes gewachsen ist. Die Stelle des Präsiden-
ten oder der Präsidentin wird von der Hochschule rechtzeitig 
öffentlich ausgeschrieben. Der Akademische Senat prüft die Be-
werbungen, beschließt die Vorschläge zur Wahl des Präsidenten 
oder der Präsidentin und leitet diese Vorschläge einschließlich 
der Vorschläge des Kuratoriums dem Erweiterten Akademi-
schen Senat zu.

(4) Der Präsident oder die Präsidentin kann mit einer Mehr-
heit von zwei Dritteln der Mitglieder des Erweiterten Akademi-
schen Senats nach Anhörung des Kuratoriums abgewählt wer-
den. Näheres bestimmt die Grundordnung.

(5) Das Amt und das Dienstverhältnis als Präsident oder Prä-
sidentin enden
1. mit Ablauf der Amtszeit; das Dienstverhältnis als Präsident 

oder Präsidentin verlängert sich um die Zeit, in der das Amt 
nach § 49 Absatz 2 weiter ausgeübt wird,

2. mit Ablauf des Semesters, in dem nach den allgemeinen be-
amtenrechtlichen Bestimmungen auf Grund des Erreichens 
der Altersgrenze der Eintritt in den Ruhestand erfolgt,

3. mit Zugang der Rücktrittserklärung an das für Hochschulen 
zuständige Mitglied des Senats,

4. mit Beendigung des Beamtenverhältnisses aus sonstigen 
Gründen,

5. soweit eine Abwahl erfolgt ist, in den Fällen des Absatzes 6 
Satz 2 und in den Fällen, in denen die Fortdauer eines Be-
amtenverhältnisses neben dem Beamtenverhältnis auf Zeit 
als Präsident oder Präsidentin angeordnet wurde, mit Ablauf 
des Tages, an dem die Abwahl erfolgt ist. In den sonstigen 
Fällen wird der Präsident oder die Präsidentin mit Ablauf 
des Tages, an dem die Abwahl erfolgt ist, von seiner oder 
ihrer Funktion abberufen; bis zum Ablauf der Amtszeit er-
hält der abberufene Präsident oder die abberufene Präsiden-

tin Versorgung nach § 66 Absatz 8 Satz 1 des Landesbeam-
tenversorgungsgesetzes vom 21. Juni 2011 (GVBl. S. 266), 
das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 9. Februar 
2021 (GVBl. S. 146) geändert worden. Die Zeit, für die eine 
Versorgung gewährt wird, wird nicht in die nach Absatz 8 
Satz 2 geforderte Dienstzeit eingerechnet.

(6) Der Präsident oder die Präsidentin wird für die Dauer der 
Amtszeit zum Beamten oder zur Beamtin auf Zeit ernannt. Wird 
ein Hochschullehrer oder eine Hochschullehrerin einer Hoch-
schule des Landes Berlin zum Präsidenten oder zur Präsidentin 
bestellt, gilt er oder sie für die Dauer der Amtszeit in dem 
Dienstverhältnis als Hochschullehrer oder Hochschullehrerin 
als ohne Besoldung beurlaubt. Auf Antrag kann die Fortführung 
der Lehr- und Forschungstätigkeit teilweise gestattet werden.

(7) War der Präsident oder die Präsidentin vor seiner oder 
ihrer Wahl Professor oder Professorin einer Hochschule außer-
halb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes, ist er oder sie, wenn 
die allgemeinen dienstrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind, 
nach Ablauf der Amtszeit auf Antrag ohne Berufungsverfahren 
als Professor oder Professorin der Hochschule zu übernehmen, 
deren Präsident oder Präsidentin er oder sie war, und einem von 
ihm oder ihr zu wählenden Fachbereich zuzuordnen.

(8) Der Präsident oder die Präsidentin ist nach Maßgabe des 
Absatzes 5 Nummer 1 zweiter Halbsatz mit Ablauf der Amtszeit 
entlassen, wenn er oder sie nach Absatz 6 Satz 2 beurlaubt war 
oder nach Absatz 7 übernommen wird. Andernfalls tritt der Prä-
sident oder die Präsidentin nach Ablauf der Amtszeit oder mit 
Erreichen der Altersgrenze in den Ruhestand, wenn er oder sie 
eine Dienstzeit von mindestens zehn Jahren in einem Beamten-
verhältnis mit Dienstbezügen zurückgelegt hat oder aus einem 
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit zum Beamten oder zur Be-
amtin auf Zeit ernannt worden ist; sind diese Voraussetzungen 
nicht erfüllt, ist der Präsident oder die Präsidentin mit Ablauf der 
Amtszeit entlassen.“

60. § 56 wird aufgehoben.
61. § 57 wird wie folgt gefasst:

„§ 57 
Vizepräsidenten und Vizepräsidentinnen

(1) Die Vizepräsidenten und Vizepräsidentinnen sind Mitglie-
der des Präsidiums. Sie sind darüber hinaus verantwortlich für 
ihren Geschäftsbereich gemäß § 52 Absatz 4.

(2) An den lehrkräftebildenden Hochschulen wird die Zustän-
digkeit für die Lehrkräftebildung einem Vizepräsidenten oder 
einer Vizepräsidentin übertragen. 

(3) Vizepräsidenten und Vizepräsidentinnen werden auf Vor-
schlag von mindestens einem Drittel der Mitglieder des Akade-
mischen Senats oder des Präsidenten oder der Präsidentin oder 
des Kuratoriums durch den Erweiterten Akademischen Senat für 
eine Amtszeit von sechs Jahren gewählt und von der für Hoch-
schulen zuständigen Senatsverwaltung bestellt. Durch Grund-
ordnung kann eine kürzere Amtszeit bestimmt werden, die drei 
Jahre nicht unterschreiten darf. Wiederwahl ist zulässig.

(4) Der Wahlvorschlag für einen Vizepräsidenten oder eine 
Vizepräsidentin für Studium und Lehre erfolgt im Benehmen 
mit der ständigen Kommission des Akademischen Senats für 
Lehre und Studium.

(5) Vizepräsidenten und Vizepräsidentinnen können mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des Erweiterten Aka-
demischen Senats nach Anhörung des Kuratoriums abgewählt 
werden. Näheres bestimmt die Grundordnung.

(6) Vizepräsidenten und Vizepräsidentinnen nehmen das Amt 
nebenberuflich wahr. Mit Zustimmung der für Hochschulen zu-
ständigen Senatsverwaltung kann in der Grundordnung für alle 
oder für einzelne Vizepräsidenten und Vizepräsidentinnen vor-
gesehen werden, dass sie das Amt hauptberuflich wahrnehmen. 
Bezüglich der Rechtsstellung der Vizepräsidenten und Vizeprä-
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dert sind, über zentrale Einrichtungen oder zentrale Dienstleis-
tungsbereiche verfügen, werden nebenberufliche Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragte auf diesen Ebenen bestellt. Kleine 
Organisationseinheiten können im Einvernehmen mit der haupt-
beruflichen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten zu Zustän-
digkeitsbereichen zusammengefasst oder an größere Bereiche 
angegliedert werden. An der Charité werden eine hauptberufli-
che Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte und mindestens 
zwei nebenberufliche Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte 
bestellt. An jeder Hochschule einschließlich der Charité werden 
sowohl für die hauptberufliche Frauen- und Gleichstellungsbe-
auftragte als auch für die nebenberuflichen Frauen- und Gleich-
stellungsbeauftragten jeweils bis zu drei Stellvertreterinnen, 
mindestens jedoch eine Stellvertreterin, bestellt.

(2) Die Bestellung der hauptberuflichen Frauen- und Gleich-
stellungsbeauftragten erfolgt für sechs Jahre. Wird die hauptbe-
rufliche Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte durch Wieder-
wahl im Amt bestätigt, ist das Dienstverhältnis zu entfristen.

(3) Ist die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte durch Ab-
wesenheit an der Ausübung ihres Amtes längerfristig gehindert, 
erfolgt auf Antrag eine Aufstockung der Stellvertreterinnen in 
entsprechendem Umfang.

(4) Die Wahl der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten 
wird in der Grundordnung nach dem Grundsatz der Viertelpari-
tät geregelt. Wahlberechtigt sind nur die weiblichen Mitglieder 
der Hochschule. Zur hauptberuflichen Frauen- und Gleichstel-
lungsbeauftragten können auch Frauen gewählt werden, die 
nicht Mitglied der Hochschule sind. Die Frauen- und Gleich-
stellungsbeauftragten werden nach ihrer Wahl vom Präsidium 
der Hochschule oder dem Vorstand der Charité bestellt. Die Be-
stellung der hauptberuflichen Frauen- und Gleichstellungsbe-
auftragten erfolgt für sechs Jahre, die der nebenberuflichen 
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten sowie der Stellvertre-
terinnen der haupt- und nebenberuflichen Frauen- und Gleich-
stellungsbeauftragten für mindestens zwei Jahre.

(5) Hat die hauptberufliche Frauen- und Gleichstellungsbe-
auftragte ein Beschäftigungsverhältnis mit der Hochschule, wird 
sie für die Zeit ihrer Bestellung von den Aufgaben dieses Be-
schäftigungsverhältnisses freigestellt. Besitzt sie ein Beschäfti-
gungsverhältnis an einer anderen Berliner Hochschule, gilt sie 
während ihrer Amtszeit an der anderen Hochschule als be-
urlaubt. Ansprüche, die sich aus der Anwendung des geltenden 
Tarifrechts ergeben, bleiben unberührt. Nebenberufliche Frau-
en- und Gleichstellungsbeauftragte werden auf Antrag bis zur 
Hälfte ihrer Dienstaufgaben freigestellt. Freistellungsanteile 
und Vergütung werden gewährleistet. An der Charité und an gro-
ßen Organisationseinheiten ist die Freistellung bis zum vollen 
Umfang ihrer Dienstaufgaben möglich. Die Freistellung für 
nebenberufliche Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte und für 
Stellvertreterinnen von Frauen- und Gleichstellungsbeauftrag-
ten beträgt mindestens 25 vom Hundert einer Vollzeitstelle. 
Stellvertretende Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte können 
auf Antrag an der Charité und an großen Organisationseinheiten 
im Umfang von bis zu 50 vom Hundert von ihren Dienstaufga-
ben freigestellt werden. Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte 
ohne Beschäftigungsverhältnis erhalten eine Aufwandsentschä-
digung in Höhe der Vergütung für studentische Beschäftigte ge-
mäß § 121 nach näherer Regelung durch die Grundordnung.

(6) Die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten und ihre 
Stellvertreterinnen sind im Rahmen ihrer Aufgaben nicht an 
fachliche Weisungen gebunden. Sie dürfen in der Ausübung 
ihres Amtes nicht behindert und wegen ihres Amtes nicht be-
nachteiligt oder begünstigt werden; dies gilt auch für ihre beruf-
liche Entwicklung. Eine Kündigung oder Versetzung ist nur zu-
lässig, wenn dies auch unter Berücksichtigung der Tätigkeit als 
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte aus wichtigen dienstli-
chen Gründen unvermeidbar ist und der Personalrat zustimmt. 
Die wirksame Erfüllung ihrer Aufgaben ist durch die Bereitstel-
lung von Personal- und Sachmitteln im Haushalt der Hochschu-
le und der Charité in dem erforderlichen Umfang zu gewähr-

sidentinnen gilt in diesen Fällen § 55 mit Ausnahme des Absat-
zes 7 entsprechend.“

62. § 58 wird wie folgt gefasst:

„§ 58 
Kanzler oder Kanzlerin

(1) Der Kanzler oder die Kanzlerin ist gemäß § 52 Absatz 1 
Mitglied des Präsidiums, soweit nach der Grundordnung der 
Hochschule nichts anderes bestimmt ist.

(2) Der Kanzler oder die Kanzlerin leitet die Verwaltung der 
Hochschule eigenverantwortlich im Rahmen der Beschlüsse des 
Präsidiums. Er oder sie ist Beauftragter oder Beauftragte für den 
Haushalt.

(3) Die Amtszeit des Kanzlers oder der Kanzlerin beträgt acht 
Jahre. Durch Regelung in der Grundordnung kann eine kürzere 
Amtszeit bestimmt werden, die sechs Jahre nicht unterschreiten 
darf. Der Kanzler oder die Kanzlerin tritt nach Ablauf der Amts-
zeit oder mit Erreichen der Altersgrenze in den Ruhestand, wenn 
er oder sie eine Dienstzeit von mindestens zehn Jahren in einem 
Beamtenverhältnis mit Dienstbezügen zurückgelegt hat oder aus 
einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit zum Beamten oder zur 
Beamtin auf Zeit ernannt worden ist; sind diese Voraussetzun-
gen nicht erfüllt, ist der Kanzler oder die Kanzlerin mit Ablauf 
der Amtszeit entlassen. 

(4) Der Kanzler oder die Kanzlerin ist Beamter oder Beamtin 
auf Zeit. Er oder sie wird nach seiner oder ihrer Wahl vom Senat 
von Berlin bestellt. Wiederwahl ist zulässig. Die Hochschulen 
können durch Grundordnung festlegen, dass er oder sie in einem 
befristeten öffentlich-rechtlichen Auftragsverhältnis beschäftigt 
werden kann. Es kann vereinbart werden, dass nach dem Aus-
scheiden aus dem Amt ein unbefristetes Beschäftigungsverhält-
nis an der Hochschule begründet wird.

(5) Der Kanzler oder die Kanzlerin wird auf Vorschlag des 
Präsidenten oder der Präsidentin, der im Einvernehmen mit dem 
Kuratorium erfolgt, vom Erweiterten Akademischen Senat ge-
wählt. 

(6) Der Kanzler oder die Kanzlerin muss die Befähigung für 
das zweite Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 des Laufbahn-
zweiges des nichttechnischen Verwaltungsdienstes besitzen 
oder die Voraussetzungen entsprechend § 8 Absatz 4 Satz 1 
Nummer 1 des Laufbahngesetzes vom 21. Juni 2011 (GVBl. 
S. 266), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 5. Juli 
2021 (GVBl. S. 842) geändert worden ist, erfüllen und durch 
eine mindestens dreijährige hauptberufliche Tätigkeit im öffent-
lichen Dienst die für das Amt erforderliche Eignung und Sach-
kunde erworben haben.

(7) Der Kanzler oder die Kanzlerin kann mit einer Mehrheit 
von zwei Dritteln der Mitglieder des Erweiterten Akademischen 
Senats nach Anhörung des Kuratoriums abgewählt werden. Nä-
heres bestimmt die Grundordnung. Bei einer Abwahl ist der 
Kanzler oder die Kanzlerin mit Ablauf des Tages, an dem die 
Abwahl erfolgt ist, von seiner oder ihrer Funktion abberufen. 
Bis zum Ablauf der Amtszeit erhält der abberufene Kanzler oder 
die abberufene Kanzlerin in den Fällen des Absatzes 4 Satz 1 
Versorgung nach § 66 Absatz 8 Satz 1 des Landesbeamtenver-
sorgungsgesetzes, es sei denn, es besteht auch für den Fall der 
Abwahl eine Vereinbarung nach Absatz 4 Satz 5. Die Zeit, für 
die eine Versorgung gewährt wird oder für die auf Grund von 
Satz 4 zweiter Halbsatz keine Versorgung gewährt wird, wird 
nicht in die nach Absatz 3 Satz 3 geforderte Dienstzeit einge-
rechnet.“

63. § 59 wird wie folgt gefasst:

„§ 59 
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

(1) An jeder Hochschule wird zur Wahrnehmung der Aufga-
ben gemäß § 5c Absatz 3 eine hauptberufliche Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragte bestellt. Soweit Hochschulen in 
Fachbereiche und diese in weitere große Untereinheiten geglie-
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leisten. Für die hauptberufliche Frauen- und Gleichstellungsbe-
auftragte werden Mittel für eine Vollzeit-Stelle bereitgestellt.

(7) Die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten und ihre 
Stellvertreterinnen sind verpflichtet, über die persönlichen Ver-
hältnisse von Beschäftigten, die ihnen auf Grund des Amtes be-
kannt geworden sind, und über Angelegenheiten, die ihrer Be-
deutung oder ihrem Inhalt nach einer vertraulichen Behandlung 
bedürfen, Stillschweigen zu bewahren. Dies gilt auch über die 
Amtszeit hinaus. Diese Verpflichtung besteht bei Einwilligung 
der Beschäftigten nicht gegenüber dem Präsidium oder der Lei-
tung des jeweiligen Zuständigkeitsbereichs und der Personal-
vertretung.

(8) Die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten wirken auf 
die Herstellung der verfassungsrechtlich gebotenen Chancen-
gleichheit von Frauen in der Hochschule und auf die Beseiti-
gung bestehender Nachteile für weibliche Mitglieder der Hoch-
schule hin. Die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten beraten 
und unterstützen das Präsidium und die übrigen Organe und Ein-
richtungen der Hochschule in allen die Chancengleichheit be-
treffenden Angelegenheiten, insbesondere bei der Erstellung 
von Gleichstellungskonzepten, Satzungen, Frauenförderrichtli-
nien und Frauenförderplänen sowie der Formulierung von Ziel-
zahlen. Sie nehmen Anregungen und Beschwerden entgegen. Im 
Rahmen ihrer Aufgaben übernehmen sie die Informations- und 
Öffentlichkeitsarbeit.

(9) Über die Umsetzung und die Einhaltung der Frauenför-
derrichtlinien und Frauenförderpläne, Satzungen und Gleich-
stellungskonzepte legen die Organe und Einrichtungen der je-
weiligen Hochschule der Frauen- und Gleichstellungsbeauf-
tragten jährlich Materialien vor. Die hauptberufliche Frauen-  
und Gleichstellungsbeauftragte erstellt mindestens alle zwei 
Jahre einen Bericht. Der Akademische Senat und das Kurato-
rium nehmen zu diesem Bericht Stellung.

(10) Die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten sind bei al-
len die Frauen betreffenden strukturellen, organisatorischen und 
personellen Maßnahmen sowie bei den entsprechenden Vorla-
gen, Berichten und Stellungnahmen zu beteiligen. Dazu haben 
sie insbesondere die folgenden Rechte:
1. Beteiligung an Stellenausschreibungen,
2. Beteiligung am Auswahlverfahren bei Stellenbesetzungen,
3. Teilnahme an Bewerbungsgesprächen,
4. Beteiligung an Beurteilungen,
5. Einsicht in die Personalakten, soweit auf deren Inhalt zur 

Begründung von Entscheidungen Bezug genommen wird 
und die Einwilligung der betroffenen Dienstkräfte vorliegt,

6. Einsicht in Bewerbungsunterlagen einschließlich der Unter-
lagen von Bewerberinnen und Bewerbern, die nicht in die 
engere Auswahl einbezogen wurden.

Sie haben Informations-, Rede- und Antragsrecht in allen Sit-
zungen der Gremien ihres jeweiligen Bereichs. Soweit im Rah-
men der Innovationsklausel nach § 7a Entscheidungsrechte von 
Gremien auf andere Organe übergehen, gilt das Beteiligungs-
recht auch gegenüber diesen Organen.

(11) Die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten haben das 
Recht auf Auskunft in allen mit ihren Aufgaben in Zusammen-
hang stehenden Angelegenheiten, einschließlich des Rechts auf 
entsprechende Akteneinsicht und auf Auskunft aus automatisier-
ten Verfahren oder auf Einsicht in automatisierte Verfahren. Das 
Recht auf Beteiligung umfasst über die in Absatz 10 genannten 
Rechte hinaus die frühzeitige und umfassende Unterrichtung 
durch die Hochschule in allen in Absatz 10 genannten Angele-
genheiten. Die Beteiligung erfolgt in dringenden Fällen zeit-
gleich mit dem Personalrat. Die hauptberufliche Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragte kann eine nebenberufliche Frauen- 
und Gleichstellungsbeauftragte vertreten.

(12) Wird die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte nicht 
gemäß der Absätze 10 und 11 beteiligt, ist die Entscheidung über 

eine Maßnahme für zwei Wochen auszusetzen und die Beteili-
gung nachzuholen. In dringenden Fällen ist die Frist auf eine 
Woche, bei außerordentlichen Kündigungen auf drei Tage zu 
verkürzen.

(13) Ist die Entscheidung eines Gremiums oder eines Organs 
der Hochschule über eine Maßnahme nach Absatz 10 gegen die 
Stellungnahme der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten ge-
troffen worden, kann sie innerhalb von zwei Wochen widerspre-
chen. Die erneute Entscheidung darf frühestens eine Woche 
nach Einlegung des Widerspruchs erfolgen. Hält das Gremium 
oder Organ trotz gegenteiliger Stellungnahme der Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragten an dem Beschluss fest, ist unver-
züglich das Präsidium einzubeziehen. Eine Entscheidung gemäß 
Satz 1 darf erst nach Fristablauf oder Bestätigung der Entschei-
dung ausgeführt werden.

(14) Näheres, insbesondere zu den Bereichen sowie Organisa-
tionseinheiten nach Absatz 1 Satz 2 und Satz 3 und zur Anzahl 
der jeweils zu wählenden Stellvertreterinnen nach Absatz 1 
Satz 5, regelt die Hochschule in der Grundordnung.“

64. Nach § 59 wird folgender § 59a eingefügt:

„§ 59a 
Beauftragter oder Beauftragte für 

Diversität und Antidiskriminierung
(1) An jeder Hochschule wird auf zentraler Ebene eine An-

laufstelle zur Wahrnehmung der Aufgaben gemäß § 5b Absatz 1 
und 2 eingerichtet. Dies kann in der Form der Beauftragung 
eines Gremiums oder einer Person oder beider durch den Akade-
mischen Senat erfolgen. Das Gremium oder der oder die Beauf-
tragte sind mit den zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen 
Personal- und Sachmitteln auszustatten. Soweit Hochschulen in 
Fachbereiche gegliedert sind oder über zentrale Einrichtungen 
oder zentrale Dienstleistungsbereiche verfügen, sollen auch auf 
diesen Ebenen Ansprechpersonen bestellt werden.

(2) Die Anlaufstelle wirkt auf die Realisierung chancenge-
rechter Zugangs-, Studien- und Arbeitsbedingungen und auf 
den Abbau von Barrieren an der Hochschule hin. Das Gremium 
oder der oder die Beauftragte kann bei seiner oder ihrer Auf-
gabenerfüllung von einer zentralen Stelle für Diversität unter-
stützt werden. Das Gremium oder der oder die Beauftragte be-
rät die Organe der Hochschule insbesondere bei der Entwick-
lung von Studiengängen und Fragen der Studierbarkeit sowie 
in Berufungsverfahren und steht bei Fragen im Einzelfall zur 
Verfügung.

(3) Der oder die Beauftragte hat das Recht auf notwendige 
und sachdienliche Information sowie Teilnahme-, Antrags- und 
Rederecht in allen Gremien der Hochschule.

(4) Der oder die Beauftragte berichtet dem Akademischen Se-
nat mindestens alle zwei Jahre über die Entwicklung der Tätig-
keiten. Der Akademische Senat nimmt zu dem Bericht Stellung.

(5) Der oder die Beauftragte für Diversität ist verpflichtet über 
die persönlichen Verhältnisse von Studierenden, Beschäftigten 
und Dritten, die ihm oder ihr auf Grund des Amtes bekannt ge-
worden sind, und über Angelegenheiten, die ihrer Bedeutung 
oder ihrem Inhalt nach einer vertraulichen Behandlung bedür-
fen, Stillschweigen zu bewahren. Dies gilt auch über die Amts-
zeit hinaus. Diese Verpflichtung besteht bei Einwilligung der 
Studierenden, Beschäftigten und Dritten nicht gegenüber dem 
Präsidium und der Personalvertretung.“

65. § 60 wird wie folgt gefasst:

„§ 60 
Zusammensetzung des Akademischen Senats

(1) Dem Akademischen Senat können bis zu 25 Mitglieder 
angehören, von denen 
1. jeweils eine gleiche Zahl aus den Gruppen der akademi-

schen Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, der Studierenden 
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Vorschläge für die Zweckbestimmung von Stellen für Hoch-
schullehrer und Hochschullehrerinnen,

10. die Beschlussfassung über die Frauenförderrichtlinien und 
die Frauenförderpläne und die Gleichstellungskonzepte,

11. die Stellungnahmen zu den Berufungsvorschlägen der Fach-
bereiche,

12. Entscheidungen von grundsätzlicher Bedeutung in Fragen 
der Forschung und der Förderung des wissenschaftlichen 
und des künstlerischen Nachwuchses,

13. Anträge auf Einrichtung, Entwicklung und Zuordnung von 
Sonderforschungsbereichen,

14. die Festsetzung von Zulassungszahlen auf Vorschlag des 
Präsidiums,

15. den Erlass der Gebührensatzungen gemäß § 2 Absatz 8,
16. sonstige akademische Angelegenheiten, die die Hochschule 

als Ganzes betreffen, soweit keine andere Zuständigkeit be-
steht,

17. die Stellungnahmen zu Angelegenheiten, die die Hochschu-
le als Ganzes betreffen.

(3) Der Akademische Senat kann zu seiner Unterstützung und 
Beratung Kommissionen einsetzen. Über ihre Aufgabenstel-
lung, das Verfahren und die Dauer der Einsetzung entscheidet 
der Akademische Senat. Die Mitglieder von Kommissionen 
werden jeweils von den Vertretern oder Vertreterinnen ihrer Mit-
gliedergruppen im Akademischen Senat benannt.

(4) Zur Unterstützung und Beratung des Präsidiums und des 
Akademischen Senats bildet der Akademische Senat ständige 
Kommissionen für
1. Entwicklungsplanung,
2. Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs,
3. Lehre und Studium.
In der ständigen Kommission für Lehre und Studium haben die 
Studierenden die Hälfte der Sitze und Stimmen. Die Wahl des 
Vorsitzes der Kommission für Lehre und Studium erfolgt auf 
Vorschlag der studentischen Mitglieder dieser Kommission.“

67. § 62 wird wie folgt gefasst:

„§ 62 
Zusammensetzung des Erweiterten 

Akademischen Senats
Dem Erweiterten Akademischen Senat können bis zu 61 Mit-

glieder angehören, von denen
1. jeweils eine gleiche Zahl aus den Gruppen der akademi-

schen Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, der Studierenden 
und der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für Technik, Ser-
vice und Verwaltung und

2. eine Person mehr als die Summe der Mitglieder nach Num-
mer 1 aus der Gruppe der Hochschullehrer und Hochschul-
lehrerinnen

stammen.
Näheres regelt die Grundordnung der Hochschule. Abweichun-
gen von der in Satz 1 Einleitungssatz genannten Obergrenze be-
dürfen der Zustimmung der für Hochschulen zuständigen Se-
natsverwaltung.“

68. § 63 wird wie folgt gefasst:

„§ 63 
Aufgaben des Erweiterten Akademischen Senats

Der Erweiterte Akademische Senat ist zuständig für
1. die Wahl und Abwahl des Präsidenten oder der Präsidentin 

der Hochschule,
2. die Wahl und Abwahl der Vizepräsidenten und Vizepräsi-

dentinnen,
3. die Wahl und Abwahl des Kanzlers oder der Kanzlerin,

und der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für Technik, Ser-
vice und Verwaltung und

2. eine Person mehr als die Summe der Mitglieder nach Num-
mer 1 aus der Gruppe der Hochschullehrer und Hochschul-
lehrerinnen

stammen.
Näheres regelt die Grundordnung der Hochschule. Abweichun-
gen von der in Satz 1 Einleitungssatz genannten Obergrenze be-
dürfen der Zustimmung der für Hochschulen zuständigen Se-
natsverwaltung.

(2) Der Präsident oder die Präsidentin führt den Vorsitz. Mit 
Rede- und Antragsrecht sind berechtigt, an den Sitzungen des 
Akademischen Senats teilzunehmen
1. an Hochschulen mit Fachbereichen alle Dekane und Deka-

ninnen,
2. an Hochschulen ohne Fachbereiche die Abteilungsleiter und 

Abteilungsleiterinnen,
3. die Vorsitzenden der Institutsräte der Zentralinstitute,
4. die Vorsitzenden aller Kommissionen des Akademischen 

Senats und
5. eine Vertreterin oder ein Vertreter der Promovierendenver-

tretung.
§ 51 Absatz 3 und § 59 Absatz 10 bleiben unberührt.

(3) Der Akademische Senat kann einen Ferienausschuss zur 
Erledigung dringender Angelegenheiten bilden. Dem Ferienaus-
schuss gehören stimmberechtigt an
1. an den Universitäten dreizehn Mitglieder, davon sieben 

Hochschullehrer oder Hochschullehrerinnen und je zwei 
Vertreter oder Vertreterinnen der übrigen Mitgliedergrup-
pen;

2. an den übrigen Hochschulen sieben Mitglieder, davon vier 
Hochschullehrer oder Hochschullehrerinnen und je ein Ver-
treter oder eine Vertreterin der übrigen Mitgliedergruppen.“

66. § 61 wird wie folgt gefasst:

„§ 61 
Aufgaben des Akademischen Senats

(1) Der Akademische Senat entscheidet in akademischen An-
gelegenheiten von Forschung, Lehre, Studium, Kunstausübung, 
künstlerischen Entwicklungsvorhaben und Weiterbildung, so-
weit diese nicht durch Gesetz einem anderen zentralen Organ 
zugewiesen sind.

(2) Der Akademische Senat ist zuständig für
1. die Beschlussfassung über den Vorschlag zur Wahl des Prä-

sidenten oder der Präsidentin,
2. die Beschlussfassung über den Vorschlag zur Wahl der Vize-

präsidenten oder Vizepräsidentinnen,
3. die Stellungnahme zum Entwurf des Haushaltsplans und 

dessen Billigung,
4. die Stellungnahme zu Änderungen der Grundordnung und 

die nach § 7a vorgesehene Zustimmung,
5. Vorschläge für die Errichtung, Veränderung und Aufhebung 

von wissenschaftlichen Organisationseinheiten,
6. die Einrichtung und Aufhebung von Studiengängen,
7. den Erlass von Satzungen, soweit gesetzlich nichts anderes 

vorgesehen ist,
8. die Aufstellung von Grundsätzen für Lehre, Studium und 

Prüfungen, den Beschluss fachübergreifender Verfahrensre-
gelungen für Hochschulprüfungen sowie die Stellungnahme 
zu Studien- und Prüfungsordnungen der Fachbereiche,

9. die Beschlussfassung über Struktur- und Entwicklungspläne 
einschließlich der Personalentwicklungskonzepte unter Be-
rücksichtigung der Stellungnahme des Kuratoriums sowie 
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4. den Erlass der Grundordnung unter Berücksichtigung der 
Stellungnahme des Akademischen Senats und des Kurato-
riums,

5. die Wahl und Abwahl der Kuratoriumsmitglieder nach § 64 
Absatz 1 Nummer 2 bis 4.

Der Erweiterte Akademische Senat erörtert den jährlichen Be-
richt des Präsidiums. Er wählt aus seiner Mitte einen Vorstand. 
Näheres regelt die Grundordnung der Hochschule.“

69. § 64 wird wie folgt gefasst:

„§ 64 
Zusammensetzung des Kuratoriums

(1) Dem Kuratorium gehören an
1. je ein Mitglied der Gruppen gemäß § 45 Absatz 1,
2. ein Vertreter oder eine Vertreterin der Wirtschaft, abwei-

chend hiervon an der Alice-Salomon-Hochschule Berlin, ein 
Vertreter oder eine Vertreterin der Wohlfahrtsverbände,

3. ein Vertreter oder eine Vertreterin der Gewerkschaften,
4. drei bis fünf Vertreter oder Vertreterinnen der Gesellschaft, 

die sich durch besondere Erfahrung und Einsatz für Wissen-
schaft, Forschung, Kultur, soziale und ökologische Nachhal-
tigkeit oder Gesellschaft auszeichnen.

(2) Die Amtszeit des Kuratoriums beträgt vier Jahre und für 
die Mitglieder nach Absatz 1 Nummer 1 zwei Jahre, soweit nicht 
durch die Grundordnung eine andere Bestimmung getroffen 
wird. Die Mitglieder gemäß Absatz 1 Nummer 1 werden durch 
die jeweiligen Vertreter oder Vertreterinnen ihrer Mitglieder-
gruppe im Erweiterten Akademischen Senat gewählt. Die Mit-
glieder gemäß Absatz 1 Nummer 2 bis 4 werden vom Erweiter-
ten Akademischen Senat gewählt; im Falle der Nummern 2 und 
3 erfolgt die Wahl auf Vorschlag der jeweiligen Verbände. Wie-
derwahl ist zulässig. 

(3) Der oder die Vorsitzende wird aus dem Kreis der Mitglie-
der des Kuratoriums gewählt.

(4) Näheres bestimmt die Grundordnung. Mitglieder des Prä-
sidiums, des Akademischen Senats und des Erweiterten Akade-
mischen Senats dürfen dem Kuratorium nicht angehören.

(5) Die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung ist zu 
allen Sitzungen des Kuratoriums einzuladen. Sie kann durch 
einen Vertreter oder eine Vertreterin an den Sitzungen mit Rede- 
und Antragsrecht teilnehmen.“

70. § 65 wird wie folgt gefasst:
„§ 65 

Aufgaben des Kuratoriums
(1) Das Kuratorium ist zuständig für

1. die Feststellung des Haushaltsplans und den Beschluss über 
die Entlastung des Präsidiums,

2. die Erörterung des jährlichen Rechenschaftsberichts des 
Präsidiums; es gibt hierzu eine Stellungnahme ab,

3. die Errichtung, Veränderung und Aufhebung von Fachberei-
chen und anderen wissenschaftlichen Organisationseinhei-
ten auf Vorschlag des Akademischen Senats,

4. Empfehlungen zur Entwicklung der Hochschule und Stel-
lungnahmen zum Struktur- und Entwicklungsplan,

5. Vorschläge für die Wahl des Präsidenten oder der Präsiden-
tin und der Vizepräsidenten oder Vizepräsidentinnen und 
das für den Vorschlag für die Wahl des Kanzlers 
oder der Kanzlerin erforderliche Einvernehmen,

6. die Stellungnahme zum Entwurf von Änderungen der 
Grundordnung und die nach § 7a erforderliche Zustimmung,

7. in sonstigen durch die Grundordnung dem Kuratorium zu-
gewiesenen Aufgaben.

(2) Das Kuratorium kann von Einrichtungen der Selbstver-
waltung die Erstattung von Berichten verlangen und andere 
Stellen auffordern, bestimmte Angelegenheiten zu überprüfen.“

71. § 66 wird aufgehoben.
72. § 67 wird wie folgt gefasst:

„§ 67 
Personalangelegenheiten der Hochschule

(1) Dienstbehörde, oberste Dienstbehörde, Personalstelle und 
Personalwirtschaftsstelle der Hochschule ist der Präsident oder 
die Präsidentin. Er oder sie kann seine oder ihre Befugnisse im 
Einvernehmen mit der Senatsverwaltung, der das Landesver-
waltungsamt nachgeordnet ist, auf das Landesverwaltungsamt 
übertragen.

(2) Für den Präsidenten oder die Präsidentin, die Vizepräsi-
denten und die Vizepräsidentinnen sowie den Kanzler oder die 
Kanzlerin ist Dienstbehörde, oberste Dienstbehörde, Personal-
stelle und Personalwirtschaftsstelle die für Hochschulen zustän-
dige Senatsverwaltung. Absatz 1 Satz 2 findet entsprechende 
Anwendung.

(3) Das Präsidium erlässt die Verwaltungsvorschriften in Per-
sonalangelegenheiten und Personalwirtschaftsangelegenheiten. 
Diese bedürfen der Zustimmung des Akademischen Senats.“

73. Dem § 69 wird folgender Absatz 4 angefügt:
„(4) Soweit eine Hochschule die Bezeichnung Fakultät ver-

wendet, gelten die Vorschriften dieses Abschnitts entsprechend.“
74. § 69a wird aufgehoben.
75. § 70 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Dem Fachbereichsrat an den Universitäten gehören 

dreizehn Mitglieder an, und zwar
1. sieben Hochschullehrer oder Hochschullehrerinnen,
2. zwei akademische Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen,
3. zwei Studierende,
4. zwei Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen für Technik, Ser-

vice und Verwaltung.“
b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Dem Fachbereichsrat an Hochschulen für ange-
wandte Wissenschaften gehören neun Mitglieder an, und 
zwar
1. fünf Hochschullehrer oder Hochschullehrerinnen,
2. ein akademischer Mitarbeiter oder eine akademische 

Mitarbeiterin,
3. zwei Studierende,
4. ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin für Technik, Ser-

vice und Verwaltung.“
c) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Mit Rede- und Antragsrecht sind berechtigt, an den 
Sitzungen des Fachbereichsrats teilzunehmen:
1. die Mitglieder des Präsidiums einschließlich des Kanz-

lers oder der Kanzlerin, auch soweit von der Möglich-
keit des § 52 Absatz 1 Satz 2 Gebrauch gemacht wurde,

2. der Leiter oder die Leiterin der Fachbereichsverwaltung,
3. ein Vertreter oder eine Vertreterin des zuständigen 

Organs der Studierendenschaft,
4. ein Vertreter oder eine Vertreterin der Personalvertre-

tung.
§ 59 Absatz 10 bleibt unberührt.“

d) In Absatz 5 wird nach den Wörtern „dem Fachbereich an-
gehörenden“ das Wort „hauptberuflichen“ eingefügt.

76. § 72 wird wie folgt geändert:
a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 72 
Dekan oder Dekanin“

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
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erforderliche Grundausstattung der Hochschullehrer und 
Hochschullehrerinnen bleibt unberührt,

4. Zuweisung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des wis-
senschaftlichen Personals und Mitarbeitern und Mitarbeite-
rinnen für Technik, Service und Verwaltung im Rahmen 
eines Organisationskonzeptes.

Die Regelungen nach Satz 1 müssen unter Beachtung der §§ 43 
bis 50 auch Bestimmungen über eine angemessene Beteiligung 
aller Hochschulgruppen treffen. Die Errichtung von Organisa-
tionseinheiten nach Satz 1 bedarf der Zustimmung der beteilig-
ten Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen. Tritt eine Orga-
nisationseinheit nach Satz 1 vollständig an die Stelle des 
Fachbereichs, finden die Vorschriften über Fachbereiche ent-
sprechende Anwendung, soweit nichts anderes bestimmt ist.

(2) Organisationseinheiten nach Absatz 1 können auch fach-
bereichsübergreifend errichtet werden.“

80. § 83 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „§ 61 Absatz 1 Num-

mer 2“ durch die Wörter „§ 61 Absatz 2 Nummer 6“ ersetzt.
b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „und sonstige Mit-

arbeiter und Mitarbeiterinnen“ durch die Wörter „sowie 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für Technik, Service und 
Verwaltung“ ersetzt.

81. In § 84 Absatz 3 werden die Wörter „§ 61 Absatz 1 Nummer 2“ 
durch die Wörter „§ 61 Absatz 2 Nummer 6“ ersetzt.

82. § 86 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „Hochschule“ durch das Wort 
„Hochschulen“ ersetzt.

bb) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:
„Sie stellen darüber hinaus forschungsnahe Dienste be-
reit und unterstützen den freien Zugang zu wissenschaft-
licher Information (Open Science).“

b) Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst:
„Die zentrale Bibliothek koordiniert die Arbeit und die An-
schaffung der Literatur im Bibliothekssystem und berück-
sichtigt dabei die Bedarfe von Studierenden, Lehrenden und 
Forschenden mit Behinderungen oder chronischen Erkran-
kungen, speziell hinsichtlich der Auffindbarkeit, Zugäng-
lichkeit und Nutzbarkeit der Angebote sowie der Nutzungs-
bedingungen.“

83. § 88 wird wie folgt gefasst:

„§ 88 
Haushaltsplan

(1) Das Präsidium stellt den Entwurf des Haushaltsplans auf 
Grund von Vorschlägen der Fachbereiche, der Zentralinstitute 
und der Zentraleinrichtungen auf und legt ihn dem Akademi-
schen Senat zur Stellungnahme vor.

(2) Der Entwurf des Haushaltsplans bedarf der Billigung 
durch den Akademischen Senat.

(3) Nach der Veranschlagung des Zuschusses im Haushalts-
plan von Berlin stellt das Kuratorium den Haushaltsplan fest.

(4) Die Haushaltsrechnung wird durch zu bestellende Ab-
schlussprüfende geprüft. Abschlussprüfende können Wirt-
schaftsprüfer oder Wirtschaftsprüferinnen oder Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaften sein.

(5) Für die Entlastung des Präsidiums auf der Grundlage der 
Abschlussprüfung und nach Stellungnahme des Akademischen 
Senats ist das Kuratorium zuständig. Die Entlastung bedarf der 
Genehmigung der für Hochschulen zuständigen Senatsverwal-
tung.

(6) Bei den künstlerischen Hochschulen tritt an die Stelle des 
Kuratoriums das nach der Grundordnung zuständige Organ.“

84. § 88a wird wie folgt geändert:
a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

aa) Im Wortlaut wird das Wort „ihm“ durch die Wörter 
„dem Fachbereich“ ersetzt.

bb) Folgende Sätze werden angefügt:
„Ihre Amtszeit beträgt zwei Jahre. Sie können ihr Amt 
nach Maßgabe der Grundordnung hauptberuflich aus-
üben. Näheres, einschließlich der Amtszeit bei hauptbe-
ruflicher Ausübung, regelt die Grundordnung.“

c) In Absatz 2 Satz 4 werden nach dem Wort „Personal“ die 
Wörter „des Fachbereichs“ eingefügt.

77. § 73 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 3 werden die Wörter „Studenten und Stu-

dentinnen“ durch das Wort „Studierenden“ ersetzt.
b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) In den Kommissionen zur Vorbereitung von Vor-
schlägen für die Berufung von Hochschullehrern und Hoch-
schullehrerinnen (Berufungskommissionen) haben die 
Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen die Mehrheit 
der Sitze und Stimmen. Vertreter und Vertreterinnen der 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für Technik, Service und 
Verwaltung wirken beratend mit. Der Berufungskommis-
sion soll stets auch ein Hochschullehrer oder eine Hoch-
schullehrerin angehören, der oder die nicht Mitglied der 
Hochschule ist. Mindestens 40 vom Hundert der stimmbe-
rechtigten Mitglieder sollen Frauen sein und die Hälfte da-
von sollen Hochschullehrerinnen im Sinne des § 45 Absatz 1 
Satz 2 Nummer 1 sein; erforderlichenfalls kann die Anzahl 
der externen Mitglieder erhöht werden, Ausnahmen bedür-
fen der Zustimmung der Frauen- und Gleichstellungsbeauf-
tragten. § 47 gilt mit der Maßgabe, dass dessen Absatz 4 
Satz 2 keine Anwendung findet. Die Hochschule regelt 
durch Satzung, inwieweit bei Sitzungen der Berufungskom-
missionen moderne Informations- und Kommunikations-
technologien zur Anwendung kommen können; eine hinrei-
chende schriftliche Dokumentation ist sicherzustellen.“

c) In Absatz 4 Satz 2 werden die Wörter „Studenten und Stu-
dentinnen“ durch das Wort „Studierenden“ ersetzt.

78. § 75 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Die Fachbereiche der Universitäten können sich in
1. wissenschaftliche,
2. künstlerische und
3. wissenschaftlich-künstlerische
Einrichtungen gliedern.“

b) Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„Dazu gehört der Einsatz von Stellen und von Mitteln für 
nichtplanmäßige Dienstkräfte.“

79. Im Siebten Abschnitt wird nach § 75 folgender § 75a eingefügt:

„§ 75a 
Neue Organisationsformen auf 

der Ebene der Fachbereiche
(1) In der Grundordnung kann bestimmt werden, dass Fach-

bereiche ganz oder teilweise neue Organisationsformen erhalten 
können; in der Grundordnung sind in diesem Fall insbesondere 
folgende Bereiche zu regeln:
1. innere Organisation einschließlich der Organe, deren Beset-

zung, Aufgaben und Zuständigkeiten sowie der Bezeich-
nung der entstehenden Organisationseinheit,

2. Aufgaben, Zuständigkeiten und Verfahren der Organisa-
tionseinheit,

3. Zuordnung von Forschungsgeräten, Räumen, sonstiger Aus-
stattung und Sachmitteln im Rahmen eines Organisations-
konzeptes zu den an der Organisationseinheit beteiligten 
Hochschullehrern und Hochschullehrerinnen; die jeweils 
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„§ 88a 
Flexibilisierung im Haushaltswesen“

b) In Absatz 1 werden das Wort „Kuratorien“ durch die Wörter 
„Akademischen Senate“ und die Wörter „Universitäten, der 
Hochschule der Künste und der Fachhochschulen“ durch 
das Wort „Hochschulen“ ersetzt.

c) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„Das in Absatz 1 genannte Organ kann entsprechend § 19 
Satz 2 der Landeshaushaltsordnung die Titel 515 01, 515 02, 
515 11, 519 00, 522 11, 523 01, 524 01, 524 11, 524 40, 525 
02, 531 05, 531 06, 540 50 und 540 51 für übertragbar er-
klären.“

d) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „Den“ durch das Wort 
„Dem“ und das Wort „Kuratorien“ durch das Wort „Organ“ 
ersetzt. 

85. § 88b wird aufgehoben.
86. § 89 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „Leiters oder der Lei-
terin der Hochschule“ durch das Wort „Präsidiums“ ersetzt.

b) Absatz 3 wird aufgehoben.
87. § 90 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Satzungen der Hochschule bedürfen der Bestätigung 
durch das Präsidium oder das nach der Grundordnung 
vorgesehene Leitungsorgan.“

bb) In Satz 2 werden die Wörter „ , die Wahlordnungen, die 
Berufungsordnungen, Drittmittelsatzungen“ und die 
Wörter „sowie die duale Ausbildung“ gestrichen.

cc) In Satz 4 werden die Wörter „die Hochschulleitung“ 
durch die Wörter „das Präsidium“ ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „Hochschulrahmengeset-
zes“ durch das Wort „Grundgesetzes“ ersetzt.

88. In § 92 Absatz 2 wird das Wort „Fachhochschulen“ durch die 
Wörter „Hochschulen für angewandte Wissenschaften“ ersetzt.

89. § 92a wird wie folgt geändert:
a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 92a 
Personal der Charité“

b) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„Das hauptberuflich tätige wissenschaftliche Personal der 
Charité gemäß § 92 ist nach näherer Ausgestaltung des 
Dienstverhältnisses und der Funktionsbeschreibung der 
Stelle verpflichtet, Aufgaben im Universitätsklinikum der 
Charité in der Krankenversorgung und im öffentlichen Ge-
sundheitswesen, in der Fort- und Weiterbildung der Ärzte 
und Ärztinnen sowie in der Aus- und Weiterbildung von An-
gehörigen sonstiger Fachberufe des Gesundheitswesens 
wahrzunehmen.“

90. In § 93 Absatz 4 werden die Wörter „die für die Hochschulen 
zuständige Senatsverwaltung“ durch die Wörter „der Präsident 
oder die Präsidentin“ ersetzt.

91. Nach § 93 wird folgender § 93a eingefügt:

„§ 93a 
Zweckbestimmung

(1) Für jede Professur und Juniorprofessur sind in einer 
Zweckbestimmung (Denomination) festzulegen
1. das Fachgebiet,
2. die Besoldungsgruppe,
3. die Dauer und der Grund einer Befristung und
4. Besonderheiten der Professur oder Juniorprofessur.

(2) Vor der Ausschreibung oder Besetzung einer Professur 
oder Juniorprofessur bedarf es der Freigabe durch die für Hoch-
schulen zuständige Senatsverwaltung. Die für Hochschulen zu-
ständige Senatsverwaltung kann die Freigabe auch allgemein 
erklären, soweit die Hochschule über einen Struktur- und Ent-
wicklungsplan verfügt und die Zweckbestimmung der Stelle 
diesem Plan entspricht.“

92. § 94 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Stellen für hauptberufliches wissenschaftliches und 
künstlerisches Personal sind öffentlich, Stellen für Hoch-
schullehrer und Hochschullehrerinnen darüber hinaus in der 
Regel international auszuschreiben. Die Ausschreibung 
muss Art und Umfang der zu erfüllenden Aufgaben auswei-
sen.“

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Die Dienstbehörde kann im Einzelfall unter Wahrung 

der Rechte der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten so-
wie des Ziels der Gleichstellung mit Zustimmung der für 
Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung Ausnahmen 
von der Pflicht zur Ausschreibung einer Professur zulassen, 
insbesondere wenn
1. ein Professor oder eine Professorin in einem Beamten-

verhältnis auf Zeit oder einem befristeten Beschäfti-
gungsverhältnis auf eine Professur in einem Beamten-
verhältnis auf Lebenszeit oder einem unbefristeten 
Beschäftigungsverhältnis berufen werden soll,

2. ein Juniorprofessor oder eine Juniorprofessorin oder ein 
wissenschaftlicher Mitarbeiter oder eine wissenschaftli-
che Mitarbeiterin in der Funktion einer Nachwuchsgrup-
penleitung auf eine Professur in einem Beamtenverhält-
nis auf Lebenszeit oder einem unbefristeten Beschäfti-
gungsverhältnis berufen werden soll,

3. eine auf Grund ihrer bisherigen wissenschaftlichen oder 
künstlerischen Leistungen herausragend geeignete Per-
son berufen werden soll, an deren Gewinnung ein be-
sonderes Interesse der Hochschule besteht, 

4. ein Professor oder eine Professorin, der oder die einen 
auswärtigen Ruf auf eine Professur vorlegt, als Ergebnis 
von Bleibeverhandlungen auf eine höherwertige Profes-
sur der bisherigen Hochschule berufen werden soll; 
§ 101 Absatz 5 Satz 4 findet keine Anwendung.

Für das übrige hauptberufliche wissenschaftliche und künst-
lerische Personal kann die Dienstbehörde im Einzelfall Aus-
nahmen von der Pflicht zur Ausschreibung zulassen, insbe-
sondere wenn hierdurch zuvor befristet beschäftigte Hoch-
schuldozenten oder Hochschuldozentinnen gemäß § 108 
Absatz 4 unbefristet eingestellt werden sollen oder wenn 
eine Anschlussvereinbarung für wissenschaftliche Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen gemäß § 110 Absatz 6 erfüllt wird; 
dies gilt nicht bei Stellen für Juniorprofessoren und Junior-
professorinnen.“

93. § 95 wird wie folgt geändert:
a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 95 
Regelung der Dauer des Dienst- oder 

Arbeitsverhältnisses und Verlängerung 
von Dienstverhältnissen“

b) Dem Absatz 1 wird folgender Absatz 1 vorangestellt:
„(1) Wissenschaftliches und nichtwissenschaftliches Per-

sonal an den Berliner Hochschulen ist grundsätzlich unbe-
fristet einzustellen, sofern nicht das Personal im Rahmen 
einer Qualifizierung gemäß Wissenschaftszeitvertragsgesetz 
oder auf Grund einer Tätigkeit in Drittmittelprojekten be-
fristet tätig ist oder das Teilzeit- und Befristungsgesetz vom 
21. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1966), das zuletzt durch Ar-
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ren und Professorinnen an Hochschulen für angewandte 
Wissenschaften und Professoren und Professorinnen für an-
wendungsbezogene Studiengänge an anderen Hochschulen 
müssen die Einstellungsvoraussetzungen nach Absatz 1 
Satz 1 Nummer 4 Buchstabe b erfüllen; in begründeten Aus-
nahmefällen können sie auch unter der Voraussetzung des 
Absatzes 1 Satz 1 Nummer 4 Buchstabe a eingestellt wer-
den. Berufliche Praxiszeiten, die in Teilzeitbeschäftigung 
erbracht wurden, werden berücksichtigt, wenn es sich um 
elterngeldunschädliche Teilzeitbeschäftigungen gemäß § 15 
Absatz 4 des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes vom 
27. Januar 2015 (BGBl. I S. 33), das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 15. Februar 2021 (BGBl. I S. 239) geän-
dert worden ist, Arbeitszeitverminderungen auf Grund von 
Freistellungen gemäß § 2 des Familienpflegezeitgesetzes 
vom 6. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2564), das zuletzt durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2020) 
geändert worden ist, oder § 3 des Pflegezeitgesetzes vom  
28. Mai 2008 (BGBl. I S. 874), das zuletzt durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2020) geändert 
worden ist, handelt oder die Teilzeitbeschäftigung mindes-
tens einen Umfang von 50 vom Hundert der regulären wö-
chentlichen Arbeitszeit hatte.“

c) In Absatz 4 wird das Wort „eingestellt“ durch das Wort „be-
rufen“ ersetzt.

d) Absatz 6 wird aufgehoben.
98. § 101 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 101 
Berufung von Professoren und Professorinnen, 
Juniorprofessoren und Juniorprofessorinnen“

b) In Absatz 1 werden die Wörter „Hochschullehrer und Hoch-
schullehrerinnen“ durch die Wörter „Professoren und Pro-
fessorinnen sowie Juniorprofessoren und Juniorprofessorin-
nen“ ersetzt.

c) In Absatz 2 werden die Wörter „Hochschullehrers oder einer 
Hochschullehrerin“ durch die Wörter „Professors oder einer 
Professorin oder eines Juniorprofessors oder einer Junior-
professorin“ ersetzt.

d) Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„Ihm sind alle Bewerbungen, die Gutachten aus der Hoch-
schule und in der Regel mindestens zwei vergleichende aus-
wärtige Gutachten sowie die Stellungnahme der Frauen- 
und Gleichstellungsbeauftragten beizufügen.“

e) Absatz 5 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „waren“ die Wörter  

„ ; mit dem Ziel, strukturellen Benachteiligungen ent-
gegenzuwirken, entwickelt die Hochschule nach Anhö-
rung der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten und 
des oder der Beauftragten für Diversität Kriterien, die 
ein Abweichen von den Mobilitätserfordernissen erlau-
ben“ eingefügt.

bb) Satz 6 wird aufgehoben.
99. § 102 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 1 wird in dem Satzteil vor Nummer 1 das 
Wort „fünf“ durch die Wörter „vier bis sechs“ ersetzt.

b) In Absatz 6 Satz 4 werden die Wörter „Die Hochschullei-
tung“ durch die Wörter „Das Präsidium“ ersetzt.

 100. § 102a wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 Nummer 3 werden nach den Wörtern „nachgewie-

sen wird“ die Wörter „ ; zusätzlich erforderlich ist, dass im 
Zeitpunkt der Berufung die nach § 100 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 4 Buchstabe a vorgesehenen zusätzlichen wissen-
schaftlichen Leistungen noch nicht vorliegen“ eingefügt.

tikel 10 des Gesetzes vom 22. November 2019 (BGBl. I 
S. 1746) geändert worden ist, das Wissenschaftszeitver-
tragsgesetz vom 12. April 2007 (BGBl. I S. 506), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. Mai 2020 (BGBl. I 
S. 1073) geändert worden ist, oder andere bundesrechtliche 
Vorschriften auch im Übrigen eine befristete Beschäftigung 
zulassen. Sachgrundlose Befristungen sind grundsätzlich 
ausgeschlossen.“

c) Der bisherige Absatz 1 wird Absatz 2 und in Satz 2 Num-
mer 5 werden die Wörter „in der Fassung vom 3. November 
1999 (GVBl. S. 665), die zuletzt durch Artikel XII Num-
mer 13 des Gesetzes vom 19. März 2009 (GVBl. S. 70) ge-
ändert worden ist,“ durch die Wörter „in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Januar 2020 (GVBl. S. 58)“ und 
in Satz 3 Nummer 3 werden die Wörter „nach § 59 Ab-
satz 10“ durch die Wörter „nach § 59 Absatz 5“ ersetzt.

d) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden die Absätze 3 und 4.
e) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5 und die Wörter 

„– Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen – (Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2001, BGBl. I S. 1046, 
1047), das zuletzt durch Artikel 165 des Gesetzes vom  
29. März 2017 (BGBl. I S. 626)“ werden durch die Wörter 
„vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234), das zuletzt 
durch Artikel 3 Absatz 6 des Gesetzes vom 9. Oktober 2020 
(BGBl. I S. 2075)“ ersetzt.

94. Die Überschrift des § 96 wird wie folgt gefasst:

„§ 96 
Lehrverpflichtung und didaktische Qualifikation“

95. Dem § 97 wird folgender Absatz 3 angefügt:
„(3) Hochschullehrer oder Hochschullehrerinnen, die auf der 

Grundlage einer Kooperationsvereinbarung der Hochschule mit 
einer in vollständig oder überwiegend öffentlicher Trägerschaft 
oder Förderung stehenden außeruniversitären Forschungsein-
richtung beschäftigt werden, können zur Wahrnehmung wissen-
schaftlicher oder künstlerischer Aufgaben auf Antrag für bis zu 
zehn Jahren unter Wegfall der Bezüge beurlaubt werden; die Be-
urlaubung kann auf Antrag verlängert werden.“

96. § 99 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 werden die Wörter „Studenten 

und Studentinnen“ durch das Wort „Studierenden“ und die 
Wörter „der ihnen zugewiesenen akademischen Mitarbei-
ter“ durch die Wörter „von akademischen Mitarbeitern“ er-
setzt.

b) In Absatz 6 Satz 4 werden die Wörter „Leiter oder der Leite-
rin der Hochschule“ durch das Wort „Präsidium“ ersetzt.

97. § 100 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach der Angabe „Absatz 1“ die An-
gabe „Satz 1“ und nach dem Wort „Ausland“ die Wörter 
„; auch ein Nachweis durch Habilitation ist möglich“ 
eingefügt.

bb) In Satz 2 wird nach der Angabe „Absatz 1“ die Angabe 
„Satz 1“ eingefügt.

cc) Folgender Satz wird angefügt:
„Maßnahmen zur Sicherung der diskriminierungsfreien 
Vergleichbarkeit werden in der Berufungsordnung ge-
regelt.“

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
„(3) Auf eine Stelle, die fachdidaktische Aufgaben in der 

Lehrkräftebildung vorsieht, soll nur berufen werden, wer 
zudem auch eine dreijährige Schulpraxis nachweist; auf eine 
Stelle, deren Funktionsbeschreibung die Wahrnehmung er-
ziehungswissenschaftlicher Aufgaben vorsieht, soll nur be-
rufen werden, wer zudem auch eine dreijährige Schulpraxis 
oder vergleichbare Praxiserfahrungen nachweist. Professo-
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b) Folgender Satz wird angefügt:
„Soweit es der Eigenart des Faches und den Anforderungen 
der Stelle entspricht, kann abweichend von den Sätzen 1 bis 
3 als Juniorprofessor oder Juniorprofessorin berufen wer-
den, wer hervorragende fachbezogene Leistungen in der 
Praxis und pädagogische Eignung nachweist.“

 101. § 102b wird wie folgt gefasst:

„§ 102b 
Dienstrechtliche Stellung der Juniorprofessoren 

und Juniorprofessorinnen“
(1) Juniorprofessoren und Juniorprofessorinnen werden für 

die Dauer von sechs Jahren zu Beamten auf Zeit ernannt. Eine 
Verlängerung ist, abgesehen von den Fällen des § 95, nicht zu-
lässig; dies gilt auch für eine erneute Einstellung als Juniorpro-
fessor oder Juniorprofessorin. Ein Eintritt in den Ruhestand mit 
Ablauf der Dienstzeit ist ausgeschlossen. 

(2) Die Entscheidung, ob sich ein Juniorprofessor oder eine 
Juniorprofessorin als Hochschullehrer oder Hochschullehrerin 
bewährt hat, trifft der Fachbereichsrat, an Hochschulen ohne 
Fachbereiche der Akademische Senat, unter Berücksichtigung 
von Gutachten, davon mindestens zwei externe Gutachten, im 
vierten Jahr der Juniorprofessur. Die Gutachter und Gutachte-
rinnen werden vom Fachbereichsrat bestimmt. Die Entschei-
dung nach Satz 1 erfolgt anhand klar definierter Kriterien, die 
bereits bei der Ernennung festzulegen sind. Das Verfahren soll 
dem Juniorprofessor oder der Juniorprofessorin auch Orientie-
rung über den Leistungsstand in Lehre, Forschung oder Kunst 
geben. Das Nähere regeln die Hochschulen durch Satzung.

(3) Weitere Verfahrensgrundsätze, die die Ausschreibung, 
Berufung, Leistungsbewertung und Bewährung von Juniorpro-
fessoren und Juniorprofessorinnen sowie die Qualitätssiche-
rung umfassen, werden in einem übergreifenden Qualitätskon-
zept der Hochschule festgelegt, das der Akademische Senat 
beschließt. Das Qualitätskonzept legt auch die erforderliche 
Beteiligung einer Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten an 
den einzelnen Verfahrensschritten fest. Das Qualitätskonzept 
bedarf der Zustimmung der für Hochschulen zuständigen Se-
natsverwaltung.

(4) § 102 Absatz 3 und 4 gilt entsprechend. 
(5) Für Juniorprofessoren und Juniorprofessorinnen kann 

auch ein Angestelltenverhältnis begründet werden. In diesem 
Fall entsprechen ihre Arbeitsbedingungen, soweit allgemeine 
dienst- und haushaltsrechtliche Regelungen nicht entgegenste-
hen, den Rechten und Pflichten beamteter Juniorprofessoren 
und Juniorprofessorinnen.“

 102. § 102c wird wie folgt geändert:
a) Die Absätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

„(1) Die Hochschulen gestalten Juniorprofessuren und 
Professuren im Beamtenverhältnis auf Zeit nach § 102 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 1 so aus, dass in der Regel schon bei 
der Besetzung dieser Stelle die Berufung auf eine Professur 
im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit unter der Vorausset-
zung zugesagt wird, dass im Einzelnen vorab festzulegende 
Leistungsanforderungen während des Zeitbeamtenverhält-
nisses erfüllt werden (Tenure-Track). 

(2) Eine Juniorprofessur wird grundsätzlich mit der Maß-
gabe ausgeschrieben, dass im Anschluss an das Beamtenver-
hältnis auf Zeit die Berufung auf eine Professur im Beam-
tenverhältnis auf Lebenszeit erfolgen wird, wenn die bei der 
Besetzung der Juniorprofessur festgelegten Leistungen er-
bracht wurden und die sonstigen Einstellungsvoraussetzun-
gen für eine Juniorprofessur vorliegen.“

b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:
„(4) Entsprechend § 102b Absatz 2 erfolgt eine Leistungs-

bewertung in Lehre, Forschung oder Kunst im vierten Jahr 
des Beamtenverhältnisses auf Zeit. Ein abschließendes Eva-

luierungsverfahren bildet die Grundlage für die Berufung 
auf die Professur im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit. Da-
bei wird überprüft, ob die bei der Besetzung des Beamten-
verhältnisses auf Zeit festgelegten Kriterien erfüllt und die 
vorgesehenen Leistungen erbracht wurden. Die Berufung 
auf die Professur im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit er-
folgt auf Vorschlag des zuständigen Gremiums durch das für 
Hochschulen zuständige Mitglied des Senats. Dem Beru-
fungsvorschlag sind die Gutachten aus der Hochschule und 
auswärtige Gutachten beizufügen. Jedes Mitglied des für 
den Berufungsvorschlag zuständigen Gremiums kann ver-
langen, dass ein von der Mehrheit abweichendes Votum bei-
gefügt wird. Das Nähere zu Grundsätzen, Strukturen und 
Verfahren, insbesondere unter Berücksichtigung der erfor-
derlichen Beteiligung einer Frauen- und Gleichstellungsbe-
auftragten an den Verfahrensschritten des Evaluierungsver-
fahrens, regelt die Hochschule in der Berufungsordnung.“

c) In Absatz 5 werden die Wörter „§ 102b Absatz 1 Satz 2“ 
durch die Angabe „§ 102b Absatz 2“ ersetzt.

d) In Absatz 6 werden die Wörter „Absatz 4 Satz 5“ durch die 
Wörter „Absatz 4 Satz 7“ und die Wörter „§ 102b Absatz 1 
Satz 2“ durch die Angabe „§ 102b Absatz 2“ ersetzt.

e) Absatz 7 wird wie folgt gefasst:
„(7) Für die Berufung auf eine Professur im Beamtenver-

hältnis auf Lebenszeit im Anschluss an eine Professur im Be-
amtenverhältnis auf Zeit nach § 102 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 1 gelten die Absätze 2 bis 5 entsprechend. Die Beru-
fungsvoraussetzungen richten sich in diesen Fällen nach 
§ 102a; zusätzlich erforderlich ist, dass im Zeitpunkt der Be-
rufung auf die Professur im Beamtenverhältnis auf Zeit die 
nach § 100 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 Buchstabe a vorgese-
henen zusätzlichen wissenschaftlichen Leistungen noch nicht 
vorliegen. Die Dauer des Beamtenverhältnisses auf Zeit be-
trägt in diesen Fällen sechs Jahre. Im vierten Jahr des Beam-
tenverhältnisses auf Zeit findet eine Evaluierung mit orientie-
rendem Charakter statt.“

 103. Dem § 103 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:
„In den Fällen des § 102c Absatz 7 besteht das Recht nach Satz 1 
darüber hinaus nur, wenn die bei der Besetzung des Beamten-
verhältnisses auf Zeit festgelegten Kriterien erfüllt und die vor-
gesehenen Leistungen erbracht wurden.“

 104. § 108 wird wie folgt geändert:
a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 108 
Hochschuldozenten und Hochschuldozentinnen“

c) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„Ihr Aufgabenschwerpunkt kann in der Lehre liegen.“

d) Nach Absatz 3 werden folgende Absätze 4 bis 7 eingefügt:
„(4) Abweichend von Absatz 2 können Hochschuldozen-

ten oder Hochschuldozentinnen auch eingestellt werden, 
wenn diese die Einstellungsvoraussetzungen gemäß § 100 
Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a) nicht erfüllen. Das Be-
schäftigungsverhältnis ist in diesem Fall auf einen Zeitraum 
von sechs Jahren zu befristen und dient der Erbringung der 
zusätzlichen wissenschaftlichen oder künstlerischen Leis-
tung gemäß § 100 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a). Über 
die Feststellung der Erbringung der zusätzlichen wissen-
schaftlichen oder künstlerischen Leistungen gemäß § 100 
Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a) entscheidet der Fachbe-
reichsrat. Das Nähere regeln die Hochschulen durch Sat-
zung.

(5) Die Hochschulen gestalten befristete Stellen für Hoch-
schuldozenten und Hochschuldozentinnen gemäß § 108 Ab-
satz 4 so aus, dass bei der Besetzung dieser Stelle ein unbe-
fristetes Beschäftigungsverhältnis als Hochschuldozent oder 
Hochschuldozentin unter der Voraussetzung zugesagt wird, 
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Zu Zwecken einer Qualifizierung oder im Rahmen einer aus 
Mitteln Dritter finanzierten Beschäftigung können wissenschaft-
lichen und künstlerischen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 
nach § 2 des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes vom 12. April 
2007 (BGBl. I S. 506), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 25. Mai 2020 (BGBl. I S. 1073) geändert worden ist, in der 
jeweils geltenden Fassung, befristet beschäftigt werden. Wis-
senschaftlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auf Qualifi-
kationsstellen ist mindestens die Hälfte ihrer Arbeitszeit für 
selbstständige Forschung, zur eigenen Weiterbildung oder Pro-
motion zur Verfügung zu stellen. In den medizinischen Fachbe-
reichen kann eine Tätigkeit in der Krankenversorgung teilweise 
auf diese Zeit angerechnet werden. Anderen wissenschaftlichen 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ist nach Maßgabe ihres 
Dienstverhältnisses mindestens ein Viertel ihrer Arbeitszeit für 
die eigene wissenschaftliche Arbeit zur Verfügung zu stellen. 
Das Qualifikationsziel soll im Arbeitsvertrag benannt werden.

(5) Einstellungsvoraussetzung für wissenschaftliche Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen ist neben den allgemeinen dienst-
rechtlichen Voraussetzungen mindestens ein abgeschlossenes 
Hochschulstudium.

(6) Mit einem wissenschaftlichen Mitarbeiter oder einer wis-
senschaftlichen Mitarbeiterin auf einer Qualifikationsstelle kann 
vereinbart werden, dass im Anschluss an das befristete Beschäf-
tigungsverhältnis der Abschluss eines unbefristeten Beschäfti-
gungsverhältnisses erfolgen wird (Anschlusszusage), wenn die 
bei der Anschlusszusage festgelegten wissenschaftlichen Leis-
tungen erbracht wurden und die sonstigen Einstellungsvoraus-
setzungen vorliegen. Sofern der wissenschaftliche Mitarbeiter 
oder die wissenschaftliche Mitarbeiterin bereits promoviert ist 
und es sich bei dem im Arbeitsvertrag genannten Qualifikations-
ziel um eine Habilitation, ein Habilitationsäquivalent, den Er-
werb von Lehrerfahrung und Lehrbefähigung oder um sonstige 
Leistungen zum Erwerb der Berufungsfähigkeit gemäß § 100 
handelt, ist eine Anschlusszusage zu vereinbaren.

(7) Die voranstehenden Absätze gelten, soweit nicht aus-
drücklich erwähnt, für künstlerische Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen entsprechend. Abweichend von Absatz 5 kann das abge-
schlossene Hochschulstudium je nach den fachlichen Anforde-
rungen durch eine mindestens dreijährige erfolgreiche 
künstlerische Berufstätigkeit ersetzt werden.“

 106. § 110a wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 2 wird das Wort „Fachhochschulen“ durch die 

Wörter „Hochschulen für angewandte Wissenschaften“ er-
setzt und dem Absatz folgender Satz angefügt:
„Wissenschaftliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit 
Aufgabenschwerpunkt in der Lehre sollen über eine abge-
schlossene Promotion und mehrjährige Lehrerfahrung ver-
fügen.“

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
„(3) Wissenschaftliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

mit Aufgabenschwerpunkt in der Lehre werden unbefristet 
im Angestelltenverhältnis beschäftigt; soweit die Beschäfti-
gung zur Vertretung eines wissenschaftlichen Mitarbeiters 
oder einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin mit Aufgaben-
schwerpunkt in der Lehre erfolgt, ist auf der Grundlage der 
Bestimmungen des Teilzeit- und Befristungsgesetzes auch 
eine befristete Beschäftigung zulässig.“

 107. In § 113 wird die Überschrift wie folgt gefasst:

„§ 113 
Gastprofessoren und Gastprofessorinnen, 

Gastdozenten und Gastdozentinnen“
 108. In § 114 Nummer 4 wird das Wort „Hilfskräften“ durch das Wort 

„Beschäftigten“ ersetzt.
 109. § 115 wird wie folgt gefasst:

dass die zusätzliche wissenschaftliche oder künstlerische 
Leistung gemäß § 100 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a) 
während der befristeten Anstellung gemäß § 108 Absatz 3 
erfüllt wird (Tenure-Track).

(6) Die Entscheidung, ob ein befristet beschäftigter Hoch-
schuldozent oder eine befristet beschäftigte Hochschuldo-
zentin die zusätzliche wissenschaftliche oder künstlerische 
Leistung gemäß § 100 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a) er-
bracht hat, trifft der Fachbereichsrat, an Hochschulen ohne 
Fachbereiche der Akademische Senat, unter Berücksichti-
gung von Gutachten, davon mindestens zwei externe Gut-
achten, im sechsten Jahr der Beschäftigung als Hochschul-
dozent oder Hochschuldozentin. Die Gutachter und Gutach-
terinnen werden vom Fachbereichsrat bestimmt. Die 
Entscheidung nach Satz 1 erfolgt anhand klar definierter 
Kriterien, die bereits bei der Einstellung festzulegen sind. 
Das Verfahren soll dem Hochschuldozenten oder der Hoch-
schuldozentin auch Orientierung über den Leistungsstand in 
Lehre, Forschung oder Kunst geben. Das Nähere regeln die 
Hochschulen durch Satzung.

(7) Weitere Verfahrensgrundsätze, die die Ausschreibung, 
Einstellung, Leistungsbewertung und Bewährung von be-
fristet beschäftigten Hochschuldozenten und Hochschuldo-
zentinnen sowie die Qualitätssicherung umfassen, werden in 
einem übergreifenden Qualitätskonzept der Hochschule 
festgelegt, das der Akademische Senat beschließt. Das Qua-
litätskonzept legt auch die erforderliche Beteiligung einer 
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten an den einzelnen 
Verfahrensschritten fest. Das Qualitätskonzept bedarf der 
Zustimmung der für Hochschulen zuständigen Senatsver-
waltung.“

 105. § 110 wird wie folgt gefasst:

„§ 110 
Wissenschaftliche und künstlerische  

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
(1) Wissenschaftliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind 

die den Fachbereichen, den wissenschaftlichen Einrichtungen 
oder den Betriebseinheiten zugeordneten Angestellten sowie 
Beamten und Beamtinnen, denen wissenschaftliche Dienstleis-
tungen oder Aufgaben nach Maßgabe ihres Dienstverhältnisses 
obliegen.

(2) Für wissenschaftliche oder künstlerische Dienstleistungen 
auf Dauer sowie für entsprechend qualifizierte Aufgaben im 
Wissenschaftsmanagement und im sonstigen Hochschulbetrieb 
(Funktionsstellen) werden wissenschaftliche oder künstlerische 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen als Angestellte oder in begrün-
deten Ausnahmefällen als Beamter oder Beamtin in der Lauf-
bahn des Akademischen Rats oder der Akademischen Rätin be-
schäftigt. Näheres über Stellung und Laufbahn regelt die für 
Hochschulen zuständige Senatsverwaltung nach Anhörung der 
Hochschulen im Einvernehmen mit der für grundsätzliche all-
gemeine beamtenrechtliche Angelegenheiten zuständigen Se-
natsverwaltung durch Rechtsverordnung.

(3) Zu den wissenschaftlichen Dienstleistungen gehören auch 
die Aufgaben, den Studierenden selbstständig Fachwissen und 
praktische Fertigkeiten zu vermitteln und sie in der Anwendung 
wissenschaftlicher Methoden eigenverantwortlich zu unterwei-
sen, soweit dies zur Gewährleistung des erforderlichen Lehrange-
bots notwendig ist, sowie die Wahrnehmung besonderer Bera-
tungsfunktionen. Wissenschaftlichen Mitarbeitern und Mitarbei-
terinnen kann die selbständige Wahrnehmung von Aufgaben in 
Forschung und Lehre sowie in ihren weiteren Aufgabenbereichen 
übertragen werden. Im Bereich der Medizin gehören zu den wis-
senschaftlichen Dienstleistungen auch Tätigkeiten in der Kran-
kenversorgung.

(4) Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen die keine Funktionsstellen gemäß § 110 Absatz 2 sind, 
sollen in der Regel als Qualifikationsstellen ausgestaltet werden. 
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„§ 115 
Unfallfürsorge

Erleiden Personen gemäß § 114 Nummer 1 bis 3 in Ausübung 
ihrer Tätigkeit an der Hochschule, soweit sie nicht kraft Geset-
zes versichert sind, einen Unfall im Sinne von § 31 des Landes-
beamtenversorgungsgesetzes vom 21. Juni 2011 (GVBl. S. 266), 
das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 9. Februar 2021 
(GVBl. S. 146) geändert worden ist, so erhalten sie Unfallfür-
sorgeleistungen in entsprechender Anwendung der §§ 33 bis 35 
des Landesbeamtenversorgungsgesetzes, soweit sie keinen an-
deren Anspruch auf entsprechende Leistungen haben. Auch 
kann ihnen von der obersten Dienstbehörde im Einvernehmen 
mit der für das Beamtenversorgungsrecht zuständigen Senats-
verwaltung ein nach billigem Ermessen festzusetzender Unter-
haltsbeitrag bewilligt werden; entsprechendes gilt für die Hin-
terbliebenen.“

 110. In § 116 Absatz 2 werden die Wörter „Leiter oder der Leiterin 
der Hochschule“ durch das Wort „Präsidium“ ersetzt.

 111. § 117 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 2 zweiter Halbsatz werden die Wörter „der 

Leiter oder die Leiterin der Hochschule“ durch die Wörter 
„das Präsidium“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa)  Nach Nummer 1 wird folgende Nummer 2 einge-
fügt:

„2.   mit Erreichen der für die Beamtinnen und 
Beamten des Landes Berlin geltenden gesetzli-
chen Altersgrenze, soweit das Präsidium keine 
abweichende Regelung trifft,“

bbb)  Die bisherigen Nummern 2 bis 4 werden die Num-
mern 3 bis 5.

bb) In Satz 2 werden die Wörter „Nummer 2 bis 4“ durch die 
Wörter „Nummer 3 bis 5“ ersetzt.

 112. In § 118 wird die Überschrift wie folgt gefasst:

„§ 118 
Privatdozenten und Privatdozentinnen“

 113. § 119 wird wie folgt gefasst:

„§ 119 
Außerplanmäßige Professoren und Professorinnen

Das Präsidium kann auf Vorschlag des Fachbereichs mit Zu-
stimmung der für Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung 
Privatdozenten und Privatdozentinnen ihrer Hochschule, die 
mindestens vier Jahre habilitiert sind sowie hervorragende Leis-
tungen in Forschung und Lehre erbracht haben, die Würde eines 
außerplanmäßigen Professors oder einer außerplanmäßigen Pro-
fessorin verleihen. Satz 1 gilt für frühere Juniorprofessoren und 
Juniorprofessorinnen der Hochschule, die sich in ihrem Amt be-
währt haben, entsprechend. Mit der Verleihung ist die Befugnis 
zur Führung der akademischen Bezeichnung „Professor“ oder 
„Professorin“ verbunden. § 103 Absatz 2 und § 117 gelten ent-
sprechend.“

 114. § 120 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Den Lehrbeauftragten obliegt es, selbständig
1. die wissenschaftliche und künstlerische Lehrtätigkeit 

durch eine praktische Ausbildung zu ergänzen oder
2. Lehraufgaben wahrzunehmen, die aus fachlichen oder 

tatsächlichen Gründen im Einzelfall nicht von den 
Hochschullehrern und Hochschullehrerinnen wahrge-
nommen werden können.

Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen können an ihrer 
Hochschule Lehraufträge nur zur Wahrnehmung von Wei-
terbildungsaufgaben und unter der Voraussetzung erhalten, 

dass die bestehende Lehrverpflichtung und die übrigen 
Dienstaufgaben erfüllt werden.“

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 2 werden die Wörter „Leiter oder der Leiterin 

der Hochschule“ durch das Wort „Präsidium“ ersetzt.
bb) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:

„Das Präsidium kann die Befugnis zur Erteilung von 
Lehraufträgen auf andere Dienstkräfte der Hochschule 
übertragen.“

 115. § 121 wird wie folgt geändert:
a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 121 
Studentische Beschäftigte“

b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Studierende können als Studentische Beschäftigte an 

ihrer oder einer anderen Hochschule beschäftigt werden. 
Die Einstellungsvoraussetzungen werden von der Hoch-
schule geregelt. Bei der Besetzung von Stellen für studenti-
sche Beschäftigte soll Chancengleichheit zwischen den Ge-
schlechtern hergestellt werden.“

c) In Absatz 2 Satz 1 und 2 wird jeweils das Wort „Hilfskräfte“ 
durch das Wort „Beschäftigte“ ersetzt.

d) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 3 wird das Wort „Hilfskräfte“ durch das Wort 

„Beschäftigte“ ersetzt.
bb) In Satz 4 werden nach dem Wort „ausnahmsweise“ die 

Wörter „und zeitlich befristet“ eingefügt.
e) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Die Beschäftigungsverhältnisse für studentische Be-
schäftigte werden durch das Präsidium begründet.“

 116. § 122 wird wie folgt gefasst:

„§ 122 
Laufbahnstudiengänge

(1) Interne Studiengänge sind solche Studiengänge, in denen 
Studierende nach beamtenrechtlichen Vorschriften zum Studium 
zugelassen und für ihre Laufbahnen in Ausbildungsgängen aus-
gebildet werden, die ausschließlich auf den öffentlichen Dienst 
ausgerichtet sind. Diese Aufgabe ist den ausbildenden Hoch-
schulen als staatliche Angelegenheit übertragen. Dasselbe gilt 
auch für die Ausbildung von Beamten und Beamtinnen in Lauf-
bahnen des Bundes und anderer Bundesländer.

(2) Die internen Studiengänge sind nach Ausbildungs- und 
Prüfungsordnungen nach § 29 Absatz 2 des Laufbahngesetzes 
oder entsprechenden bundesrechtlichen Vorschriften oder Vor-
schriften anderer Bundesländer durchzuführen und abzuschlie-
ßen. Auf die Zulassung von Bewerbern und Bewerberinnen zu 
den internen Studiengängen findet § 11 entsprechend Anwen-
dung; § 22 Absatz 3 und § 30 Absatz 4 Satz 2 und 3 können in 
diesen Studiengängen eingeschränkt werden; § 2 Absatz 6 Satz 2 
findet auf diese Studiengänge keine Anwendung.

(3) Die Rechts- und Fachaufsicht für interne Studiengänge 
nimmt abweichend von § 89 Absatz 1 und 2 die für Hochschulen 
zuständige Senatsverwaltung im Einvernehmen mit der jeweils 
zuständigen Laufbahnordnungsbehörde in Berlin wahr, wobei 
zwischen dieser und der fachlich zuständigen Senatsverwaltung 
bei einem eingerichteten Laufbahnzweig das Einvernehmen 
herzustellen ist.

(4) Studien- und Prüfungsordnungen für interne Studiengänge 
sowie für andere Studiengänge, die eine Laufbahnbefähigung 
vermitteln, bedürfen der Bestätigung der jeweils zuständigen 
Laufbahnordnungsbehörde, wobei zwischen dieser und der 
fachlich zuständigen Senatsverwaltung bei einem eingerichteten 
Laufbahnzweig das Einvernehmen herzustellen ist. Soweit die 
Rahmenstudien- und -prüfungsordnung Regelungen enthält, die 
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Hochschulgrade zu verleihen. Sie darf entsprechend ihrer 
staatlichen Anerkennung die Bezeichnung „Universität“, 
„Hochschule für angewandte Wissenschaften“, „Kunsthoch-
schule“ oder „Hochschule“ allein oder in einer Wortverbin-
dung oder eine entsprechende fremdsprachliche Bezeich-
nung führen; eine als Hochschule für angewandte Wissen-
schaften anerkannte Hochschule kann auch die Bezeichnung 
„Fachhochschule“ führen. Staatlich anerkannte Hochschu-
len weisen im Rechts- und Geschäftsverkehr auf die be-
stehende staatliche Anerkennung nach dem Recht des Lan-
des Berlin hin. Abschlüsse staatlich anerkannter Hochschu-
len sind denen gleichwertig, die an staatlichen Hochschulen 
verliehen werden. Die Anerkennung begründet keinen An-
spruch auf einen Zuschuss des Landes Berlin.“

d) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:
„(5) Die Einrichtung weiterer Studiengänge, die Ände-

rung oder Aufhebung von Studiengängen und die Einrich-
tung oder Schließung von Zweigstellen bedürfen der Geneh-
migung der für Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung. 
Studiengänge, für die eine berufsrechtliche Anerkennung 
vorgesehen ist, bedürfen vor ihrer Genehmigung einer An-
erkennung durch die für den jeweiligen Beruf zuständige 
Behörde. Dabei ist jeweils zu prüfen, ob die Voraussetzun-
gen nach Absatz 2 vorliegen.“

e) Absatz 6 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 6 wird die Angabe „§ 102b Absatz 4“ durch die 

Angabe „§ 102b Absatz 5“ ersetzt.
bb) Folgender Satz wird angefügt:

„§ 101 Absatz 9, § 113 Absatz 1 und die §§ 116 bis 119 
finden keine Anwendung.“

f) Die Absätze 7 und 8 werden durch die folgenden Absätze 7 
bis 9 ersetzt:

„(7) Die Höhe der Regellehrverpflichtung des wissen-
schaftlichen und künstlerischen Personals darf diejenige des 
Personals staatlicher Hochschulen des Landes Berlin nicht 
überschreiten.

(8) Die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung 
kann einer als Universität staatlich anerkannten Hochschule 
nach Maßgabe ihrer Fortentwicklung auf Antrag das Recht 
zur Promotion verleihen, soweit an ihr für das betreffende 
Fachgebiet ein Studiengang geführt wird, der die Befähi-
gung zur vertieften wissenschaftlichen Arbeit vermittelt, das 
Fach an der Hochschule in der Forschung ausreichend breit 
vertreten ist und die strukturellen Voraussetzungen für ein 
den anerkannten Qualitätsstandards entsprechendes Promo-
tionsverfahren gewährleistet sind. Die für Hochschulen zu-
ständige Senatsverwaltung kann vor der Entscheidung nach 
Satz 1 die gutachtliche Stellungnahme einer sachverständi-
gen Institution einholen, in der das mit dem Antrag verfolgte 
Vorhaben im Hinblick auf das wissenschaftliche Profil der 
Hochschule und ihres wissenschaftlichen Personals sowie 
auf die Wahrung anerkannter Qualitätsstandards in Bezug 
auf Verfahren und Strukturen bewertet wird (Promotions-
rechtsverfahren). Das Nähere zu den Kriterien und zum Ver-
fahren regelt die für Hochschulen zuständige Senatsverwal-
tung in einer Rechtsverordnung. Die Verleihung des Promo-
tionsrechts ist mit Auflagen zu versehen, die die beständige 
Qualität des Promotionsverfahrens sichern sollen, und auf 
mindestens fünf, jedoch nicht mehr als zehn Jahre zu befris-
ten. Sie kann mit weiteren Auflagen versehen werden.

(9) Für staatlich anerkannte Hochschulen gelten die §§ 3 
Absätze 1 bis 3, 8a, 10 und 11 sowie die Vorschriften des 
Dritten Abschnitts mit Ausnahme der §§ 22 Absatz 2 Num-
mer 3 und 7 sowie Absätze 3 bis 5, 26, 28 und 29 entspre-
chend. Studien- und Prüfungsordnungen müssen auch den 
Anforderungen des § 31 entsprechen. § 101 Absatz 8 gilt 
entsprechend. Ordnungen nach Satz 3, Grundordnungen so-
wie Studien-, Prüfungs-, Zugangs- und Promotionsordnun-

Studiengänge nach Satz 1 betreffen, erfolgt die Bestätigung der 
für Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung nach § 90 Ab-
satz 1 im Einvernehmen mit der jeweils zuständigen Laufbahn-
ordnungsbehörde, wobei zwischen dieser und der fachlich zu-
ständigen Senatsverwaltung bei einem eingerichteten Laufbahn-
zweig das Einvernehmen herzustellen ist. Die Bestätigung 
erstreckt sich jeweils auf die Recht- und Zweckmäßigkeit. Be-
amtenrechtliche Vorschriften bleiben unberührt.

(5) An den Sitzungen der Gremien der Fachbereiche, die in-
terne Studiengänge anbieten, können Vertreter oder Vertreterin-
nen der jeweils zuständigen Laufbahnordnungsbehörde und bei 
einem eingerichteten Laufbahnzweig auch der fachlich zustän-
digen Senatsverwaltung mit Rederecht zu den Angelegenheiten 
der internen Studiengänge teilnehmen. Sie sind zu jeder Sitzung 
unter Angabe der Tagesordnung einzuladen.

(6) Über die Berufung von Professoren und Professorinnen 
auf Stellen, deren Funktionsbeschreibung ausschließlich oder 
überwiegend Lehrveranstaltungen in internen Studiengängen 
vorsieht, ist im Einvernehmen mit der jeweils zuständigen Lauf-
bahnordnungsbehörde in Berlin zu entscheiden, wobei zwischen 
dieser und der fachlich zuständigen Senatsverwaltung bei einem 
eingerichteten Laufbahnzweig das Einvernehmen herzustellen 
ist.

(7) Die Lehraufträge für die internen Studiengänge werden im 
Einvernehmen mit der jeweils zuständigen Laufbahnordnungs-
behörde erteilt. 

(8) Die jeweils zuständige Laufbahnordnungsbehörde kann 
im Einvernehmen mit der für Hochschulen zuständigen Senats-
verwaltung den Hochschulen, an denen Fachbereiche mit inter-
nen Studiengängen bestehen, die Durchführung besonderer Aus- 
und Fortbildungsmaßnahmen als staatliche Angelegenheit über-
tragen. Absatz 3 gilt entsprechend.“

 117. § 123 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 Nummer 2 werden die Wörter „§ 4 Absatz 1 
und 2“ durch die Wörter „§ 4 Absatz 1 bis 3“ ersetzt.

bb) In Satz 2 Nummer 2 Buchstabe c werden die Wörter 
„Studenten und Studentinnen“ durch das Wort „Studie-
renden“ ersetzt.

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
„(3) Die staatliche Anerkennung der Hochschule ist zu be-

fristen und für bestimmte Studiengänge zu erteilen. Sie kann 
mit Auflagen versehen werden, die der Erfüllung der Vor-
aussetzungen von Absatz 2 dienen. Sie ist mit Auflagen zu 
versehen, die die beständige Qualität der Hochschule und 
der Studiengänge sicherstellen. Die für Hochschulen zustän-
dige Senatsverwaltung kann vor der Entscheidung über die 
staatliche Anerkennung die gutachterliche Stellungnahme 
einer sachverständigen Institution einholen, in der das ein-
gereichte Konzept im Hinblick auf die hochschulische Qua-
lität von Lehre, Studium, Forschung oder Kunstausübung, 
auf zu gewährleistende Maßgaben für die Sicherung der 
Wissenschaftsfreiheit, auf hochschulförmige Verfahren und 
Strukturen sowie auf eine angemessene personelle, sächli-
che und finanzielle Ausstattung bewertet wird (Konzeptprü-
fung). Die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung 
kann darüber hinaus in regelmäßigen Abständen die gutach-
terliche Stellungnahme einer Akkreditierungseinrichtung 
einholen, mit der das Vorliegen der Anforderungen des Sat-
zes 4 überprüft wird (institutionelle Akkreditierung). Das 
Nähere zu den Kriterien und zum Verfahren regelt die für 
Hochschulen zuständige Senatsverwaltung in einer Rechts-
verordnung.“

c) In Absatz 4 wird wie folgt gefasst:
„(4) Nach Maßgabe der staatlichen Anerkennung erhält 

die Hochschule das Recht, Hochschulstudiengänge durch-
zuführen sowie Hochschulprüfungen abzunehmen und 
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gen staatlich anerkannter Hochschulen bedürfen der Geneh-
migung der für Hochschulen zuständigen Senatsverwal-
tung.“

g) Die bisherigen Absätze 9 und 10 werden die Absätze 10 und 
11.

h) Absatz 11 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden die Wörter „Absätze 4 bis 7“ durch die 

Wörter „Absätze 4 bis 8“ ersetzt.
bb) In Satz 2 werden die Wörter „Absatz 8 Satz 1“ durch die 

Wörter „Absatz 9 Satz 1“ ersetzt.
cc) In Satz 3 werden die Wörter „Absatz 8 Satz 2“ durch die 

Wörter „Absatz 9 Satz 2“ ersetzt.
dd) In Satz 4 wird die Angabe „Absatz 9“ durch die Angabe 

„Absatz 10“ ersetzt.
 118. § 123a Absatz 2 wird wie folgt geändert:

d) In Satz 1 werden die Wörter „§ 123 Absatz 3 Satz 2“ durch 
die Wörter „§ 123 Absatz 3 Satz 2 und 3“ ersetzt. 

e) In Satz 2 werden die Wörter „Studenten und Studentinnen“ 
durch das Wort „Studierenden“ ersetzt.

 119. § 124 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „Fachhochschule“ durch die 
Wörter „Hochschule für angewandte Wissenschaften 
(Fachhochschule)“ ersetzt.

bb) Satz 3 wird wie folgt gefasst:
„§ 123 Absatz 2 Satz 1, Absatz 4 Satz 1, 2 und 4 und 
Absatz 6 Satz 1 bis 6 finden auf die Evangelische Hoch-
schule Berlin entsprechende Anwendung; die §§ 116 bis 
119 finden keine Anwendung.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 wird das Wort „Fachhochschule“ durch die 

Wörter „Hochschule für angewandte Wissenschaften 
(Fachhochschule)“ ersetzt.

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„§ 123 Absatz 2 Satz 1, Absatz 4 Satz 1, 2 und 4 und 
Absatz 6 Satz 1 bis 6 finden auf die Katholische Hoch-
schule für Sozialwesen Berlin entsprechende Anwen-
dung; die §§ 116 bis 119 finden keine Anwendung.“

c) In Absatz 4 Satz 4 wird die Angabe „§ 4 Absatz 7“ durch die 
Angabe „§ 5b Absatz 5“ ersetzt.

 120. § 124a wird wie folgt gefasst:

„§ 124a 
Sonstige Einrichtungen

(1) Niederlassungen von staatlichen Hochschulen, Hochschu-
len in staatlicher Trägerschaft oder staatlich anerkannten Hoch-
schulen aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 
dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland 
oder aus anderen Ländern der Bundesrepublik Deutschland dür-
fen betrieben werden, wenn 
1. die Niederlassung ausschließlich ihre im Herkunftsstaat an-

erkannten oder genehmigten Studiengänge anbietet,
2. die Hochschule durch die Niederlassung ausschließlich ihre 

im Herkunftsstaat anerkannten und dort rechtmäßig verlie-
henen Hochschulgrade verleiht,

3. die durch die Niederlassung tätige Hochschule nach dem 
Recht des Herkunftsstaates zur Verleihung der Hochschul-
grade auch dann berechtigt ist, wenn die dieser Verleihung 
zugrunde liegende Ausbildung an der Niederlassung erfolgt, 
und

4. die Qualitätskontrolle durch den Herkunftsstaat gewährleis-
tet ist.

Die Einrichtung der Niederlassung ist der für Hochschulen zu-
ständigen Senatsverwaltung mindestens sechs Monate vor Auf-

nahme des Studienbetriebs anzuzeigen. Mit der Anzeige sind die 
Voraussetzungen des Satzes 1 nachzuweisen; ansonsten ist die 
Einrichtung und Durchführung der Studiengänge unzulässig. Ist 
nach dem Recht des Herkunftsstaates eine staatliche Anerken-
nung oder ein gleichwertiger staatlicher Akt erforderlich, sind 
der Wegfall der staatlichen Anerkennung oder dieses Aktes und 
Änderungen im Umfang der staatlichen Anerkennung oder die-
ses Aktes durch den Herkunftsstaat unverzüglich anzuzeigen. 
Niederlassungen nach Satz 1 sind verpflichtet, im Geschäftsver-
kehr neben ihrem Namen und ihrer Rechtsform auch stets den 
Namen, die Rechtsform und das Sitzland der gradverleihenden 
Hochschule zu nennen.

(2) Bildungseinrichtungen können auf der Grundlage einer 
Kooperation mit einer staatlichen Hochschule, einer Hochschule 
in staatlicher Trägerschaft oder einer staatlich anerkannten 
Hochschule aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordir-
land oder aus anderen Ländern der Bundesrepublik Deutschland 
auf einen Abschluss oder auf die Verleihung einer Hochschul-
qualifikation einer solchen Hochschule vorbereiten (Franchi-
sing), wenn
1. von der Bildungseinrichtung nur Bewerber oder Bewerbe-

rinnen aufgenommen werden, die die Voraussetzungen für 
den Zugang zum Studium an der Kooperationshochschule 
erfüllen,

2. unter der Verantwortung und Kontrolle der Kooperations-
hochschule die Qualität und Gleichwertigkeit des Studien-
angebotes gesichert ist, die Prüfungen unter deren Verant-
wortung und Kontrolle durchgeführt werden und die Koope-
rationshochschule ihre im Herkunftsstaat anerkannten oder 
zulässigen Hochschulgrade verleiht und

3. die Kooperationshochschule nach dem Recht des Herkunfts-
staates auf der Grundlage der Kooperationsvereinbarung zur 
Verleihung der Hochschulgrade auch dann berechtigt ist, 
wenn die diese Verleihung vorbereitende Ausbildung an 
einer Bildungseinrichtung im Land Berlin erfolgt.

Die erforderlichen Nachweise sind der für Hochschulen zustän-
digen Senatsverwaltung mindestens sechs Monate vor Aufnah-
me des Betriebs einzureichen. Dem Antrag ist eine Garantie-
erklärung der Kooperationshochschule beizufügen, nach der die 
Voraussetzungen des Satzes 1 vorliegen. Der Betrieb der Bil-
dungseinrichtung darf erst aufgenommen werden, wenn die Vo-
raussetzungen der Sätze 1 und 2 durch die für Hochschulen zu-
ständige Senatsverwaltung festgestellt worden sind. Werden 
Studiengänge von Hochschulen nach Satz 1 in Kooperation mit 
einer Bildungseinrichtung durchgeführt, die selbst nicht Hoch-
schule ist, ist von den für die Einrichtung handelnden Personen 
im geschäftlichen Verkehr bei allen im Zusammenhang mit die-
sen Studiengängen stehenden Handlungen darauf hinzuweisen, 
dass die Studiengänge nicht von der Bildungseinrichtung ange-
boten werden.“

 121. § 125 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 1 werden nach dem Wort „ „Hochschule“,“ 
die Wörter „ „Hochschule für angewandte Wissenschaf-
ten“,“ eingefügt und die Wörter „die diesen zum Ver-
wechseln ähnlich ist“ durch die Wörter „die die Gefahr 
einer Verwechslung mit einer der vorgenannten Be-
zeichnungen begründet“ ersetzt.

bb) Nummer 7 wird wie folgt gefasst:
„7.   entgegen §124a Absatz 1 eine Niederlassung einer 

ausländischen Hochschule oder einer Hochschule 
aus einem anderen Bundesland errichtet oder be-
treibt, oder es unterlässt, die nach § 124a Absatz 1 
Satz 5 erforderlichen Angaben zu machen,“

cc) Nummer 8 wird wie folgt gefasst: 
„8.   entgegen § 124a Absatz 2 ohne die erforderliche 

Feststellung eine Vorbereitung anbietet oder in 
sonstiger Weise den Betrieb aufnimmt.“
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anzupassen. Den genannten Bestimmungen entgegenstehen-
de Regelungen der Grundordnungen und sonstigen Satzun-
gen treten nach den in Satz 1 jeweils bestimmten Zeitpunk-
ten außer Kraft.

2. Soweit die Hochschulen auf der Grundlage des § 7a in der 
bis zum Inkrafttreten des in Absatz 1 Satz 1 genannten Ge-
setzes geltenden Fassung in ihren Grundordnungen abwei-
chende Regelungen getroffen haben, gelten diese fort; dies 
gilt nicht, soweit Abweichungen von § 67 erfolgt sind.

(2) Für die mit dem in Absatz 1 Satz 1 genannten Gesetz er-
folgten Neuregelungen zu Organen, Gremien, Ämtern und 
Amtszeiten gelten folgende Bestimmungen:
1. Regelungen zu Organen, Gremien, Ämtern und Amtszeiten 

gelten erstmals für die auf das Inkrafttreten des in Absatz 1 
Satz 1 genannten Gesetzes folgende Amtszeit oder Wahlpe-
riode, frühestens aber ab dem Sommersemester 2023. Ab-
satz 1 Nummer 2 bleibt unberührt.

2. Soweit auf Grund von Absatz 1 Nummer 2 Bestimmungen 
in Grundordnungen zu Organen, Gremien, Ämtern und 
Amtszeiten angepasst werden müssen oder aus anderen 
Gründen außer Kraft treten, finden die auf Grund des In-
krafttretens des in Absatz 1 Satz 1 genannten Gesetzes gel-
tenden Bestimmungen erstmals für die darauf folgende 
Amtszeit oder Wahlperiode Anwendung, es sei denn, die für 
Hochschulen zuständige Senatsverwaltung entscheidet nach 
Anhörung der Hochschule, dass die bisherigen Bestimmun-
gen der Grundordnung für die betreffende Amtszeit oder 
Wahlperiode noch anwendbar bleiben.

3. Personen, die sich im Zeitpunkt des Inkrafttretens des in Ab-
satz 1 Satz 1 genannten Gesetzes in einem Beamtenverhält-
nis auf Lebenszeit befinden und ein Amt ausüben, für das 
zukünftig ein Beamtenverhältnis auf Zeit oder ein anderes 
Rechtsverhältnis vorgesehen ist, üben ihr Amt weiter im Be-
amtenverhältnis auf Lebenszeit aus.

4. Soweit eine von den Bestimmungen des in Absatz 1 Satz 1 
genannten Gesetzes nach § 7a abweichende Grundordnung 
oder sonstige Satzung einer Hochschule, die kein Kurato-
rium vorsieht, fortgilt, ist im Hinblick auf das nach § 7a in 
der Fassung des in Absatz 1 Satz 1 genannten Gesetzes vor-
gesehene Verfahren das nach der Grundordnung oder sonsti-
gen Satzung anstelle des Kuratoriums zuständige Organ zu-
ständig; ist ein solches Organ nicht vorgesehen, entfällt die 
Beteiligung des Kuratoriums.

5. Soweit das in Absatz 1 Satz 1 genannte Gesetz Aufgaben 
und Zuständigkeiten regelt, für die in fortgeltenden Grund-
ordnungen andere Organe vorgesehen sind, ist das in der 
Grundordnung vorgesehene Organ zuständig, das hinsicht-
lich der Aufgabenstellung dem vorgesehenen Organ ent-
spricht.

6. Bis zum 31. Dezember 2021 findet § 67 in der bis zum In-
krafttreten des in Absatz 1 Satz 1 genannten Gesetzes gel-
tenden Fassung Anwendung; gleiches gilt für Satzungsrecht 
der Hochschulen, das auf der Grundlage des § 7a im Hin-
blick auf § 67 erlassen wurde. Soweit in nach Absatz 1 
Nummer 2 weitergeltendem Satzungsrecht für die in § 67 
Absatz 2 genannten Leitungsfunktionen andere Bezeichnun-
gen, wie Rektor oder Rektorin, Prorektor oder Prorektorin 
verwendet werden, findet § 67 entsprechende Anwendung.

(3) Für im Zeitpunkt des Inkrafttretens des in Absatz 1 Satz 1 
genannten Gesetzes bereits begonnene Verwaltungsverfahren 
einschließlich Berufungsverfahren gelten die vor diesem Zeit-
punkt geltenden Bestimmungen fort. Dies gilt auch für be-
stehende Dienstverhältnisse nach § 102 Absatz 2 oder § 102b.

(4) Soweit auf Grund des in Absatz 1 Satz 1 genannten Geset-
zes der Name einer staatlichen Hochschule geändert wird, wird 
die Namensänderung zum 1. Oktober 2021 wirksam.

(5) Für Anträge auf staatliche Anerkennung als Hochschule 
nach § 123, die vor dem Inkrafttreten des in Absatz 1 Satz 1 be-

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung 

soll die Unterlassung der in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 5, 
7 und 8 genannten Handlungen anordnen. Sie soll ferner die 
von den Bestimmungen der §§ 34, 34a, 35 dieses Gesetzes 
sowie § 6 des Gesetzes zur Eingliederung der Berufsakade-
mie Berlin in die Fachhochschule für Wirtschaft Berlin vom 
2. Oktober 2003 (GVBl. S. 490), das zuletzt durch Artikel V 
des Gesetzes vom 20. Mai 2011 (GVBl. S. 194) geändert 
worden ist, abweichende Führung von Hochschulgraden, 
Hochschultiteln und Hochschultätigkeitsbezeichnungen 
untersagen.“

 122. § 126 Absatz 5 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 3 werden die Wörter „Studenten und Studentinnen“ 

durch das Wort „Studierende“ ersetzt.
b) In Satz 4 zweiter Halbsatz werden die Wörter „Studenten 

und Studentinnen“ durch das Wort „Studierenden“ ersetzt.
 123. Die §§ 126b bis 126d werden wie folgt gefasst:

„§ 126b 
Regelung für Prüfungen auf Grund 

der COVID-19-Pandemie
(1) Prüfungen, die im Sommersemester 2020, im Winterse-

mester 2020/2021, im Sommersemester 2021 oder im Winter-
semester 2021/2022 abgelegt und nichtbestanden werden, gelten 
als nicht unternommen.

(2) Die Bearbeitungsfristen für im Sommersemester 2021 
oder im Wintersemester 2021/2022 abzugebende Haus- und Ab-
schlussarbeiten sind unter Berücksichtigung der pandemischen 
Lage angemessen zu verlängern, soweit gesetzlich nicht etwas 
anderes bestimmt ist.

§ 126c 
Verlängerung von Dienstverhältnissen auf Grund 

der COVID-19-Pandemie
Dienstverhältnisse von Juniorprofessoren und Juniorprofes-

sorinnen und von Professoren und Professorinnen im Beamten-
verhältnis auf Zeit gemäß § 102 Absatz 2 können auf Antrag um 
den Zeitraum, den sie zwischen dem 1. März 2020 und dem 
Ende des Sommersemesters 2021 Wintersemesters 2021/2022 
bestanden haben, längstens aber um zwölf Monate verlängert 
werden; dies gilt entsprechend, soweit die Beschäftigung auf der 
Grundlage eines befristeten Angestelltenverhältnisses erfolgt. 
§ 95 bleibt unberührt.

§ 126d 
Regelung für Promotionen auf Grund 

der COVID-19-Pandemie
Soweit es für die Dauer oder die Durchführung der Promotion 

auf Bearbeitungsfristen ankommt, werden das Sommersemester 
2020, das Wintersemester 2020/2021, das Sommersemester 
2021 und das Wintersemester 2021/2022 nicht angerechnet.“

 124. Nach § 126d wird folgender § 126e eingefügt:

„§ 126e 
Übergangsregelungen zu Artikel 1 

des Gesetzes zur Stärkung der 
Berliner Wissenschaft

(1) Die Anpassung von Satzungsbestimmungen an die Rege-
lungen des Artikels 1 des Gesetzes zur Stärkung der Berliner 
Wissenschaft vom 14. September 2021 (GVBl. S. 1039) richtet 
sich nach den folgenden Bestimmungen, wobei Rechte Dritter 
bei der Anpassung angemessen zu berücksichtigen sind:
1. Die Hochschulen haben der für Hochschulen zuständigen 

Senatsverwaltung innerhalb von zwei Jahren nach Inkraft-
treten des in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Gesetzes an die-
ses angepasste Grundordnungen und sonstige in § 90 Ab-
satz 1 Satz 2 genannte Satzungen zur Bestätigung vorzule-
gen und alle übrigen Satzungen innerhalb eines Jahres 
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zeichneten Gesetzes gestellt wurden, bleibt § 123 in der bis zu 
diesem Zeitpunkt geltenden Fassung maßgeblich. Von Einrich-
tungen, die die nach § 124a Absatz 2 in der vor dem Inkrafttreten 
des in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Gesetzes geltenden Fassung 
erforderliche Anzeige vorgenommen haben, kann die für Hoch-
schulen zuständige Senatsverwaltung die Vorlage der nach 
§ 124a in der nach Inkrafttreten des in Absatz 1 Satz 1 bezeich-
neten Gesetzes erforderlichen Nachweise fordern. Für Einrich-
tungen, die die nach § 124a in der vor Inkrafttreten des in Ab-
satz 1 Satz 1 bezeichneten Gesetzes erforderliche Anzeige vor-
genommen haben, findet die in § 124a in der nach Inkrafttreten 
des in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Gesetzes geltenden Fassung 
erfolgte Sitzlandbeschränkung keine Anwendung.

(6) Soweit eine Einrichtung nach § 123 in der bis zum Inkraft-
treten des in Absatz 1 Satz 1 genannten Gesetzes zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens als Fachhochschule anerkannt war, gilt diese 
Anerkennung mit der Maßgabe fort, dass damit zugleich eine 
Anerkennung als Hochschule für angewandte Wissenschaften 
verbunden ist.“

 125. § 130a Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„Die an der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin, der Wei-
ßensee Kunsthochschule Berlin und der Hochschule für Schau-
spielkunst Ernst Busch Berlin tätigen Beamten und Beamtinnen 
des Landes Berlin treten mit Inkrafttreten des Artikels II des 
Gesetzes zur Umsetzung des Professorenbesoldungsreformge-
setzes und zur Änderung hochschulrechtlicher Vorschriften vom 
2. Dezember 2004 (GVBl. S. 484) in den Dienst ihrer jeweiligen 
Hochschule über.“

 126. In § 131 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 Satz 2 wird jeweils die 
Angabe „§ 22“ durch die Angabe „§ 29“ ersetzt.

 127. § 133 wird wie folgt gefasst:

„§ 133 
Unterrichtsgeldpauschalen

Honorarprofessoren und Honorarprofessorinnen, außerplan-
mäßige Professoren und Professorinnen sowie Privatdozenten 
und Privatdozentinnen erhalten für die unentgeltlich durchge-
führten Lehrveranstaltungen eine pauschale Aufwandsentschä-
digung (Unterrichtsgeldpauschale). Das Nähere, insbesondere 
die Höhe der Unterrichtsgeldpauschalen, wird in Richtlinien ge-
regelt, die die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung 
nach Anhörung der Hochschulen im Einvernehmen mit der für 
Finanzen zuständigen Senatsverwaltung erlässt.“

 128. § 136 wird aufgehoben.
 129. § 137a wird aufgehoben.

Artikel 2 
Änderung des Berliner 

Hochschulzulassungsgesetzes
Das Berliner Hochschulzulassungsgesetz vom 9. Oktober 2019 

(GVBl. S. 695), das durch Artikel 2 des Gesetzes vom 28. Septem-
ber 2020 (GVBl. S. 758) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:
1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 5 wie folgt gefasst:

„§ 5   Zuständigkeiten bei der Studienplatzvergabe, Rahmenzu-
lassungssatzung“

2. § 5 wird wie folgt geändert: 
a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 5 
Zuständigkeiten bei der Studienplatzvergabe, 

Rahmenzulassungssatzung“
b) Folgender Absatz 3 wird angefügt:

„(3) Die Hochschulen können eine Rahmenzulassungs-
satzung erlassen, in der allgemeine und studiengangsüber-
greifende Regelungen zur Organisation und Durchführung 
der Zulassungsverfahren getroffen werden. Die Rahmenzu-

lassungssatzung bedarf der Bestätigung der für Hochschulen 
zuständigen Senatsverwaltung. Das Bestätigungsverfahren 
erstreckt sich auf die Überprüfung der Rechtmäßigkeit und 
der Zweckmäßigkeit der Satzung.“

Artikel 3 
Änderung des Berliner Universitätsmedizingesetzes

Das Berliner Universitätsmedizingesetz vom 5. Dezember 2005 
(GVBl. S. 739), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. 
März 2021 (GVBl. S. 254) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:
1. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 wird wie folgt gefasst:
„4.   zwei Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter für Technik,  

Service und Verwaltung.“
b) In Absatz 3 Nummer 3 wird das Wort „Zentrale Frauenbe-

auftragte“ durch die Wörter „hauptberufliche Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragte“ ersetzt.

2. § 9 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 Nummer 4 wird wie folgt gefasst:

„4.   drei Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter für Technik,  
Service und Verwaltung.“

b) In Absatz 3 Nummer 6 wird das Wort „Zentrale Frauenbe-
auftragte“ durch die Wörter „hauptberufliche Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragte“ ersetzt.

3. § 11 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 werden die Wörter „der Hoch-

schulleitungen“ durch die Wörter „des Präsidiums“ und die 
Wörter „diesen Hochschulleitungen“ durch die Wörter „die-
sen Präsidien“ ersetzt.

b) In Absatz 2 Nummer 1 werden die Wörter „Zentrale Frauen-
beauftragte“ durch die Wörter „hauptberufliche Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragte“ ersetzt.

4. § 19 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:
a) Nummer 4 wird wie folgt gefasst:

„4. zwei Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter für Technik, Ser-
vice und Verwaltung der Einrichtungen mit Aufgaben in 
der Krankenversorgung,“

b) In Nummer 5 wird das Wort „Zentrale Frauenbeauftragte“ 
durch die Wörter „hauptberufliche Frauen- und Gleichstel-
lungsbeauftragte“ ersetzt.

5. § 20 Absatz 2 wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 3 wird jeweils das Wort „Hochschulleitungen“ 

durch das Wort „Präsidien“ ersetzt.
b) In Nummer 5 werden die Wörter „dezentrale Frauenbeauf-

tragte“ durch die Wörter „nebenberufliche Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragte“ ersetzt.

6. In § 39 Absatz 3 Satz 1 Nummer 6 und in Satz 3 werden jeweils 
die Wörter „dezentralen Frauenbeauftragten“ durch die Wörter 
„nebenberuflichen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten“ 
ersetzt.

Artikel 4 
Änderung des Landesbesoldungsgesetzes

In § 3 Absatz 1 Satz 1 des Landesbesoldungsgesetzes in der Fas-
sung vom 9. April 1996 (GVBl. S. 160; 2005, S. 463), das zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 23. Juni 2021 (GVBl. S. 678) ge-
ändert worden ist, werden nach dem Wort „Professoren“ die Wörter 
„und Vizepräsidenten“ eingefügt.

Artikel 5 
Änderung des Personalvertretungsgesetzes

Das Personalvertretungsgesetz in der Fassung vom 14. Juli 1994 
(GVBl. S. 337; 1995 S. 24), das zuletzt durch Artikel 11 des Geset-
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Artikel 9 
Änderung der Lehrverpflichtungsverordnung

Die Lehrverpflichtungsverordnung in der Fassung vom 27. März 
2001 (GVBl. S. 74), die zuletzt durch Artikel 16 der Verordnung 
vom 1. September 2020 (GVBl. S. 683) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:
1. In § 3 Absatz 3 und § 5 Absatz 3 wird jeweils das Wort „Fach-

hochschulen“ durch die Wörter „Hochschulen für angewandte 
Wissenschaften“ ersetzt.

2. § 9 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 2 wird das Wort „Fachhochschulen“ durch die 

Wörter „Hochschulen für angewandte Wissenschaften“ er-
setzt.

b) In Absatz 4 wird das Wort „Fachhochschule“ durch die Wör-
ter „Hochschule für angewandte Wissenschaften“ ersetzt.

c) In den Absätzen 5, 6 Satz 1 und 7 Satz 1 wird jeweils das 
Wort „Fachhochschulen“ durch die Wörter „Hochschulen 
für angewandte Wissenschaften“ ersetzt.“

Artikel 10 
Änderung der Hochschulsitzungsgeldverordnung

Die Hochschulsitzungsgeldverordnung vom 1. Oktober 1991 
(GVBl. S. 231), die durch Verordnung vom 16. August 2001 (GVBl. 
S. 489) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. In § 2 Absatz 1 Nummer 13 werden die Wörter „in Gründung 

befindlichen Fachhochschule“ durch das Wort „Hochschule“ er-
setzt.

2. In § 3 Absatz 2 werden die Angaben „Kunsthochschule Berlin 
(Weißensee), der Hochschule für Musik "Hanns Eisler" Berlin, 
der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" Berlin und 
an der in Gründung befindlichen Fachhochschule für Technik 
und Wirtschaft Berlin“ durch die Angaben „Weißensee Kunst-
hochschule Berlin, der Hochschule für Musik Hanns Eisler Ber-
lin, der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch Berlin und 
an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin“ ersetzt.

Artikel 11 
Änderung der Hochschulurlaubsverordnung

In § 5 Absatz 3 Satz 3 der Hochschulurlaubsverordnung vom  
11. April 1988 (GVBl. S. 678), die zuletzt durch Verordnung vom  
6. August 1997 (GVBl. S. 403) geändert worden ist, wird das Wort 
„Fachhochschulen“ durch die Wörter „Hochschulen für angewandte 
Wissenschaften“ ersetzt.

Artikel 12 
Änderung der Kapazitätsverordnung

In der Anlage 2 der Kapazitätsverordnung vom 10. Mai 1994 
(GVBl. S. 186), die zuletzt durch Verordnung vom 23. Juli 2021 
(GVBl. S. 901) geändert worden ist, wird jeweils das Wort „Fach-
hochschulen“ durch die Wörter „Hochschulen für angewandte Wis-
senschaften“ ersetzt.

Artikel 13 
Aufhebung bisherigen Rechts

Die folgenden Verordnungen werden aufgehoben:
1. Verordnung über die Prüfung zum Erwerb der fachgebundenen 

Fachhochschulreife vom 10. Mai 1983 (GVBl. S. 780), die zu-
letzt durch § 11 Absatz 4 des Gesetzes vom 21. April 2016 
(GVBl. S. 218) geändert worden ist, 

2. Verordnung über die vorläufige Wahlordnung für die Fachhoch-
schulen des Landes Berlin vom 4. Dezember 1970 (GVBl. 
S. 1967), die zuletzt durch Artikel I Nummer 1 bis 9 der Ver-
ordnung vom 10. Juli 1978 (GVBl. S. 1323) geändert worden 
ist, 

3. Verordnung über Studienreformkommissionen vom 26. Mai 
1981 (GVBl. S. 629), 

zes vom 5. Juli 2021 (GVBl. S. 842) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:
1. In § 5 Absatz 2 Nummer 5 wird das Wort „Hilfskräfte“ durch das 

Wort „Beschäftigten“ ersetzt.
2. In § 9 Absatz 2 Nummer 5 wird das Wort „Hilfskräfte“ durch das 

Wort „Beschäftigten“ ersetzt und werden die Wörter „Rektor 
oder Direktor“ gestrichen.

3. Dem § 43 wird folgender Absatz 3 angefügt:
„(3) Für den Personalrat der studentischen Beschäftigten (§ 5 

Absatz 2 Nummer 5) gilt Absatz 1 mit der Maßgabe, dass sich 
aus der Freistellungsstaffel ein Freistellungsanspruch jeweils im 
Stundenumfang von vollzeitbeschäftigten hauptberuflichen 
Dienstkräften ergibt. Die Anzahl der Freistellungen ist auf die 
Anzahl der nach § 14 zustehenden Personalratsmitglieder be-
schränkt.“

Artikel 6 
Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes 

in der Überleitungsfassung für Berlin
Das Bundesbesoldungsgesetz in der Überleitungsfassung für Ber-

lin nach Artikel III § 1 Nummer 3 des Gesetzes vom 21. Juni 2011 
(GVBl. S. 266), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. 
Juni 2021 (GVBl. S. 678) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:
1. § 72 Absatz 2 wird wie folgt geändert

a) Satz 3 wird wie folgt gefasst:
„Abweichend von Satz 2 kann der Sonderzuschlag auch be-
fristet bis zu drei Jahren und bei Beamten der Besoldungs-
gruppe W 1 bis zu sechs Jahren gewährt werden; ergänzend 
kann dann festgelegt werden, dass er auf Grund einer Be-
förderung auch vor Ablauf der Befristung wegfällt.“

b) In Satz 5 werden nach den Wörtern „Er kann“ die Wörter „ , 
außer bei Beamten der Besoldungsgruppe W 1,“ eingefügt.

2. Nummer 1 Absatz 3 der Vorbemerkungen zu Anlage II (Bundes-
besoldungsordnung W) wird wie folgt gefasst:

„(3) Professoren der Besoldungsgruppe W 1 gemäß § 102b 
Absatz 1 Satz 1 des Berliner Hochschulgesetzes in der Fassung 
vom 26. Juli 2011 (GVBl. S. 378) erhalten eine nicht ruhegehalt-
fähige Zulage in Höhe von monatlich 330 Euro.“

Artikel 7 
Änderung des Landesbeamtengesetzes

Das Landesbeamtengesetz vom 19. März 2009 (GVBl. S. 70), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GVBl. 
S. 1482) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. In § 3 Absatz 1 Nummer 7 werden nach dem Wort „Organ“ die 

Wörter „oder die insoweit bestimmte Stelle“ eingefügt.
2. In § 4 Absatz 4 werden nach dem Wort „Organ“ die Wörter 

„oder die insoweit bestimmte Stelle“ eingefügt.

Artikel 8 
Änderung des Landesgleichstellungsgesetzes

§ 16 des Landesgleichstellungsgesetzes in der Fassung vom  
18. November 2010 (GVBl. S. 502), das zuletzt durch Gesetz vom 
11. Juni 2020 (GVBl. S. 531) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:
1. Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„In jeder Dienststelle im Sinne des Personalvertretungsgesetzes 
mit Ausnahme der Hochschulen im Sinne des § 1 des Berliner 
Hochschulgesetzes in der Fassung vom 26. Juli 2011 (GVBl. 
S. 378), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. Sep-
tember 2021 (GVBl. S. 1039) geändert worden ist, wird eine 
Frauenvertreterin und eine Stellvertreterin gewählt.“

2. In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „§ 59 Absatz 10“ durch die 
Angabe „§ 59 Absatz 5“ ersetzt.
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4. Vorläufige Verordnung über die Vorprüfung in dem Studiengang 
Wirtschaft an der Fachhochschule für Wirtschaft Berlin vom 8. 
Oktober 1974 (GVBl. S. 2622), 

5. Mitarbeiterstimmrechtsverordnung vom 13. Dezember 1979 
(GVBl. S. 2143). 

Artikel 14 
Bekanntmachungserlaubnis

Die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung kann den 
Wortlaut des Berliner Hochschulgesetzes und des Berliner Universi-
tätsmedizingesetzes jeweils in der vom Inkrafttreten dieses Gesetzes 
an geltenden Fassung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin 
bekannt machen.

Artikel 15 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 14. September 2021

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf  W i e l a n d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Michael  M ü l l e r
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3. Dem § 8 wird folgender Absatz 6 angefügt:
„(6) Der Aufsichtsrat erteilt den Prüfauftrag für die Abschluss-

prüfung.“
4. In § 13 Absatz 1 Satz 6 werden die Wörter „das Zentrale Perso-

nalüberhangmanagement (Stellenpool)“ durch die Wörter „die 
für den Sport zuständige Senatsverwaltung“ ersetzt.

5. Dem § 15 wird folgender Absatz 4 angefügt:
„(4) Im Anhang zum Jahresabschluss oder an anderer geeig-

neter Stelle sind für jedes namentlich benannte Mitglied aller 
Organe der Anstalt die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr ge-
währten Gesamtbezüge, aufgegliedert nach den Bestandteilen 
Gehälter, Gewinnbeteiligungen, Aufwandsentschädigungen, 
Versicherungsentgelte, Provisionen oder sonstigen Nebenleis-
tungen und vertragliche Vereinbarungen über Ruhegehälter 
anzugeben; dies gilt auch für Abfindungen, gewährte Zulagen 
und Kredite.“

6. In § 18 werden nach dem Wort „Berlin“ die Wörter „oder im 
Bundesanzeiger, soweit gesetzliche Regelungen einer Veröffent-
lichung im Bundesanzeiger nicht entgegenstehen“ eingefügt.

7. In § 20 werden die Wörter „sowie die §§ 88 bis 90, 92 und 94 bis 
99“ durch die Wörter „ , §§ 88 bis 90, §§ 92, 94 Absatz 1 und 2 
sowie §§ 95 bis 99“ ersetzt.

8. Nach § 20 wird folgender § 20a eingefügt:

„§ 20a 
Anwendung des 

Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK)
Vorstand und Aufsichtsrat beschließen einen Corporate Go-

vernance Kodex, der sich an den Bestimmungen der Berliner 
Fassung des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) 
über eine gute Unternehmensführung in der jeweils geltenden 
Fassung orientiert. Die Bestimmungen dieses Gesetzes gehen 
vor. Der Bericht über die Anwendung des Corporate Governan-
ce Kodex erfolgt jährlich. Der Bericht wird veröffentlicht.“

Artikel 2 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 14. September 2021

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf  W i e l a n d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Michael  M ü l l e r

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des Bäder-Anstaltsgesetzes

Das Bäder-Anstaltsgesetz vom 25. September 1995 (GVBl. 
S. 617), das zuletzt durch Artikel 40 des Gesetzes vom 12. Oktober 
2020 (GVBl. S. 807) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) Die Sätze 1 bis 5 werden durch folgende Sätze ersetzt:

„Der Gewährträgerversammlung gehören die folgenden 
Mitglieder an:
1. das für Finanzen zuständige Mitglied des Senats, 

das den Vorsitz führt,
2. der zuständige Staatssekretär des für den Sport zu-

ständigen Mitglieds des Senats und
3. ein vom Senat aus seiner Mitte bestelltes Mitglied.
Die Gewährträgerversammlung wird zu Beginn einer 
jeden Legislaturperiode gebildet und bleibt bis zu ihrer 
Neubildung im Amt (Amtszeit).“

bb) Im neuen Satz 4 wird die Angabe „Satz 4“ durch die 
Wörter „Satz 1 Nummer 2 oder 3“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) In dem Satzteil vor der Aufzählung wird nach dem Wort 

„beschließt“ das Wort „insbesondere“ eingefügt.
bb) Nach Nummer 1 wird folgende Nummer 2 eingefügt:

„2. die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats,“
cc) Die bisherigen Nummern 2 bis 4 werden die Nummern 

3 bis 5.
dd) Die bisherige Nummer 5 wird Nummer 6 und wie folgt 

gefasst:
„6. die Bestellung der Abschlussprüfer (§ 15 Absatz 2) 

auf Vorschlag des Aufsichtsrats und im Einverneh-
men mit dem Rechnungshof und“

ee) Die bisherige Nummer 6 wird Nummer 7.
2. § 7 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Nummer 2 werden die Wörter „drei Mitglieder“ 
durch die Wörter „vier Mitglieder, wobei ein Mitglied eine 
Führungsfunktion in einem mindestens vergleichbaren Wirt-
schaftsunternehmen ausüben muss,“ ersetzt.

b) Absatz 6 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 wird das Wort „drei“ durch das Wort „fünf“ 

ersetzt.
bb) In Satz 3 werden nach dem Wort „Vorsitzenden“ die 

Wörter „bei seiner Verhinderung diejenige des stellver-
tretenden Vorsitzenden,“ eingefügt.

c) Absatz 9 wird aufgehoben.

Zweites Gesetz
zur Änderung des Bäder-Anstaltsgesetzes

Vom 14. September 2021
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künfte unter Beachtung datenschutzrechtlicher Vorschriften; weiter-
gehende Auskunftspflichten gegenüber der unabhängigen Be-
schwerdestelle bestehen nicht. Die der unabhängigen Beschwerde-
stelle obliegenden Auskunftspflichten werden vertraglich geregelt.

(2) Beschwerdeanliegen können von Bewohnerinnen und Bewoh-
nern der in Absatz 1 genannten Unterkünfte sowie von sonstigen 
Personen an die unabhängige Beschwerdestelle gerichtet werden, 
sofern ein sachlicher Zusammenhang des Beschwerdegegenstands 
mit dem Betrieb einer Aufnahmeeinrichtung oder Gemeinschafts-
unterkunft besteht und sich die Beschwerde auf konkrete Sachver-
halte bezieht. In sonstigen Angelegenheiten können sich Personen 
mit einem Fluchthintergrund an die unabhängige Beschwerdestelle 
wenden, sofern sich ihr Anliegen auf behördliche Leistungen be-
zieht, die der Integration in die Aufnahmegesellschaft dienen. Die 
Bestimmungen über Beistände und Bevollmächtigte nach dem Ver-
waltungsverfahrensgesetz finden sinngemäß Anwendung.

(3) Bei Beschwerden nach Absatz 2 Satz 2 erfolgt in der unabhän-
gigen Beschwerdestelle in der Regel nur eine Verweisberatung und 
Weiterleitung der Beschwerde an die für die Leistungsgewährung 
zuständige Stelle. Diese entscheidet in eigener Zuständigkeit über 
das weitere Beschwerdeverfahren.

§ 2 
Ermächtigung zur Datenverarbeitung

Sofern personenbezogene Daten oder besondere Kategorien per-
sonenbezogener Daten im Sinne des Artikels 9 Absatz 1 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Ver-
arbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und 
zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundver-
ordnung) (ABl. L 119 vom 04.05.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, 
S. 72; L 127 vom 23.05.2018, S. 2) verarbeitet werden, ist dies nur 
auf der Grundlage einer schriftlichen Einwilligung der ein Be-
schwerdeanliegen vorbringenden Personen zulässig. Richtet sich die 
Beschwerde gegen das Verhalten Dritter, so darf die Beschwerde-
stelle die im Rahmen der Beschwerde mitgeteilten personenbezoge-
nen Daten an die für die Prüfung zuständige Behörde lediglich wei-
terreichen. Eine Verarbeitung personenbezogener Daten durch die 
Beschwerdestelle ist im Übrigen nicht erlaubt.

§ 3 
Verhältnis zu anderen Beschwerdeinstanzen

Durch die Inanspruchnahme der unabhängigen Beschwerdestelle 
wird weder das Recht zur Dienst- oder Fachaufsichtsbeschwerde 
noch sonst ein Rechtsweg ausgeschlossen. Das Petitionsrecht nach 
Artikel 34 der Verfassung von Berlin bleibt unberührt.

Artikel 2 
Änderung des Gesetzes zur Errichtung 

eines Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten
Anlage 1 des Gesetzes zur Errichtung eines Landesamtes für 

Flüchtlingsangelegenheiten vom 14. März 2016 (GVBl. S. 93) wird 
wie folgt geändert:
1. In Nummer 2 werden nach den Wörtern „minderjährigen Kin-

der“ die Wörter „ ; Angelegenheiten der Leitstelle für die Unter-
bringung Wohnungsloser (Berliner Unterbringungsleitstelle –
BUL)“ eingefügt.

2. Die Nummer 3 wird aufgehoben.
3. Die Nummern 4 bis 6 werden die Nummern 3 bis 5.

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:
Inhaltsübersicht
Artikel 1 –  Gesetz über das erweiterte Beschwerdewesen bei der 

Flüchtlingsunterbringung
Artikel 2 –  Änderung des Gesetzes zur Errichtung eines Lan-

desamtes für Flüchtlingsangelegenheiten
Artikel 3 –  Änderung des Gesetzes über die Errichtung eines 

Landesamtes für Gesundheit und Soziales Berlin und 
eines Landesamtes für Arbeitsschutz, Gesundheits-
schutz und technische Sicherheit Berlin

Artikel 4 –  Gesetz über die Prüfbehörde nach dem Sozialdienst-
leister-Einsatzgesetz

Artikel 5 – Inkrafttreten

Artikel 1 
Gesetz über das erweiterte 

Beschwerdewesen bei der Flüchtlingsunterbringung 
(Unterbringungsbeschwerdegesetz - UBeschwG -)

§ 1 
Unabhängige Beschwerdestelle

(1) Die für Soziales zuständige Senatsverwaltung gewährleistet, 
dass in Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Unterbringung 
von Personen, für die das Landesamt für Flüchtlingsangelegenhei-
ten nach Anlage 1 zu § 2 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes zur Errichtung 
eines Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten vom 14. März 
2016 (GVBl. S. 93), das durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Sep-
tember 2021 (GVBl. S. 1073) geändert worden ist, in der jeweils 
geltenden Fassung zuständig ist, sowie von Personen, die das Lan-
desamt für Flüchtlingsangelegenheiten im Rahmen der Amtshilfe 
nach § 1 Absatz 1 des Gesetzes über das Verfahren der Berliner 
Verwaltung vom 21. April 2016 (GVBl. S. 218), das zuletzt durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GVBl. S. 1485) 
geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung in Verbindung 
mit den §§ 4 bis 8 des Verwaltungsverfahrensgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102), 
das zuletzt durch Artikel 24 Absatz 3 des Gesetzes vom  
25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2154) geändert worden ist, in der jeweils 
geltenden Fassung, insbesondere zur Vermeidung von Obdachlosig-
keit, in Aufnahmeeinrichtungen nach § 44 des Asylgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 2. September 2008 (BGBl. I 
S. 1798), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 9. Juli 2021 
(BGBl. I S. 2467) geändert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung oder in Gemeinschaftsunterkünften nach § 53 des Asylge-
setzes unterbringt, individuelle Beschwerden entgegengenommen 
und die Beschwerdeführenden im Prozess der Beschwerdebearbei-
tung beraten und begleitet werden, auch in Ergänzung zum behörd-
lichen Beschwerdemanagement. Hierfür wird eine unabhängige 
Beschwerdestelle eingerichtet, mit deren Betrieb Dritte beauftragt 
werden können. Die von einem Dritten betriebene Beschwerdestelle 
ist hinsichtlich ihrer einzelfallbezogenen Aufgabenwahrnehmung 
fachlich eigenständig und unabhängig von Weisungen; unberührt 
hiervon bleiben Pflichten, die sich aus der Vertragserfüllung für die 
Beschwerdestelle ergeben. Die unabhängige Beschwerdestelle 
nimmt keine hoheitlichen Aufgaben wahr. Die für die Prüfung der 
Beschwerden zuständigen Stellen erteilen den Mitarbeitenden der 
unabhängigen Beschwerdestelle die für ihre Aufgabenwahrneh-
mung erforderlichen oder für statistische Zwecke benötigten Aus-

Gesetz
über das erweiterte Beschwerdewesen bei der 

Flüchtlingsunterbringung und zur Änderung von 
Landesämtererrichtungsgesetzen

Vom 14. September 2021
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gliederungshilfe des Landes Berlin gemäß § 4 des Sozialdienstleis-
ter-Einsatzgesetzes vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 575, 578), das 
zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 10. März 2021 (BGBl. I 
S. 335) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung gel-
tend zu machen.

§ 2 
Ausführungsvorschriften

Die für Sozialwesen zuständige Senatsverwaltung kann zur Aus-
führung des Sozialdienstleister-Einsatzgesetzes und zur Ausführung 
dieses Gesetzes Ausführungsvorschriften erlassen.

Artikel 5 
Inkrafttreten

Artikel 3 dieses Gesetzes tritt am 1. November 2021 in Kraft. Im 
Übrigen tritt dieses Gesetz am Tage nach der Verkündung im Ge-
setz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 14. September 2021

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf  W i e l a n d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Michael  M ü l l e r

Artikel 3 
Änderung des Gesetzes über die Errichtung eines 

Landesamtes für Gesundheit und Soziales Berlin und 
eines Landesamtes für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz 

und technische Sicherheit Berlin
Anlage 1 des Gesetzes über die Errichtung eines Landesamtes für 

Gesundheit und Soziales Berlin und eines Landesamtes für Arbeits-
schutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit Berlin vom  
12. November 1997 (GVBl. S. 596), das zuletzt durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 25. September 2019 (GVBl. S. 602) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:
1. Die Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

„2. Erhebung und Verwendung der Ausgleichsabgabe, Kündi-
gungsschutz sowie begleitende Hilfe im Arbeitsleben für 
schwerbehinderte Menschen, zeitweilige Entziehung der be-
sonderen Hilfen für schwerbehinderte Menschen. Die Auf-
gaben des Integrationsamtes nach dem Neunten Buch So-
zialgesetzbuch nimmt das Inklusionsamt beim Landesamt 
für Gesundheit und Soziales wahr.“

2. Die Nummer 19 wird aufgehoben.

Artikel 4 
Gesetz über die Prüfbehörde nach 

dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz

§ 1 
Zuständigkeit, Aufgabe

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales nimmt die Aufgabe 
wahr, den nachträglichen Erstattungsanspruch des Trägers der Ein-
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Berechnung der Aufwandsentschädigung gemäß § 20 Absatz 3 des 
Zensusgesetzes 2022 erforderlich ist. Nach Satz 1 übermittelte per-
sonenbezogene Daten dürfen nicht für andere als die dort genannten 
Zwecke verarbeitet werden.

§ 4 
Beschränkung von 

Rechten betroffener Personen
Die in den Artikeln 15, 16, 18 und 21 der Verordnung (EU) 

2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 
2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung 
der Richtlinie 95/46/EG (ABI. L 119 vom 4.5.2016, S. 1, L 314 vom 
22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2) vorgesehenen Rechte 
der betroffenen Person sind insoweit beschränkt, als diese Rechte 
voraussichtlich die Durchführung des Zensus 2022 unmöglich ma-
chen oder ernsthaft beeinträchtigen und die Beschränkung für die 
Durchführung des Zensus 2022 notwendig ist.

§ 5 
Vollstreckung gegen Behörden und 

juristische Personen des öffentlichen Rechts
Die Vollstreckung von Auskunftspflichten nach dem Zensusge-

setz 2022 gegen Behörden und juristische Personen des öffentlichen 
Rechts ist nach Maßgabe der Bestimmungen des Verwaltungs-Voll-
streckungsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliede-
rungsnummer 201-4, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zu-
letzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I 
S. 3436) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung zu-
lässig.

§ 6 
Ausschluss des Vorverfahrens

Gegen Maßnahmen zur Durchsetzung der Auskunftspflichten 
nach den §§ 23 bis 26 des Zensusgesetzes 2022 ist der Widerspruch 
nach dem Achten Abschnitt der Verwaltungsgerichtsordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686), 
die zuletzt durch Artikel 3a des Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBl. I 
S. 3026) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung nicht 
gegeben.

§ 7 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. Es tritt am 31. Dezember 2031 
außer Kraft.

Berlin, den 14. September 2021

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf  W i e l a n d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Michael  M ü l l e r

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1 
Zuständigkeit des Amtes 

für Statistik Berlin-Brandenburg
Zuständige Behörde für die Vorbereitung und Durchführung des 

Zensus 2022 und Erhebungsstelle ist das Amt für Statistik Ber-
lin-Brandenburg.

§ 2 
Feststellung der amtlichen Einwohnerzahl

Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg stellt die durch den 
Zensus nach § 1 Absatz 1 des Zensusgesetzes 2022 vom 26. Novem-
ber 2019 (BGBl. I S. 1851), das durch Artikel 2 des Gesetzes vom  
3. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2675) geändert worden ist, in der je-
weils geltenden Fassung ermittelten amtlichen Einwohnerzahlen des 
Landes und der Bezirke fest.

§ 3 
Erhebungsbeauftragte

(1) Für die Durchführung der Erhebungen nach Abschnitt 2 des 
Zensusgesetzes 2022 können gemäß § 20 des Zensusgesetzes 2022 
Erhebungsbeauftragte eingesetzt werden. Sie sind durch die Erhe-
bungsstelle zu bestellen, anzuleiten und zu beaufsichtigen.

(2) Zur Übernahme der Tätigkeit als ehrenamtliche Erhebungs-
beauftragte oder ehrenamtlicher Erhebungsbeauftragter sind Bürge-
rinnen und Bürger, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, ver-
pflichtet. Bürgerinnen und Bürger sind Personen, die
1. Deutsche im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes 

sind oder
2. die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Euro-

päischen Union besitzen
und ihren Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt in Berlin haben. An-
deren Personen, die nicht unter Satz 2 fallen, kann die Erhebungs-
stelle die ehrenamtliche Tätigkeit als Erhebungsbeauftragte oder 
Erhebungsbeauftragter mit ihrem Einverständnis übertragen.

(3) Von der Tätigkeit als ehrenamtliche Erhebungsbeauftragte 
oder ehrenamtlicher Erhebungsbeauftragter ist zu befreien, wem 
eine solche Tätigkeit aus wichtigen Gründen nicht zugemutet wer-
den kann. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn den Bürgerinnen und 
Bürgern die ehrenamtliche Tätigkeit wegen ihres Alters, ihres Ge-
sundheitszustandes, ihrer Berufs- oder Familienverhältnisse oder 
wegen sonstiger in ihrer Person liegender Umstände nicht zugemu-
tet werden kann.

(4) Gemäß § 20 Absatz 2 Satz 1 des Zensusgesetzes 2022 benen-
nen die Hauptverwaltung, die Bezirksverwaltungen sowie die lan-
desunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öf-
fentlichen Rechts der Erhebungsstelle auf deren Anforderung Be-
dienstete für die Übernahme der Tätigkeit als Erhebungsbeauftragte 
oder als Erhebungsbeauftragter. Die Bediensteten werden für diese 
Tätigkeit freigestellt, soweit dies im Einzelfall erforderlich ist. 
Kernaufgaben der Verwaltung dürfen nicht unterbrochen werden.

(5) Die Verarbeitung personenbezogener Daten der Erhebungs-
beauftragten durch die Erhebungsstelle ist zulässig, soweit diese zur 
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung und zur 

Gesetz
zur Ausführung des Zensusgesetzes 2022 im Land Berlin 

(Zensusausführungsgesetz Berlin 2022 – ZensusAGBln 2022)
Vom 14. September 2021
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Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des Justizgesetzes Berlin

Das Justizgesetz Berlin vom 22. Januar 2021 (GVBl. S. 75) wird 
wie folgt geändert:
1. In die Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 62 folgende 

Angabe eingefügt:
„§ 62a Normenkontrollverfahren“.

2. Nach § 62 wird folgender § 62a eingefügt:

„§ 62a 
Normenkontrollverfahren

Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg entscheidet 
nach Maßgabe des § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung auch 
über die Gültigkeit von anderen im Rang unter dem Landesge-
setz stehenden Rechtsvorschriften.“

Artikel 2 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 2022 in Kraft.

Berlin, den 14. September 2021

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf  W i e l a n d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Michael  M ü l l e r

Erstes Gesetz
zur Änderung des Justizgesetzes Berlin

Vom 14. September 2021
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Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des Berliner 

Juristenausbildungsgesetzes
Das Berliner Juristenausbildungsgesetz vom 23. Juni 2003 

(GVBl. S. 232), das zuletzt durch Gesetz vom 22. März 2016 (GVBl. 
S. 116) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Nach der Angabe zu § 10 wird folgende Angabe eingefügt:
„§ 10a   Versagung der Aufnahme in den Vorbereitungs-

dienst“
b) Die Angabe zu § 11 wird wie folgt gefasst:

„§ 11   Auswahlverfahren, Zurückstellung und Verordnungs-
ermächtigung“

c) Die Angabe zu § 23 wird wie folgt gefasst:
„§ 23   Verarbeitung personenbezogener Daten, Auskunft 

und Akteneinsicht“
2. In § 7 Absatz 1 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt:

„Das Gemeinsame Juristische Prüfungsamt der Länder Berlin 
und Brandenburg kann bestimmen, dass der schriftliche Prü-
fungsteil auch oder ausschließlich aus elektronisch zu erbrin-
genden Aufsichtsarbeiten besteht.“

3. § 10 Absatz 3 Satz 3 wird aufgehoben.
4. Nach § 10 wird der folgende § 10a eingefügt:

„§ 10a 
Versagung der Aufnahme 

in den Vorbereitungsdienst
(1) Die Aufnahme in den Vorbereitungsdienst ist zu versagen,

1. wenn die Bewerberin oder der Bewerber für den Vorberei-
tungsdienst persönlich ungeeignet ist; dies ist in der Regel 
anzunehmen, wenn sie oder er wegen einer vorsätzlich be-
gangenen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem 
Jahr rechtskräftig verurteilt wurde und die Strafe noch nicht 
getilgt worden ist oder

2. solange gegen die Bewerberin oder den Bewerber eine Frei-
heitsstrafe oder freiheitsentziehende Maßnahme vollzogen 
wird.

(2) Die Aufnahme in den Vorbereitungsdienst kann versagt 
werden,
1. solange ein Ermittlungsverfahren oder ein Strafverfahren 

wegen des Verdachts einer vorsätzlichen Straftat anhängig 
ist, das zu einer Versagungsentscheidung nach Absatz 1 
Nummer 1 führen kann oder

2. wenn die Bewerberin oder der Bewerber an einer Krankheit 
leidet, die die ordnungsgemäße Ausbildung ernstlich beein-
trächtigen könnte oder die Gesundheit anderer gefährdet.“

5. § 11 wird wie folgt geändert:
a) In der Überschrift werden das Wort „und“ durch ein Komma 

ersetzt und die Wörter „und Verordnungsermächtigung“ an-
gefügt.

b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:
„Die für Justiz zuständige Senatsverwaltung wird ermäch-
tigt, Vorschriften zur Ermittlung und Festsetzung der Aus-
bildungskapazität durch Rechtsverordnung zu bestimmen.“

c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

Gesetz
zur Änderung von Vorschriften für die juristische Ausbildung

Vom 14. September 2021

„(3) Übersteigt die Zahl der Bewerbungen die nach Ab-
satz 2 ermittelte Ausbildungskapazität, bestimmt die für Jus-
tiz zuständige Senatsverwaltung durch Rechtsverordnung 
das Verfahren zur Verteilung der Ausbildungsplätze. Für das 
Verteilungsverfahren sind als Auswahlkriterien die Leis-
tung, das Vorliegen einer außergewöhnlichen Härte und die 
Wartezeit vorzusehen. Darüber hinaus können insbesondere 
das Lebensalter, eine Schwerbehinderung, das Ableisten 
eines Freiwilligendienstes oder die Sorgeberechtigung für 
ein minderjähriges Kind als weitere Kriterien festgelegt 
werden.“

d) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:
„(4) In der Rechtsverordnung nach Absatz 3 kann als zu-

sätzliches Auswahlkriterium festgelegt werden, dass die 
staatliche Pflichtfachprüfung im Land Berlin abgelegt wor-
den ist. Voraussetzung hierfür ist, dass Bewerberinnen und 
Bewerber in der Mehrzahl der Oberlandesgerichtsbezirke 
im Bundesgebiet regelmäßig nicht länger als sechs Monate 
zurückgestellt werden und die Ausbildungsbehörde dies 
jährlich prüft. Die Feststellung nach Satz 2 wird im Amts-
blatt für Berlin veröffentlicht und gilt für die Aufnahmen in 
den Vorbereitungsdienst in den folgenden zwölf Monaten.“

e) Absatz 5 wird aufgehoben.
6. § 12 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„Sie besteht aus einem Grundbetrag in Höhe von 1.138,50 
Euro sowie einem Familienzuschlag und einer Sonderzah-
lung, die sich jeweils nach den im Land Berlin geltenden 
besoldungsrechtlichen Vorschriften für Beamtinnen und 
Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst der Besol-
dungsgruppe A 13 mit Stellenzulage oder der Besoldungs-
gruppe R 1 richten.“

b) In Absatz 2 wird Satz 3 aufgehoben.
c) In Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „jährliche Sonderzah-

lungen,“ gestrichen.
7. § 16 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Die Wörter „Tages, an dem“ werden durch die Wörter „Mo-
nats, in dem“ ersetzt.

b) Folgender Satz wird angefügt:
„Auf Antrag der Rechtsreferendarin oder des Rechtsreferen-
dars endet der Vorbereitungsdienst bereits mit Ablauf des 
Tages, an dem die Entscheidung über das Bestehen der 
zweiten juristischen Staatsprüfung oder das wiederholte 
Nichtbestehen der Rechtsreferendarin oder dem Rechtsrefe-
rendar bekannt gegeben wird.“

8. § 17 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
a) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

„§ 7 Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.“
b) In dem neuen Satz 7 werden die Wörter „§ 7 Abs. 1 Satz 6“ 

durch die Wörter „§ 7 Absatz 1 Satz 7“ ersetzt.
9. In § 19 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „Senatsverwaltung 

für Justiz“ durch die Wörter „für Justiz zuständigen Senatsver-
waltung“ ersetzt.

 10. In § 20 Absatz 1 werden die Wörter „Senatorin oder den Senator 
für Justiz“ durch die Wörter „für Justiz zuständige Senatsver-
waltung“ ersetzt.
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bb) In Nummer 2 Buchstabe c wird das Komma durch ein 
Semikolon ersetzt.

cc) Nummer 2 Buchstabe d wird aufgehoben.
b) In Absatz 2 werden die Wörter „Senatsverwaltung für Jus-

tiz“ durch die Wörter „für Justiz zuständige Senatsverwal-
tung“ ersetzt.

Artikel 2 
Änderung der Berliner Juristenausbildungsordnung

Die Berliner Juristenausbildungsordnung vom 4. August 2003 
(GVBl. S. 298), die zuletzt durch Artikel 18 des Gesetzes vom  
19. Dezember 2017 (GVBl. S. 695) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:
1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 17 wie folgt ge-

fasst:
„§ 17 (weggefallen)“

2. § 17 wird aufgehoben.
3. § 20 wird wie folgt geändert:

a) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen.
b) Die Absätze 2 und 3 werden aufgehoben.

Artikel 3 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.
Berlin, den 14. September 2021

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf  W i e l a n d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Michael  M ü l l e r

11. § 23 wird wie folgt geändert:
a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 23 
Verarbeitung personenbezogener Daten, 

Auskunft und Akteneinsicht“
b) In Absatz 1 werden die Wörter „von Prüflingen“ gestrichen 

und die Wörter „soweit dies für Zwecke des Prüfungsver-
fahrens und der Vorgangsbearbeitung erforderlich ist“ durch 
die Wörter „soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben nach 
diesem Gesetz und nach der gemäß § 24 erlassenen Rechts-
verordnung, insbesondere für Zwecke des Prüfungsverfah-
rens und der Vorgangsbearbeitung, erforderlich ist“ ersetzt.

c) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Dem Prüfling wird in den Räumlichkeiten des Ge-

meinsamen Juristischen Prüfungsamtes Einsicht in die über 
ihn geführte Prüfungsakte gewährt. Über beim Gemeinsa-
men Juristischen Prüfungsamt gespeicherte personenbezo-
gene Daten wird schriftlich oder in elektronischem Format 
Auskunft erteilt. Nach Bekanntgabe der Prüfungsentschei-
dung wird dem Prüfling in den Räumlichkeiten des Gemein-
samen Juristischen Prüfungsamtes Einsicht in die von ihm 
erstellten Aufsichtsarbeiten gewährt. Dem Prüfling ist es ge-
stattet, während der Einsichtnahme Ablichtungen der Auf-
sichtsarbeiten anzufertigen. Die Aufsichtsarbeiten dürfen 
dabei nicht entheftet werden. Dritte erhalten Einsicht in die 
Prüfungsakten oder Auskünfte aus diesen nur mit Einwilli-
gung des betroffenen Prüflings.“

d) Folgender Absatz 3 wird angefügt:
„(3) Über Absatz 2 hinausgehende Informationsrechte auf 

Grund anderer Rechtsgrundlagen sind für Prüflinge und 
Dritte ausgeschlossen.“

12. § 24 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden die Wörter „Die 
Senatsverwaltung für Justiz wird“ durch die Wörter 
„Über § 11 Absatz 2 bis 4 hinaus wird die für Justiz zu-
ständige Senatsverwaltung“ ersetzt.
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(6) Über Absatz 4 Satz 3 hinaus sind bei jeder Fixierung 
die Anordnung und die dafür maßgeblichen Gründe sowie 
der Verlauf, die Art der Überwachung und die Beendigung 
umfassend zu dokumentieren. Nach Beendigung einer Fi-
xierung, die nicht gemäß Absatz 5 richterlich angeordnet 
worden ist, sind die Gefangenen unverzüglich auf ihr Recht 
hinzuweisen, die Rechtmäßigkeit der durchgeführten Fixie-
rung gerichtlich überprüfen zu lassen; auch dies ist zu doku-
mentieren.“

b) Die bisherigen Absätze 5 und 6 werden die Absätze 7 und 8.
6. § 88 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Die Wörter „oder fixiert“ und „und in der Folge möglichst 
täglich“ werden gestrichen.

b) Folgende Sätze werden angefügt:
„Sind die Gefangenen fixiert, so ist unverzüglich eine Ärztin 
oder ein Arzt hinzuzuziehen. In den Fällen der Sätze 1 und 2 
ist jeweils eine angemessene regelmäßige medizinische 
Überwachung sicherzustellen.“

7. In § 111 Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „von Frauen und 
Männern“ durch die Wörter „der Geschlechter“ ersetzt.

Artikel 2 
Änderung des Berliner Jugendstrafvollzugsgesetzes

Das Berliner Jugendstrafvollzugsgesetz vom 4. April 2016 
(GVBl. S. 152) wird wie folgt geändert:
1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 13 wie folgt ge-

fasst:
„§ 13 Trennungsgrundsätze“

2. § 13 wird wie folgt geändert:
a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 13 
Trennungsgrundsätze“

b) Der Wortlaut wird Absatz 1 und Satz 1 wird wie folgt ge-
fasst:
„Jugendstrafgefangene unterschiedlichen Geschlechts wer-
den getrennt voneinander untergebracht.“

c) Folgender Absatz 2 wird angefügt:
„(2) Von dem Grundsatz der getrennten Unterbringung 

gemäß Absatz 1 Satz 1 kann im Einzelfall unter Berücksich-
tigung der Persönlichkeit und der Bedürfnisse der Jugend-
strafgefangenen, der Erreichung des Vollzugsziels und der 
Sicherheit oder Ordnung der Anstalt, einschließlich der Be-
dürfnisse der übrigen Jugendstrafgefangenen, insbesondere 
dann abgewichen werden, wenn sich Jugendstrafgefangene
1. auf Grund ihrer geschlechtlichen Identität nicht dem in 

ihrem amtlichen Personenstandseintrag angegebenen, 
sondern einem anderen Geschlecht oder

2. dauerhaft weder dem männlichen noch dem weiblichen 
Geschlecht

als zugehörig empfinden.“
3. In § 60 Satz 4 werden die Wörter „männlichen und weiblichen“ 

gestrichen.

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des Berliner Strafvollzugsgesetzes

Das Berliner Strafvollzugsgesetz vom 4. April 2016 (GVBl. 
S. 152) wird wie folgt geändert:
1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 11 wie folgt ge-

fasst:
„§ 11 Trennungsgrundsätze“

2. § 11 wird wie folgt geändert:
a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 11 
Trennungsgrundsätze“

b) Der Wortlaut wird Absatz 1 und Satz 1 wird wie folgt ge-
fasst:
„Gefangene unterschiedlichen Geschlechts werden getrennt 
voneinander untergebracht.“

c) Folgender Absatz 2 wird angefügt:
„(2) Von dem Grundsatz der getrennten Unterbringung 

gemäß Absatz 1 Satz 1 kann im Einzelfall unter Berücksich-
tigung der Persönlichkeit und der Bedürfnisse der Gefange-
nen, der Erreichung des Vollzugsziels und der Sicherheit 
oder Ordnung der Anstalt, einschließlich der Bedürfnisse 
der übrigen Gefangenen, insbesondere dann abgewichen 
werden, wenn sich Gefangene
1. auf Grund ihrer geschlechtlichen Identität nicht dem in 

ihrem amtlichen Personenstandseintrag angegebenen, 
sondern einem anderen Geschlecht oder

2. dauerhaft weder dem männlichen noch dem weiblichen 
Geschlecht

als zugehörig empfinden.“
3. In § 58 Satz 4 werden die Wörter „männlichen und weiblichen“ 

gestrichen.
4. In § 86 Absatz 6 werden nach dem Wort „versuchen“ ein Kom-

ma und die Wörter „und die Fixierung zur Abwehr dieser Gefahr 
unerlässlich ist“ eingefügt.

5. § 87 wird wie folgt geändert:
a) Nach Absatz 4 werden folgende Absätze 5 und 6 eingefügt:

„(5) Abweichend von Absatz 1 ist eine nicht nur kurzfris-
tige Fixierung gemäß § 86 Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 und 
Absatz 6 nur auf Grund vorheriger Anordnung durch das zu-
ständige Gericht zulässig. Eine Fixierung ist kurzfristig, 
wenn sie absehbar die Dauer einer halben Stunde unter-
schreitet. Die richterliche Entscheidung ist durch die An-
staltsleiterin oder den Anstaltsleiter oder von ihr oder ihm 
dazu bestimmten Bediensteten zu beantragen. Bei Gefahr im 
Verzug können auch die Anstaltsleiterin oder der Anstalts-
leiter oder, wenn ihre oder seine Entscheidung nicht recht-
zeitig eingeholt werden kann, andere Bedienstete eine Fixie-
rung nach Satz 1 vorläufig anordnen; die richterliche Ent-
scheidung ist unverzüglich nachträglich einzuholen. Ist eine 
richterliche Entscheidung beantragt und die Fixierung vor 
deren Erlangung beendet worden, ist dies dem Gericht un-
verzüglich mitzuteilen.

Gesetz
zur Änderung von Berliner Justizvollzugsgesetzen

Vom 14. September 2021
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3. In § 83 Absatz 6 werden nach dem Wort „versuchen“ ein Kom-
ma und die Wörter „und die Fixierung zur Abwehr dieser Gefahr 
unerlässlich ist“ eingefügt.

4. § 84 wird wie folgt geändert:
a) Nach Absatz 4 werden folgende Absätze 5 und 6 eingefügt:

„(5) Abweichend von Absatz 1 ist eine nicht nur kurzfris-
tige Fixierung gemäß § 83 Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 und 
Absatz 6 nur auf Grund vorheriger Anordnung durch das zu-
ständige Gericht zulässig. Eine Fixierung ist kurzfristig, 
wenn sie absehbar die Dauer einer halben Stunde unter-
schreitet. Die richterliche Entscheidung ist durch die Leite-
rin oder den Leiter der Einrichtung oder von ihr 
oder ihm dazu bestimmten Bediensteten zu beantragen. Bei 
Gefahr im Verzug können auch die Leiterin oder der Leiter 
der Einrichtung oder, wenn deren Entscheidung nicht recht-
zeitig eingeholt werden kann, andere Bedienstete der Ein-
richtung eine Fixierung nach Satz 1 vorläufig anordnen; die 
richterliche Entscheidung ist unverzüglich nachträglich ein-
zuholen. Ist eine richterliche Entscheidung beantragt und die 
Fixierung vor deren Erlangung beendet worden, so ist dies 
dem Gericht unverzüglich mitzuteilen.

(6) Über Absatz 3 Satz 3 hinaus sind bei jeder Fixierung 
die Anordnung und die dafür maßgeblichen Gründe sowie 
der Verlauf, die Art der Überwachung und die Beendigung 
umfassend zu dokumentieren. Nach Beendigung einer Fi-
xierung, die nicht gemäß Absatz 5 richterlich angeordnet 
worden ist, sind die Untergebrachten unverzüglich auf ihr 
Recht hinzuweisen, die Rechtmäßigkeit der durchgeführten 
Fixierung gerichtlich überprüfen zu lassen; auch dies ist zu 
dokumentieren.“

b) Die bisherigen Absätze 5 und 6 werden die Absätze 7 und 8.
5. § 85 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Die Wörter „oder fixiert“ und „und in der Folge möglichst 
täglich“ werden gestrichen.

b) Folgende Sätze werden angefügt:
„Sind die Untergebrachten fixiert, so ist unverzüglich eine 
Ärztin oder ein Arzt hinzuzuziehen. In den Fällen der Sätze 
1 und 2 ist jeweils eine angemessene regelmäßige medizini-
sche Überwachung sicherzustellen.“

6. In § 109 Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „von Frauen und 
Männern“ durch die Wörter „der Geschlechter“ ersetzt.

Artikel 4 
Änderung des Berliner Untersuchungshaftvollzugsgesetzes
Das Berliner Untersuchungshaftvollzugsgesetz vom 3. Dezember 

2009 (GVBl. S. 686), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
4. April 2016 (GVBl. S. 152) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:
1. § 11 wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 2 werden folgende Sätze angefügt:
„Mit Untersuchungsgefangenen, die das 18. Lebensjahr voll-
endet haben, dürfen minderjährige Untersuchungsgefangene 
nur gemeinsam untergebracht werden, wenn es dem Kindes-
wohl nicht widerspricht. Mit Untersuchungsgefangenen, die 
das 24. Lebensjahr vollendet haben und auf die gemäß § 64 
Absatz 2 Satz 2 ausnahmsweise die ergänzenden Bestimmun-
gen des Elften Abschnitts Anwendung finden, dürfen minder-
jährige Untersuchungsgefangene nur untergebracht werden, 
wenn dies dem Kindeswohl dient.“

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
„(3) Untersuchungsgefangene unterschiedlichen Ge-

schlechts werden getrennt voneinander untergebracht. Von 
dem Grundsatz der getrennten Unterbringung gemäß Satz 1 
kann im Einzelfall unter Berücksichtigung der Persönlich-
keit und der Bedürfnisse der Untersuchungsgefangenen, der 
Erreichung des Vollzugsziels und der Sicherheit oder Ord-

4. In § 88 Absatz 6 werden nach dem Wort „versuchen“ ein Kom-
ma und die Wörter „und die Fixierung zur Abwehr dieser Gefahr 
unerlässlich ist“ eingefügt.

5. § 89 wird wie folgt geändert:
a) Nach Absatz 4 werden folgende Absätze 5 und 6 eingefügt:

„(5) Abweichend von Absatz 1 ist eine nicht nur kurzfris-
tige Fixierung gemäß § 88 Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 und 
Absatz 6 nur auf Grund vorheriger Anordnung durch das zu-
ständige Gericht zulässig. Eine Fixierung ist kurzfristig, 
wenn sie absehbar die Dauer einer halben Stunde unter-
schreitet. Die richterliche Entscheidung ist durch die An-
staltsleiterin oder den Anstaltsleiter oder von ihr oder ihm 
dazu bestimmten Bediensteten zu beantragen. Bei Gefahr im 
Verzug können auch die Anstaltsleiterin oder der Anstalts-
leiter oder, wenn deren Entscheidung nicht rechtzeitig ein-
geholt werden kann, andere Bedienstete der Anstalt eine Fi-
xierung nach Satz 1 vorläufig anordnen; die richterliche Ent-
scheidung ist unverzüglich nachträglich einzuholen. Ist eine 
richterliche Entscheidung beantragt und die Fixierung vor 
deren Erlangung beendet worden, so ist dies dem Gericht 
unverzüglich mitzuteilen.

(6) Über Absatz 4 Satz 3 hinaus sind bei jeder Fixierung 
die Anordnung und die dafür maßgeblichen Gründe sowie 
der Verlauf, die Art der Überwachung und die Beendigung 
umfassend zu dokumentieren. Nach Beendigung einer Fi-
xierung, die nicht gemäß Absatz 5 richterlich angeordnet 
worden ist, sind die Jugendstrafgefangenen unverzüglich 
auf ihr Recht hinzuweisen, die Rechtmäßigkeit der durch-
geführten Fixierung gerichtlich überprüfen zu lassen; auch 
dies ist zu dokumentieren.“

b) Die bisherigen Absätze 5 und 6 werden die Absätze 7 und 8.
6. § 90 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Die Wörter „oder fixiert“ und „und in der Folge möglichst 
täglich“ werden gestrichen.

b) Folgende Sätze werden angefügt:
„Sind die Jugendstrafgefangenen fixiert, so ist unverzüglich 
eine Ärztin oder ein Arzt hinzuzuziehen. In den Fällen der 
Sätze 1 und 2 ist jeweils eine angemessene regelmäßige me-
dizinische Überwachung sicherzustellen.“

7. In § 114 Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „von Frauen und 
Männern“ durch die Wörter „der Geschlechter“ ersetzt.

Artikel 3 
Änderung des  

Berliner Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetzes
Das Berliner Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz vom  

27. März 2013 (GVBl. S. 71), das durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
4. April 2016 (GVBl. S. 152) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:
1. § 10 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Untergebrachte unterschiedlichen Geschlechts sind zu 
trennen. Von dem Grundsatz der getrennten Unterbringung kann 
im Einzelfall unter Berücksichtigung der Persönlichkeit und der 
Bedürfnisse der Untergebrachten, der Erreichung des Vollzugs-
ziels und der Sicherheit oder Ordnung der Einrichtung, ein-
schließlich der Bedürfnisse der übrigen Untergebrachten, ins-
besondere dann abgewichen werden, wenn sich Untergebrachte
1. auf Grund ihrer geschlechtlichen Identität nicht dem in 

ihrem amtlichen Personenstandseintrag angegebenen, son-
dern einem anderen Geschlecht oder

2. dauerhaft weder dem männlichen noch dem weiblichen Ge-
schlecht

als zugehörig empfinden.“
2. In § 58 Absatz 3 Satz 5 werden die Wörter „männlichen und 

weiblichen“ gestrichen.
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nung der Anstalt, einschließlich der Bedürfnisse der übrigen 
Untersuchungsgefangenen, insbesondere dann abgewichen 
werden, wenn sich Untersuchungsgefangene
1. auf Grund ihrer geschlechtlichen Identität nicht dem in 

ihrem amtlichen Personenstandseintrag angegebenen, 
sondern einem anderen Geschlecht oder

2. dauerhaft weder dem männlichen noch dem weiblichen 
Geschlecht

als zugehörig empfinden.“
2. In § 18 Absatz 1 Satz 4 werden die Wörter „männlichen und 

weiblichen“ gestrichen.
3. In § 49 Absatz 2 werden nach dem Wort „versuchen“ ein Kom-

ma und die Wörter „und die Fixierung zur Abwehr dieser Gefahr 
unerlässlich ist“ eingefügt.

4. § 50 wird wie folgt geändert:
a) Nach Absatz 4 werden folgende Absätze 5 und 6 eingefügt:

„(5) Abweichend von Absatz 1 ist eine nicht nur kurzfris-
tige Fixierung gemäß § 47 Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 und 
§ 49 Absatz 2 nur auf Grund vorheriger Anordnung durch 
das zuständige Gericht zulässig. Eine Fixierung ist kurzfris-
tig, wenn sie absehbar die Dauer einer halben Stunde unter-
schreitet. Die richterliche Entscheidung ist durch die An-
staltsleiterin oder den Anstaltsleiter oder von ihr oder ihm 
dazu bestimmten Bediensteten zu beantragen. Bei Gefahr im 
Verzug können auch die Anstaltsleiterin oder der Anstalts-
leiter oder, wenn deren Entscheidung nicht rechtzeitig ein-
geholt werden kann, andere Bedienstete der Anstalt eine Fi-
xierung nach Satz 1 vorläufig anordnen; die richterliche Ent-
scheidung ist unverzüglich nachträglich einzuholen. Ist eine 
richterliche Entscheidung beantragt und die Fixierung vor 
deren Erlangung beendet worden, so ist dies dem Gericht 
unverzüglich mitzuteilen.

(6) Über Absatz 3 Satz 3 hinaus sind bei jeder Fixierung 
die Anordnung und die dafür maßgeblichen Gründe sowie 
der Verlauf, die Art der Überwachung und die Beendigung 

umfassend zu dokumentieren. Nach Beendigung einer Fi-
xierung, die nicht gemäß Absatz 5 richterlich angeordnet 
worden ist, sind die Untersuchungsgefangenen unverzüglich 
auf ihr Recht hinzuweisen, die Rechtmäßigkeit der durch-
geführten Fixierung gerichtlich überprüfen zu lassen; auch 
dies ist zu dokumentieren.“

b) Die bisherigen Absätze 5 und 6 werden die Absätze 7 und 8.
5. § 51 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Die Wörter „oder fixiert“ und „und in der Folge möglichst 
täglich“ werden gestrichen.

b) Folgende Sätze werden angefügt:
„Sind Untersuchungsgefangene fixiert, so ist unverzüglich 
eine Ärztin oder ein Arzt hinzuzuziehen. In den Fällen der 
Sätze 1 und 2 ist jeweils eine angemessene regelmäßige me-
dizinische Überwachung sicherzustellen.“

6. In § 64 Absatz 2 Satz 1 werden nach der Angabe „Absatz 2“ die 
Wörter „Satz 1 und 2“ eingefügt.

7. In § 85 Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „von Frauen und 
Männern“ durch die Wörter „der Geschlechter“ ersetzt.

Artikel 5 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 14. September 2021

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf  W i e l a n d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Michael  M ü l l e r
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§ 4
(1) Es wird darauf hingewiesen, dass unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Baugesetz-
buchs beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Baugesetz-
buchs beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs und

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Verkündung dieser 
Verordnung schriftlich gegenüber der für die verbindliche Bauleit-
planung zuständigen Senatsverwaltung unter Darlegung des die Ver-
letzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist werden die in Satz 1 
Nummer 1 bis 3 genannten Verletzungen oder Fehler gemäß § 215 
Absatz 1 des Baugesetzbuchs und die in Satz 1 Nummer 4 genannte 
Verletzung gemäß § 32 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung des 
Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die für die Verkündung dieser Ver-
ordnung geltenden Vorschriften verletzt worden sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 17. August 2021

Sebastian  S c h e e l
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen

Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBl. I 
S. 2939) geändert worden ist, in Verbindung mit § 9 Absatz 3, § 8 
Absatz 1 und mit § 11 Absatz 1 des Gesetzes zur Ausführung des 
Baugesetzbuchs in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. No-
vember 1999 (GVBl. S. 578), das zuletzt durch Artikel 22 des Geset-
zes vom 12. Oktober 2020 (GVBl. S. 807) geändert worden ist, 
verordnet die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen:

§ 1
Der Bebauungsplan XV-68b-1 vom 15. August 2019 für eine Teil-

fläche des städtebaulichen Entwicklungsbereichs „Berlin-Johannis-
thal/Adlershof“ zwischen dem Landschaftspark Johannisthal, dem 
Eisenhutweg und der Hermann-Dorner-Allee im Bezirk Trep-
tow-Köpenick, Ortsteil Johannisthal, wird festgesetzt. Er ändert 
teilweise den durch Verordnung über die Festsetzung des Bebau-
ungsplans XV-68b im Bezirk Treptow-Köpenick, Ortsteil Johannist-
hal, vom 16. Mai 2006 (GVBl. S. 471) festgesetzten Bebauungsplan.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann bei der Senatsverwaltung 

für Stadtentwicklung und Wohnen, beglaubigte Abzeichnungen des 
Bebauungsplans können bei der für die Stadtplanung zuständigen 
Abteilung des Bezirksamtes kostenfrei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit et-
waiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans XV-68b-1 
im Bezirk Treptow-Köpenick, Ortsteil Johannisthal

Vom 17. August 2021
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3. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs (AGBauGB) ent-
halten sind,

innerhalb eines Jahres seit der Verkündung dieser Verordnung 
gegenüber dem Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin 
schriftlich geltend machen (Rüge). Der Sachverhalt, der die Verlet-
zung begründen soll, ist darzulegen. Die fristgerechte Rüge eines 
beachtlichen Rechtsverstoßes verhindert, dass der gerügte Verstoß 
mit Ablauf der Rügefrist für die Rechtswirksamkeit dieser Verord-
nung unbeachtlich wird. Die fristgerechte Rüge wirkt nicht nur zu 
Gunsten des Rügenden, sondern zu Gunsten von jedermann, der sich 
auf den gerügten Verstoß beruft. Nach Ablauf der in Satz 1 genann-
ten Frist werden die in den Nummern 1 bis 3 genannten Mängel 
gemäß § 215 Absatz 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Absatz 2 
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 4 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 31. August 2021

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin

Angelika  S c h ö t t l e r
Bezirksbürgermeisterin

Jörn  O l t m a n n
Bezirksstadtrat

Auf Grund des § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetz-
buchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. No-
vember 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728) geändert worden ist, in 
Verbindung mit § 30 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetz-
buchs (AGBauGB) in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. 
S. 578), zuletzt geändert durch Artikel 22 des Gesetzes vom  
12. Oktober 2020 (GVBl. S. 807), wird verordnet:

§ 1 
Erweiterung des Geltungsbereiches

Der räumliche Geltungsbereich der Erhaltungsverordnung „Schö-
neberger Insel“ vom 23. Juni 2015 (GVBl. S. 277) wird um die 
Grundstücke Monumentenstraße 33-39, Kolonnenstraße 18-29 so-
wie Naumannstraße 9 und 13-19 (ungerade) erweitert. Damit gilt die 
Verordnung für das gesamte in der anliegenden Karte mit einer ge-
strichelten Linie eingegrenzte Gebiet. Die Innenkante dieser Linie 
bildet die Gebietsgrenze. Die Karte ist Bestandteil der Verordnung.

§ 2 
Zuständigkeit

Die Durchführung der Verordnung obliegt dem Bezirksamt Tem-
pelhof-Schöneberg von Berlin.

§ 3 
Verletzung von Vorschriften

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen 
lassen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Baugesetz-
buchs bezeichnet sind,

2. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorganges,

Verordnung
zur Änderung der Erhaltungsverordnung 

gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetzbuchs (BauGB) 
für das Gebiet „Schöneberger Insel“ 

im Bezirk Tempelhof-Schöneberg von Berlin, Ortsteil Schöneberg
Vom 31. August 2021
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Anlage
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Auf Grund des § 6 Absatz 1 des Gesetzes über Gebühren und Bei-
träge vom 22. Mai 1957 (GVBl. S. 516), das zuletzt durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 5. Juni 2019 (GVBl. S. 284) geändert worden ist, 
verordnet der Senat:

§ 1 
Gebührenerhebung

Die Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen der Waffenbehör-
de, insbesondere für Prüfungen und Untersuchungen nach dem 
Waffengesetz und nach den im Rahmen des Waffenrechts erlassenen 
Rechtsverordnungen, werden nach dieser Gebührenordnung und 
dem anliegenden Gebührenverzeichnis erhoben.

§ 2 
Rahmengebühren

Bei Amtshandlungen, für die in dem Gebührenverzeichnis eine 
Rahmengebühr durch Rahmensätze festgelegt ist, ist die Gebühr zu 
bemessen:
1. nach den Kosten des Verwaltungsaufwandes und
2. nach dem Wert des Gegenstandes der Amtshandlung, dem Nut-

zen oder der Bedeutung der Amtshandlung für die Gebühren-
schuldnerin oder den Gebührenschuldner.

Soweit die Amtshandlung eine Genehmigung einer Dienstleistung 
im Sinne der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im 
Binnenmarkt (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 36) betrifft, ist die 
Gebühr nur nach den Kosten des Verwaltungsaufwandes zu bemes-
sen; Satz 1 Nummer 2 findet keine Anwendung.

§ 3 
Gebühren bei Ablehnung oder Zurücknahme eines Antrags

(1) Lehnt die Waffenbehörde einen Antrag auf Vornahme einer 
Amtshandlung ab, erhebt sie ein oder bis zu fünf Zehntel der vollen 
Gebühr nach dem Gebührenverzeichnis. Die Gebühr nach Satz 1 ist 
zu erstatten oder auf die für die begehrte Amtshandlung zu zahlende 
Gebühr anzurechnen, wenn die Ablehnung im Widerspruchs- oder 
Verwaltungsgerichtsverfahren aufgehoben wird. Wird der Antrag 
auf Vornahme einer Amtshandlung zurückgenommen, erhebt die 
Waffenbehörde ein oder bis zu fünf Zehntel der vollen Gebühr, 
wenn sie mit der sachlichen Bearbeitung bereits begonnen, die 
Amtshandlung aber noch nicht abgeschlossen hat. Für die Bemes-
sung der Gebühr nach Satz 1 und 3 gilt § 2 entsprechend.

Verordnung
über die Erhebung von Gebühren im Waffenrecht 

(Waffengebührenordnung – WaffGebO)
Vom 14. September 2021

(2) Bei Rahmengebühren ist für die Erhebung gemäß Absatz 1 
von der Gebühr auszugehen, die bei Vornahme der Amtshandlung 
gemäß § 2 festzusetzen wäre.

(3) Wird der Antrag wegen Unzuständigkeit abgelehnt, ist keine 
Gebühr zu erheben.

§ 4 
Gebührenfreie Amtshandlungen

Folgende Amtshandlungen sind gebührenfrei:
1. Austragung der Waffe in der Waffenbesitzkarte, die freiwillig 

zur Vernichtung bei einer Waffenbehörde oder bei einer Polizei-
dienststelle abgegeben wird,

2. Ausstellung einer Bescheinigung nach § 55 Absatz 2 Satz 1 oder 
§ 56 des Waffengesetzes und

3. Amtshandlungen in Bezug auf Waffen und Munition, die im 
dienstlichen Interesse von einem öffentlichen Bediensteten ver-
wendet werden.

§ 5 
Übergangsregelung

Bei Amtshandlungen, die vor dem 25. September 2021 beantragt 
worden sind, ist die Kostenverordnung zum Waffengesetz vom  
19. Juli 1976 (BGBl. I S. 1810), die zuletzt durch Artikel 2 der Ver-
ordnung vom 10. Januar 2000 (BGBl. I S. 38) geändert worden ist, 
weiter anzuwenden, soweit sie im Einzelfall für die Gebühren-
schuldnerin oder den Gebührenschuldner günstiger ist; im Übrigen 
richtet sich die Gebührenerhebung ab Vollendung der Amtshandlung 
am 25. September 2021 nach dieser Verordnung.

§ 6 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.
Berlin, den 14. September 2021

Der Senat von Berlin

Michael  M ü l l e r
Regierender Bürgermeister

Andreas  G e i s e l
Senator  

für Inneres und Sport
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Anlage Gebührenverzeichnis

Tarifstelle Gebührentatbestand Gebühr in €

1 Erwerb und Besitz von Waffen, Munition

1.1 Ausstellung einer Waffenbesitzkarte

1.1.1 für eine natürliche Person nach § 10 Absatz 1 WaffG einschließlich der Erwerbserlaubnis 
für die erste Waffe

121

1.1.2 für eine juristische Person nach § 10 Absatz 2 Satz 2 und Satz 3 WaffG einschließlich der 
Erwerbserlaubnis für die erste Schusswaffe und der Eintragung einer oder eines Verant-
wortlichen

119

1.1.3 für Jägerinnen und Jäger nach § 10 Absatz 1 WaffG

1.1.3.1 in Verbindung mit § 13 Absatz 2 WaffG einschließlich der Erwerbserlaubnis für die erste 
Kurzwaffe

31

1.1.3.2 in Verbindung mit § 13 Absatz 3 WaffG einschließlich der Eintragung der ersten Langwaffe 31

1.1.3.3 in Verbindung mit § 13 Absatz 9 Satz 1 WaffG, dieser in Verbindung mit § 13 Absatz 3 
WaffG, einschließlich der Eintragung des ersten Schalldämpfers

31

1.1.4 für Sportschützinnen und Sportschützen nach § 10 Absatz 1 WaffG

1.1.4.1 in Verbindung mit § 14 Absatz 2 und 3 Satz  1 WaffG einschließlich der Erwerbserlaubnis 
für die erste Schusswaffe

87

1.1.4.2 in Verbindung mit § 14 Absatz 5 WaffG einschließlich der Erwerbserlaubnis für eine halb-
automatische Langwaffe oder eine mehrschüssige Kurzwaffe

112

1.1.4.3 in Verbindung mit § 14 Absatz 6 WaffG 107

1.1.5 für Brauchtumsschützinnen und Brauchtumsschützen nach § 10 Absatz 1 WaffG in Ver-
bindung mit § 16 Absatz 1 WaffG einschließlich der Erwerbserlaubnis für die erste Einzel-
lader- oder Repetier-Langwaffe

82

1.1.6 für Waffensammlerinnen und Waffensammler nach § 10 Absatz 1 WaffG in Verbindung mit 
§ 17 Absatz 2 WaffG

387

1.1.7 für Erwerberinnen und Erwerber einer Waffensammlung infolge Erbfalls nach § 10 Ab-
satz 1 WaffG in Verbindung mit § 17 Absatz 3 WaffG

191

1.1.8 für Waffen- und Munitionssachverständige nach § 10 Absatz 1 WaffG in Verbindung mit 
§ 18 Absatz 2 WaffG

387

1.1.9 für gefährdete Personen nach § 10 Absatz 1 WaffG in Verbindung mit § 19 Absatz 1 WaffG 
einschließlich der Erwerbserlaubnis für die erste Schusswaffe

205

1.1.10 für Erwerberinnen und Erwerber von Schusswaffen infolge Erbfalls nach § 10 Absatz 1 
WaffG in Verbindung mit § 20 Absatz 2 WaffG einschließlich der Eintragung der ersten 
Schusswaffe

112

1.1.11 nach § 10 Absatz 1 WaffG in Fällen des § 8 und § 28 Absatz 1 WaffG – Geld- und Wert-
transporte – einschließlich der Erwerbserlaubnis für die erste Schusswaffe

95

1.1.12 nach § 10 Absatz 1 WaffG in Fällen des § 28 Absatz 1 WaffG – Sicherung einer gefähr-
deten Person im Sinne des § 19 WaffG oder eines gefährdeten Objekts (außer Geld- und 
Werttransporte) – einschließlich der Erwerbserlaubnis für die erste Schusswaffe

205

1.1.13 nach § 10 Absatz 1 WaffG in Verbindung mit § 39b Absatz 1 und 2 WaffG einschließlich 
der Erwerbserlaubnis für die erste Salutwaffe

97

1.1.14 nach § 10 Absatz 1 WaffG in Verbindung mit Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 3 Num-
mer 1.1 WaffG einschließlich der Erwerbserlaubnis für die erste Feuerwaffe

82

1.1.15 nach § 10 Absatz 1 WaffG in Verbindung mit § 25c Absatz 1 und 3 AWaffV einschließ-
lich der Erwerbserlaubnis für die erste Schusswaffe im Sinne des § 25c Absatz 1 Satz 1 
AWaffV

82

1.1.16 Gleichzeitige Eintragung einer Berechtigung zum Erwerb oder Besitz einer weiteren Waffe 
nach § 10 Absatz 1 WaffG

15
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1.1.17 Gleichzeitige Eintragung einer Berechtigung zum Erwerb und Besitz von Munition nach 
§ 10 Absatz 3 Satz 1 WaffG – pro Waffe

5

1.1.18 Gleichzeitige Eintragung einer weiteren infolge Erbfalls erworbenen Schusswaffe nach 
§ 10 Absatz 1 WaffG in Verbindung mit § 20 Absatz 2 WaffG

10

1.1.19 für mehrere Berechtigte nach § 10 Absatz 2 Satz 1 WaffG oder § 10 Absatz 2 Satz 2 und 
3 WaffG einschließlich der Eintragung einer Berechtigung zum Erwerb oder Besitz einer 
Waffe

1.1.19.1 für die erste Person Gebühr in Höhe der 
Gebühr für die Aus-
stellung der jewei-
ligen Waffenbesitz-

karte

1.1.19.2 für jede weitere Person 85 % der Gebühr für 
die Ausstellung der 

jeweiligen Waffenbe-
sitzkarte

1.1.20 Ausstellung eines Folgedokuments für eine bereits vorhandene Waffenbesitzkarte nach 
§ 10 Absatz 1 und Absatz 2 WaffG

17

1.1.21 Ausstellung eines Folgedokuments für eine bereits vorhandene Waffenbesitzkarte nach 
§ 10 Absatz 1 WaffG in Fällen des §§ 17 und 18 WaffG

30

1.2 Ein- oder Austragung in eine bereits erteilte Waffenbesitzkarte

1.2.1 Eintragung einer Berechtigung zum Erwerb einer weiteren Waffe nach § 10 Absatz 1 WaffG 60% der Gebühr für 
die Ausstellung der 

jeweiligen Waffenbe-
sitzkarte

1.2.2 Eintragung einer Berechtigung zum Besitz einer Langwaffe nach § 10 Absatz 1 WaffG in 
Verbindung mit § 13 Absatz 3 Satz 1 und § 37g Absatz 1 WaffG

25

1.2.3 Eintragung einer Berechtigung zum Besitz eines Schalldämpfers nach § 10 Absatz 1 WaffG 
in Verbindung mit § 13 Absatz 9 WaffG, dieser in Verbindung mit § 13 Absatz 3 Satz 1 
WaffG, und § 37g Absatz 1 WaffG

25

1.2.4 Eintragung einer Berechtigung zum Erwerb und Besitz von Munition nach § 10 Absatz 3 
Satz 1 WaffG für eine in der Waffenbesitzkarte eingetragene Schusswaffe

25

1.2.5 Eintragung einer infolge Erbfalls erworbenen Schusswaffe nach § 10 Absatz 1 WaffG in 
Verbindung mit § 20 Absatz 2 WaffG

60

1.2.6 Eintragung eines erworbenen wesentlichen Teils nach § 37g Absatz 1 WaffG in Fällen der 
Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2 Nummer 2 WaffG

25

1.2.7 Eintragung einer erworbenen Waffe nach § 37g Absatz 1 WaffG, soweit die Eintragung 
nicht durch eine andere Gebühr abgegolten ist

25

1.2.8 Gleichzeitige Eintragung einer Berechtigung zum Erwerb oder Besitz einer weiteren 
Waffe nach § 10 Absatz 1 WaffG oder

15

1.2.9 Gleichzeitige Eintragung einer Berechtigung zum Erwerb und Besitz von Munition nach 
§ 10 Absatz 3 Satz 1 WaffG – pro Waffe

5

1.2.10 Gleichzeitige Eintragung einer weiteren infolge Erbfalls erworbenen Schusswaffe nach 
§ 10 Absatz 1 WaffG in Verbindung mit § 20 Absatz 2 WaffG

10

1.2.11 Eintragung einer Berechtigung einer Person zum Erwerb und Besitz oder zum Besitz einer 
oder mehrerer in der Waffenbesitzkarte eingetragener Waffen nach § 10 Absatz 2 WaffG

85 % der Gebühr für 
die Ausstellung der 

jeweiligen Waffenbe-
sitzkarte

1.2.12 Eintragung der Sicherung einer Schusswaffe mit einem Blockiersystem gemäß § 20 Ab-
satz 3 Satz 2 WaffG nach § 37g Absatz 1 WaffG

20

1.2.13 Austragung einer Waffe, einer berechtigten Person oder einer Sicherung einer Schusswaffe 
mit einem Blockiersystem

25

1.3 Umschreibung einer Waffenbesitzkarte
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1.3.1 über vereinseigene Schusswaffen auf Grund der Änderung eines Berechtigten im Fall des 
§ 10 Absatz 2 WaffG

58

1.3.2 auf Grund einer Änderung des Sammelthemas bei Waffensammlerinnen oder Waffen-
sammlern nach § 10 Absatz 1 WaffG in Verbindung mit § 17 Absatz 2 WaffG

256

1.4 Erteilung einer Erlaubnis nach § 11 Absatz 1 oder 2 WaffG mit Bezug zu einem anderen 
Mitgliedstaat

38

1.5 Ausstellung eines Munitionserwerbsscheins

1.5.1 für eine natürliche Person nach § 10 Absatz 3 Satz 2 WaffG 56

1.5.2 für Munitionssammlerinnen und Munitionssammler nach § 10 Absatz 3 Satz 2 WaffG in 
Verbindung mit § 17 Absatz 2 WaffG

1.5.2.1 ohne bereits bestehende Waffenbesitzkarte zum gleichen Thema 304

1.5.2.2 mit bereits bestehender Waffenbesitzkarte zum gleichen Thema 39

1.5.3 für Munitionssachverständige nach § 10 Absatz 3 Satz 2 WaffG in Verbindung mit § 18 
Absatz 2 WaffG

1.5.3.1 ohne bereits bestehende Waffenbesitzkarte zum gleichen Thema 304

1.5.3.2 mit bereits bestehender Waffenbesitzkarte zum gleichen Thema 39

2 Führen und Schießen

2.1 Ausstellung eines Waffenscheins

2.1.1 nach § 10 Absatz 4 Satz 1 WaffG in Fällen des § 19 Absatz 2 WaffG

2.1.1.1 im Fall des Vorliegens einer Berechtigung zum Erwerb und Besitz der Schusswaffe auf 
Grund desselben Sachverhalts

26

2.1.1.2 im Fall des Vorliegens einer Berechtigung zum Erwerb und Besitz der Schusswaffe auf 
Grund eines anderen Sachverhalts

173

2.1.2 nach § 10 Absatz 4 Satz 1 WaffG in Fällen des § 8 und § 28 WaffG – Geld- und Wert-
transporte

2.1.2.1 im Fall des Vorliegens einer Berechtigung zum Erwerb und Besitz der Schusswaffe auf 
Grund des gleichen Bedürfnisses

59

2.1.2.2 im Fall des Vorliegens einer Berechtigung zum Erwerb und Besitz der Schusswaffe auf 
Grund eines anderen Bedürfnisses

75

2.1.3 nach § 10 Absatz 4 Satz 1 WaffG in Fällen des § 28 WaffG – Sicherung einer gefährdeten 
Person im Sinne des § 19 WaffG oder eines gefährdeten Objekts (außer Geld- und Wert-
transporte)

2.1.3.1 im Fall des Vorliegens einer Berechtigung zum Erwerb und Besitz der Schusswaffe auf 
Grund des gleichen Bedürfnisses

59

2.1.3.2 im Fall des Vorliegens einer Berechtigung zum Erwerb und Besitz der Schusswaffe auf 
Grund eines anderen Bedürfnisses

173

2.2 Verlängerung der Geltungsdauer eines Waffenscheins

2.2.1 nach § 10 Absatz 4 Satz 1 und 2 WaffG in Fällen des § 19 WaffG 185

2.2.2 nach § 10 Absatz 4 Satz 1 und 2 WaffG in Fällen des § 8 WaffG und § 28 WaffG 44-156

2.3 Wiedererteilung eines Waffenscheins bei Antragstellung auf Verlängerung der Geltungs-
dauer nach deren Ablauf

2.3.1 nach § 10 Absatz 4 Satz 1 WaffG in Fällen des § 19 WaffG 193

2.3.2 nach § 10 Absatz 4 Satz 1 und 2 WaffG in Fällen des § 8 und § 28 WaffG 59-170

2.4 Zustimmung zur Überlassung von Schusswaffen nach § 28 Absatz 3 WaffG je Wachper-
son

63

2.5 Nachträgliche Aufnahme eines Zusatzes in den Waffenschein nach § 28 Absatz 4 WaffG 57
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2.6 Ausstellung eines Kleinen Waffenscheines nach § 10 Absatz 4 Satz 4 WaffG 92

2.7 Erteilung einer Erlaubnis zum Schießen nach § 10 Absatz 5, auch in Verbindung mit § 16 
Absatz 3 WaffG

93-229

3 Schießstätten

3.1 Erlaubnis zum Betrieb oder zur wesentlichen Änderung einer Schießstätte einschließlich 
der Abnahmeprüfung durch die zuständige Behörde nach § 27 Absatz 1 WaffG und § 27a 
Absatz 1 Satz 1 WaffG

228-597

3.2 Regel- und Sonderprüfungen von Schießstätten nach § 27a Absatz 1 Satz 2 bis 4 WaffG 195-220

Anmerkung zu Tarifstelle 3.1 und 3.2

Die Kosten für die Hinzuziehung einer oder eines anerkannten Schießstandsachverstän-
digen bei den Überprüfungen nach § 27a Absatz 1 Satz 1 bis 4 WaffG hat die Betreiberin 
oder der Betreiber der Schießstätte gemäß § 27a Absatz 1 Satz 5 WaffG zu tragen; die 
Waffenbehörde kann eine gesonderte Erstattung als Auslagen verlangen.

4 Waffenherstellung, Waffenhandel

4.1 Erlaubnis zur Herstellung, Bearbeitung oder Instandsetzung von Schusswaffen oder Mu-
nition nach § 21 Absatz 1 Satz 1 erster Halbsatz WaffG

252-1.111

4.2 Erlaubnis zum Handel mit Schusswaffen oder Munition nach §  21 Absatz 1 Satz 1 zwei-
ter Halbsatz WaffG

252-597

4.3 Stellvertretererlaubnis nach § 21a WaffG 155

4.4 Bewilligung einer Fristverlängerung nach § 21 Absatz 5 Satz 2 oder § 21a Satz 3 in Ver-
bindung mit § 21 Absatz 5 Satz 2 WaffG

55

4.5 Erteilung einer Registerauskunft nach § 9 Absatz 3 WaffRG 37

4.6 Erlaubnis zur nichtgewerbsmäßigen Herstellung, Bearbeitung oder Instandsetzung von 
Schusswaffen nach § 26 Absatz 1 Satz 1 WaffG

375-1.111

5 Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Verbringen oder der Mitnahme von Waffen 
oder Munition in den, durch den oder aus dem Geltungsbereich des Waffengesetzes

5.1 Erlaubnis zum Verbringen von Waffen oder Munition in den, durch den oder aus dem 
Geltungsbereich des Waffengesetzes nach § 29 WaffG

5.1.1 für eine Waffe oder Munition 35

5.1.2 zzgl. für jede weitere Waffe oder Munition 3

5.2 Allgemeine Erlaubnis zum Verbringen von Waffen oder Munition aus dem Geltungsbe-
reich des Waffengesetzes nach § 30 WaffG

39

5.3 Erlaubnis zur Mitnahme von Waffen oder Munition in den, durch den oder aus dem Gel-
tungsbereich des Waffengesetzes nach § 32 Absatz 1 oder Absatz 1a WaffG

51

5.4 Erlaubnis zur Mitnahme von Waffen oder Munition in den, durch den oder aus dem Gel-
tungsbereich des Waffengesetzes nach § 32 Absatz 1 WaffG in Verbindung mit § 32 Ab-
satz 4 WaffG

39

5.5 Verlängerung der Erlaubnis zur Mitnahme von Waffen oder Munition nach § 32 Absatz 1 
Satz 2 WaffG, auch in Verbindung mit § 32 Absatz 4 WaffG, oder § 32 Absatz 1a Satz 2 
WaffG in Verbindung mit § 32 Absatz 1 Satz 2 WaffG

25

6 Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Europäischen Feuerwaffenpass

6.1 Erlaubnis zur Mitnahme von Waffen oder Munition in den oder durch den Geltungsbereich 
des Waffengesetzes für die Inhaberin oder den Inhaber eines von einem Mitgliedstaat aus-
gestellten Europäischen Feuerwaffenpasses nach § 32 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 
und Absatz 6 WaffG

31

6.2 Ausstellung eines Europäischen Feuerwaffenpasses nach § 32 Absatz 6 WaffG 47

6.3 Ein- und Austragung einer Waffe oder Munition in den oder aus dem Europäischen Feuer-
waffenpass nach § 32 Absatz 6 WaffG

15
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6.4 Verlängerung der Geltungsdauer eines Europäischen Feuerwaffenpasses nach § 32 Ab-
satz 6 WaffG in Verbindung mit § 33 Absatz 1 Satz 2 AWaffV

25

6.5 Wiederausstellung eines Europäischen Feuerwaffenpasses nach § 32 Absatz 6 WaffG bei 
Antragstellung auf Verlängerung der Geltungsdauer nach deren Ablauf

47

6.6 Verlängerung einer Erlaubnis zur Mitnahme von Waffen oder Munition im Europäischen 
Feuerwaffenpass nach § 32 Absatz 1 Satz 2 WaffG oder § 32 Absatz 1a Satz 2 WaffG in 
Verbindung mit § 32 Absatz 1 Satz 2 WaffG

16

6.7 Änderung der sonstigen Eintragungen im Europäischen Feuerwaffenpass z. B. § 33 
Absatz 1 Satz 3 AWaffV in Verbindung mit § 9 Absatz 1 oder 2 WaffG)

15

6.8 Ausstellung eines Folgedokuments für einen bereits vorhandenen Europäischen Feuer- 
waffenpass

17

7 Zulassungen von Ausnahmen

7.1 von waffenrechtlichen Alterserfordernissen nach § 3 Absatz 3 WaffG 131

7.2 von den Erlaubnispflichten nach § 12 Absatz 5 WaffG 93-156

7.3 für Veranstaltungen der Brauchtumspflege nach § 16 Absatz 2 WaffG 155

7.4 von der Blockierpflicht für Erbwaffen nach § 20 Absatz 6 Satz 1 WaffG 20

7.5 von der Blockierpflicht bei einer infolge Erbfalls erworbenen Waffensammlung nach § 20 
Absatz 6 Satz 2 WaffG

73

7.6 vom Alterserfordernis für das Schießen auf Schießstätten nach § 27 Absatz 4 WaffG 118

7.7 von den Beschränkungen des § 9 Absatz 1 AWaffV beim Schießen auf Schießstätten nach 
§ 9 Absatz 2 AWaffV

118

7.8 von den Handelsverboten nach § 35 Absatz 3 Satz 2 WaffG 167

7.9 von dem Verbot des Führens von Waffen auf öffentlichen Veranstaltungen nach § 42 Ab-
satz 2 WaffG

167

8 Ausstellung von Anzeigebescheinigungen

8.1 nach § 37h WaffG 30

8.2. nach § 25c Absatz 2 Satz 2 AWaffV in Verbindung mit § 37h WaffG 30

9 Prüfungen, Überprüfungen, Anerkennungen

9.1 Regelüberprüfung nach § 4 Absatz 3 WaffG 61

9.2 Überprüfung des Fortbestehens des Bedürfnisses nach § 4 Absatz 4 WaffG 45

9.3 Überprüfung des Fortbestehens des Bedürfnisses nach § 4 Absatz 4 in Verbindung mit § 14 
Absatz 4 Satz 3 WaffG

30

9.4 Abnahme einer Sachkundeprüfung nach § 7 Absatz 1 WaffG in Verbindung mit § 2 AWaffV 321-431

9.5 Anerkennung von Lehrgängen zur Vermittlung der Sachkunde im Umgang mit Waffen und 
Munition nach § 7 WaffG in Verbindung mit § 3 Absatz 2 Satz 1 AWaffV

918

9.6 Kontrolle der Aufbewahrung

9.6.1. Durchgeführte Kontrolle der Aufbewahrung am Aufbewahrungsort nach § 36 Absatz 3 
Satz 2 und 3 WaffG

103

9.6.2 Zweite und jede weitere anlassunabhängige Kontrolle der Aufbewahrung innerhalb von 
drei Jahren nach § 36 Absatz 3 Satz 2 und 3 WaffG

51

10 Gestattungen

10.1 Zulassung einer gleichwertigen oder abweichenden Aufbewahrung nach § 13 Absatz 1 
Satz 3 und den Absätzen 4 bis 6 AWaffV sowie § 14 AWaffV

31

10.2 Gestattung der Teilnahme am Lehrgang im Verteidigungsschießen nach § 23 Absatz 2 
AWaffV

73
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11 Anordnungen

11.1 zur Abwehr von Gefahren nach § 9 Absatz 3 WaffG 36-75

11.2 zur Kennzeichnungspflicht nach § 25a WaffG 61

11.3 zur Aufbewahrung nach § 36 Absatz 6 WaffG 36-75

11.4 nach § 37c Absatz 2 Nummer 2 WaffG bei Inbesitznahme von Waffen oder Munition nach 
§ 37c Absatz 1 WaffG

36-75

11.5 zur Vorlagepflicht nach § 39 Absatz 3 WaffG 36-75

11.6 nach § 40 Absatz 5 Satz 2 WaffG bei Inbesitznahme einer Waffe nach § 40 Absatz 5 
Satz 1 WaffG

36-75

11.7 nach § 46 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 Satz 1 WaffG 36-149

12 Untersagungen

12.1 nach § 10 Absatz 4 AWaffV und nach § 25 Absatz 1 Satz 1 AWaffV sowie nach § 27a Ab-
satz 2 Satz 1 WaffG

73-112

12.2 nach § 41 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 WaffG 146-430

13 Sicherstellung von Waffen, Munition oder Erlaubnisurkunden nach § 37c Absatz 2 Num-
mer 1 WaffG, § 40 Absatz 5 Satz 2 WaffG, § 46 Absatz 2 Satz 2, Absatz 3 Satz 2 oder 
Absatz 4 Satz 1 WaffG

36-149

14 Einziehungen und Verwertungen von Waffen oder Munition nach § 37c Absatz 3 WaffG 
oder § 46 Absatz 5 WaffG

36-149

15 Sonstige Fälle

15.1 Widerruf oder Rücknahme einer waffenrechtlichen Erlaubnis nach § 45 WaffG 332

15.2 Ausstellung einer Ersatzausfertigung für eine in Verlust geratene, unlesbar oder anderwei-
tig unbrauchbar gewordene waffenrechtliche Erlaubnis

32

15.3 Versendung einer Akte auf Verlangen 14

16 Meldeportal des Nationalen Waffenregisters

16.1 Prüfung und Bearbeitung eines Antrags auf Erteilung eines Zugangs zum Meldeportal des 
Nationalen Waffenregisters nach § 2a Absatz 3 Satz 1 WaffRGDV

49

16.2 Prüfung und Bearbeitung eines Antrags auf Änderung einer Berechtigung für das Melde-
portal des Nationalen Waffenregisters nach § 2a Absatz 3 Satz 1 WaffRGDV

37
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